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BMF: Anwendungsschreiben zum Forschungszulagengesetz (FZulG)

In der letzten Ausgabe (TAX WEEKLY # 41/2021) hatten wir dariber informiert,
dass die Finanzverwaltung mit BME-Schreiben vom 11.11.2021 knapp zwei Jah-
re nach dessen Inkrafttreten erstmalig zum Forschungszulagengesetz (FZulG)
Stellung genommen hat. Nachfolgend sollen die einzelnen Regelungsinhalte die-
ses mit insgesamt 70 Seiten sehr ausfuhrlichen in vier Hauptabschnitte unterglie-
derten Schreibens dargestellt werden.

Der erste Teil des BMF-Schreibens (Rz. 1 bis 198) widmet sich den materiell-
rechtlichen Vorschriften. Im ersten Unterabschnitt ,Anspruchsberechtigung® ist
klargestellt, dass zu den anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaften auch
Innengesellschaften (z.B. atypische stille Gesellschaften) gehéren. Begleitet von
zwei Beispielsfallen wird erlautert, dass im Falle der Gesamtrechtsnachfolge, z.B.
Erbfall oder Verschmelzung, die Vorschrift des § 45 AO uneingeschrankt Anwen-
dung findet, wahrend bei einem durch Einzelrechtnachfolge libertragenen Betrieb
die Anspruchsberechtigung nicht auf den Rechtsnachfolger tbergeht. Im zweiten
Unterabschnitt ,Beglnstigte Forschungsvorhaben® wird ausgefihrt, anhand wel-
cher Merkmale eine Abgrenzung zwischen férderfahigen FUE-Vorhaben (Grund-
lagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung) und
nicht der Forderung unterliegenden anderen wirtschaftlichen Aktivitaten vorzu-
nehmen ist. Nachfolgend werden die drei mdglichen Durchfihrungswege von be-
gunstigten Forschungsvorhaben (eigenbetriebliche FUE, Auftragsforschung und
Kooperationsvorhaben) erlautert. Was die unterschiedlichsten denkbaren Formen
der Zusammenarbeit bei FUE-Vorhaben innerhalb verbundener Unternehmen
angeht, stellt die Finanzverwaltung begriiBenswerter Weise aus Vereinfachungs-
grinden einen Kriterienkatalog zur Verfiigung, anhand dessen eine Abgrenzung
zwischen eigenbetrieblicher FUE und Auftragsforschung vorgenommen werden
kann.

Aus Vereinfachungsgriinden wird seitens der Finanzverwaltung nicht bean-
standet, wenn vom Anspruchsberechtigten als Beginn des FUE-Vorhabens oder
als Tag der Auftragserteilung der 01.01.2020 angegeben wird, obwohl nach dem
FZulG Vorhaben nur begunstigt sind, wenn mit deren Arbeiten nach dem
01.01.2020 begonnen wurde oder wenn der Auftrag nach dem 01.01.2020 erteilt
worden ist. Nach dem BMF-Schreiben kénnen die Arbeiten an einem FuE-
Vorhaben erst zu dem Zeitpunkt beginnen, an dem Aufgaben- und Zieldefinition,
personeller und finanzieller Umfang eines FUE-Vorhabens feststehen und die
Umsetzung der geplanten Aktivitaten beginnt. Als Ende des FUE-Vorhabens wird
der Zeitpunkt angesehen, in dem das mit ihm verfolgte Ziel erreicht wurde.

Breiten Raum nehmen die fir die Praxis wichtigen Ausfiihrungen zu den férder-
fahigen Aufwendungen eigenbetrieblicher FUE-Vorhaben ein, welche sich aus
den lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohnen — einschlie3lich der nach § 37b Abs. 2,
8§ 40, 40a EStG mit einem Pauschalsteuersatz erfassten Lohnbestandteilen —
und den Ausgaben des Arbeitgebers fir die Zukunftssicherung seiner Arbeitneh-
mer gemaf 8§ 3 Nr. 62 EStG zusammensetzen. Zusatzlich werden — soweit ein-
schlagig — diejenigen Teile der Arbeitsldhne bertcksichtigt, fir die nach einem
DBA das Besteuerungsrecht einem anderen EU/EWR-Staat zugewiesen wurde.
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Forderfahig sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar auf die beglinstigten
FuE-Tatigkeiten eines beglinstigen FUE-Vorhabens entfallen. Gemeinkosten oder
Aufwendungen fir Tatigkeiten, die nur mittelbar oder unterstitzend dem FuE-
Vorhaben dienen, wie z. B. Verwaltung, Management, Transport, Lagerhaltung,
Reparatur, Wartung, Sicherheit, usw., erfillen die vorgenannten Voraussetzun-
gen nicht und sind daher keine forderfahigen Aufwendungen. Zum Nachweis,
dass die FUE-Téatigkeiten dem begtinstigten FUE-Vorhaben zuzurechnen sind,
sind ,aussagefahige® Unterlagen vorzuhalten.

Da die Bemessung der Forschungszulage (FZul) an steuerliche Bezugsgrof3en
anknupft, soll eine hiervon abweichende Bemessungsgrundlage nicht zulassig
sein. Damit ist ein Ansatz von pauschal im Unternehmen ermittelter oder be-
triebsindividueller Mittelwerte flr die Ermittlung der forderfahigen Lohnaufwen-
dungen ebenso unzuléssig, wie ein pauschaler Ansatz von internen Personal-
stundenséatzen, durchschnittlichen Stundensatzen oder von Durchschnittsgehél-
tern der entsprechenden Abteilungen oder Kostenstellen. Vielmehr sind nach
Auffassung der Finanzverwaltung die forderfahigen Lohnaufwendungen anhand
der Aufzeichnungen im jeweiligen Lohnkonto des Arbeithehmers (8 41 Abs. 1
EStG i.V.m. § 4 LStDV) zu ermitteln. Zu beriicksichtigen ist dabei die vereinbarte
Jahresarbeitszeit (wochentliche Arbeitszeit x 52 Wochen), gekirzt um den ar-
beitsvertraglich vereinbarten Anspruch auf Urlaub und die Arbeitszeit, in der der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber wegen Krankheit, Sonderurlaub oder aufgrund
von gesetzlichen Feiertagen, die auf Arbeitstage/Werktage entfallen, nicht zur
Verfligung stand. Fir die Erfassung der Arbeitszeit eines FUE-Arbeitnehmers,
welche fir ein forderfahiges FUE-Vorhaben erbracht worden ist, wird auf den In-
ternetseiten des BMF ein Muster eines ,Stundenzettels® bereitgestellt; seine Ver-
wendung ist jedoch optional, so dass auch unternehmensindividuelle Formen der
Aufzeichnung zu Dokumentationszwecken méglich sind. In mehreren Zahlenbei-
spielen wird im BMF-Schreiben veranschaulicht, wie die beriicksichtigungsfahi-
gen Lohnaufwendungen fir ein férderfahiges FUE-Vorhaben zu ermitteln sind. Es
folgen Erlauterungen zur Ermittlung der FUE-Eigenleistungen eines Einzelunter-
nehmers sowie zur Tatigkeitsvergitung eines Mitunternehmers.

Fur die Auftragsforschung wird klargestellt, dass eine (spatere) Entgeltverande-
rung insoweit die forderfahigen Aufwendungen verandern kann; fir die Anderung
des Entgelts besteht eine Anzeigepflicht gegentiber der Finanzverwaltung.

Im Abschnitt zur Bemessungsgrundlage bei verbundenen Unternehmen wird da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die Verteilung der Bemessungsgrundlage unter-
einander durch eine entsprechende Erklarung im Antrag auf FZul festzulegen ist.
Zur Begrenzung der Hohe der FZul wird zum einen auf die beihilferechtlichen
Vorgaben der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) und zum
anderen auf die De-minimis-Verordnung, welche fir Einzelunternehmen und Mit-
unternehmerschaft einschlagig ist, hingewiesen.

Der zweite Teil des BMF-Schreibens (Rz. 199 bis 283) befasst sich mit den ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften. Zunachst wird dargestellt, dass die Gewéahrung
in einem zweistufigen Verfahren erfolgt (Erste Stufe = Antrag auf Bescheinigung
nach § 6 FZulG und zweite Stufe = Antrag auf FZulG). Fir letzteren Antrag auf
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FZulG wird das Uber ELSTER durchzufiihrende Antragsverfahren beschrieben,
z.B. dass je Wirtschaftsjahr nur ein Antrag auf FZul méglich ist und dass Voraus-
setzung fur den Antrag die Bescheinigung nach 8§ 6 FZulG ist, aus der die be-
gunstigten FUE-Vorhanden ersichtlich sind. Dem Antrag sind keine Belege beizu-
fugen; diese sind erst auf Anforderung des Finanzamts vorzulegen. Beispielhaft
werden Belege zur Dokumentation aufgefuhrt, welche eine Kurzbeschreibung der
Tatigkeiten der betroffenen FUuE-Arbeitnehmer liefern, die Stundenaufzeichnun-
gen und eine Kurzbeschreibung zum Stand des begtinstigten FUE-Vorhabens am
Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Da das FZulG keine eigens kodifizierte Frist fir die Abgabe des Antrags auf FZul
vorsieht, betragt die Festsetzungsfrist nach Mal3gabe der AO grundsatzlich vier
Jahre.

Hinsichtlich der ersten Stufe des Antrags, dem sog. Bescheinigungsverfahren,
wird darauf hingewiesen, dass hier nicht die Regelungen der AO, sondern die
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes zur Anwendung kommen. Die
Bescheinigung nach § 6 FZulG enthalt (lediglich) die Feststellung, ob es sich
»,dem Grunde nach“ um ein forderfahiges FuE-Vorhaben handelt; nur insoweit
entfaltet die Bescheinigung eine Bindungswirkung als Grundlagenbescheid

(8 171 Abs. 10i.V.m. 8 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO), wahrend keine Bindungswir-
kung im Hinblick auf den Umfang der férderfahigen Aufwendungen, die Art der
Durchfiihrung des FUE-Vorhabens oder den Zeitpunkt des Beginns oder Endes
eines Vorhabens besteht.

Das Finanzamt setzt die FZul fir das Wirtschaftsjahr, in dem die forderfahigen
Aufwendungen entstanden sind, in einem Forschungszulagenbescheid gegen-
Uber dem Anspruchsberechtigten fest (§ 10 Abs. 1 Satz 1 FZulG). Bei einer Mit-
unternehmerschatt erfolgt die Festsetzung gegeniber der Mitunternehmerschaft.

Nachfolgend wird im BMF-Schreiben das Anrechnungsverfahren erlautert und
ausgefuhrt, dass die FZul nicht unmittelbar nach der Festsetzung ausgezahlt,
sondern nach § 10 Abs. 1 Satz 2 FZulG bei der dem Forschungszulagenbescheid
zeitlich nachfolgenden erstmaligen Festsetzung von Einkommen- oder Korper-
schaftsteuer vollstéandig auf die festgesetzte Steuer angerechnet wird, was eine
Minderung der zu zahlenden Steuer bewirkt. Ergibt sich nach der Anrechnung ein
Uberschuss zugunsten des Steuerpflichtigen, wird dieser dem Steuerpflichtigen
als Einkommen- oder Kérperschaftsteuererstattung ausgezahlt. Der zweite Teil
schliel3t mit Ausfiihrungen zum Verfahren bei Aufhebung oder Anderung eines
Forschungszulagenbescheids, zum Rechtsbehelfsverfahren, zur Zulassigkeit von
Billigkeitsmalinahmen, zur Stundung falliger Steuern, Abtretung, Pfandung und
Verpfandung, zu Zinsen und Sdumniszuschlage, zur Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten sowie zur Haftung.

Der dritte, lediglich die Rz. 284 bis 287 umfassende Teil des BMF-Schreibens
stellt die ertragsteuerliche Behandlung der FZul dar. Diese wird auf die festge-
setzte Einkommen- oder Korperschaftsteuer angerechnet (8 10 Abs. 1 FZulG), so
dass es bei Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften nicht zu einer Be-
triebsvermdgensmehrung bzw. Betriebseinnahme (Umkehrschluss aus § 12 Nr. 3
EStG) kommit.
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Bei Korperschaften ist die Kdrperschaftsteuer grundsatzlich in der Hohe in der Bi-
lanz auszuweisen, in der sie entstanden ist. Die Anrechnung der FZul auf die
entstandene Korperschaftsteuer mindert daher die auszuweisende Korper-
schaftsteuer-Ruckstellung oder fiihrt zu einem als Forderung zu aktivierenden
Korperschaftsteuer-Erstattungsanspruch. Die mit der Aktivierung des Korper-
schaftsteuer-Erstattungsanspruchs einhergehende bilanzielle Ertragsauswirkung
ist aufBerbilanziell zu korrigieren (8 10 Nr. 2 KStG).

Der vierte und letzte Teil des BMF-Schreibens beschéftigt sich mit den beihilfe-
rechtlichen Vorgaben im FZulG. Zun&chst werden die allgemeinen Regelungen
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dargestellt, bevor da-
rauf hingewiesen wird, dass die AGVO nicht fur Beihilfen fir Unternehmen in
Schwierigkeiten gilt. Deshalb darf eine FZul hach dem FZulG grundsatzlich nicht
fur ein Unternehmen gewéhrt werden, welches sich nach der beihilferechtlichen
Definition in Schwierigkeiten befindet. Das BMF-Schreiben schlief3t mit Erlaute-
rungen der sog. De-minimis-Verordnung, welche auf gewahrte FZul auf Eigen-
leistungen eines Einzelunternehmers oder eines Mitunternehmers einer Mitunter-
nehmerschaft anzuwenden ist und somit nicht den Vorgaben der AGVO unter-
liegt.

Als Fazit kann festgehalten werden: Das BMF-Schreiben ist zwar relativ spat,
namlich knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten des FZulG, veroéffentlicht worden. Im
Ergebnis werden damit nun jedoch viele Zweifelsfragen beantwortet und insoweit
eine fir die Praxis wichtige Hilfestellung geboten. Insoweit bislang bestehende
Rechtsunsicherheiten wurden beseitigt. Kritisch zu beurteilen sind jedoch die
strengen Anforderungen an den Nachweis der férderfahigen Lohnaufwendungen
sowie deren Ermittlung. Insbesondere fir gré3ere Unternehmen mit einer Viel-
zahl von Kostenstellen, in welchen die mit férderfahigen FUE-Vorhaben betrauten
Arbeitnehmer gefltihrt werden, weicht eine betriebliche Kalkulation der entspre-
chenden FuE-Vorhaben erheblich von der Ermittlungsmethode ab, welche die Fi-
nanzverwaltung im vorliegenden BMF-Schreiben vorsieht. Dies verursacht teils
erheblichen Ermittlungs- und Uberleitungsaufwand, welcher durch die Gewah-
rung von gewissen Erleichterungen im BMF-Schreiben hétte vermieden werden
kénnen, ohne mit den im FZulG bestehenden Regelungen in Konflikt zu geraten.
Diese Kritik wiegt umso schwerer, als in den zahlreichen virtuellen Roadshows,
welche das BMF zusammen mit der Bescheinigungsstelle Forschungszulage bis-
lang abgehalten hatte, stets betont wurde, dass die Beantragung der FZul fir die
Steuerpflichtigen unbtrokratisch sei.

BMF: Lohnsteuerliche Behandlung der Uberlassung bzw. Ubertragung von
Vermogensbeteiligungen ab 2021 (8 3 Nr. 39, § 19a EStG)

Mit BMF-Schreiben vom 16.11.2021 hat die Finanzverwaltung das bisherige
BMF-Schreiben vom 08.12.2009 zur lohnsteuerlichen Behandlung von Vermo-
gensbeteiligungen ab 2009 (BStBI. 2009 I, 1513) aktualisiert. Das neue Schrei-
ben ist ab dem 01.01.2021 anzuwenden. Fir Zeitraume davor gilt das bisherige
Schreiben weiter.
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Nach § 3 Nr. 39 EStG in der aktuell geltenden Fassung ist die Ubertragung von
Vermogensbeteiligungen (im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und f bis
I und Abs. 2 bis 5 des Funften Vermdgensbildungsgesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung) am Unternehmen des Arbeitgebers bis zu einem Betrag von

€ 1.440 im Kalenderjahr steuerfrei. Hinsichtlich der beginstigten Vermdgensbe-
teiligungen wird auf das BME-Schreiben vom 29.11.2017 verwiesen.

Neu aufgenommen wurde, dass die Ubernahme von Depotgebiihren zur Minde-
rung des administrativen Aufwands (z.B. fir ein zentral verwaltetes Sammelde-
pot) nicht als Arbeitslohn angesehen wird. Ebenfalls kein Arbeitslohn ist die kos-
tenlose Depotfihrung durch den Arbeitgeber.

Hinsichtlich der einzubeziehenden Mitarbeiter hat die Finanzverwaltung den bis-
her verwendeten Begriff der ,Expats® (diese missen nicht in das Angebot einbe-
zogen werden) dahingehend konkretisiert, dass nur in ein anderes Unternehmen
entsandte Mitarbeiter, deren Dienstverhéaltnis deshalb ruht und mit denen das
aufnehmende Unternehmen einen eigenstandigen Arbeitsvertrag abgeschlossen
hat, genannt sind.

In Bezug auf den Bewertungsstichtag wurde das BFH-Urteil vom 07.05.2014

(VI R 73/12) eingearbeitet, so dass nun klargestellt ist, dass der geldwerte Vorteil
entweder mit dem gemeinen Wert bei der Uberlassung oder bei Abschluss des
fur beide Seiten verbindlichen VerauRerungsgeschafts angesetzt werden kann.
Neu aufgenommen wurden Ausflhrungen zur Ermittlung des gemeinen Werts
nach dem BewG.

Zur Anhebung des Freibetrags nach § 3 Nr. 39 EStG von € 360 auf € 1.440 durch
das am 01.07.2021 in Kraft getretene Fondsstandortgesetz stellt die Finanzver-
waltung klar, dass es sich bei dem Freibetrag um einen Jahresbetrag handelt, der
fur den gesamten Veranlagungszeitraum zu berucksichtigen ist. FUr begtinstigte
Vermoégensbeteiligungen, die in der ersten Jahreshalfte Uiberlassen wurden, kann
der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug riickwirkend &ndern, alternativ kann der
Mitarbeiter den héheren Freibetrag bei seiner Einkommensteuerveranlagung gel-
tend machen.

Im zweiten Teil des BMF-Schreibens erlautert die Finanzverwaltung die Regelun-
gen des neuen § 19a EStG, nach dem die Besteuerung des geldwerten Vorteils
aus Vermogensbeteiligungen bei sog. Start-Ups erst zu einem spateren Zeit-
punkt, i. d. R. bei VerauRerung oder unentgeltlichen Ubertragung, spatestens je-
doch nach zwolf Jahren oder bei der Beendigung des Dienstverhéltnisses, er-
folgt.

BMF: Entfernungspauschalen

Mit BMF-Schreiben vom 18.11.2021 hat die Finanzverwaltung das bisherige
BMF-Schreiben zu den Entfernungspauschalen vom 31.10.2013 (BStBI. |, 1376)
aktualisiert und dabei u.a. die Erhéhung der Entfernungspauschale fur die Jahre
2021 bis 2026 durch das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms
2030 im Steuerrecht vom 21.12.2019 bertcksichtigt.
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Fir die Jahre 2021 bis 2026 betréagt die anzusetzende Entfernungspauschale bei
einer Entfernung > 20 Kilometer:

2021 bis 2023 Zahl der Arbeitstage x 20 Entfernungskilometer
x € 0,30 zuztglich

Zahl der Arbeitstage x restliche Entfernungskilo-
meter x € 0,35.

2024 bis 2026 Zahl der Arbeitstage x 20 Entfernungskilometer
X € 0,30 zuztglich

Zahl der Arbeitstage x restliche Entfernungskilo-
meter x € 0,38.

Fur die Berechnung der Entfernungskilometer ist wie bisher die kiirzeste Stra-
Benverbindung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte maRgebend. Dies
gilt auch, wenn die kirzeste StraBenverbindung mautpflichtig ist oder mit dem
vom Mitarbeiter tatsachlich verwendeten Verkehrsmittel stralRenverkehrsrechtlich
nicht benutzt werden darf. Auch Fahrverbindungen sind einzubeziehen, soweit ih-
re Nutzung zumutbar erscheint und wirtschaftlich sinnvoll ist. Fallen Hin- und
Ruckfahrt auf verschiedene Arbeitstage, ist nur die Halfte der Entfernungspau-
schale zu berticksichtigen. Die Entfernungspauschale gilt auch, wenn der Mitar-
beiter keine erste Téatigkeitsstatte hat, aber arbeitstaglich einen sog. Sammel-
punkt oder ein weitrdumiges Téatigkeitsgebiet aufsucht. Unter anderem wird die
Berechnung der Entfernungspauschale bei Fahrgemeinschaften und bei der Be-
nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel mit entsprechenden Beispielen dargestellt
und auch Beispiele zur Berechnung der Entfernungspauschale bei Menschen mit
Behinderung wurden aufgenommen, die bei Nutzung des eigenen Pkw anstelle
der Entfernungspauschale die fir Reisekosten geltenden Kilometergelder anset-
zen durfen.

Neuerungen ergeben sich bei der Pauschalierung der Lohnsteuer fur Fahrtkos-
tenzuschiisse des Arbeitgebers fir die Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte bzw. des geldwerten Vorteils fur diese Fahrten bei Nutzung eines
Firmenwagens.

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer fiir diese Sachverhalte nach 8§ 40 Abs. 2
Satz 2 EStG mit einem pauschalen Steuersatz von 15 % berechnen. Bemes-
sungsgrundlage ist der Betrag, den der Mitarbeiter nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
und Abs. 2 EStG als Werbungskosten geltend machen kann, d.h. der als Entfer-
nungspauschale anzusetzende Betrag. Dabei ist fur die Jahre 2021 bis 2026 ab
dem 21. Entfernungskilometer die erhdhte Entfernungspauschale von € 0,35 bzw.
€ 0,38 zu bericksichtigen. Legt der Mitarbeiter an einem Arbeitstag nur einen
Weg zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte zurtick, darf auch nur die
Halfte der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und Arbeitstag pau-
schal besteuert werden.
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Die Finanzverwaltung stellt fir alle nicht bestandskraftigen Falle klar, dass die
Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber keine Bindungswirkung fur das Ver-
anlagungsverfahren entfaltet, soweit die pauschal besteuerten Betrage den als
Entfernungspauschale ansetzbaren Betrag Ubersteigen.

Fir die HOhe der pauschalierbaren Zuschiisse und geldwerten Vorteile gilt fol-
gendes:

Verkehrsmittel Hohe

Ausschliel3lich eigenes Kfz | Entfernungspauschale
oder Firmenwagen

Ausschliel3lich andere Entfernungspauschale, begrenzt auf €4.500 im
motorisierte Fahrzeuge Kalenderjahr

(Motorrad, Motorrollers,
Mopeds, Mofas, Pedelecs,
E-Bikes)

AusschlieR3lich 6ffentliche | Tatsachliche Kosten
Verkehrsmittel, verbilligte
Sammelbefoérderung,
Flugstrecken, Menschen
mit Behinderung

Verschiedene Verkehrs- Tatsachliche Aufwendungen fir die Nutzung o6ffent-
mittel (insb. Park & Ride- licher Verkehrsmittel, soweit die insgesamt im Ka-
Falle) lenderjahr anzusetzende Entfernungspauschale,

ggof. begrenzt auf den Hochstbetrag von € 4.500,
Uberschritten wird

Das BMF-Schreiben enthalt keine Aussage dazu, zu welcher Kategorie die Nut-
zung eines Taxis gehort. Zu der Frage, ob ein Taxi ein 6ffentliches Verkehrsmittel
ist, so dass die tatsachlichen Kosten angesetzt werden kénnen, ist beim BFH ein
Verfahren anhéngig (Az. VI R 26/20).

Im Lohnsteuerabzugsverfahren kann wie bisher bei der Ermittlung der abziehba-
ren Entfernungspauschale aus Vereinfachungsgriinden grundsatzlich davon aus-
gegangen werden, dass monatlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tatigkeitsstatte durchgefihrt werden. Dies gilt allerdings nicht,
wenn bei der Uberlassung eines Firmenwagens der geldwerte Vorteil nur fir die
tatsachliche Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstétte
versteuert wurde (sog. Einzelbewertung 0,002%-Methode). In diesem Fall darf
auch nur fur die Tage der Vorteil in Hoéhe der Entfernungspauschale pauschaliert
werden, fUr die auch der geldwerte Vorteil versteuert wird.

Auch bei Mitarbeitern, die bei einer in die Zukunft gerichteten Prognose typi-
scherweise nicht an jedem Arbeitstag zur ersten Tatigkeitsstétte fahren (z.B. bei
Teilzeitmodellen, Homeoffice, Telearbeit, mobilem Arbeiten), gilt die Vereinfa-
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chungsregelung mit den 15 Tagen nicht mehr ohne Anpassung. Fur diese Falle
muss die Anzahl der Fahrten verhaltnismafig gemindert werden. Dies ist aller-
dings erst ab dem 01.01.2022 anzuwenden. Bei einer 3-Tage-Woche geht die Fi-
nanzverwaltung beispielsweise aus Vereinfachungsgriinden davon aus, dass
monatlich an 9 Arbeitstagen (3/5 von 15 Tagen) Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstéatte durchgefuhrt werden.

BMF: Umsatzsteuerliche Aufbewahrungspflichten bei elektronischen Kas-
sensystemen

Die Finanzverwaltung hat mit BME-Schreiben vom 16.11.2021 die Aufbewah-
rungspflichten von Kleinbetragsrechnungen beim Einsatz von elektronischen
Kassensystemen oder Registrierkassen neugefasst.

Gemal § 14b UStG hat der Unternehmer grundsatzlich ein Doppel der von ihm
ausgestellten Rechnungen fir zehn Jahre aufzubewahren. Soweit der Unterneh-
mer Kleinbetragsrechnungen im Sinne von § 33 UStDV (Gesamtrechnungsbetrag
nicht gréRer als € 250) mithilfe elektronischer Registrierkassen erteilt, war er bis-
lang verpflichtet, die Tagesendsummenbons aufzubewahren.

Nach den Anpassungen in Abschn. 14b.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE n.F. sollen die
Aufbewahrungsvorgaben nunmehr erflillt sein, wenn ein Doppel der Ausgangs-
rechnung (Kassenbeleg) aus den unveranderbaren digitalen Aufzeichnungen re-
produziert werden kann. Dies gilt sowohl beim Einsatz von elektronischen oder
computergestiitzten Kassensystemen sowie von Registrierkassen. Der bislang
vorgesehene Tagesendsummenbon findet keine Erwahnung mehr und wird zur
Erflllung der Aufbewahrungspflichten zukinftig somit nicht mehr ausreichen.
Aufbewahrungspflichten nach anderen Vorschriften sollen von dieser Anderung
unberihrt bleiben.

Die Finanzverwaltung will diese Anderung in allen offenen Fallen anwenden. Es
soll aber nicht beanstandet werden, wenn fur Zeitraume bis zum 31.12.2021 die
bisherige Finanzverwaltungsauffassung angewendet wird.
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Urteile und Schlussantrage des EuGH bis zum 19.11.2021

Aktenzeichen | Entscheidungs- Stichwort

datum

Vorlage zur Vorabentscheidung — Harmonisierung des Steuerrechts — Gemeinsames
Mehrwertsteuersystem — Richtlinie 2006/112/EG — Recht auf Vorsteuerabzug — L6-

C-358/20 18.11.2021 schung der mehrwertsteuerlichen Registrierung eines Steuerpflichtigen — Versagung
des Rechts auf Vorsteuerabzug — Formelle Voraussetzungen

Alle am 18.11.2021 vero6ffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen | Entschei- Stichwort

dungsdatum

Keine Kostenerstattungspflicht im Kindergeldverfahren bei erfolgreichem Rechtsbe-

IR 18/21 01.09.2021 helf gegen Hinterziehungszinsen

IR 63/17 13.07.2021 Begriff der "Organisation der Vereinten Arbeit" im DBA-Jugoslawien erfasst auch

Nachfolgeorganisationen

| |
26.05.2021 Berucksichtigung der Ausschlussfrist des § 66 Abs. 3 EStG a.F. beim Familienleis-

Il R 50/19 >
tungsausgleich

Alle am 18.11.2021 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Entschei- Stichwort

dungsdatum

IX B 15/21 22.10.2021  Ablehnung eines "coronabedingten” Terminsverlegungsantrags

IX B 16/21 22.10..2021 Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 22.10.2021 IX B 15/21 -

Ablehnung eines "coronabedingten” Terminsverlegungsantrags

| |
VIR 14/19 02.09.2021 Typischerweise arbeitstégliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber festgelegten

Sammelpunkts

Il R 15/20 08.06.2021  Doppelte Rechtshangigkeit

Alle bis zum 19.11.2021 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort

dungsdatum

IVC3-S 19 11.2021 Aufteilung eines einheitlichen Sozialversicherungsbeitrags (Globalbeitrag);
2221/20/10002 :003 o Anpassung der Aufteilungsmalfistibe fur den Veranlagungszeitraum 2022
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110219/
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Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum

IVC5-S
5351/20/10001 :002 18.11.2021 Entfernungspauschalen

|
NC5-S Lohnsteuerliche Behandlung der Uberlassung beziehungsweise Ubertra-
—— ] 16.11.2021 gung von Vermdégensbeteiligungen ab 2021 (8 3 Nummer 39, § 19a Ein-
2347/21/10001 :006

kommensteuergesetz (EStG))

|
NCo-s Aufbewahrung von Rechnungen nach § 14b Umsatzsteuergesetz (UStG);
s 16.11.2021 Erfillung der umsatzsteuerlichen Anforderungen bei elektronischen oder

computergestiitzten Kassensystemen oder Registrierkassen
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Gewdahrung von Forschungszulage nach dem Gesetz zur steuerlichen Férderung von
Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz - FZulG)

IV C 3 - S 2020/20/10029 :007
2021/1158079

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Foérderung von Forschung und Entwicklung
(Forschungszulagengesetz - FZulG) vom 14. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2763) wurde eine
steuerliche Férderung von Forschung und Entwicklung (FUE) in Form einer Forschungszulage
(FZul) eingefiihrt. Das Gesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten.

Mit Artikel 8 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmalinahmen zur
Bewaéltigung der Corona-Krise (Zweites Corona Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020
(BGBI. 1 S.1512) wurde der Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag in 8§ 3 Absatz 5 FZulG
angehoben und die Anwendungsregelung in 8 16 FZulG konkretisiert.

Mit Artikel 40 des Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) vom 21. Dezember 2020 (BGBI. |
S.3096) wurden Klarstellungen in Bezug auf den Ausschluss der Forderung von
Auftragnehmern in § 3 Absatz 4 FZulG und in Bezug auf die Anrechnung der FZul bei der
nachsten erstmaligen Festsetzung zur Einkommen- oder Korperschaftsteuer und die damit ggf.
zusammenhéngende Steuererstattung in 8 10 FZulG getroffen.

www.bundesfinanzministerium.de
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Mit Artikel 5 des Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und
Anderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz -
GrStRefUG) vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2931) wurden insbesondere in 8 3 Absatz 6 FZulG
erforderliche Anpassungen zur Begrenzung der Bemessungsgrundlage bei verbundenen
Unternehmen umgesetzt sowie in 8§ 5 Absatz 4 FZulG ein Verfahren zur gesonderten
Feststellung von forderfahigen Aufwendungen fir die Félle, in denen die Einkinfte des
FuE-Unternehmens gesondert festgestellt werden, eingefihrt.

Die im FZulG verwendeten Begriffe sind nach den fur die Einkommensbesteuerung
maligebenden Grundsétzen auszulegen, soweit sich nicht aus dem FZulG, seinem Zweck und
seiner Entstehungsgeschichte etwas Anderes entnehmen lasst (BFH vom 18. Mai 1999,
BStBI 11 S. 619). Die Gewdhrung der FZul héngt aber nicht von der konkreten
ertragsteuerlichen Behandlung beim Steuerpflichtigen ab.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erorterungen mit den obersten Finanzbehorden der
Lander gelten fir die Anwendung des FZulG die folgenden Grundsatze:
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Erster Teil

Materiell-rechtliche Vorschriften
l. Anspruchsberechtigung

1. Allgemeines

Zur Inanspruchnahme der Forschungszulage (FZul) berechtigt sind nach § 1 Absatz 1 FZulG
unbeschrankt und beschrénkt Steuerpflichtige i. S. d. Einkommensteuergesetzes (EStG) und
des Korperschaftsteuergesetzes (KStG), soweit sie nicht von der Besteuerung befreit sind. Zu
den Steuerpflichtigen i.S.d. KStG gehdren auch die nach §la KStG optierenden
Gesellschaften. Die Anspruchsberechtigung setzt die Durchfiihrung eines beglnstigten
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens (FuE-Vorhabens) i.S.d. 82 FZulG voraus
(Rn. 23 ff.).

Mitunternehmerschaften sind nach 8 1 Absatz 2 FZulG eigenstandig anspruchsberechtigt
(Rn. 10 ff.).

Die FZul kann nur von Steuerpflichtigen i. S. d. EStG und KStG beansprucht werden, soweit
sie steuerpflichtige Einkunfte nach 8 13 EStG (Einkilnfte aus Land- und Forstwirtschaft),
8 15 EStG (Einkunfte aus Gewerbebetrieb) oder § 18 EStG (Einkiunfte aus selbstandiger
Arbeit) erzielen. Die allgemeinen Merkmale fiir das Vorliegen eines Betriebes mussen daher
fiir das Entstehen einer Anspruchsberechtigung erfullt sein. Insbesondere muss die betriebliche
Tatigkeit nachhaltig und mit Gewinnerzielungsabsicht ausgetibt werden.

Wird das Besteuerungsrecht aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung (DBA) einem anderen Staat zugewiesen, steht dies einer Steuerbefreiung
I.S. d. §1 Absatz 1 FZulG gleich (BFH vom 14. August 1997, BStBI 11 1998 S. 355).

2. Juristische Personen des 6ffentlichen Rechts sowie steuerbefreite
Koérperschaften / Personenvereinigungen und Vermdgensmassen

Nicht anspruchsberechtigt nach § 1 Absatz 1 FZulG sind

- juristische Personen des 6ffentlichen Rechts, soweit sie keinen steuerpflichtigen Betrieb
gewerblicher Art unterhalten (Rn. 6 f.), sowie

- Kdorperschaften, Personenvereinigungen und Vermdgensmassen, soweit sie von der

Besteuerung befreit sind und keinen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
unterhalten (Rn. 8 f.). Darunter fallen u. a. die Steuerbefreiungen nach § 5 KStG.

2.1  Betriebe gewerblicher Art

Juristische Personen des 6ffentlichen Rechts sind nur anspruchsberechtigt, soweit sie einen
steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art unterhalten (8 1 Absatz 1 Nummer 6 und § 4 KStG).
Zum Begriff des ,,Betriebs gewerblicher Art* wird auf R 4.1 Korperschaftsteuer-Richtlinien
(KStR) verwiesen. Hierbei ist es ausreichend, wenn die betriebliche Tatigkeit nachhaltig und
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10

11

12

13

14

15

16

mit Einnahmeerzielungsabsicht ausgelibt wird. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht
erforderlich.

Das den Anspruch auf FZul auslésende FUE-Vorhaben muss dem steuerpflichtigen Betrieb
gewerblicher Art zuzurechnen sein.

2.2 Wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb

Nach § 5 KStG von der Korperschaftsteuer befreite Korperschaften, Personenvereinigungen
und Vermogensmassen sind nur anspruchsberechtigt, soweit sie einen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb (8 14 Abgabenordnung - AO) unterhalten (BFH vom
8.Juli 1994, BStBI Il S. 869). Hierbei ist es ausreichend, wenn die betriebliche Tatigkeit
nachhaltig und mit Einnahmeerzielungsabsicht ausgetibt wird. Eine Gewinnerzielungsabsicht
ist nicht erforderlich.

Das den Anspruch auf FZul auslosende FuE-Vorhaben muss dem steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb zuzurechnen sein.

3. Mitunternehmerschaften

Anspruchsberechtigte Mitunternehmerschaften i. S. d. 8 1 Absatz 2 FZulG sind solche, die
Tatigkeiten ausfiihren, die bei den Mitunternehmern zu steuerpflichtigen Einkiinften nach
8 13 EStG (Einklnfte aus Land- und Forstwirtschaft), § 15EStG (Einkinfte aus
Gewerbebetrieb) oder § 18 EStG (Einkiinfte aus selbstandiger Arbeit) fihren.

Zu den anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaften gehoren auch Innengesellschaften, die
Mitunternehmerschaften sind, z. B. atypisch stille Gesellschaften. Zur Antragsberechtigung
von atypisch stillen Gesellschaften wird auf Rn. 201 hingewiesen.

Optiert eine Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG
zur Korperschaftsteuer, wird diese ab dem Wirtschaftsjahr der Option auch nach dem FZulG
als Steuerpflichtige i. S. d. KStG behandelt.

Nicht anspruchsberechtigt sind Gemeinschaften, die keine Mitunternehmerschaften i. S. d.
§ 1 Absatz 2 FZulG sind.

Hat eine Mitunternehmerschaft eine auslandische Betriebsstatte, besteht hinsichtlich dieser

Betriebsstatte keine Anspruchsberechtigung, soweit die Einkilinfte aus dieser Betriebsstatte
nach einem DBA von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind.

4, Organschaften

Im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft sind Organgesellschaften eigensténdig
anspruchsberechtigt.

5. Kooperationspartner

Wird das begunstigte FUE-Vorhaben in Kooperation von einem Anspruchsberechtigten mit
mindestens einem anderen Unternehmen nach § 2 Absatz4 Nummer 2 FZulG bzw. in
Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Einrichtungen fr Forschung und Wissensverbreitung
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nach § 2 Absatz4 Nummer 3 FZulG durchgefuhrt, kann sich fir jeden der beteiligten
Kooperationspartner eine eigene Anspruchsberechtigung nach den vorstehenden Ausfiihrungen
ergeben.

Ist ein Kooperationspartner eine grundsatzlich nicht korperschaftsteuerpflichtige Einrichtung
fiir Forschung und Wissensverbreitung, besteht eine Anspruchsberechtigung nur insoweit, als
das FUuE-Vorhaben in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb oder einem
steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art durchgefuhrt wird.

6. Rechtsnachfolge

Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (z. B. durch Erbfall oder
Verschmelzung) ubertragen, geht die Anspruchsberechtigung auf den Rechtsnachfolger tber.
Dies ergibt sich aus § 45 AO, wonach bei Gesamtrechtsnachfolge die Forderungen und
Schulden aus dem Steuerschuldverhdltnis auf den Rechtsnachfolger tbergehen. Bei einem
Teilbetrieb muss das begunstigte FuE-Vorhaben diesem bereits vor dem Eintritt der
Gesamtrechtsnachfolge zuzuordnen gewesen sein. Zur Antragsberechtigung vgl. Rn. 202.

Beispiel 1 (Gesamtrechtsnachfolge durch Erbfall):

Einzelunternenmer A wverstirbt am 30. Juni 2021. Das am 1.Januar 2021 begonnene
Wirtschaftsjahr 2021 des Einzelunternehmens des A endet mit dem Tod, damit steuerlich am
30. Juni 2021. Mit dem Tod endet nicht nur die personliche Steuerpflicht des Erblassers,
sondern auch seine Eigenschaft als Gewerbetreibender (BFH vom 28. Mérz 1973, BStBI I
S. 544). Der Anspruch auf FZul entsteht damit mit Ablauf des 30. Juni 2021, mithin wahrend
des Bestehens der personlichen Steuerpflicht des A. Der Alleinerbe B tritt als
Gesamtrechtsnachfolger in die steuerlichen Rechte und Pflichten des A ein (zur Antrags- und
Anrechnungsberechtigung in diesen Fallen siehe Rn. 200 und 260).

Beispiel 2 (Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzung):

Die A-GmbH wird zum 1. Juli 2021 auf die B-GmbH verschmolzen (8 2 Umwandlungsgesetz
[UmwG]). Die personliche Steuerpflicht der A-GmbH besteht damit bis zum 30. Juni 2021
(steuerlicher Ubertragungsstichtag, § 2 Umwandlungssteuergesetz [UmwStG]). Das am
1. Januar 2021 begonnene Wirtschaftsjahr 2021 der A-GmbH endet mit der Verschmelzung,
damit steuerlich am 30. Juni 2021. Der Anspruch auf FZul entsteht damit mit Ablauf des
30. Juni 2021, mithin wéhrend des Bestehens der personlichen Steuerpflicht der A-GmbH. Die
B-GmbH tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin in die steuerlichen Rechte und Pflichten der
A-GmbH ein.

Wird ein Betrieb im Wege der Einzelrechtsnachfolge (bertragen, geht die
Anspruchsberechtigung nicht auf den Rechtsnachfolger Giber. Der Rechtsnachfolger kann daher
nach der Ubertragung eines Betriebs die FZul fir vom Rechtsvorganger verwirklichte
Sachverhalte nicht beanspruchen.

Entstehen dem Rechtsnachfolger ab dem Ubertragungsstichtag forderfahige Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Durchfihrung von beginstigten FuE-Vorhaben, die der
Rechtsvorgénger begonnen hat, kann eine Anspruchsberechtigung beim Rechtsnachfolger
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insoweit entstehen. Hinsichtlich des Beginns des fortgefiihrten FUE-Vorhabens gilt der Beginn
beim Rechtsvorgénger auch fir den Rechtsnachfolger.

1. Beglnstigte FUE-Vorhaben

Ob ein beglnstigtes FUE-Vorhaben i. S.d. 8 2 Absatz 1 bis 3 FZulG vorliegt, entscheidet
ausschlieBlich die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) (vgl. Rn. 39). Von der BSFZ
werden bei dieser Entscheidung insbesondere die nachstehenden Grundsétze bertcksichtigt.
Né&here Informationen hierzu unter www.bescheinigungsstelle-forschungszulage.de.

1. Fordergegenstand
Fordergegenstand ist das jeweils beantragte FUE-Vorhaben.

Das FuE-Vorhaben ist eine planmaRige Anordnung von FuE-Tétigkeiten (Forschungsdesign)
mit dem Ziel, neue Erkenntnisse oder Fertigkeiten fur Produkte, Verfahren oder
Dienstleistungen zu gewinnen.

Ein FuE-Vorhaben kann aus mehreren Arbeitspaketen, Tatigkeiten oder Dienstleistungen
bestehen (8 2 Absatz 3 Satz 2 FZulG). Es umfasst klare Ziele und die Téatigkeiten, die zur
Erreichung dieser Ziele durchzufuhren sind, sowie konkrete Vorgaben, anhand derer die
Ergebnisse dieser Tatigkeiten festgestellt und mit den einschlégigen Zielen verglichen werden
konnen (8 2 Absatz 3 Satz 3 FZulG). Wenn zwei oder mehrere FUE-Vorhaben nicht eindeutig
voneinander getrennt werden kénnen und einzeln betrachtet keine Aussicht auf technologischen
Erfolg haben, werden sie als ein einziges VVorhaben betrachtet (8 2 Absatz 3 Satz 4 FZulG).

FuE-Vorhaben sind nach § 2 Absatz 1 FZulG beglnstigt, soweit sie einer oder mehreren der
Kategorien

- Grundlagenforschung,
- industrielle Forschung oder
- experimentelle Entwicklung

zuzuordnen sind. Eine Abgrenzung innerhalb dieser Kategorien bzw. eine konkrete Zuordnung
zu einer dieser Kategorien ist nicht vorgesehen, da sich ein FUE-Vorhaben Gber mehr als eine
der o. g. Kategorien erstrecken kann. Fir die Gewahrung der FZul ist die Abgrenzung der
zutreffenden Kategorie(n) nicht entscheidend.

Die Ziele eines FuE-Vorhabens und die dafir erforderlichen Arbeitspakete, Tatigkeiten oder
Dienstleistungen von Auftragnehmern sind so klar darzustellen, dass die Zuordnung der
einzelnen FuE-Arbeiten und ihre Funktion im FuE-Vorhaben nachvollziehbar sind. Der
Antragsteller hat daher im Rahmen der Antragstellung gegenuber der BSFZ seine
Arbeitsschritte, seinen Arbeitsplan bzw. sein Forschungsdesign darzulegen.

FuE-Vorhaben sind nur begiinstigt, soweit sie den vorgegebenen Rahmen der drei genannten
Kategorien nicht tberschreiten. Gehen die Arbeiten tiber diesen Rahmen hinaus, z. B. weil sie
der Markteinfuhrung dienen, handelt es sich bei diesen Tatigkeiten nicht um beginstigte
FuE-Tétigkeiten. Im Antrag auf Bescheinigung nach 8 6 FZulG sowie in der Bescheinigung der
BSFZ sind hierzu genaue Angaben erforderlich. Entsprechende Angaben der BSFZ zu
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Tatigkeiten, die von der Bescheinigung auszuschlielen sind, werden unter dem Buchstaben C
der Bescheinigung nach 8§ 6 FZulG aufgefuhrt (vgl. Rn. 33 ff.).

1.1

Definitionen

Bei der Zuordnung verschiedener Tatigkeiten zu den einzelnen FuE-Kategorien gelten die
Definitionen der Artikel 2 Nummer 84 bis 86 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
(AGVO) (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der
Art. 107 und 108 des Vertrags tber die Arbeitsweise der Europdischen Union; ABI. L 187 vom
26. Juni 2014, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung:

Als ,,Grundlagenforschung“ werden experimentelle oder theoretische Arbeiten
bezeichnet, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare
direkte kommerzielle Anwendungsmaglichkeiten dienen.

»Industrielle Forschung“ ist gekennzeichnet durch planmé&Riges Forschen oder
kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel,
neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche
Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen
herbeizufiihren. Hierzu zahlen auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme
und unter Umstanden auch der Bau von Prototypen in einer Laborumgebung oder in
einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie auch von
Pilotlinien, wenn dies fur die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung
von technologischen Grundlagen notwendig ist.

»Experimentelle Entwicklung“ umfasst den Erwerb, die Kombination, Gestaltung und
Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger
einschldgiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zahlen z. B. auch
Tatigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren
und Dienstleistungen. Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von
Prototypen, DemonstrationsmalRnahmen, Pilotprojekte sowie die Erprobung und
Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem
fir die realen Einsatzbedingungen repréasentativen Umfeld umfassen, wenn das
Hauptziel dieser Malinahmen darin besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbessern. Die experimentelle
Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und
Pilotprojekten einschlieen, wenn es sich dabei zwangslaufig um das kommerzielle
Endprodukt handelt und dessen Herstellung allein fir Demonstrations- und
Validierungszwecke zu teuer ware. Die experimentelle Entwicklung umfasst keine
routinemaBigen oder regelmaRigen Anderungen an bestehenden Produkten,
Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden
betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Anderungen Verbesserungen darstellen
sollten.
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FuE-Vorhaben und damit zusammenhé&ngende FuE-Téatigkeiten missen im Rahmen der
steuerlichen Forschungsforderung nach dem FZulG folgende ibergeordnete Kriterien erfullen:

a) Neuartigkeit der Ziele bzw. Ergebnisse
b) Ungewissheit (Risiko)
C) PlanméRigkeit der Umsetzung

Im Rahmen der Prifung des FuE-Vorhabens durch die BSFZ werden bestimmte
Tatbestandsmerkmale fir FUE als Prifkriterien zugrunde gelegt. Hierfur nutzt die BSFZ ein
Indikatorenset, welches die Prifkriterien ndher differenziert und als Instrument fir die
individuelle Vorhabenprifung herangezogen wird. Die Prifkriterien basieren auf den
Definitionen der drei Forschungsarten nach dem FZulG, welche sich aus den
AGVO-Definitionen ableiten und durch die Ausfihrungen und Erléduterungen des
Frascati-Handbuchs (OECD (2018), Frascati-Handbuch 2015: Leitlinien fur die Erhebung und
Meldung von Daten (ber Forschung und experimentelle Entwicklung, Messung von
wissenschaftlichen, technologischen und Innovationstatigkeiten, OECD Publishing, Paris)
erganzt werden.

1.2 Abgrenzungen

Von begunstigten FUE-Vorhaben abzugrenzen sind Tatigkeiten, die der Marktentwicklung
dienen, und Tatigkeiten, die auf das reibungslose Funktionieren des Produktionssystems
abzielen (8 2 Absatz 2 FZulG), sowie Aktivitdten, die zwar Bestandteil des
Innovationsprozesses sind, aber die o.g. Kriterien fir FuE nicht erfullen. Entsprechende
Vorhaben oder Arbeitspakete in Vorhaben sind grundsétzlich nicht Forschung bzw.
experimentelle Entwicklung. Dazu z&hlen:

- routinemaRige, regelmélige Verbesserungen bestehender Produkte auch unter
Verbesserung des Stands der Technik,

- routinemanige Einhaltung der 6ffentlichen Aufsichtskontrolle, Normentiberwachung,
Vorschriften,

- Qualitatskontrollen, Erarbeitung von Produktionshandbiichern und
Qualitatssicherungen,

- administrative und juristische Téatigkeiten im Zusammenhang mit Patenten oder der
Entwicklung von Geschmacksmustern, die deren juristischer Erlangung, Validierung
und Verteidigung dienen,

- Marktforschung (Bedarfsanalysen, Analysen der Konkurrenzprodukte),
- Produktionsanlauf,

- Datensammlung (solange diese nicht als integraler Bestandteil eines FUE-Projekts
erfolgt),
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- Software-Entwicklungen, soweit es sich um Standardanwendungen oder Support fur
bereits existierende Systeme handelt,

- Beschaffung, Verwaltung und Zuteilung von staatlichen FUE-Zuschiissen durch
staatliche Behorden oder Projekttréager,

- Untersuchungen zur Erschlieung von Markten,

- Vorhaben mit primarem Ziel der Marktentwicklung,

- Entwicklung von Management-Systemen,

- Vertrieb, Support, Kundenakquise und -betreuung, Kundenschulungen / Testungen,

- FuE-Gemeinkosten, z. B. fur Transport, Lagerhaltung, Reparatur, Wartung, Sicherheit,
- Umsetzung oder Einhaltung von neuen oder bestehenden Standards und Normen und

- Durchfiihrbarkeits- und Machbarkeitsstudien (Arbeiten zur VVorbereitung von
Forschungstatigkeiten bzw. zur Bewertung und Analyse des Potenzials stellen keine
Grundlagenforschung, industrieller Forschung oder experimentelle Entwicklung
i. S. d. FZulG dar).

Arbeiten zur Erlangung von Patenten und sonstigen Schutzrechten kénnen von der BSFZ als
beginstigter Teil eines FuE-Vorhabens angesehen werden, wenn es sich hierbei um
FuE-Tatigkeiten handelt, die mit der Zielsetzung, ein Patent oder sonstiges Schutzrecht zu
erlangen, durchgefihrt werden. Dies schlie3t die Dokumentation von FUE-Ergebnissen mit ein
(Erfillung der FuE-Kriterien der PlanmaBigkeit und Ubertragbarkeit). Hiervon zu
unterscheiden sind verwaltungstechnische und rechtliche Téatigkeiten, die fir die Erlangung von
Patenten oder sonstigen Schutzrechten erforderlich sind.

Der Entwurf, die Konstruktion und die Erprobung von Prototypen fallen typischerweise in den
Bereich von begunstigter FUE. Dies gilt fur die Herstellung eines oder mehrerer Prototypen,
wobei die Herstellung nacheinander oder auch gleichzeitig erfolgen kann. Sind alle
erforderlichen Anderungen an dem Prototyp / den Prototypen vorgenommen und ist die
Testphase abgeschlossen, ist das Ende der begunstigungsfdhigen FuE-Phase erreicht. Die
Kategorie ,,experimentelle Entwicklung* ist damit abgeschlossen. Werden nach Erprobung
eines Prototyps mehrere Einheiten davon hergestellt, so fallt dies nicht in die Kategorie
~experimentelle Entwicklung” und gehort damit nicht mehr zu einem beginstigten
FuE-Vorhaben. Das gilt auch dann, wenn die Herstellung von FUE-Personal durchgefiihrt wird
(vgl. Frascati Handbuch unter 2.5; a. a. O.).

Der Bau und Betrieb einer Versuchsanlage ist so lange Teil eines begiinstigten FUE-Vorhabens,
wie der Hauptzweck darin besteht, Erfahrungen sowie technische und andere Daten zu
sammeln, wie sie z. B. notwendig sind fir

- die Auswertung von Hypothesen,
- die Ausarbeitung neuer Produktionsvorschriften und

- die Aufstellung neuer Merkmale Uber die fertigen Produkte.
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37  Abgrenzung zwischen begunstigter FuE, Innovationen und anderen wirtschaftlichen

Aktivitaten:
Gegenstand Einordnung | Bemerkungen
Solange das Hauptziel in der Erarbeitung
Prototypen FUuE . .
weiterer VVerbesserungen liegt.
Versuchsanlage FukE Solange der Hauptzweck FuE ist.
Im Einzelfall | Das in der FUE-Phase bendtigte Produktdesign
Produktdesign zu prufen / ggf. | ist einzubeziehen. Das Produktdesign fur den
teilweise Produktionsprozess ist auszuschliel3en.
»Feedback®-FuE und die erforderliche
Industrial Engineering | Im Einzelfall | Werkzeugeinrichtung sind in
und zu prufen / ggf. | Innovationsprozesse bzw. FUE-Tatigkeiten
Werkzeugeinrichtung teilweise einzubeziehen. Erfolgen sie flr
Produktionsprozesse, sind sie auszuschlieRen.
Einzubeziehen, falls die Produktion Serientests
und in der Folge weitere Konzipierungs- und
Im Einzelfall | Ingenieurarbeiten ergibt. Alle anderen
Versuchsproduktion | zu prufen / ggf. | verbundenen Aktivitdten sind auszuschlieRen.
teilweise U. a. dann Ausschluss, sobald eine
Versuchsanlage als normale kommerzielle
Produktionseinheit dient.
: . : Ausnahme sog. ,,Feedback“-FuE (die als FUE
Vorserienentwicklung Keine FUE . . .
einzubeziehen ist).
Kundendienst und
Beseitigung von .
. Keine FUE
Stoérungen nach dem
Verkauf
Alle verwaltungstechnischen und rechtlichen
) Schritte, die flir die Beantragung von Patenten
Im Einzelfall . L : .
Patent- und . und Lizenzen erforderlich sind, sind keine FUE.
) ) zu prufen / ggf. . .
Lizenzarbeiten - Dagegen sind Patentarbeiten in direkter
teilweise . . . i o
Verbindung mit FUE-Projekten einschliellich
der Dokumentation von FukE-Projekten FuE.
. i Selbst wenn sie von FuE-Personal durchgefuhrt
Routineuntersuchungen Keine FUE werden

in Anlehnung an Frascati-Handbuch, Tabelle 2.3
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Ob ein FuE-Vorhaben das gewinschte Ziel erreicht, ist fir die Begunstigung des
FuE-Vorhabens nach dem FZulG kein Kriterium. Zu den Schlusselkriterien eines
FuE-Vorhabens gehort das Kriterium der Ungewissheit in Bezug auf das Endergebnis. Daher
ist der Erfolg kein MaRstab fur die Forderung nach dem FZulG. Auch fir ,.erfolglose
FuE-Projekte, d. h. wenn das beabsichtigte Ziel nicht erreicht wurde, kann die FZul beantragt
und gewahrt werden, solange es sich um begunstigte FUE-Vorhaben i. S. d. 8 2 FZulG handelt.

2. Bescheinigung nach § 6 FZulG

Die Bescheinigung der BSFZ nach 8§ 6 FZulG (,,Bescheid tber den Antrag auf Bescheinigung
nach § 6 FZulG uber FUE-Vorhaben®), die das Vorliegen eines begiinstigten FUE-Vorhabens
feststellt, ist Grundlagenbescheid fiir die Festsetzung der FZul (8 6 Absatz 1 FZulG) und fir
das Finanzamt bindend. Die BSFZ begrundet ihre Entscheidung in diesem Bescheid.
Einzelheiten zum Bescheinigungsverfahren vgl. Rn. 222 ff.

Die im Bescheid zusatzlich mitgeteilten nachrichtlichen Angaben zu Forschungsart,
Kooperationsvorhaben, Beginn und voraussichtlichem Ende, voraussichtlichem Aufwand,
weiteren FOrdermitteln, verbundenen Unternehmen, Kooperationspartnern und zur
Auftragsforschung entfalten keine Bindungswirkung. Die Uberpriifung dieser Angaben obliegt
dem fiir die Bearbeitung des Antrags auf FZul zustdndigen Finanzamt. In den Féllen des § 5
Absatz 4 FZulG ist das Betriebsfinanzamt zustandig.

Ein Bescheid ergeht fir mehrere FUE-Vorhaben einheitlich, wenn der Antragsteller in einem
Antrag auf Bescheinigung mehrere FUE-Vorhaben gleichzeitig beantragt. Der Bescheid kann
dann auch positive und negative Entscheidungen fir die jeweiligen FUE-VVorhaben enthalten.

3. Durchfihrung

Das FZulG knlpft beziglich der Durchfuhrung von beginstigten FuE-Vorhaben an die
vielféltigen Moglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft an.

Nach § 2 Absatz 4 FZulG kdnnen daher begiinstigte FUE-Vorhaben durchgefuhrt werden als
- eigenbetriebliche FUE (Rn. 44 ff.),

- Auftragsforschung (Rn. 47 ff.) oder

- Kooperationsvorhaben (Rn. 56 ff.).

Ein begunstigtes FUE-Vorhaben kann auch in Kombinationen aus den genannten Varianten
durchgefuhrt werden.

3.1  Eigenbetriebliche FUE

Eigenbetriebliche FUE ist im Allgemeinen gekennzeichnet durch das systematische Forschen
und vorwettbewerbliche Entwickeln unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden durch das
Unternehmen selbst.





Seite 15

45

46

47

48

49

Die Rechte an den Forschungsresultaten stehen daher regelméRig dem forschenden
Unternehmen zu.

Wird ein FUE-Vorhaben im Auftrag eines anderen Unternehmens durchgefihrt, stellt dies keine
eigenbetriebliche FuE i.S.d. FZulG dar, selbst wenn der einzige Geschaftszweck des
Unternehmens des Auftragnehmers in der Durchfiihrung von FuE fir andere Unternehmen
besteht. Eine Forderung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. Dies ergibt sich aus
Artikel 6 AGVO, wonach eine Beihilfe nach den beihilferechtlichen Vorgaben einen
Anreizeffekt haben muss. Der Anreizeffekt einer Beihilfe soll die betreffenden Unternehmen
dazu bringen, ihr Verhalten i. S. d. Lenkungszwecks der Norm zu andern und zusétzliche
Tatigkeiten aufzunehmen, die sie ohne die Beihilfe nicht, nur in geringerem Umfang, auf andere
Weise oder an einem anderen Standort austiben wirden. Dieser Anreizeffekt wirde bei einer
Forderung des Auftragnehmers nicht bewirkt, da der Auftragnehmer in diesem Kontext selbst
keine eigene Investitionsentscheidung trifft, die zu mehr FUE-Tétigkeit fuhrt.

3.2 Auftragsforschung

Auftragsforschung i. S. d. FZulG umfasst neben der ,,Forschung auch die nach § 2 Absatz 1
FZulG aufgefiihrte Kategorie ,,experimentelle Entwicklung®“. Auftragsforschung liegt vor,
wenn ein Unternehmen einen FUE-Auftrag an einen Dritten oder mehrere Dritte vergibt. Ein
Dritter in diesem Sinne ist ein vom Auftraggeber rechtlich unabhé&ngiger Rechtstrager. Das
kann z. B. eine Universitat, eine Forschungseinrichtung, ein anderes Unternehmen oder ein mit
dem Auftraggeber verbundenes anderes Unternehmen sein (zu den Besonderheiten beli
verbundenen Unternehmen beachte aber auch Rn. 62 ff.). Kein Dritter in diesem Sinne ist eine
unselbstandige Betriebsstatte des Auftraggebers.

Auftragsforschung zeichnet sich dadurch aus, dass diese gegen Entgelt durch den oder die
Auftragnehmer durchgefuhrt wird.

Indizien flr das Vorliegen von Auftragsforschung sind, dass

- der Auftraggeber gezielt eine spezielle Aufgabenstellung vorgibt, die der
Auftragnenmer zu l6sen hat, und die Auftragsinhalte in einem Vertrag festlegt, der
entsprechend den laufenden Entwicklungen gemeinsam von den Vertragspartnern
fortgeschrieben wird,

- der Auftraggeber das Eigentum an den Rechten der Forschungsresultate bzw.
Ergebnissen der FUE-Téatigkeiten erwirbt oder der Auftragnehmer dem Auftraggeber
eine ausschlieBliche, entgeltliche Lizenz an den Neurechten einrdumt,

- der Auftraggeber das Risiko des Scheiterns tragt,

- der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht berechtigt ist, Dritte mit
der Durchfuhrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Die vorgenannten Indizien sind in der Gesamtschau zu wirdigen und mussen nicht kumulativ
vorliegen.
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Schliel3t ein Unternehmen mit einem Dritten einen Werkvertrag Uber die Erbringung einer
Leistung, die fir die eigene Forschungstatigkeit bendtigt wird (z. B. Entwicklung einer
Maschine), handelt es sich nicht um Auftragsforschung, da keine FUE, sondern ein konkretes
Ergebnis geschuldet wird. Insoweit fehlt es an den fir die Annahme eines FUE-Vorhabens
typischen Merkmalen des Risikos und der Ungewissheit.

Auftragsforschung i. S. d. FZulG ist nur dann forderfahig, wenn der Auftragnehmer den Ort
seiner Geschéftsleitung in Deutschland, einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union
(EU) oder in einem anderen Staat, auf den das Abkommen Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) Anwendung findet, hat. Zudem muss der andere Staat
aufgrund vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend dem EU-Amtshilfegesetz in
einem Umfang leisten, der fir die Uberpriifung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist
(8 2 Absatz 5 FZulG).

Die Prifung der Begiinstigung des FUE-Vorhabens erfolgt auf der Ebene des Auftraggebers,
d. h. die Kriterien flr ein begunstigtes FUE-Vorhaben missen beim Auftraggeber erfillt sein.
Der Auftraggeber hat im Rahmen der Beantragung der Bescheinigung entsprechende Angaben
zu den Zielen und Arbeiten des als Auftragsforschung durchgefuihrten FUE-Vorhabens oder des
als Auftrag vergebenen Teils eines FUE-Vorhabens zu machen.

Bei der Beantragung der FZul tragt der Auftraggeber die Feststellungslast fur das Vorliegen der
weiteren Voraussetzungen der Auftragsforschung i.S.d. §2 Absatz5 FZulG, die nicht
Gegenstand der Bescheinigung nach 86 FZulG sind. Ist die Geschéaftsleitung des
Auftragnehmers im EU- bzw. EWR-Ausland, ist § 90 Absatz 2 AO zu beachten.

Hat ein Unternehmen ein FUE-Vorhaben in Auftrag gegeben und beauftragt der Auftragnehmer
fir die Durchfihrung dieses FUE-Vorhabens oder eines Teils des in Auftrag genommenen
FuE-Vorhabens ein weiteres Unternehmen (Unterauftragnehmer) ist der Auftragnehmer in
seiner Eigenschaft als Unterauftraggeber nicht anspruchsberechtigti. S. d. FZulG (8 3 Absatz 4
Satz 2 FZulG).

Ein Auftraggeber kann fur die Durchfiihrung eines begtinstigten FUE-Vorhabens auch mehrere
Auftragnehmer parallel beauftragen.

3.3 Kooperationsvorhaben

Kooperationsvorhaben sind eine Form der eigenbetrieblichen Fug; ein FuE-Vorhaben wird
dabei von zwei oder mehreren Kooperationspartnern durchgefihrt.

Indizien fir das Vorliegen eines Kooperationsvorhabens sind, dass mindestens zwei
unabhéngige Partner

- arbeitsteilig ein gemeinsames Ziel verfolgen,

- gemeinsam den Gegenstand des Vorhabens festlegen, an seiner Gestaltung mitwirken,
zu seiner Durchfuhrung beitragen,





Seite 17

58

59

60

61

62

- die mit dem Vorhaben verbundenen finanziellen, technischen, wissenschaftlichen und
sonstigen Risiken sowie die erzielten Ergebnisse teilen.

Die Indizien missen nicht kumulativ vorliegen, sondern sind in der Gesamtschau zu wirdigen.

Auftragsforschung gilt nicht als Kooperationsvorhaben. Ob ein FuE-Vorhaben als
Kooperationsvorhaben oder als Auftragsforschung durchgefihrt wird, ist nach der konkreten
Ausgestaltung im Einzelfall zu beurteilen.

Kooperationen kénnen zwischen forschenden Unternehmen oder mit anderen Einrichtungen fir
Forschungs- und  Wissensverbreitung  wie  Hochschulen,  Forschungsinstituten,
Technologietransfer-Einrichtungen,  Innovationsmittlern  sowie  forschungsorientierten
Kooperationseinrichtungen erfolgen. Forschungskooperationeni. S. d. 8 2 Absatz 4 FZulG sind
daher insbesondere in folgenden Formen moglich:

- im Verbund mit anderen Unternehmen, auch innerhalb von miteinander verbundenen
Unternehmen,

- im Verbund mit Forschungsinstituten,
- im Verbund mit Hochschulen oder
- im Verbund auch mit ausléandischen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen.

Die Aufzahlung in 8 2 Absatz 4 FZulG begriindet keine von § 1 Absatz 1 FZulG abweichende
Anspruchsberechtigung. Die Anspruchsberechtigung verbleibt bei Kooperationsvorhaben beim
jeweils rechtlich selbstdndigen steuerpflichtigen Unternehmen bzw. der Mitunternehmerschaft.
Ist der Kooperationspartner eine steuerbefreite Einrichtung, sind in der Konsequenz nur die
beim steuerpflichtigen Unternehmen anfallenden forderfahigen Aufwendungen nach § 3 FZulG
begunstigt.  Insoweit bedarf es eindeutiger Regelungen in den jeweiligen
Kooperationsvereinbarungen, insbesondere im Hinblick auf Einsatz, Zuordnung und
Bezahlung der eingesetzten Arbeitskréfte.

Auch im Rahmen einer Kooperation koénnen Auftrdge vergeben werden, die als
Auftragsforschung i.S.d. FZulG bei dem den Auftrag auslosenden Unternehmen
(Auftraggeber) forderfahig sein kénnen. Zur Abgrenzung sind die jeweiligen vertraglichen
Vereinbarungen entscheidend.

34 FuE-Vorhaben innerhalb von verbundenen Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen kdnnen FUE-Vorhaben als
- eigenbetriebliche FuE,

- Auftragsforschung,

- Kooperationsvorhaben oder

- in Kombinationen aus den genannten Varianten
ausgestaltet sein.

Zum Begriff der verbundenen Unternehmen wird auf Rn. 179 ff. verwiesen.
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Die Zuordnung der FUE-Vorhaben zu einer der vorgenannten Durchfiihrungsarten von FUE und
damit die Frage der Anspruchsberechtigung héngt entsprechend der nachstehenden Grundsatze
von der jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung zwischen den verbundenen Unternehmen ab.

Auftragsforschung zwischen verbundenen Unternehmen l&sst sich nicht immer zweifelsfrei
anhand der in der Rn. 49 ff. aufgefiihrten Indizien identifizieren. Die Auftragsvergabe zwischen
verbundenen Unternehmen ist nicht zwingend dadurch gekennzeichnet, dass ein verbundenes
Unternehmen die FuE-Tétigkeit aufgrund von Ublicherweise zwischen fremden Dritten
getroffenen Vereinbarungen zur Vertragsgestaltung bzw. Gestaltung der Rechtsbeziehungen
durchfuhrt. Fir die erbrachte Dienstleistung wird typischerweise nicht immer ein Entgelt
vereinbart. Stattdessen erhélt das forschende Unternehmen Ublicherweise, unabhéngig vom
Erfolg der FuE-Tétigkeit, eine Kostenerstattung zuzuglich eines prozentualen
Gewinnaufschlags. Die Zurechnung des Eigentums oder die Inhaberschaft an dem Ergebnis der
FUE ist nicht immer eindeutig oder steht dem Unternehmen zu, welches dem
FuE-durchfiihrenden Unternehmen die Kosten erstattet.

Aus Vereinfachungsgriinden ist fir die Abgrenzung zwischen eigenbetrieblicher FUE und
Auftragsforschung zwischen verbundenen Unternehmen anhand der nachstehenden Kriterien
fiir das jeweilige Vorhaben zu prifen, ob danach Auftragsforschung vorliegt. Abweichend von
Rn. 49 ist zwischen verbundenen Unternehmen von Auftragsforschung auszugehen, wenn
folgende Kriterien kumulativ vorliegen:

- gezielte Beauftragung einer FUE-Gesellschaft durch die Konzernmutter oder ein anderes
verbundenes Unternehmen mittels einer speziellen Aufgabenstellung fur ein konkretes
FuE-Vorhaben,

- Festlegung oder wesentliche Mitbestimmung der Ziele der Forschung und der
Durchfiihrungswege durch das beauftragende Unternehmen,

- Vereinbarung eines gesonderten Entgelts oder festgelegten Budgets fur das
FuE-Vorhaben und

- fehlende Berechtigung des Auftragnehmers ohne Zustimmung des Auftraggebers,
Dritte mit der Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Liegen die Kriterien einer Auftragsforschung danach vor, ist das beauftragende Unternehmen
als Auftraggeber nach dem FZulG anspruchsberechtigt. Liegen die Kriterien nicht vor, ist von
eigenbetrieblicher FUE des das FUE-Vorhaben durchfiihrenden Unternehmens auszugehen.

Die vorstehenden Regelungen gelten ausdriicklich nur zur Abgrenzung fur Zwecke des
82 Absatz4 Nummer1l FZulG (eigenbetriebliche FUE vs. Auftragsforschung) im
Unternehmensverbund und haben keine prajudizierende Wirkung, beispielsweise auf die Frage
angemessener Ertrags- und Aufwandszurechnungen, auf die Gewinnabgrenzung oder auf
Bilanzierungsfragen der im Zusammenhang mit dem FuE-Vorhaben entstehenden
Wirtschaftsgter. Dies gilt auch fir internationale Konzerne und FUE-Vorhaben.
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4, Beglnstigungszeitraum

FuE-Vorhaben nach § 2 FZulG sind nach § 8 FZulG nur beglnstigt, wenn mit deren Arbeiten
nach dem 1. Januar 2020 begonnen wurde oder wenn der Auftrag nach dem 1. Januar 2020
erteilt worden ist. Aus Vereinfachungsgrinden wird nicht beanstandet, wenn vom
Anspruchsberechtigten als Beginn des Vorhabens oder als Tag der Auftragserteilung der
1. Januar 2020 angegeben wurde.

Der Beglnstigungszeitraum fur ein FUE-Vorhaben ist grundsatzlich nicht begrenzt, sondern
orientiert sich an der Dauer der Durchfuihrung des beglinstigten FUE-Vorhabens.

4.1  Beginn des begunstigten FUE-Vorhabens

Beginstigte FuE-Vorhaben zielen darauf ab, eine genau definierte unteilbare Aufgabe
O6konomischer, wissenschaftlicher oder technischer Art mit klar festgelegten Zielen
durchzufuhren. Auf die beschriebene Aufgabe ,,abzielen* kann ein FUE-Vorhaben erst, wenn
das Vorhaben systematisch geplant worden ist. Damit kénnen die Arbeiten an einem
FuE-Vorhaben erst zu dem Zeitpunkt beginnen, an dem Aufgaben- und Zieldefinition,
personeller und finanzieller Umfang eines FUE-Vorhabens feststehen und die Umsetzung der
geplanten Aktivitaten beginnt.

Beispiel 3:
Ein FUE-Vorhaben aus dem Bereich der Medizin besteht aus verschiedenen Arbeitspaketen:

1 Einarbeitung, Literaturrecherche
2 Lastfall- und Machbarkeitsanalyse
3. Analyse von duReren Einfllissen
4

9

: Optimierungsverfahren
10.  Markteinfiihrung

Einarbeitung und Literaturrecherche sowie Machbarkeitsstudien oder auch Analysen des
Marktes auf bereits vorhandene Lésungen stellen Vorstufen fur eine erfolgreiche Beschreibung
und Benennung der konkreten Zielsetzung dar. Sie sind VVoraussetzungen fur die Planung und
Beschreibung des FuE-Vorhabens, aber gehdren noch nicht zum FuE-Vorhaben. Auch
Durchfiihrbarkeitsstudien gehdren noch nicht zu den beglnstigten FUE-Tatigkeiten. Als Beginn
des FUE-Vorhabens i. S. d. FZulG ist daher der Beginn der 3. Stufe anzusetzen.

Das begunstigte FuE-Vorhaben endet im vorliegenden Fall mit der 9. Stufe, da die
Markteinfiihnrung ebenfalls nicht zu den begunstigten FUE-Tatigkeiten gehort und damit nicht
mehr Teil des begunstigten FUE-Vorhaben ist. In die Bescheinigung nach 8 6 FZulG der BSFZ
wirde insoweit ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden.

Bei der Auftragsforschung ist fir den Beginn des begunstigten FUE-Vorhabens der Tag der
Auftragsvergabe entscheidend. Wurde mit dem Auftragnehmer eine Rahmenvereinbarung tiber
die Durchfuhrung von FUuE-Tatigkeiten abgeschlossen, ist dies nicht zwingend als Beginn eines
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konkreten FUE-Vorhabens anzusehen. Erst die konkrete Beauftragung des von der BSFZ als
beginstigt bescheinigten FUE-Vorhabens ist als Beginn dieses FUE-Vorhabens zu bewerten.

Liegt der Tag der Auftragsvergabe fiir ein FUE-Vorhaben vor dem 2. Januar 2020 und wurde in
dem Vertrag zur Durchfiihrung dieses FUuE-Vorhabens ein MaRnahmenbeginn nach dem
1. Januar 2020 vereinbart, liegen die VVoraussetzungen fir die Anwendung des FZulG nicht vor
(vgl. Rn. 67).

Im Antrag auf FZul hat der Anspruchsberechtigte den Beginn des FUE-Vorhabens anzugeben.
Die Angabe des Beginns des FUE-Vorhabens im Antrag auf Bescheinigung bei der BSFZ ist
fir die Beurteilung des Anspruchs auf FZul durch das Finanzamt nicht bindend. Das
Unternehmen hat den Beginn des beglnstigten FuE-Vorhabens in geeigneter Weise zu
dokumentieren und im Unternehmen vorzuhalten. Dabei sind auch vor Beginn des
FuE-Vorhabens durchgefiihrte vorbereitende Tatigkeiten zu dokumentieren, um eine
Abgrenzung zu den Tatigkeiten des FUE-Vorhabens aufzuzeigen.

4.2  Ende des beginstigten FUE-Vorhabens

Das FUE-Vorhaben endet in dem Zeitpunkt, in dem das mit ihm verfolgte Ziel erreicht wurde;
das kann die Uberfilhrung des Produkts oder Verfahrens in die Marktentwicklung sein
(8 2 Absatz 2 FZulG).

Wird ein FUE-Vorhaben eingestellt, endet das VVorhaben regelméaRig mit dem entsprechenden
Beschluss.

I11.  Foérderfahige Aufwendungen

1. Eigenbetriebliche FUE
Forderfahige Aufwendungen im Rahmen der eigenbetrieblichen FUE sind
- lohnsteuerpflichtige Arbeitsléhne,

- Ausgaben des Arbeitgebers fur die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer
(8 3 Nummer 62 EStG), soweit diese Ausgaben auf den Anteil der forderfahigen
Arbeitsléhne entfallen; sowie

- diejenigen Teile der Arbeitslohne, fur die nach einem DBA das Besteuerungsrecht
einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des
EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft zugewiesen ist,

soweit sie der Arbeitgeber unmittelbar an Arbeitnehmer fiir ihre tatsachliche Beschaftigung mit
FuE-Tatigkeiten in einem beglnstigten FUE-Vorhaben zahit.

Forderfahige Aufwendungen im Rahmen der eigenbetrieblichen FUE sind im Rahmen der
gesetzlich vorgesehenen Grenzen (vgl. § 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 FZulG) auch

- Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder
- die (anteilige) Téatigkeitsvergutung des Mitunternehmers,

soweit diese in einem begunstigten FUE-Vorhaben mit FUE-Tatigkeiten selbst aktiv tatig sind.





Seite 21

78

79

80

81

82

83

84

1.1  FuE-Téatigkeiten

Die Forderung nach dem FZulG stellt auf die Qualifikation eines konkreten FUE-Vorhabens
I.S.d. § 2 Absatz 1 FZulG ab. Die Qualifikation des FUE-Vorhabens bestimmt sich nach der
Beurteilung der durchzufiihrenden Arbeiten und Tétigkeiten. Diese missen daher ebenfalls die
Kriterien flr FUk erfillen (Rn. 31 ff.).

Forderfahig 1. S.d. FZulG sind daher nur solche Aufwendungen, die unmittelbar auf
begiinstigte FuE-Tétigkeiten in einem begunstigten FuE-Vorhaben entfallen. Bei der
Ermittlung der forderfahigen Aufwendungen im Rahmen der eigenbetrieblichen FUE kdnnen
Lohnaufwendungen sowie Eigenleistungen oder Tatigkeitsvergltungen eines Mitunternehmers
daher nur insoweit einbezogen werden, als diese fiir Personen entstehen, die mit
FuE-Tatigkeiten in einem begunstigten FUE-Vorhaben unmittelbar beschéftigt sind.

Gemeinkosten oder Aufwendungen flr Téatigkeiten, die nur mittelbar oder unterstitzend dem
FuE-Vorhaben dienen, wie z.B. Verwaltung, Management, Transport, Lagerhaltung,
Reparatur, Wartung, Sicherheit, usw., erfiillen die vorgenannten Voraussetzungen nicht und
sind daher keine forderfahigen Aufwendungen.

Beispiel 4:

Im Bereich der Medizin stellen Routineuntersuchungen, z.B. im Rahmen von
Gesundheitschecks durchgefiihrte Blutuntersuchungen und bakteriologische Tests, keine
FuE-Tatigkeit dar, wohingegen die Durchfiihrung spezieller Blutuntersuchungen bei Patienten,
die ein neu eingefiihrtes Medikament einnehmen, FUE darstellen kann.

FuE-Tatigkeiten werden in der Regel von solchen Personen ausgefiihrt, die fur die notwendigen
FuE-Arbeiten qualifiziert sind. Nicht vorausgesetzt wird in diesem Zusammenhang ein
besonderer Grad der Ausbildung. Personen, die typische FuE-Tatigkeiten i.S.d. FZulG
ausfihren, sind in der Regel qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter oder technisches
Hilfspersonal.

FuE-Tatigkeiten sind nur insoweit zu berucksichtigen, wie diese dem beginstigten
FuE-Vorhaben zugerechnet werden kdnnen. Tétigkeiten, die ber den der Bescheinigung der
BSFZ zugrundeliegenden Rahmen des beschriebenen FuE-Vorhabens hinausgehen oder ein
anderes, nicht begunstigtes FUE-Vorhaben betreffen, konnen nicht bei der Ermittlung der
forderfahigen Aufwendungen bericksichtigt werden.

Zum Nachweis, dass die FUE-Téatigkeiten dem begunstigten FUE-Vorhaben zuzurechnen sind,
sind aussagefahige Unterlagen dariiber vorzuhalten, wie weit die Arbeiten des beglinstigten
FuE-Vorhabens in Bezug auf die im Antrag auf Bescheinigung gemachten Angaben zur
Durchfiihrung des FUE-Vorhabens am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres fortgeschritten
sind. Hierzu kann auch die im Rahmen der Durchfiihrung eines FUE-Vorhabens erforderliche
Dokumentation dienen. Die Aufzeichnungen sollten den Stand des FuE-Vorhabens am Ende
eines Wirtschaftsjahres belegen.
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1.2. Forderfahige Lohnaufwendungen

Grundlage der Ermittlung der forderfahigen Lohnaufwendungen sind nach 8 3 Absatz 1 und 2
FZulG

- der vom Anspruchsberechtigten geleistete und dem Lohnsteuerabzug nach
838 Absatz 1 EStG  unterliegende  Arbeitslohn (82 Absatz1  Lohnsteuer-
Durchfiihrungsverordnung [LStDV]) der eigenen Arbeitnehmer (Rn. 87 ff.) und

- die Ausgaben des Anspruchsberechtigten fir die Zukunftssicherung seiner
Arbeitnehmer nach § 3 Nummer 62 EStG (Rn. 103 ff.) oder

- der vom Anspruchsberechtigten geleistete Arbeitslohn an seine Arbeitnehmer, fir den
aufgrund eines DBA kein Lohnsteuerabzug vorzunehmen ist (Rn. 106 ff.).

Die steuerliche FuE-Forderung knipft zwar zielorientiert an die Durchfiihrung von
FuE-Vorhaben an, basiert bei der Bemessung der FZul aber auf steuerlichen Bezugsgrofien. Die
gesetzlichen Regelungen sind insoweit eindeutig bestimmt. Abweichungen hiervon sind
gesetzlich ausgeschlossen. Damit ist ein Ansatz von pauschal im Unternehmen ermittelter oder
betriebsindividueller Mittelwerte fir die Ermittlung der forderfahigen Lohnaufwendungen
nicht zulassig.

1.2.1 Forderfahige Lohnaufwendungen nach 8 3 Absatz 1 und 2 FZulG

1.2.1.1 Lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn nach 8 38 Absatz 1 Nummer 1 EStG

Nach dem FZulG kann grundsétzlich nur solcher Arbeitslohn als forderfahige Aufwendungen
berticksichtigt werden, der dem Lohnsteuerabzug gemal 8 38 Absatz 1 EStG unterliegt. Fur die
Beurteilung der Frage, ob der Arbeitslohn dem Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 EStG
unterliegt, gelten die Regelungen des Lohnsteuerrechts.

Die Pflicht, Lohnsteuer einzubehalten, trifft grundsatzlich nur einen inlandischen Arbeitgeber
(8 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG). Inléndischer Arbeitgeber ist, wer im Inland einen
Wohnsitz, einen gewohnlichen Aufenthalt, eine Geschaftsleitung, einen Sitz, eine Betriebsstatte
oder einen standigen Vertreter hat. Forderfahiger lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn kann daher
auch dann vorliegen, wenn in den Fallen der internationalen Arbeitnehmerentsendung das in
Deutschland ansédssige aufnehmende Unternehmen inléndischer Arbeitgeber nach
§ 38 Absatz 1 Satz 2 EStG ist.

Die Verpflichtung des inldndischen Arbeitgebers, Lohnsteuer einzubehalten, gilt unabhéngig
davon, ob seine Arbeitnehmer unbeschrankt oder beschrankt einkommensteuerpflichtig sind.
Ist der Arbeitnehmer weder unbeschrankt (§ 1 Absatz 1 EStG) noch beschrankt (8 1 Absatz 4
EStG) einkommensteuerpflichtig, liegen keine forderfahigen Lohnaufwendungen vor, da der
vom Anspruchsberechtigten geleistete Arbeitslonn nicht dem Lohnsteuerabzug gemaR
8 38 Absatz 1 EStG unterliegt und somit die VVoraussetzungen des 8 3 Absatz 1 FZulG nicht
erfllt. Eine Bertcksichtigung des Arbeitslohns als forderfahige Lohnaufwendungen gemaR
8 3 Absatz 2 FZulG kommt ebenfalls nicht in Betracht, da es bereits an der grundsétzlichen
Einkommensteuerpflicht des Arbeitnehmers fehlt.
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Zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn und damit zu den forderfahigen Lohnaufwendungen
gehéren auch die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Sonderzahlungen, wie z.B.
Jahres-Boni, Leistungszulagen und Uberstundenvergiitungen.

Arbeitslohn, der zwar grundsatzlich dem Lohnsteuerabzug nach 8 38 Absatz 1 EStG unterliegt,
fir den der Arbeitgeber aufgrund eines Wahlrechts nach § 37b Absatz 2, 88 40, 40a und
40b EStG die Lohnsteuer aber tatsachlich mit einem Pauschsteuersatz erhebt, wird den dem
Lohnsteuerabzug gemal? 8 38 Absatz 1 EStG unterliegenden Arbeitsléhnen gleichgestellt und
kann in die forderfahigen Lohnaufwendungen i. S. d. 8 3 Absatz 1 und 2 FZulG einbezogen
werden, sofern eine individuelle Zuordnung bei einem Arbeitnehmer moglich ist. Das gilt nicht
fur Sachprdmien und Sachzuwendungen, die nach 88§ 37a und 37b Absatz 1 EStG pauschal
besteuert werden.

Nach 83 Absatz 1 FZulG muss der Arbeitnehmer den Arbeitslohn unmittelbar vom
Anspruchsberechtigten erhalten. Das Merkmal der Unmittelbarkeit ist auch dann erfillt, wenn
der Anspruchsberechtigte den Arbeitslohn fiir die im FuE-Vorhaben tétigen Arbeitnehmer
wirtschaftlich tragt oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hatte tragen miissen und deshalb
den Lohnsteuerabzug vorzunehmen hat (§ 38 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz EStG).

Beispiel 5:

Die A-GmbH hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni.
Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 ist ein (wissenschaftlicher) Mitarbeiter vom 1. Juli 2020 bis
30. Juni 2021 ausschliel3lich in einem forderfahigen FUE-Vorhaben beschaftigt. Der laufende
Arbeitslohn betrdgt im Kalenderjahr 2020 72.000 Euro (6.000 Euro/Monat) und im
Kalenderjahr 2021 78.000 Euro (6.500 Euro/Monat). Der Arbeitnehmer erhélt mit seiner
Lohnzahlung fur Juni am 15. Juli jeweils ein Urlaubsgeld von 1.000 Euro. Die Ausgaben des
Arbeitgebers flr die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers nach § 3 Nummer 62 EStG sind in
den vorgenannten Betrégen enthalten.

Die forderfahigen Lohnaufwendungen der A-GmbH flr das Wirtschaftsjahr 2020/2021
ermitteln sich wie folgt:

laufender Arbeitslohn fir die Monate Juli bis Dezember 2020: 36.000 Euro
sonstiger Bezug am 15. Juli 2020 gezahlt (vgl. Rn. 113): 1.000 Euro
laufender Arbeitslohn flr die Monate Januar bis Juni 2021: 39.000 Euro
forderfahige Lohnaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020/2021.: 76.000 Euro
1.2.1.2 Keine forderfahigen Lohnaufwendungen nach 8§ 3 Absatz 1 FZulG

Lohnzahlungen durch Dritte, fur die der Anspruchsberechtigte zwar zum Lohnsteuerabzug
verpflichtet ist (8 38 Absatz 1 Satz 3 EStG), den Lohn aber nicht selbst unmittelbar an den
Arbeitnehmer zahlt, gehdren nicht zu den forderfahigen Lohnaufwendungen.
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Auch keine forderfahigen Lohnaufwendungen sind Aufwendungen des Anspruchsberechtigten
fiir Personal, das Uber inlandische (Personal- / Ingenieurs-)Dienstleister entliehen wird und in
der FUE-Abteilung des Anspruchsberechtigten an FUE-Vorhaben mitarbeitet. Der Entleiher ist
regelméafiig nicht Arbeitgeber, der zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist.

Steuerfreie  Gehaltsbestandteile, z.B. der nach 83 Nummer 33 EStG steuerfreie
Kindergartenzuschuss des Arbeitgebers sowie die nach § 3b EStG steuerfreien Zuschlage fir
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, sowie auer Ansatz bleibende Sachbeziige (z. B. nach
8 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) gehdren nicht zu den forderfahigen Lohnaufwendungen. Wegen
der steuerfreien Zukunftssicherungsleistungen vgl. Rn. 103 ff.

Nicht zu den forderfahigen Lohnaufwendungen gehort der entsprechende Aufwand eines
Auftragnehmers, der das FuE-Vorhaben nur im Auftrag eines anderen Unternehmens
durchfuhrt. Der Auftragnehmer fihrt damit keine beglnstigte eigenbetriebliche FuE i. S. d.
FZulG durch (vgl. Rn. 54).

1.2.1.3 Arbeitslohn eines angestellten Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft

Zu den forderfahigen Lohnaufwendungen kann auch der Arbeitslohn eines als Arbeitnehmer
I. S.d. Lohnsteuerrechts beschaftigten Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft gehoren
(8 3 Absatz 1 Satz 3 FZulG). Voraussetzung ist ein zwischen Gesellschaft und Anteilseigner
geschlossener Anstellungsvertrag Uber einen der Hoéhe nach fremdlblich vereinbarten
Arbeitslohn, der die Voraussetzungen fir den Lohnsteuerabzug erfullt. Ubersteigt der
vereinbarte Arbeitslohn eine fremdubliche Vergutung und wird der Ubersteigende Teil
steuerlich als durch das Gesellschaftsverhéltnis veranlasste verdeckte Gewinnausschittung
angesehen, ist dieser Teil nicht als Arbeitslohn und dementsprechend auch nicht als
forderfahige Lohnaufwendungen i. S. d. FZulG zu qualifizieren.

Besteht kein steuerrechtlich anzuerkennendes Arbeitsverhéltnis, kdnnen fur den Einsatz eines
Anteilseigners einer Kdorperschaft keine forderfahigen Lohnaufwendungen geltend gemacht
werden, auch nicht als Eigenleistung i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG.

1.2.14 Abgrenzungsbeispiele forderféhige / nicht forderfahige Lohnaufwendungen

100 Beispiel 6:

Eine in Deutschland anséssige und unbeschrénkt steuerpflichtige Tochtergesellschaft eines
international agierenden Konzerns fuhrt ein begiinstigtes FUE-Vorhaben als eigenbetriebliche
FUE durch. Die auslandische Konzernmutter entsendet an die inlandische Konzerntochter fur
zwei Jahre einen Arbeitnehmer, der in Deutschland einen Wohnsitz begrindet und in dem
beginstigten FuE-Vorhaben tatig wird. Das Arbeitsverhdltnis zur Konzernmutter bleibt
bestehen. Die deutsche Konzerntochter erstattet der Konzernmutter den Lohnaufwand. Weil die
Konzerntochter damit den Arbeitslohn fir die ihr geleistete Arbeit wirtschaftlich tragt, ist sie
nach § 38 Absatz 1 Satz 2 EStG als inlandischer Arbeitgeber anzusehen. Der Lohnaufwand der
Konzernmutter unterliegt bei der Konzerntochter deshalb dem Lohnsteuerabzug.





Seite 25

101

102

103

104

105

106

Die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 FZulG sind bei der inlandischen Konzerntochter fir den
erstatteten Arbeitslohn erfiillt.

Beispiel 7:

Eine ausléandische Kapitalgesellschaft verfligt Uber eine Betriebsstéatte im Inland, in der sie
Forschung betreibt. Die Gesellschaft beschaftigt in der Betriebsstétte einen in der Forschung
tatigen Arbeitnehmer, welcher seinen Wohnsitz im Inland hat.

Nach dem DBA mit dem Anséssigkeitsstaat der Kapitalgesellschaft hat Deutschland das
Besteuerungsrecht  fur  die  Einkinfte aus der inlédndischen  Betriebsstatte
(Artikel 7 OECD-Musterabkommen), so dass die auslédndische Gesellschaft grundsatzlich
anspruchsberechtigt ist. Wegen ihrer inlandischen Betriebsstatte ist die Kapitalgesellschaft
inlandischer Arbeitgeber i. S. d. 8 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Der Arbeitnehmer hat
seinen Wohnsitz im Inland und ist daher unbeschrénkt einkommensteuerpflichtig.

Der gezahlte Arbeitslohn unterliegt der Lohnsteuer und erfullt daher die VVoraussetzungen des
§ 3 Absatz 1 FZulG.

Beispiel 8:

Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschéftsleitung im Inland hat eine Betriebsstétte in
einem Staat, mit dem kein DBA besteht. In der ausléandischen Betriebsstatte forschen im
Betriebsstattenstaat wohnhafte Arbeitnehmer, die im Rahmen ihrer Tétigkeit keine
inlandischen Einkiinfte nach § 49 EStG erzielen.

Die Arbeitslohne stellen keine forderféhigen Aufwendungen dar, weil sie im Inland nicht dem
Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 EStG unterliegen.

1.2.15 Ausgaben flr Zukunftssicherung

Forderfahige Aufwendungen sind auch die Ausgaben des Arbeitgebers fur die
Zukunftssicherung von Arbeitnehmern (8 3 Nummer 62 EStG), soweit diese Ausgaben auf
forderfahigen Arbeitslohn entfallen.

Zu den Ausgaben des Arbeitgebers fir die Zukunftssicherung wvon Arbeitnehmern
sieche §3 Nummer62 EStG i.V.m. 82 Absatz2 Nummer3 LStDV, R 3.62 der
Lohnsteuer-Richtlinien (LStR).

Der Umfang der Ausgaben des Arbeitgebers fiir die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers kann
grundsatzlich dem beim Arbeitgeber fiir jeden Arbeitnehmer gefiihrten Lohnkonto (§ 41 EStG
i. V. m. § 4 LStDV) entnommen werden.

1.2.1.6 Arbeitslohn, der aufgrund eines DBA nicht der deutschen Besteuerung
unterliegt

Leistet der Anspruchsberechtigte an seine Arbeitnehmer Arbeitslohn und liegen die
Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 FZulG vor, kann nach § 3 Absatz 2 FZulG dieser Arbeitslohn
auch dann zu den forderfahigen Lohnaufwendungen gehéren, wenn der Lohnsteuerabzug nach
8 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG nur deshalb nicht oder nur begrenzt vorzunehmen ist,
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weil aufgrund eines DBA das Besteuerungsrecht einem anderen Mitgliedstaat der EU oder
einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen
Eidgenossenschaft zugewiesen ist.

Beispiel 9:

Das in Stuttgart ansassige Einzelunternehmen A fiihrt ein begunstigtes FUE-Vorhaben durch.
Die im FuE-Vorhaben tatigen wissenschaftlichen Mitarbeiter sind in der Schweizerischen
Eidgenossenschaft anséssig und als Grenzganger in Deutschland téatig. Der Arbeitslohn, den A
den Grenzgangern zahlt, unterliegt nach dem DBA grundsatzlich im Ansassigkeitsstaat der
Besteuerung. In Deutschland unterliegt der Arbeitslohn lediglich einer Abzugsteuer von
4,5 Prozent.

Auch wenn der Lohnsteuerabzug im Inland aufgrund dieser Regelung auf 4,5 Prozent begrenzt
wird, liegen dennoch forderfahige Lohnaufwendungen i. S. d. 8§ 3 Absatz 2 FZulG vor.

Beispiel 10:

In einem international agierenden Konzern betreiben zwei Tochtergesellschaften in
Kooperation ein beginstigtes FUE-Vorhaben. Eine Tochtergesellschaft ist in Deutschland
unbeschrankt steuerpflichtig, die andere ist in Frankreich ansassig. Im Rahmen der Kooperation
entsendet die deutsche Tochtergesellschaft beginnend am 1. Januar flr 12 Monate einen
Arbeitnehmer zum franzdsischen Kooperationspartner, der in dem FuE-Vorhaben tatig wird,
seinen Familienwohnsitz in Deutschland beibehdlt und sich an 250 Tagen in Frankreich
berufsbedingt aufhalt. Die deutsche Tochtergesellschaft leistet weiterhin die Lohnzahlungen
fir den Arbeitnehmer. Ein Lohnsteuerabzug erfolgt nicht, da eine Bescheinigung des
Betriebsstattenfinanzamts vorliegt, wonach der Arbeitslohn nach dem DBA-Frankreich von der
Lohnsteuer freizustellen ist (§ 39 Absatz 4 Nummer 5i. V. m. § 52 Absatz 36 EStG, R 39b.10
LStR).

Die deutsche Tochtergesellschaft ist nach § 1 FZulG anspruchsberechtigt und inlandischer
Arbeitgeber i. S. d. § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Der Arbeitnehmer ist im Inland
unbeschrankt einkommensteuerpflichtig. Soweit der Arbeitslohn grundsétzlich dem
Lohnsteuerabzug gemaR § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG unterliegt, dieser aber aufgrund
der Regelungen des DBA-Frankreich im Inland unterbleibt, kann der Arbeitslohn insoweit den
forderfahigen Lohnaufwendungen gemal § 3 Absatz 2 FZulG zugerechnet werden.

1.2.2  Zuordnung der forderfdhigen Lohnaufwendungen zu einem begunstigten
FuE-Vorhaben

Forderfahige Lohnaufwendungen entstehen nur insoweit, als diese auf Arbeitnehmer entfallen,
die in einem FuE-Vorhaben mit begunstigten FUE-Téatigkeiten auch tatsachlich beschaftigt sind
(FUE-Arbeitnehmer) (vgl. Rn. 79 ff.). Leistungen an Arbeitnehmer, die zwar fur ein
begunstigtes FuE-Vorhaben tatig sind, aber keine typischen FuE-Tatigkeiten ausfuhren,
gehéren damit nicht zu den forderfahigen Lohnaufwendungen (vgl. Rn. 80).
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Wird ein FUE-Arbeitnehmer sowohl in einem beginstigten FUE-Vorhaben als auch in anderen
Bereichen fur den Anspruchsberechtigten tatig, ist eine Aufteilung der forderfahigen
Lohnaufwendungen vorzunehmen. Der Anteil, der auf FUE-Tatigkeiten in einem begunstigten
FuE-Vorhaben entfallt, gehort zu den forderfdhigen Lohnaufwendungen (vgl. Rn. 83). Zur
Feststellung dieses Anteils ist eine Stundenaufzeichnung erforderlich, aus der der
Arbeitseinsatz des FuE-Arbeitnehmers im jeweiligen begunstigten FuE-Vorhaben auf
Stundenbasis ersichtlich ist.

1.2.3 Ermittlung der Hohe der forderfahigen Lohnaufwendungen

GeméaR § 41 Absatz 1 EStG i. V. m. 8 4 LStDV hat der Arbeitgeber firr jeden Arbeitnehmer
und jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu fuhren. Bei jeder Lohnzahlung sind im Lohnkonto
die Art und Hohe des gezahlten Arbeitslohns einschlielich der steuerfreien Beziige
einzutragen. Die forderfdhigen Lohnaufwendungen kénnen so anhand der Aufzeichnungen im
jeweiligen Lohnkonto des Arbeitnehmers festgestellt werden.

Die forderfahigen Lohnaufwendungen werden fir ein Wirtschaftsjahr ermittelt; d. h. Grundlage
sind die Bruttobetrage, so wie sie sich fur das Wirtschaftsjahr aus dem jeweiligen Lohnkonto
bzw. den jeweiligen Lohnkonten (bei vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr) des
FuE-Arbeitnehmers ergeben.

Zur Ermittlung der férderfahigen Lohnaufwendungen eines Wirtschaftsjahres wird dem
Wirtschaftsjahr daher der laufende lohnsteuerpflichtige Arbeitslohn zugeordnet, der auf
Lohnzahlungszeitrdume entfallt, die bis zum Ablauf dieses Wirtschaftsjahres enden. Zur
zeitlichen Zuordnung von Lohnzahlungen wird auf 8§ 38a Absatz 1 EStG verwiesen. Sonstige
Bezuige werden dem Wirtschaftsjahr zugeordnet, in dem sie dem Arbeitnehmer zuflielRen. Bei
vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist somit der von einem Arbeitnehmer in
einem Kalenderjahr bezogene Arbeitslohn den Wirtschaftsjahren entsprechend anteilig
zuzuordnen.

Die forderfahigen Aufwendungen kdnnen nur insoweit beriicksichtigt werden, als diese dem
Anteil der tatsdchlichen Arbeitszeit des FuE-Arbeitnehmers in dem begunstigten
FuE-Vorhaben im Verhéltnis zu dessen zu erbringender Jahresarbeitszeit entsprechen.

Ist ein Arbeitnehmer neben der FUE-Tétigkeit im beglinstigten FUE-Vorhaben mit weiteren
Tatigkeiten auferhalb des beginstigten FUE-Vorhabens betraut, ist der Arbeitseinsatz im
begunstigten FUE-Vorhaben anhand geeigneter Aufzeichnungen zu belegen (siehe Rn. 122 ff.).

Die Ermittlung des forderfahigen Anteils des lohnsteuerpflichtigen Bruttoarbeitslohns und der
Ausgaben des Arbeitgebers geméall § 3 Nummer 62 EStG ist wie folgt vorzunehmen:
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1.  Der Anteil der Arbeitszeit in einem beglinstigten FuE-Vorhaben ist auf der Basis der
vertraglich, tariflich oder betrieblich vereinbarten Jahresarbeitszeit zu ermitteln. Diese
vereinbarte Jahresarbeitszeit umfasst die jahrlich zu leistenden Arbeitsstunden und
bezeichnet den Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer gemalR Arbeitsvertrag, geltender
Tarifvereinbarung oder sonstiger Arbeitszeitvorschriften dem Arbeitgeber zur Verfligung
steht und seine Tatigkeit ausiiben oder seine Aufgaben wahrnehmen muss. Flr die
Ermittlung der maligeblichen vereinbarten Jahresarbeitszeit sind die Jahresarbeitsstunden
(wochentliche Arbeitszeit x 52 Wochen) um den arbeitsvertraglich vereinbarten
Anspruch auf Urlaub und um die Arbeitszeit zu kirzen, in der der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber wegen Krankheit, Sonderurlaub oder aufgrund von gesetzlichen Feiertagen,
die auf Arbeitstage / Werktage entfallen, nicht zur Verfligung stand. Zur Ermittlung der
Arbeitszeit, die auf die vereinbarten Urlaubstage entfallt, ist die vereinbarte wochentliche
Arbeitszeit durch die vereinbarten Arbeitstage pro Woche zu teilen und mit der Anzahl
der vereinbarten Urlaubstage zu multiplizieren. Dies gilt entsprechend zur Ermittlung der
Arbeitszeit, die auf Krankheitstage, Kurzarbeit, Elternzeit o. A. entfallt.

2.  Dieim Wirtschaftsjahr aufgrund der Stundenaufzeichnung (vgl. Rn. 110, 123) ermittelten
Arbeitsstunden, in denen der Arbeitnehmer im jeweiligen beglnstigten FUE-Vorhaben
tatig war, sind durch die nach Nummer 1 ermittelte maRgebliche vereinbarte
Jahresarbeitszeit zu teilen. Sofern der ermittelte Wert groRer als eins ist (z. B. wegen
Uberstunden oder nicht in Anspruch genommenem Urlaub), ist er auf eins zu begrenzen.

3. Zur Ermittlung der forderfahigen Lohnaufwendungen ist der nach Nummer 2 ermittelte
Wert mit der Summe des lohnsteuerpflichtigen Jahresarbeitslohns des Arbeitnehmers und
der Ausgaben geméaR § 3 Nummer 62 EStG zu multiplizieren.

Nicht zu beanstanden ist, wenn ein Stundensatz des Arbeitnehmers berechnet wird, indem der
Jahresbruttolohn (einschlieBlich Ausgaben geméalR 8 3 Nummer 62 EStG) durch die ermittelte
mafgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit (vgl. Nummer 1 Satz 3) geteilt wird. Dieser
Stundensatz kann dann mit den in der Stundenaufzeichnung (vgl. Rn. 110, 123) erfassten
Projektarbeitsstunden multipliziert werden. Der so ermittelte forderfahige Arbeitslohn ist ggf.
auf den tatséchlich entstandenen Lohnaufwand fur diesen Arbeitnehmer im Wirtschaftsjahr zu
begrenzen. Es ist nicht moglich, mehr Projektarbeitszeit als die mafligebliche vereinbarte
Jahresarbeitszeit anzusetzen.

Ein pauschaler Ansatz von internen Personalstundensatzen, durchschnittlichen Stundensatzen
oder von Durchschnittsgehéltern der entsprechenden Abteilungen oder Kostenstellen ist nicht
- auch nicht anteilig - moglich.

Uberstunden oder nicht genommene Urlaubstage erhohen nicht die vereinbarte
Jahresarbeitszeit.
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119 Beispiel 11:

Ein Mitarbeiter, der ausschliel3lich in einem beglinstigten FUE-Vorhaben tatig ist, erhélt einen
Jahresbruttolohn (einschlieBlich Ausgaben nach 8§ 3 Nummer 62 EStG) in HOhe von
60.000 Euro. Seine vereinbarte Wochenarbeitszeit betragt 30 Stunden an fiinf Tagen/Woche,
der arbeitsvertragliche Urlaubsanspruch 29 Tage (6 Stunden/Tag). Der Mitarbeiter war an
zwei Tagen krank und hat lediglich an 28 Tagen Urlaub genommen. An flinf Tagen hat er
jeweils zwei Uberstunden geleistet. Sechs Feiertage fielen auf einen Arbeitstag.

Berechnung der mal3geblichen vereinbarten Jahresarbeitszeit:

Jahresarbeitsstunden: 30 Stunden x 52 Wochen = 1.560 Stunden
abzgl. arbeitsvertraglicher Urlaubsanspruch: 29 Tage x 6 Stunden = 174 Stunden
abzgl. Krankheitstage: 2 Tage x 6 Stunden = 12 Stunden
abzgl. Feiertage, die Arbeitstage waren: 6 Tage x 6 Stunden = 36 Stunden
mafgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit: 1.338 Stunden
MaRgebliche vereinbarte Davon (anteilig) im begunstigten

Jahresarbeitszeit FuE-Vorhaben (nach Zeiterfassung)

(in Stunden) in Stunden in Prozent

Mitarbeiter 1.338 1.354* Max. 100

* Jahresarbeitszeit zzgl. geleisteter Uberstunden und nicht genommener Urlaubstage

Forderfahige Lohnaufwendungen:

Anteilige Arbeitszeit . e
. _— Forderfahige
Jahresbruttolohn im begunstigten
Lohnaufwendungen
FuE-Vorhaben
Mitarbeiter 60.000 Euro 100 Prozent 60.000 Euro

Abwandlung des Beispiels:

Der Mitarbeiter befindet sich im Monat November (20 Arbeitstage) zu 100 Prozent
in Kurzarbeit. Der Jahresbruttolohn (einschlieflich Ausgaben nach § 3 Nummer 62 EStG)
betragt 55.000 Euro. Das Kurzarbeitergeld betrdgt 3.000 Euro und wird dem Arbeitgeber
erstattet.

Berechnung der mageblichen vereinbarten Jahresarbeitszeit:

MaRgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit Grundfall: 1.338 Stunden
abzgl. Kurzarbeit: 20 Tage x 6 Stunden = 120 Stunden
mafgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit: 1.218 Stunden
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Mafgebliche vereinbarte Davon (anteilig) im begunstigten
Jahresarbeitszeit FuE-Vorhaben (nach Zeiterfassung)
(in Stunden) in Stunden in Prozent

Mitarbeiter 1.218 1.234 Max. 100

Forderfahige Lohnaufwendungen:

Anteilige Arbeitszeit
Jahresbruttolohn im begunstigten
FuE-Vorhaben

Forderfahige
Lohnaufwendungen

Mitarbeiter 55.000 Euro 100 Prozent 55.000 Euro

Das Kurzarbeitergeld gehort nicht zu den forderfahigen Lohnaufwendungen. Die Erstattung des
Kurzarbeitergeldes stellt keine Forderung von forderfahigen Lohnaufwendungen dar und bleibt
daher unbericksichtigt.

Beispiel 12:

Die A-GmbH beschéftigt im Wirtschaftsjahr 2020 zehn Arbeitnehmer. Drei Arbeitnehmer sind
mit FUE-Téatigkeiten in einem begunstigten FUE-Vorhaben beschaftigt. Ein Arbeitnehmer ist
fiir die Abrechnung aller im Zusammenhang mit dem begtinstigten FUE-Vorhaben anfallenden
Kosten und fur die Rechnungslegung verantwortlich. Sechs Arbeitnehmer arbeiten in der
Produktion. Die lohnsteuerpflichtigen Jahresbruttoldhne einschlieBlich der Ausgaben nach § 3
Nummer 62 EStG betragen:

(Wissenschaftlicher) Mitarbeiter 1: 80.000 Euro
(Wissenschaftlicher) Mitarbeiter 2: 65.000 Euro
(Technischer) Mitarbeiter 3: 50.000 Euro
Burosachbearbeiter: 35.000 Euro
6 Produktionsarbeiter (je 35.000 Euro): 210.000 Euro
Summe: 440.000 Euro

Zeiterfassung im Wirtschaftsjahr 2020 fir das beginstigte FUE-Vorhaben:

MaRgebliche Davon anteilig im beginstigten
vereinbarte FuE-Vorhaben
Jahresarbeitszeit (nach Stundenaufzeichnung, vgl. Rn. 110, 123)
(in Stunden) in Stunden in Prozent
Mitarbeiter 1 1.840 1.500 81,52
Mitarbeiter 2 1.610 1.610 100
Mitarbeiter 3 920 500 54,35
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Forderfahige Lohnaufwendungen:

Anteilige Arbeitszeit . e

. e Forderfahige

Jahresbruttolohn im begunstigten

Lohnaufwendungen

FuE-Vorhaben
Mitarbeiter 1 80.000 Euro 81,52 Prozent 65.216 Euro
Mitarbeiter 2 65.000 Euro 100 Prozent 65.000 Euro
Mitarbeiter 3 50.000 Euro 54,35 Prozent 27.175 Euro
Summe 157.391 Euro

Die A-GmbH kann von den gesamten Lohnaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020
(440.000 Euro) im Antrag auf FZul 157.391 Euro als forderfahige Lohnaufwendungen geltend
machen. Die Lohnaufwendungen fur den Burosachbearbeiter sowie die Produktionsarbeiter
sind mangels FUE-Tétigkeit nicht berticksichtigungsfahig.

1.2.4 Erfassung und Nachweis der forderfahigen Lohnaufwendungen

Die Erfassung der Arbeitszeit des FUE-Arbeitnehmers hat die im begtinstigten FUE-Vorhaben
geleisteten Arbeitsstunden im Wirtschaftsjahr aufzuzeigen.

Zur Ermittlung der forderfahigen Lohnaufwendungen flr ein beginstigtes FUE-Vorhaben sind
fiir jeden Arbeitstag, an dem ein FUE-Arbeitnehmer im begunstigten FUE-Vorhaben tatig wird,
Aufzeichnungen zu flhren, die die Téatigkeit dieses Arbeitnehmers in dem jeweiligen
begunstigten FUE-Vorhaben belegen.

Die Stundenerfassung soll die folgenden Mindestangaben enthalten:

- Kurzbezeichnung des FUE-Vorhabens

- Wirtschaftsjahr

- Vorhabens-ID It. Bescheinigung der BSFZ

- Name des FUE-Arbeitnehmers

- Kurzbezeichnung der FUE-Tétigkeit des FUE-Arbeitnehmers (z. B. Laborant)

Soweit die Aufzeichnungen personell gefiihrt werden, sind diese am Monatsende von einem
FuE-Projektverantwortlichen gegenzuzeichnen. Bei elektronischer Zeiterfassung kann auf eine
zusatzliche Bestétigung des FUE-Projektverantwortlichen verzichtet werden.

Auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen steht ein Muster eines
»otundenzettels“ bereit, der zur Dokumentation vorgehalten werden kann. Die Verwendung
dieses Musters ist optional.

Es gelten die Grundsatze zur ordnungsmafiigen Fihrung und Aufbewahrung von Bichern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)
(BMF-Schreiben vom 28. November 2019, BStBI | S. 1269). Der Grundsatz der Klarheit
verlangt dabei u.a. eine systematische Erfassung und (bersichtliche, eindeutige und
nachvollziehbare Buchung. Das Fuhren der Aufzeichnungen ist sowohl in elektronischer als
auch in Papierform maglich.
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Fur den Nachweis der forderfahigen Lohnaufwendungen sind die Lohnkonten der in dem
begunstigten FuE-Vorhaben beschaftigten  Arbeitnehmer sowie die individuellen
Aufzeichnungen fir jeden Arbeitnehmer, der in dem beglnstigten FUE-Vorhaben beschaftigt
ist, vorzuhalten und auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnungen sollten den
Arbeitseinsatz des Arbeitnehmers dem Grunde und der H6he nach belegen. Die Dokumentation
hat so zu erfolgen, dass bei einer Nachprifung die Zuordnung sowie der Arbeitszeitaufwand
des einzelnen Arbeitnehmers nachvollzogen werden kénnen.

1.3 Eigenleistungen eines Einzelunternehmers und anteilige Tatigkeitsvergitung
eines Mitunternehmers

Im Rahmen der eigenbetrieblichen FUE kénnen Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder
Tatigkeitsvergltungen eines Mitunternehmers, soweit diese selbst in einem beglnstigten
FuE-Vorhaben mit FUE-Tatigkeiten beschéftigt sind, forderfahig sein.

1.3.1 Eigenleistungen eines Einzelunternehmers

Ist ein Einzelunternehmer selbst mit FUE-Tatigkeiten in einem beginstigten FUE-Vorhaben
beschaftigt, kann hierfur ein pauschaler Aufwand fur die Férderung nach dem FZulG geltend
gemacht werden.

Die im FuE-Vorhaben mit FUE-Tétigkeiten tatsachlich aufgewendete Arbeitszeit kann bis zu
einer Hohe von 40 Arbeitsstunden pro Woche als forderfahige Aufwendungen nach 8 3
Absatz 3 Satz 2 FZulG anerkannt werden.

Die maximal forderfahigen 40 Arbeitsstunden pro Woche beziehen sich dabei auf die insgesamt
vom Einzelunternehmer in allen beglnstigten FuE-Vorhaben geleisteten Arbeitsstunden.
Ubersteigen die nachgewiesenen tatsichlich geleisteten Arbeitsstunden in allen beginstigten
FuE-Vorhaben insgesamt die maximal forderfahigen 40 Arbeitsstunden, ist eine Kappung
vorzunehmen. Eine Verteilung der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden auf die
anzuerkennenden Wochenarbeitsstunden ist nicht moglich. Fir jede einzelne Woche sind
maximal 40 Stunden forderfahig. Aus Vereinfachungsgriinden kann die Ermittlung der
forderfahigen Arbeitsstunden auf Monatsbasis erfolgen (d.h. maximal 1/12 wvon
2.080 Stunden), soweit die FuE-Téatigkeit im gesamten Monat erbracht wurde. Wird ein
FuE-Vorhaben im Laufe eines Monats begonnen oder beendet, ist dies entsprechend zu
berucksichtigen.

Zum Nachweis der erbrachten Eigenleistung eines Einzelunternehmers in einem begtinstigten
FuE-Vorhaben reicht es aus, laufende Aufzeichnungen zu fuhren, die eindeutig und zeitnah die
geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen begtinstigten FUE-Vorhaben belegen.

Die Dokumentation kann jeweils anhand des vom BMF online bereitgestellten ,,Stundenzettels*
erfolgen. Die Verwendung dieses Musters ist nicht verpflichtend. Das Fihren der
Aufzeichnungen ist sowohl in elektronischer als auch in Papierform zuléssig (im Ubrigen
vgl. Rn. 127 f.).
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Als forderfahige Aufwendungen sind je nachgewiesener und maximal zulé&ssiger Arbeitsstunde
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 FZulG pauschal 40 Euro zugrunde zu legen.

1.3.2 Tatigkeitsvergutung eines Mitunternehmers

Haben Gesellschafter einer anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaft vertraglich
vereinbart, dass ein oder mehrere Mitunternehmer fur FuE-Téatigkeiten in begunstigten
FuE-Vorhaben eine Tétigkeitsvergutung erhalten, ist diese Tétigkeitsvergutung nach
8 3 Absatz 3 Satz 3 FZulG grundsétzlich forderfahiger Aufwand. Voraussetzung ist nach
8 3 Absatz 3 Satz 4 FZulG, dass die Vereinbarung zivilrechtlich wirksam geschlossen wurde,
ernsthaft gewollt ist und tatsachlich durchgefuhrt wird.

Die Hohe der begunstigten Tatigkeitsvergltung ist anhand der vertraglichen Vereinbarung
feststellbar. Diese muss so eindeutig und klar abgefasst sein, dass die Téatigkeitsvergutung, die
ein Gesellschafter fir FuE-Tatigkeiten in beglnstigten FUE-Vorhaben erhdlt, von anderen
Tatigkeitsvergltungen im Dienste der Gesellschaft abgegrenzt werden kann.

Forderfahiger Aufwand ist die vereinbarte Tatigkeitsvergitung fur die FUE-Téatigkeit in einem
oder mehreren begiinstigten FuE-Vorhaben. Diese wird jedoch nur in der Hohe als
forderfahiger Aufwand bertcksichtigt, als sie 40 Euro je nachgewiesener Arbeitsstunde bei
maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche nicht tibersteigt. Das bedeutet, die Tatigkeitsvergltung
wird zum einen begrenzt durch den Betrag, der sich bei Ansatz von 40 Euro je nachgewiesener
Arbeitsstunde ergibt. Zum anderen ist die flr die FUE-Tétigkeit nachgewiesene Arbeitszeit nur
mit maximal 40 Stunden je Woche zu berlicksichtigen. Aus Vereinfachungsgriinden kann die
Ermittlung der forderfahigen Arbeitsstunden auf Monatsbasis erfolgen (d. h. maximal 1/12 von
2.080 Stunden). Rn. 132 gilt insoweit entsprechend. Ist der Gesellschafter in mehreren
FuE-Vorhaben tatig, gilt die stundenmaiiige Begrenzung insgesamt fur alle FUE-Vorhaben.

Zum Nachweis der erbrachten Eigenleistung in einem begulnstigten FUuE-Vorhaben sind
laufende Aufzeichnungen zu fihren, die eindeutig und zeitnah die geleisteten Arbeitsstunden
im jeweiligen begunstigten FUE-Vorhaben belegen. Rn. 134 gilt entsprechend.

Im Fall der Umsatzsteuerpflicht der Téatigkeit gilt Rn. 146 entsprechend.

Beispiel 13:

In einer nach dem FZulG anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaft werden zwei
beginstigte FUE-Vorhaben (A und B) durchgefuhrt. Die beiden Gesellschafter (X und Y)
der  Mitunternehmerschaft erhalten  vertraglich  vereinbarte  Tatigkeitsvergltungen
(Gesellschafter X: 100.000 Euro und Gesellschafter Y: 88.000 Euro). Nach den vertraglichen
Regelungen werden diese Tatigkeitsvergltungen jeweils fir die FuE-Tétigkeit als
Wissenschaftler in den beiden beglinstigten FUE-Vorhaben gezahlt. Die daneben anfallenden
administrativen Aufgaben sind nicht von der Tatigkeitsvergitung umfasst.
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Die Zeiterfassungen im Kalenderjahr 2020 fiir die begunstigten FUE-Vorhaben stellen sich wie
folgt dar:

Nachgewiesene

Davon anteilig im

Davon anteilig im

Arbeitszeit insqesamt beglnstigten begunstigten
) g FuE-Vorhaben A FuE-Vorhaben B
(in Stunden) ; .
in Stunden in Stunden
Gesellschafter X 1.900 1.240 660
Gesellschafter Y 2.200 1.000 1.200

Hochstbetrag nach § 3 Absatz 3 Satz 3 FZulG:

Gesellschafter X

Gesellschafter Y

tatsachliche Arbeitsstunden FUE-Vorhaben A 1.240 Stunden 1.000 Stunden
tatsachliche Arbeitsstunden FUE-Vorhaben B 660 Stunden 1.200 Stunden
Summe 1.900 Stunden 2.200 Stunden
ggf. Begrenzung auf 40 Stunden x 52 Wochen 2.080 Stunden
Hochstbetrag (40 Euro x Stunden) 76.000 Euro 83.200 Euro
Tatsachlich gezahlte Tatigkeitsvergltungen

FUE-Vorhaben 100.000 Euro 88.000 Euro
forderfahiger Aufwand i. S. d. FZulG 76.000 Euro 83.200 Euro

Zu den im Antrag auf FZul anzugebenden Werten und zur
Bemessungsgrundlage wird auf Rn. 167 verwiesen.

Berechnung der

2. Auftragsforschung

Wird ein Dritter mit der Durchflihrung eines beglinstigten FUE-Vorhabens beauftragt, ist der
Ermittlung der forderfahigen Aufwendungen das beim anspruchsberechtigten Auftraggeber fiir
den Auftrag entstandene Entgelt zugrunde zu legen. Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 3 EStG
ermittelt, ist das in dem Wirtschaftsjahr gezahlte Entgelt (auch soweit es sich nur um eine
Teilleistung handelt) maRgeblich.

Von dem beim Auftraggeber im Wirtschaftsjahr entstandenen bzw. gezahlten Entgelt fur
Auftragsforschung kénnen 60 Prozent als forderfahige Aufwendungen berticksichtigt werden.

2.1  Entgelt

Entgelt i. S. d. 8 3 Absatz 4 FZulG ist der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer fir die
Erbringung der Dienstleistung vereinbarte Betrag.

Die forderfahigen Aufwendungen sind von dem Entgelt zu bemessen, das beim Auftraggeber
im Wirtschaftsjahr fiir das begtinstigte FUE-Vorhaben entstanden ist.
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Die im Entgelt enthaltene Umsatzsteuer gehdrt nicht zu den férderfahigen Aufwendungen,
soweit der Anspruchsberechtigte vorsteuerabzugsberechtigt ist und die im Entgelt enthaltene
Umsatzsteuer als VVorsteuer geltend machen kann.

Uber das im Wirtschaftsjahr entstandene Entgelt hinaus sind keine weiteren Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Auftragsforschung forderféhig.

2.2  Entgeltveranderungen

Wird das Entgelt gegentiber der urspriinglichen Vertragsgestaltung gemindert oder erhoht,
andern sich insoweit die forderfahigen Aufwendungen.

Der Anspruchsberechtigte hat spatere Anderungen des Entgeltes unverziiglich dem in diesem
Zeitpunkt fur die FZul zustandigen Finanzamt anzuzeigen. Fir die Anderung des
Forschungszulagenbescheids gelten die allgemeinen Regelungen der AO fur das
Steuerfestsetzungsverfahren (siehe Rn. 245). Eine bereits erfolgte Anrechnung ist nach § 10
Absatz 3 FZulG entsprechend zu &ndern.

2.3  Auftragsforschung unter nahestehenden Personen

Sind Auftraggeber und Auftragnehmer nahestehende Personen, ist das Entgelt héchstens in der
Hohe zu berucksichtigen, wie es zwischen fremden Dritten vereinbart worden wére.

Entgelti. S. d. § 3 Absatz 4 FZulG sind danach hochstens die fremdiblichen Aufwendungen,
die der Anspruchsberechtigte (Auftraggeber) fur den Auftrag aufwendet (Auftragswert) und an
den Auftragnehmer tatsachlich leistet.

Zur Definition der nahestehenden Person ist § 1 Absatz 2 des AuRensteuergesetzes sinngemal
anzuwenden.

2.4.  Nachweis der Aufwendungen

Der Anspruchsberechtigte (Auftraggeber) hat die H6he und die Entstehung der begunstigten
Aufwendungen durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Als Nachweis ist der zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossene Vertrag Uber die Vergabe des Auftrags
vorzuhalten und auf Anforderung vorzulegen. Besteuerungsrelevante Dokumente sind
grundsatzlich in deutscher Sprache abzufassen (8§ 87 AO).

Der Auftraggeber muss keine Angaben dazu machen, wie sich die Aufwendungen beim

Auftragnenmer aufgliedern oder wie hoch die beim Auftragnehmer entstandenen
Aufwendungen tatséchlich sind.

3. Kumulierung mit anderen Forderungen oder staatlichen Beihilfen

Fur den Anspruch auf FZul ist es grundsatzlich nicht schadlich, wenn fiir das beglnstigte
FuE-Vorhaben andere Forderungen oder Beihilfen gewahrt werden oder wurden (8 7 Absatz 1
FZulG).
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Aufwendungen, die nach dem FZulG grundséatzlich zu den férderfahigen Aufwendungen
gehoren, dirfen nicht in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden, soweit sie im Rahmen
anderer Forderungen oder staatlicher Beihilfen bereits berticksichtigt wurden oder werden
(8 7 Absatz 2 FZulG). D. h. es besteht ein Verbot der Doppelférderung (Kumulierungsverbot)
in Bezug auf dieselben forderfahigen Aufwendungen.

Fur das Kumulierungsverbot ist nicht die Hohe der anderweitigen Forderung entscheidend. Es
ist darauf abzustellen, inwieweit dieselben forderfahigen Aufwendungen dem Grunde nach
bereits in die Bemessung einer anderen - das FuE-Vorhaben betreffenden - Férderung
einbezogen wurden oder noch werden. D.h., soweit férderfahige Lohnaufwendungen,
forderfahige Eigenleistungen oder das im Rahmen der Auftragsforschung forderfahige Entgelt
bereits im Rahmen einer anderen Forderung berticksichtigt wurden, sind diese Aufwendungen
im Rahmen der Bemessung der FZul nicht mehr berticksichtigungsfahig. Sind die im Rahmen
des FZulG forderfahigen Lohnaufwendungen hoéher, als die im Rahmen einer anderen
Forderung fur dieses FuE-Vorhaben bericksichtigten Lohnaufwendungen, z. B. weil ein
Arbeitnehmer zusatzlich im FuE-Vorhaben tatig werden musste oder weil das FUE-Vorhaben
ldnger andauerte als urspringlich angenommen, kann der Ubersteigende - und damit nicht
geforderte Lohnaufwand - fur die Bemessung der FZul beriicksichtigt werden. Hierzu wéren
die gesamten forderfahigen Aufwendungen und die Hohe der bereits in die Bemessung der
anderen Forderung eingeflossenen Aufwendungen nachzuweisen (vgl. Rn. 159).

Wurde flr ein begunstigtes FUE-Vorhaben eine andere Férderung zwar beantragt, aber nicht
bewilligt, konnen die forderfdhigen Aufwendungen im Rahmen der Bemessung der FZul
berucksichtigt werden.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben obliegt dem Anspruchsberechtigten. Der
Anspruchsberechtigte hat daher im Antrag auf FZul Angaben Uber die Beantragung und
Gewéhrung anderer Forderungen oder anderer staatlichen Beihilfen und die Hohe der
geforderten Aufwendungen zu tatigen (8 7 Absatz 3 FZulG).

Beispiel 14:
Die A-GmbH betreibt im Jahr 2020 zwei begunstigte FUE-Vorhaben (A und B). Die nach dem

FZulG forderfahigen Lohnaufwendungen betragen fur die beiden FuE-Vorhaben jeweils
1.000.000 Euro.

Fur das FuE-Vorhaben A wurden Fordermittel aus einem anderen Foérderprogramm in Héhe
von 500.000 Euro gewahrt. Der Bemessung lagen zuwendungsfdhige Kosten laut
Zuwendungsbescheid in Hohe von 2.000.000 Euro zugrunde. Darin eingeflossen sind auch
Personalkosten in Hohe von 1.000.000 Euro.

Fir die Forderung nach dem FZulG des FUE-Vorhabens A kdnnen nach 8 7 Absatz 2 FZulG
die grundsétzlich forderfahigen Lohnaufwendungen nicht mehr berlcksichtigt werden, da sie
bereits der Bemessung einer anderen Foérderung zugrunde lagen. Fir die Férderung nach dem
FZulG des FuE-Vorhabens B konnen die grundsétzlich forderfahigen Lohnaufwendungen
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vollstandig berucksichtigt werden, da sie nicht bereits im Rahmen einer anderen Férderung
berucksichtigt wurden.

Beispiel 15:

Die B-GmbH fuhrt ein beglinstigtes FUE-Vorhaben zum Teil als eigenbetriebliche FUE und zum
Teil als Auftragsforschung durch. Die nach dem FZulG forderfédhigen Lohnaufwendungen fiir
eigenbetriebliche FUE betragen 750.000 Euro. Das Entgelt fir die Auftragsforschung betragt
500.000 Euro.

Fur das FUE-Vorhaben wurden Foérdermittel aus einem anderen Forderprogramm gewéhrt. Als
Berechnungsgrundlage fur die maximale Hohe dieser Forderung konnte die B-GmbH nur
Personalkosten in Hohe von 100.000 Euro geltend machen (z. B. weil nur der Arbeitslohn einer
zusatzlichen Arbeitskraft gefordert wurde). Der Fordersatz fur diese FOrderung betragt
50 Prozent, somit wurden der B-GmbH fir dieses FuE-Vorhaben bereits 50.000 Euro
Fordermittel bewilligt. Die ubrigen Personalkosten sowie die Kosten flr den in Auftrag
gegebenen Teil des FuE-Vorhabens waren nach dem anderen Forderprogramm nicht
forderfahig.

Fur die FoOrderung nach dem FZulG konnen als forderfahige Aufwendungen fur
Auftragsforschung  300.000 Euro  (nach 8 3 Absatz 4 Satz 1 FZulG: 60 Prozent von
500.000 Euro) und als forderfahige Lohnaufwendungen 650.000 Euro (750.000 Euro abzgl.
100.000 Euro) bertcksichtigt werden.

IV.  Bemessungsgrundlage

1. Grundsatz

Bemessungsgrundlage fiir die FZul ist nach 8§ 3 Absatz 5 Satz 1 FZulG grundsatzlich die
Summe der im Wirtschaftsjahr fur alle begiinstigten FUE-Vorhaben insgesamt entstandenen
forderfahigen Aufwendungen i. S. d. § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG.

Forderfahige Aufwendungen i.S.d. § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG durfen nicht in die
Bemessungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 FZulG einbezogen werden, soweit diese im Rahmen
anderer Forderungen oder staatlicher Beihilfen geférdert wurden oder werden (8 7 Absatz 2
Satz 1 FZulG). Einzelheiten siehe unter Rn. 155 ff.

2. Begrenzung der Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage wird nach § 3 Absatz 5 FZulG der Hohe nach begrenzt
(Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag).

Die Bemessungsgrundlage wird fir vor dem 1. Juli 2020 und nach dem 30. Juni 2026
entstandene Aufwendungen auf den Betrag von jéhrlich 2.000.000 Euro begrenzt.

Fur forderfahige Aufwendungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026
entstanden sind, erhoht sich die maximale jahrliche Bemessungsgrundlage auf 4.000.000 Euro.
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3. Ermittlung der Bemessungsgrundlage

167 Die forderfahige Bemessungsgrundlage ermittelt sich vorbehaltlich der folgenden Absatze wie

folgt:

(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)

Forderfahige Aufwendungen aus eigenbetrieblicher FUE

1 Forderfahige Lohnaufwendungen Euro
la | Abzuglich Aufwendungen, fur die eine andere | abzgl. Euro
Forderung beansprucht wird / wurde Euro

Forderfahige Aufwendungen aus Eigenleistungen
(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)

2a | Eigenleistungen eines Einzelunternehmers

Anerkannte Arbeitsstunden: ____Stunden | Forderfahige Eigenleistungen:
davon maximal forderfahig: <forderféhige Arbeitsstunden>
x/12 x 2.080 Stunden = Stunden | Stunden x 40 Euro
Euro
2b | Eigenleistungen von Mitunternehmern
Nachfolgende Berechnung ist fur jeden Forderfahige Eigenleistungen:
Mitunternehmer gesondert aufzufiihren: Niedrigerer Betrag aus
Vereinbarte Tatigkeitsvergitung: Vergleichsberechnung je
Euro | Mitunternehmer
davon maximal forderfahig: Euro
x/12 x 2.080 Stunden x 40 Euro =
Euro
oder Summe der forderféhigen
Anerkannte nachgewiesene Arbeitsstunden: Eigenleistungen aller
____Stunden | Mitunternehmer
X 40 Euro = Euro Euro
Forderfahige Aufwendungen aus Auftragsforschung
(Summe aus allen beguinstigten FUE-Vorhaben)
3 Entgelt fur Auftragsforschung: Davon 60 Prozent forderfahig:
Euro Euro
Bemessungsgrundlage
4 Summe aus dem niedrigeren Betrag von Zeile 1
oder 1la und Betrag aus Zeilen 2a, 2b und 3: Euro

5 Bemessungsgrundlagenhéchstbetrag

Hochstens 4.000.000 Euro

5a | Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag bei
verbundenen Unternehmen

Euro
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3.1.  Ermittlung der Bemessungsgrundlage fur forderfahige Aufwendungen in den
Jahren 2020 und 2026

Forderfahige Aufwendungen, die nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstanden
sind, kdnnen bis zu einer Bemessungsgrundlage von 2.000.000 Euro beriicksichtigt werden.
Fur forderfahige Aufwendungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021
entstanden sind, gilt unter Bericksichtigung der im 1. Halbjahr 2020 entstandenen
forderfahigen Aufwendungen eine maximale Bemessungsgrundlage von 4.000.000 Euro.
Insgesamt darf die maximal forderfahige Bemessungsgrundlage 2020 4.000.000 Euro nicht
uberschreiten.

Forderfahige Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2025 und vor dem 1. Juli 2026
entstanden sind, kdnnen bis zu einer Bemessungsgrundlage von 4.000.000 Euro berticksichtigt
werden. Fir forderfahige Aufwendungen, die nach dem 30. Juni 2026 entstehen, gilt dann
wieder eine maximale Bemessungsgrundlage von 2.000.000 Euro unter Berticksichtigung der
forderfahigen Aufwendungen des 1. Halbjahres 2026.

Fur eine zutreffende Ermittlung der Bemessungsgrundlage sind die forderfahigen
Aufwendungen eines  Wirtschaftsjahres, in  dem  unterschiedliche = maximale
Bemessungsgrundlagen gelten, nach ihrem Entstehungszeitpunkt abzugrenzen. Bei einem vom
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni ist die nachfolgend
beschriebene  gesonderte  Hochstbetragsberechnung  unter  Beriicksichtigung  der
unterschiedlichen Hochstbemessungsgrundlagen somit nicht erforderlich.
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171 Berech

2020/2021

nungsschema:

3.1.1 Ermittlung der Bemessungsgrundlage fir die Wirtschaftsjahre 2020, 2019/2020 und

1.

Ermittlung der Bemessungsgrundlage fur férderfahige Aufwendungen, die
nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstanden sind

Forderfahige Aufwendungen aus eigenbetrieblicher FUE
(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)

(Summe aus allen begunstigten FUE-Vorhaben)

1 Forderfahige Lohnaufwendungen Euro
la Abziglich Aufwendungen, fur die eine andere | abzgl. Euro

Forderung beansprucht wird / wurde Euro
Forderfahige Aufwendungen aus Eigenleistungen

2a Eigenleistungen eines Einzelunternehmers
Anerkannte Arbeitsstunden: ____Stunden | Forderfahige Eigenleistungen:
davon maximal forderfahig: <forderfahige Arbeitsstunden>
x/12 x 2.080 Stunden = ____ Stunden | Stunden x 40 Euro
___ FEuro
2b Eigenleistungen von Mitunternehmern
Nachfolgende Berechnung ist fur jeden Forderfahige Eigenleistungen:
Mitunternehmer gesondert aufzufiihren: Niedrigerer Betrag aus
Vereinbarte Tatigkeitsvergitung: Vergleichsberechnung je
Euro | Mitunternehmer
davon maximal forderfahig: Euro
x/12 x 2.080 Stunden x 40 Euro =
Euro
oder Summe der forderfahigen
Anerkannte nachgewiesene Arbeitsstunden: Eigenleistungen aller
____Stunden | Mitunternehmer
X 40 Euro = Euro Euro
Forderfahige Aufwendungen aus Auftragsforschung
(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)
3 Entgelt fur Auftragsforschung: Davon 60 Prozent forderfahig:
Euro Euro
1. Zwischensumme bis 30. Juni 2020
4 Summe aus Zeile 1 oder niedrigerem Betrag
aus Zeile 1a, Zeile 2a, Zeile 2b und Zeile 3: Euro
5 Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag Hochstens 2.000.000 Euro
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2. Ermittlung der Bemessungsgrundlage fur férderfahige Aufwendungen, die
nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 entstanden sind

Forderfahige Aufwendungen aus eigenbetrieblicher FUE
(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)

6 Forderfahige Lohnaufwendungen ___ Furo
6a | Abziglich Aufwendungen, fir die eine andere | abzgl. Euro
Forderung beansprucht wird / wurde Euro
Forderfahige Aufwendungen aus Eigenleistungen
(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)
7a Eigenleistungen eines Einzelunternehmers
Anerkannte Arbeitsstunden: _____Stunden | Forderfahige Eigenleistungen:
davon maximal forderfahig: <forderfahige Arbeitsstunden>
x/12 x 2.080 Stunden = ___ Stunden | Stunden x 40 Euro
___ FEuro
7b Eigenleistungen von Mitunternehmern
Nachfolgende Berechnung ist fur jeden Forderfahige Eigenleistungen:
Mitunternehmer gesondert aufzufiihren: Niedrigerer Betrag aus
Vereinbarte Tatigkeitsvergutung: Vergleichsberechnung je
Euro | Mitunternehmer
davon maximal forderfahig: Euro
x/12 x 2.080 Stunden x 40 Euro =
Euro
oder Summe der forderfahigen
Anerkannte nachgewiesene Arbeitsstunden: Eigenleistungen aller
_____Stunden | Mitunternehmer
x 40 Euro = Euro Euro
Forderfahige Aufwendungen aus Auftragsforschung
(Summe aus allen beglnstigten FUE-Vorhaben)
8 Entgelt fur Auftragsforschung: Davon 60 Prozent forderfahig:
Euro _ Ewro
2. Zwischensumme ab 1. Juli 2020
9 Summe aus Zeile 6 oder niedrigerem Betrag
aus Zeile 6a, Zeile 7a, Zeile 7b und Zeile 8: Euro
3. Ermittlung der Bemessungsgrundlage fir vor dem 1. Juli 2021 endende
Wirtschaftsjahre
10 Summe aus Zeile 4 oder niedrigerem Betrag
aus Zeile 5 und Zeile 9: Euro
11 Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag Hochstens 4.000.000 Euro
11a | Bemessungsgrundlagenhochstbetrag bei
verbundenen Unternehmen Euro
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172 Beispiel 16:

Die A-GmbH fihrt im Wirtschaftsjahr 2020 ein beglinstigtes FUE-Vorhaben i. S. d. § 2 FZulG
durch. Mit dem Vorhaben wurde am 8. Januar 2020 begonnen.

a) Bis zum 30. Juni 2020 sind forderfahige Lohnaufwendungen in Hohe von 2.200.000 Euro
zu berticksichtigen. In der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind forderfahige
Lohnaufwendungen in Héhe von 1.700.000 Euro zu berticksichtigen.

b) Bis zum 30. Juni 2020 sind forderfahige Lohnaufwendungen in H6he von 1.800.000 Euro
zu berticksichtigen. In der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind forderféahige
Lohnaufwendungen in Hohe von 3.000.000 Euro zu berticksichtigen.

c) Bis zum 30. Juni 2020 sind forderfahige Lohnaufwendungen in Hohe von 2.800.000 Euro
zu berticksichtigen. In der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind forderfahige
Lohnaufwendungen in Héhe von 5.000.000 Euro zu berticksichtigen.

Losung a)
Schritt 1 = Héchstbetragsprifung auf den 30. Juni 2020
Forderfahige Lohnaufwendungen

Losung b) Ldsung c)

bis zum 30. Juni 2020

2.200.000 Euro

1.800.000 Euro

2.800.000 Euro

Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag

2.000.000 Euro

2.000.000 Euro

2.000.000 Euro

Berticksichtigung der (hdchstens)
forderféahigen Lohnaufwendungen

2.000.000 Euro

1.800.000 Euro

2.000.000 Euro

Schritt 2 = Hochstbetragspriifung auf

den 31. Dezember

2020

Forderfahige Lohnaufwendungen
vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020

1.700.000 Euro

3.000.000 Euro

5.000.000 Euro

Zzgl. (hochstens) forderfahige
Lohnaufwendungen bis zum
30. Juni 2020

2.000.000 Euro

1.800.000 Euro

2.000.000 Euro

Summe

3.700.000 Euro

4.800.000 Euro

7.000.000 Euro

Bemessungsgrundlagenhochstbetrag

4.000.000 Euro

4.000.000 Euro

4.000.000 Euro

Bemessungsgrundlage im

Wirtschaftsjahr 2020

3.700.000 Euro

4.000.000 Euro

4.000.000 Euro
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3.1.2 Ermittlung der Bemessungsgrundlage fir die Wirtschaftsjahre 2026, 2025/2026 und
2026/2027

Die Berechnung erfolgt auf der Basis des Berechnungsschemas in Rn. 171 und betrifft alle
Wirtschaftsjahre 2026, 2025/2026 und 2026/2027, die Gber den Stichtag 30. Juni / 1. Juli 2026
hinausgehen:

1. Zwischensumme bis 30. Juni 2026

4 Summe aus Zeile 1 oder niedrigerem Betrag

aus Zeile 1a, Zeile 2a, Zeile 2b und Zeile 3: Euro
5 Bemessungsgrundlagenhochstbetrag Hochstens 4.000.000 Euro
2. Zwischensumme ab 1. Juli 2026
9 Summe aus Zeile 6 oder niedrigerem Betrag

aus Zeile 6a, Zeile 7a, Zeile 7b und Zeile 8: Euro
%a Bemessungsgrundlagenhochstbetrag Hochstens 2.000.000 Euro
3. Ermittlung der Bemessungsgrundlage fir die Wirtschaftsjahre 2026, 2025/2026,

2026/2027

10a | Ist der Betrag aus Zeile 4 héher (bzw. gleich)
als 2.000.000 Euro:

Niedrigerer Betrag aus Zeile 4 oder 5 Euro
10b | Ist der Betrag aus Zeile 4 niedriger als
2.000.000 Euro:

Summe aus Zeile 4 und niedrigerem Betrag

aus Zeile 9 oder 9a Euro
Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag
(aus Zeile 9a) Hochstens 2.000.000 Euro
11 Bemessungsgrundlagenhéchstbetrag bei
verbundenen Unternehmen Euro
4. Bemessungsgrundlage bei verbundenen Unternehmen i. S. d. 8§ 3 Absatz 6 FZulG

4.1  Begrenzung der Bemessungsgrundlage

Bei verbundenen Unternehmen wird die Bemessungsgrundlage je Kalenderjahr fur alle
verbundenen Unternehmen insgesamt auf die Hohe von 2.000.000 bzw. 4.000.000 Euro
begrenzt (§ 3 Absatz 6 Satz 1 und Satz 3 FZulG). Die Bemessungsgrundlage aller verbundenen
Unternehmen darf fir die Berechnung der FZul fiir dasselbe Kalenderjahr damit insgesamt den
Betrag von 2.000.000 bzw. 4.000.000 Euro nicht Gbersteigen.

Verbundene Unternehmen haben die Verteilung der Bemessungsgrundlage unter Beachtung
der Bemessungsgrundlagenhdchstbetrdge untereinander durch eine entsprechende Erklarung
im Antrag auf FZul festzulegen (8 5 Absatz 2 Satz 2 FZulG), wenn mehrere der miteinander
verbundenen Unternehmen fir ein Kalenderjahr FZul beanspruchen wollen und die Summe
aller forderfahigen Aufwendungen den Hochstbetrag tibersteigt.
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Haben verbundene Unternehmen voneinander abweichende Wirtschaftsjahre, ist fir die
Begrenzung der Bemessungsgrundlage auf das Kalenderjahr abzustellen, in dem die
Wirtschaftsjahre enden.

Fir die Begrenzung der Bemessungsgrundlage bei verbundenen Unternehmen wird die in den
Kalenderjahren 2020 und 2026 geltende maximal forderfahige Bemessungsgrundlage zugrunde
gelegt. Eine Aufteilung der Bemessungsgrundlagenhdchstbetrége in vor dem 1. Juli oder nach
dem 30. Juni entstandenen Aufwendungen erfolgt nur im Rahmen der individuellen Prifung
des Antrags eines Anspruchsberechtigten, nicht aber im Rahmen der Begrenzung der
Bemessungsgrundlage fir die verbundenen Unternehmen insgesamt.

Beispiel 17:
Die A-GmbH, B-GmbH und C-GmbH sind als Schwestergesellschaften eines Konzerns

verbundene Unternehmen i. S. d. 8 3 Absatz 6 Satz 2 FZulG und ermitteln ihren Gewinn fir
folgende Wirtschaftsjahre:

A-GmbH: 1. Januar bis 31. Dezember
B-GmbH: 1. April bis 31. Marz
C-GmbH: 1. November bis 31. Oktober

Die A-GmbH beantragt am 1. Mai 2021 FZul fir das am 31. Dezember 2020 abgelaufene
Wirtschaftsjahr auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 1.500.000 Euro.

Die B-GmbH beantragt am 1. Dezember 2021 FZul fir das am 31. Marz 2020 abgelaufene
Wirtschaftsjahr 2019/2020 auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 1.200.000 Euro.

Die C-GmbH beantragt am 1. August 2021 FZul fur das am 31. Oktober 2020 abgelaufene
Wirtschaftsjahr 2019/2020 auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 1.450.000 Euro.

Alle drei GmbH vereinbaren die Verteilung der maximalen Bemessungsgrundlage und geben
diese in ihren Antragen auf FZul wie folgt an:

A-GmbH: 1.500.000 Euro (= 375.000 Euro FZul)
B-GmbH: 1.100.000 Euro (= 275.000 Euro FZul)
C-GmbH: 1.400.000 Euro (= 350.000 Euro FZul)

Die Summe der insgesamt gewéhrten Bemessungsgrundlage betragt damit 4.000.000 Euro und
die darauf zu gewahrende FZul 1.000.000 Euro.

Fir die Prufung, ob die maximale Bemessungsgrundlage von allen drei verbundenen
Unternehmen eingehalten wird, sind die Antrdge der verbundenen Unternehmen, die das
Jahr 2020 betreffen (Kalenderjahr 2020 bzw. abweichende Wirtschaftsjahre 2019/2020)
zusammen zu betrachten:

Die FZul wird entsprechend dem vereinbarten Aufteilungsverhdltnis in allen drei Fallen
antragsgemal festgesetzt.
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Im Jahr 2023 findet bei der A-GmbH eine Betriebspriifung statt. Infolgedessen werden die
forderfahigen Aufwendungen um 50.000 Euro gekirzt (Bemessungsgrundlage damit
1.450.000 Euro; FZul 362.500 Euro). Die sich so ergebende Reduktion der FZul fir die
A-GmbH kann nun der B-GmbH oder der C-GmbH nachtraglich gewéhrt werden. Die
drei GmbH legen untereinander fest, dass der ,,offene” Betrag bei der B-GmbH gefordert
werden soll und teilen dies dem Finanzamt mit. Da die B-GmbH bereits forderfahige
Aufwendungen in Hohe von 1.200.000 Euro geltend gemacht hat, kann der FZul-Bescheid
geméll 8§ 3 Absatz 6 Satz 4 FZulG insoweit gedndert werden, als die zundchst gekdirzte
Bemessungsgrundlage um 50.000 Euro erhéht wird. Die B-GmbH erhalt nunmehr FZul fur eine
Bemessungsgrundlage von 1.150.000 Euro in Hohe von 287.500 Euro. Die Summe der fir das
Kalenderjahr 2020 geftérderten Bemessungsgrundlage betragt ,,weiterhin* 4.000.000 Euro und
die darauf festgesetzte FZul 1.000.000 Euro. Die Schwestergesellschaften haben die maximale
Bemessungsgrundlage ausgeschopft.

4.2 Verbundene Unternehmeni. S. d. FZulG

Wann Unternehmen i. S. d. FZulG als ,,verbunden* gelten, wird in § 3 Absatz 6 Satz 2 FZulG
definiert. Danach wird von einem verbundenen Unternehmen ausgegangen, wenn die
Merkmale des beherrschenden Einflusses aufeinander i.S.d. § 290 Absatz 2 bis 4 des
Handelsgesetzbuches (HGB) erfillt sind.

Somit ist immer von verbundenen Unternehmen auszugehen, wenn die Voraussetzungen zur
Aufstellung eines Konzernabschlusses nach 8 290 Absatz 1 HGB vorliegen, da der fir die
Aufstellung eines Konzernabschlusses erforderliche beherrschende Einfluss durch § 290
Absatz 2 bis 4 HGB konkretisiert wird.

Fur die Einordnung als verbundene Unternehmen i. S. d. FZulG ist es nicht relevant, ob
tatsachlich ein Konzernabschluss zu erstellen ist oder ob die Voraussetzungen fiur eine
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses vorliegen (8§ 290 Absatz 5
HGB). Z. B. kann auch bei einem Tochterunternehmen, das nach § 296 HGB nicht in den
Konzernabschluss einbezogen zu werden braucht, ein beherrschender Einfluss bestehen.

Das Kriterium des beherrschenden Einflusses aus § 290 Absatz 1 HGB wird durch typisierende
und unwiderlegbare Tatbestdnde in § 290 Absatz 2 HGB bestimmt. Die Auflistung ist dabei
nicht als abschlieBend zu verstehen, sondern stellt typische Beispiele dar, die gleichrangig eine
Beherrschungsmoglichkeit begriinden kénnen.

Beherrschender Einfluss liegt gemal § 290 Absatz 2 HGB stets vor bei:

- Stimmrechtsmehrheit,

- Organbestimmungsmehrheit,

- Beherrschungsvertrag oder entsprechenden Bestimmungen in der Satzung oder

- Ubernahme der Mehrheit der Risiken und Chancen einer Zweckgesellschaft.
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Fur die Interpretation und Auslegung des 8290 Absatz 2 bis4 HGB gelten die
Abgrenzungskriterien des HGB. Die Grundsétze des Deutschen Rechnungslegungs Standard
Nr. 19 (DRS 19) vom 29. Dezember 2010 kdnnen zur Auslegung herangezogen werden.

Fir die Zuordnung eines Unternehmens als verbundenes Unternehmen sind die Verhéltnisse
am Ende des Wirtschaftsjahres, fiir das die FZul beantragt wird, ma3geblich.

5. Bemessungsgrundlage bei Organschaften

Fur Organschaften gelten keine besonderen Regelungen. Soweit es sich bei den jeweiligen
anspruchsberechtigten Organgesellschaften um verbundene Unternehmen handelt, gelten die
Ausfihrungen unter Rn. 174 ff.

6. Bemessungsgrundlage bei Kooperationsvorhaben

Wird ein begunstigtes FuE-Vorhaben gemeinsam mit einem oder mehreren anderen
Unternehmen bzw. einer anderen Einrichtung oder mehreren anderen Einrichtungen fir
Forschung und Wissensverbreitung durchgefihrt, gelten die vorstehenden Ausfuihrungen
entsprechend. Soweit es sich bei den Kooperationspartnern auch um verbundene Unternehmen
handelt, gelten die Ausfihrungen unter Rn. 174 ff. Sind die Kooperationspartner keine
verbundenen Unternehmen, beantragt jeder Kooperationspartner, der gemal § 1 FZulG
anspruchsberechtigt ist (vgl. Rn.16 f.), fir die bei ihm entstandenen forderféahigen
Aufwendungen eine FZul.

V. Hohe der FZul

1. Grundsatz

Die FZul betrdgt nach §4 Absatz 1 Satz 1 FZulG 25Prozent der forderfahigen
Bemessungsgrundlage eines Wirtschaftsjahres.

Die FZul wird fir das Wirtschaftsjahr festgesetzt, in dem die forderfahigen Aufwendungen
entstanden sind. Die FZul wird damit bezogen auf alle FUE-Vorhaben eines Wirtschaftsjahres
gewaéhrt.

Aufgrund der Begrenzung der forderfahigen Bemessungsgrundlage nach 8 3 Absatz 5 FZulG
kann die FZul pro Wirtschaftsjahr hdchstens 1.000.000 Euro bzw. fiir nach dem 30. Juni 2026
beginnende Wirtschaftsjahre 500.000 Euro betragen.

2. Begrenzung der FZul nach der AGVO

Die FZul darf nur in der Hohe festgesetzt werden, in der dies nach den beihilferechtlichen
Vorgaben zuldssig ist. Eine Beihilfe nach dem FZulG ist mit der AGVO vereinbar, wenn die in
Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe i AGVO genannten Schwellenwerte fiir FUE-Beihilfen
periodentbergreifend pro Unternehmen und Vorhaben nicht tiberschritten werden. Da die FZul
fir forderfahige Aufwendungen in beglnstigten FuE-Vorhaben der Kategorien
Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung gleichermal3en





Seite 47

192

193

194

195

196

197

gewahrt wird, sieht § 4 Absatz 2 FZulG den nach Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe i AGVO zu
beachtenden geringsten Schwellenwert vor. Somit darf die FZul in der Summe der gewahrten
staatlichen Beihilfen fiir ein FUE-Vorhaben jahresubergreifend den Betrag von 15.000.000 Euro
pro Unternehmen nicht tbersteigen.

Zur Einhaltung dieses Schwellenwertes hat der Anspruchsberechtigte im Antrag auf FZul
Angaben Uber weitere staatliche Beihilfen fur das jeweilige beginstigte FUE-Vorhaben zu
tatigen.

Soweit der beihilferechtliche Schwellenwert fur ein FUE-Vorhaben bei einem Unternehmen
uberschritten wird, darf die FZul nur noch insoweit festgesetzt werden, wie der Betrag von
15.000.000 Euro nicht Gberschritten wird.

3. Begrenzung der FZul nach der De-minimis-Verordnung

Wird die FzZul auch fiar forderfahige Aufwendungen aus Eigenleistungen eines
Einzelunternehmers oder eines Mitunternehmers einer Mitunternehmerschaft gewéhrt, handelt
es sich insoweit nicht um eine Beihilfe i. S. d. AGVO (vgl. Rn. 305 ff.).

Gemal 8 9 Absatz 5 FZulG kann die FZul fir den Teil der Bemessungsgrundlage, der auf
forderfahige Eigenleistungen i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG entfallt, aber nur gewéhrt werden,
soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr.1407/2013 der Kommission vom
18. Dezember 2013 Uber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die
Arbeitsweise der Européischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI.L 352 vom
24. Dezember 2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung
eingehalten sind.

Werden Beihilfen auf der Grundlage der De-minimis-Verordnung gewahrt, so darf der
Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewahrten De-minimis-Beihilfen - unabhangig
davon, aus welchen Forderprogrammen diese gewahrt worden sind - in einem Zeitraum von
drei Wirtschaftsjahren den Beihilfehtchstbetrag von 200.000 Euro nicht tbersteigen. Zudem
durfen die nach der De-minimis-Verordnung gewéhrten Beihilfen auch nur bis zu dem in der
DAWI-de-minimis-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25.
April 2012 uber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise
der Européischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen; ABI. L 114 vom 26. April 2012, S. 8)
festgelegten Beihilfehdchstbetrag von 500.000 Euro mit anderen De-minimis-Beihilfen und
DAWI-de-minimis-Beihilfen kumuliert werden.

Soweit FZul auch fur Eigenleistungen i.S.d. § 3 Absatz 3 FZulG beantragt wird, sind
entsprechende Angaben Uber die Hohe anderweitig bezogener De-minimis-Beihilfen und
DAWI-de-minimis-Beihilfen fur das Wirtschaftsjahr, fur das FZul beantragt wird, und die zwei
vorausgegangenen Wirtschaftsjahre im Antrag auf FZul erforderlich (vgl. Rn. 310 ff.).
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198 Die FZul ermittelt sich unter Berlicksichtigung der fiir De-minimis-Beihilfen erforderlichen
Prifung wie folgt:

(Bezug ist das Berechnungsschema in Rn. 171)

4. Ermittlung der FZul (vor Prifung De-minimis Beihilfen)
12 | niedrigerer Betrag aus Zeile 10, 11 oder 11a

X 25 Prozent Euro
5. De-minimis-Priifung fur forderfahige Aufwendungen aus Eigenleistungen

5.1. Ermittlung des De-minimis-Beihilfewert der FZul

5.1.1. Bei Ansatz eines Bemessungsgrundlagenhochstbetrags (wenn Zeile 5 < Zeile 4 oder

Zeile 11 bzw. niedrigerer Betrag aus Zeile 11a < Zeile 10)

a) Bei Ansatz des Bemessungsgrundlagenhéchstbetrags bis 30. Juni 2020
(wenn Zeile 5 < Zeile 4 und wenn Zeile 10 < 4.000.000 Euro oder = Zeile 11a

13 a

Differenz aus Zeile 10 und Summe aus Zeilen
1 bzw. 1a, 3, 6 bzw. 6a und 8

Euro

<=0 Euro: FZul It. Zeile 12
> 0 Euro: Differenz x 25 Prozent

De-minimis-Beihilfewert FZul:

Euro

b) Ubrige Falle, wenn Zeile 11 bzw. niedrigerer Betrag aus Zeile 11a < Zeile 10

Differenz aus Zeile 11 bzw. niedrigerem
Betrag aus Zeile 11 a und Summe aus Zeilen 1
bzw. 1a, 3, 6 bzw. 6a und 8

Euro

<=0 Euro: FZul It. Zeile 12
> 0 Euro: Differenz x 25 Prozent

De-minimis-Beihilfewert FZul:

Euro

5.1.2. Ohne Begrenzung auf einen Bemessungsgrundlagenhdchstbetrag (wenn Zeile 5 >

Zeile 4 und Zeile 11 bzw. niedrigerer Betrag aus Zeile 11a >/= Zeile 10)

De-minimis-Beihilfewert FZul

(Summe aus Zeilen 13a oder 13b und 14)

13b | (Summe aus Zeilen 2a, 2b, 7a und 7b)
X 25 Prozent Euro
5.2. Priifung des Hochstbetrages nach der De-minimis-Verordnung
14 Beihilfewert bereits erhaltener Euro
De-minimis-Beihilfen gesamt >= 200.000 Euro: Weiter bei Zeile 19
De-minimis-Beihilfewert FZul und bereits Euro
15 | erhaltener De-minimis-Beihilfen <= 200.000 Euro: FZul It. Zeile 12

> 200.000 Euro: Weiter bei Zeile 20
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5.3. Prifung des Hochstbetrages nach der DAWI-de-minimis-Verordnung

16

Beihilfewert bereits erhaltener
DAWI-de-minimis-Beihilfen gesamt

Euro

>=500.000 Euro: Weiter bei Zeile 19

17

Beihilfewert bereits erhaltener
De-minimis-Beihilfen und
DAWI-de-minimis-Beihilfen
(Summe aus Zeilen 14 und 16)

Euro

>=500.000 Euro: Weiter bei Zeile 19

18

De-minimis-Beihilfewert FZul und
Beihilfewert bereits erhaltener
De-minimis-Beihilfen und
DAWI-de-minimis-Beihilfen

(Summe aus Zeilen 13a oder 13b, 14 und 16)

Euro

<=500.000 Euro: FZul It. Zeile 12

> 500.000 Euro: Weiter bei Zeile 21

5.4. Ermittlung der FZul unter Beachtung der De-minimis-Verordnung:

Niedrigerer Betrag aus den nachfolgenden Zeilen:

19

Differenz aus Zeile 12 und Zeile 13a oder 13b

Euro

20

Differenz aus Zeile 12 und Zeile 13a oder 13b
zzgl. Differenz aus 200.000 Euro und Zeile 14

Euro

21

Differenz aus Zeile 12 und Zeile 13a oder 13b
zzgl. Differenz aus 500.000 Euro und Zeile 17

Euro
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Zweiter Teil

Verfahrensrechtliche VVorschriften
l. Antragstellung

1. Allgemeines

Die Gewéhrung der FZul erfolgt tber ein zweistufiges Verfahren:
1. Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG (Rn. 222 ff.)

2. Antrag auf FZul (Rn. 204 ff.)

2. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt ist grundsétzlich der Anspruchsberechtigte nach 8 1 Absatz 1 FZulG
(Rn. 1 ff.) oder sein Gesamtrechtsnachfolger.

Bei Korperschaften, Personenvereinigungen sowie Mitunternehmerschaften ist die
Gesellschaft, vertreten durch den gesellschaftsvertraglich bestimmten Vertreter, und bei
Vermdgensmassen i. S. d. KStG der gesetzliche Vertreter bzw. der Vermdgensverwalter
(8 34 AO) antragsberechtigt.

Ist vor Antragstellung Gesamtrechtsnachfolge eingetreten, ist der Gesamtrechtsnachfolger
antragsberechtigt (8 45 AO). Bei mehreren Gesamtrechtsnachfolgern sind diese nur
gemeinschaftlich antragsberechtigt. Ist vor Antragstellung Einzelrechtsnachfolge eingetreten,
so st der Einzelrechtsnachfolger nur antragsberechtigt, soweit die forderfahigen
Aufwendungen nach Eintritt der Einzelrechtsnachfolge entstanden sind.

Der Antragsteller kann sich im Festsetzungsverfahren durch einen Bevollmdchtigten vertreten
lassen (8 80 AO). Er kann auch einen Dritten (z. B. Steuerberater) damit beauftragen, den
Antrag flr ihn an das zustandige Finanzamt zu tbermitteln (§ 87d AO). Dies gilt nicht fir das
Bescheinigungsverfahren. Hinsichtlich der Zulassigkeit der steuerlichen Hilfeleistung im
Zusammenhang mit der FZul im Einzelnen wird auf Rn. 208 und Rn. 229 verwiesen.

3. Antrag auf FZul

3.1  Zustandiges Finanzamt

Der Antrag auf FZul ist bei dem fur die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem
Einkommen zustandigen Finanzamt zu stellen. Zustandiges Finanzamt fir die Festsetzung der
FZul ist

1. bei Steuerpflichtigen i.S.d. EStG und des KStG das fur die Besteuerung nach dem
Einkommen zustandige Finanzamt (88 19, 20 AO). Das gilt auch, wenn die Einkiinfte des

Anspruchsberechtigten nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO gesondert
festgestellt werden.
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2. bei Mitunternehmerschaften das fur die gesonderte und einheitliche Feststellung der
Einkiinfte zustandige Finanzamt (8 18 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 i. V. m. 8 180 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO).

3.2 Antragsverfahren

Der Antrag auf FZul ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz tiber die amtlich bestimmte
Schnittstelle zu stellen (§ 5 Absatz 1 Satz 1 FZulG i. V. m. § 87b Absatz 1 und 2 AO). Die
Finanzverwaltung bietet hierzu das kostenfreie Online-Portal ,,Mein ELSTER* (www.elster.de)
an.

Die Antragstellung erfolgt unabhé&ngig von der Einkommen- oder Korperschaftsteuererklarung
oder der Erklarung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkiinfte. Es ist nicht
erforderlich, dass dem Finanzamt bereits die Steuer- oder Feststellungserklarung fur das Jahr
vorliegt, fr das die FZul beantragt wird.

Die Antragstellung kann je Wirtschaftsjahr nur einheitlich fur alle in dem Wirtschaftsjahr
entstandenen forderfahigen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten erfolgen. Je
Wirtschaftsjahr ist daher nur ein Antrag auf FZul moglich.

Fur Hilfeleistungen im Zusammenhang mit der FZul ist, soweit sie auf den Antrag auf FZul
entfallen, der Anwendungsbereich des 8 1 Absatz 1 Nummer 1 Steuerberatungsgesetz (StBerG)
eroffnet. Die Beantragung der FZul beim Finanzamt sowie die damit zusammenhéngende
Beratungsleistung sind eine Hilfeleistung in Steuersachen nach 8 2 StBerG und diirfen daher
nur von zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugten erfolgen. Personen i. S. d. § 4 Nummer 5
StBerG (z. B. sog. Forderberater) sind zu dieser Hilfeleistung nicht befugt, da deren
Haupttatigkeit auch ohne diese Hilfeleistung ausgetibt werden kann und es daher an einem
unmittelbaren Zusammenhang fehilt.

3.3 Inhalt des Antrags

Im Antrag auf FZul sind die beglinstigen FUE-Vorhaben, fur die eine FZul beantragt wird, sowie
die forderfahigen Aufwendungen so genau anzugeben, dass eine Uberpriifung méglich ist. Bei
mehreren Betrieben oder Betriebsstétten sind diese sowie die FUE-Vorhaben jeweils einzeln zu
bezeichnen.

Voraussetzung fur den Antrag ist die Bescheinigung nach § 6 FZulG, aus der die begunstigten
FuE-Vorhaben ersichtlich sind. Nachrichtliche Angaben, die in der Bescheinigung nach 8 6
FZulG enthalten sind, mussen bei Einwilligung in die Datenlibernahme im Antrag auf FZul
grundsatzlich nicht wiederholt werden. Zu diesen nachrichtlichen Angaben gehéren alle
Angaben, die nicht die Feststellung des FuE-Vorhabens selbst betreffen, z. B. Angaben zu
verbundenen Unternehmen, zu Kooperationspartnern oder zur Auftragsforschung. Wenn sich
Anderungen gegeniiber diesen Angaben im Bescheinigungsverfahren nach § 6 FZulG ergeben
haben, missen die entsprechenden Angaben im Antrag auf FZul aufgefiihrt werden (vgl.
demgegeniber zur Erforderlichkeit einer neuen Bescheinigung Rn. 237).



http:www.elster.de
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Der Anspruchsberechtigte hat im Antrag auf FZul zu versichern, dass sich die im Rahmen des
Bescheinigungsverfahrens gegentiber der BSFZ erklarten und die der Bescheinigung nach § 6
FZulG zugrunde gelegten Sachverhalte zum FuE-Vorhaben selbst nicht verandert haben.

Im Antrag auf FZul sind Erklarungen zur Einhaltung der beihilferechtlich relevanten VVorgaben
erforderlich.

Nachtragliche Anderungen gegeniiber den im Antrag auf FZul getatigten Angaben sind dem in
diesem Zeitpunkt fur die FZul zustandigen Finanzamt unverziglich anzuzeigen.

Zum Inhalt des Antrags auf FZul wird auf die Veroffentlichung auf den Internetseiten des
Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) verwiesen.

3.4  Belegnachweis

Dem elektronischen Antrag auf FZul sind keine Belege beizufligen. Diese sind erst auf
Anforderung des Finanzamtes vorzulegen.

Das Finanzamt entscheidet im Rahmen der Bearbeitung des Antrages auf FZul in eigener
Zustandigkeit uber den Umfang der Prifung (§ 88 AO); hierzu gehort auch die Entscheidung
uber die Anforderung von Belegen. Diese sind im Falle einer Aufforderung durch das
Finanzamt vom Anspruchsberechtigten vorzulegen.

Vom Anspruchsberechtigten sind fir den Fall einer etwaigen Beleganforderung
nachvollziehbare und aussagefdhige Dokumentationen tber die Ermittlung der Hohe der
forderfahigen Aufwendungen sowie zum Stand des beglinstigten FUE-Vorhabens am Ende des
Wirtschaftsjahres vorzuhalten.

Zu diesen Dokumentationen gehdren u. a.

- Aufzeichnungen Uber die im beglnstigten FUE-Vorhaben tatigen Arbeitnehmer mit
einer Kurzbeschreibung der Tétigkeit im begunstigten FUE-Vorhaben,

- Stundenaufzeichnung(en) sowohl fiir die nur zeitweise im beglnstigten FUE-Vorhaben
als auch fur die in verschiedenen FUE-Vorhaben beschéftigten Arbeitnehmer,

- Stundenaufzeichnung(en) Uber geleistete Eigenleistungen des jeweiligen Einzel- oder
Mitunternehmers sowie

- Kurzbeschreibung zum Stand des begunstigten FUE-Vorhabens am Ende des jeweiligen
Wirtschaftsjahres.

Nicht erforderlich ist die Erstellung und VVorlage einer abschlieenden Dokumentation uber die
Ergebnisse am Ende des begunstigten FUE-Vorhabens.

4. Antragsfrist

Die FZul kann gemal 8 5 Absatz 1 FZulG erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die
forderfahigen Aufwendungen fur begunstigte FuE-Vorhaben entstanden sind, beantragt
werden. VVor diesem Zeitpunkt gestellte Antrége sind unwirksam.



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Das FZulG sieht keine Frist fir die Abgabe des Antrags auf FZul vor. Die fir
Steuervergltungen geltenden Vorschriften der AO sind, mit Ausnahme des § 163 AQO,
entsprechend anzuwenden. Damit kann der Antrag auf FZul nach dem FZulG nur bis zum
Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt werden. Diese betrdgt grundsatzlich vier Jahre
(8 169 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AQO). Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf FZul entstanden ist (8 170 Absatz 1 AO). Der
Anspruch auf FZul entstent mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die forderfahigen
Aufwendungeni. S. d. § 3 Absatz 1 und 2 FZulG vom Arbeitnehmer bezogen worden sind oder
die nach § 3 Absatz 3 und 4 FZulG forderfahigen Aufwendungen beim Anspruchsberechtigten
entstanden sind (8 4 Absatz 1 Satz 2 FZulG).

1. Bescheinigungsverfahren

1. Allgemeines

Das Bescheinigungsverfahren basiert auf der Verordnung zur Durchfuihrung von 8 14 Absatz 1
des Forschungszulagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung - FZulBV)
vom 30. Januar 2020 (BGBI. | S. 118).

2. Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG

2.1  Zustandige Stelle
Zusténdige Stelle fir den Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG ist die BSFZ.

Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz.

2.2  Antragsverfahren

Der Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG ist fir die FUE-Vorhaben zu stellen, fur die die
FZul nach dem FZulG beantragt werden soll. Der Anspruchsberechtigte kann die
Bescheinigung gleichzeitig fur mehrere FUE-Vorhaben in einem Antrag beantragen (vgl. auch
Rn. 41).

Der Antrag auf Bescheinigung ist tber das Web-Portal der BSFZ (www.bescheinigung-
forschungszulage.de) elektronisch zu stellen. Zur Registrierung ist ein gultiges
ELSTER-Zertifikat (Organisationszertifikat mit Steuernummer) erforderlich. N&here
Informationen hierzu unter www.bescheinigung-forschungszulage.de.

Das Antragsverfahren ist derzeit nicht gebuhrenpflichtig.

Fur die Beantragung der Bescheinigung nach 8 6 FZulG sind keine Antragsfristen zu beachten.
Der Antrag kann vor, wahrend oder nach Abschluss der Durchfiihrung eines FUE-Vorhabens,
d. h. bereits im Laufe des Wirtschaftsjahres oder auch erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres,
fiir das die FZul beantragt werden soll, gestellt werden. In jedem Fall muss die Bescheinigung
vor der Beantragung der FZul beim Finanzamt vorliegen.



http:www.bescheinigung-forschungszulage.de
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Hilfeleistungen, die im Zusammenhang mit einem Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG
bei der BSFZ stehen, sind keine geschaftsmaRige Hilfeleistung i. S. d. StBerG. Den Antrag auf
Bescheinigung kann allerdings nur der Anspruchsberechtigte selbst stellen. Im Webportal der
BSFZ koénnen im ,,Unternehmensaccount” weitere Bevollméchtigte und sogenannte
»Antragsbearbeiter hinzugefiigt werden. Antragsbearbeiter kdnnen die ihnen zugewiesenen
Antrége bearbeiten (aber nicht einreichen), VVorhabenbeschreibungen eingeben und &ndern
sowie eventuelle Nachforderungen beantworten. Antragsbearbeiter kdnnen sowohl Angestellte
des Unternehmens sein als auch unternehmensexterne Personen (z. B. Steuerberater,
Wirtschaftsprufer, Forderberater).

3. Ubermittlung der Bescheinigung nach § 6 FZulG

Gemal3 § 5 Absatz 3 FZulBV soll die Bescheinigung nach § 6 FZulG dem Antragsteller durch
die BSFZ innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollstandigen Unterlagen
bekanntgegeben und dem zustandigen Finanzamt Gbermittelt werden.

GemaR 8 5 Absatz 3 FZulG ist fur den Antrag auf FZul eine Bescheinigung nach § 6 FZulG fir
die im Antrag auf FZul aufgefiihrten beglnstigten FuE-Vorhaben erforderlich. Die
Voraussetzung wird dadurch erfillt, dass die Bescheinigung nach 8 6 FZulG unmittelbar von
der BSFZ an das zustandige Finanzamt tbermittelt wird. Diese muss daher dem Antrag auf
FZul nicht gesondert beigeftigt werden.

4. Grundlagenbescheid

Die Bescheinigung nach § 6 FZulG wird fiir alle in einem Antrag aufgefiihrten FUE-Vorhaben
eines Anspruchsberechtigten ausgestellt. Die Bescheinigung nach § 6 FZulG enthalt jeweils
getrennt fiir jedes FUE-Vorhaben die entsprechende Feststellung mit der Begriindung, ob ein
beglinstigtes FUE-Vorhaben i. S. d. § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG vorliegt oder ob die gesetzlichen
Voraussetzungen nicht erfullt sind.

Die Bescheinigung nach § 6 FZulG enthalt verbindlich lediglich die Feststellung, ob das
FuE-Vorhaben die Voraussetzungen des 8 2 Absatz 1 bis 3 FZulG erfillt. Insoweit entfaltet
diese Bescheinigung eine Bindungswirkung als Grundlagenbescheid (§ 171 Absatz 10 i. V. m.
8 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO). Die Ablaufhemmung fur die Festsetzungsfrist des
Folgebescheids nach § 171 Absatz 10 AO greift nur, wenn der Antrag auf Bescheinigung nach
8 6 FZulG vor Ablauf der fiir den Folgebescheid geltenden Festsetzungsfrist gestellt worden ist
(8 171 Absatz 10 Satz 3 AO). Das fir die Festsetzung der FZul zustdndige Finanzamt ist an die
in der Bescheinigung getroffenen Entscheidungen gebunden, soweit diese die Beurteilung des
FuE-Vorhabens betreffen.

Die Bescheinigung nach § 6 FZulG entfaltet dagegen keine Bindungswirkung im Hinblick auf
den Umfang der forderfahigen Aufwendungen, die Art der Durchfiihrung des FUE-Vorhabens
oder den Zeitpunkt des Beginns oder Endes eines VVorhabens.
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Die BSFZ stellt fest, ob es sich bei dem beantragten FUE-Vorhaben um ein solches handelt, das
einer oder mehreren der Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder
experimentelle Entwicklung zuzurechnen ist. Die BSFZ begriindet in dem Bescheid ihre
Entscheidung. Dadurch ist eine Abgrenzung des beglnstigten FuE-Vorhabens von nicht
begunstigten FUE-Tatigkeiten (z. B. Tatigkeiten i. S. d. Rn. 33) moglich.

Die Bescheinigung gilt fir den gesamten Zeitraum, in dem das beginstigte FUE-Vorhaben
durchgefiihrt wird. Sie muss, soweit keine Anderungen gegeniiber dem urspriinglichen Antrag
auf Bescheinigung eintreten, nicht - insbesondere nicht jéhrlich - neu beantragt werden und
entfaltet damit auch hinsichtlich der Feststellung, ob das FUE-Vorhaben die VVoraussetzungen
des 8 2 Absatz 1 bis 3 FZulG erfllt, Bindungswirkung fur Antrdge auf Festsetzung der FZul
fur mehrere Wirtschaftsjahre.

Wird das FUE-Vorhaben wahrend seiner Durchfiihrung gedndert oder erweitert, ist eine neue
Bescheinigung der BSFZ erforderlich. Eine Anderung oder Erweiterung kann z. B. vorliegen,
wenn sich die Zielrichtung des FUE-Vorhabens oder die bisher vorgesehene Aufgabenplanung
andert oder wenn neue Arbeitspakete integriert werden. Eine neue Bescheinigung ist auch
erforderlich, wenn sich die geplanten Durchfiihrungswege &ndern (z. B. durch zusétzliche
Integration einer Auftragsforschung).

Das Finanzamt kann, wenn dafiir Anlass besteht, z. B. flr die Prufung, ob die FUE-Téatigkeiten
dem beglnstigten FUuE-Vorhaben zuzurechnen sind, u. a., weil der urspringlich geplante
finanzielle oder zeitliche Rahmen wesentlich tGberschritten wurde, im Rahmen der Ermittlung
des Sachverhalts von Amts wegen vom Anspruchsberechtigten eine neue Bescheinigung nach
8 6 FZulG Uber die Beurteilung des aktuellen FUE-Vorhabens anfordern.

I11.  Festsetzungsverfahren

1. Allgemeines

GemaR § 12 Satz 1 FZulG sind die fur Steuervergitungen geltenden Vorschriften der AO mit
Ausnahme des § 163 AO entsprechend anzuwenden. Fiir die Bearbeitung des Antrags und der
Festsetzung der FZul gelten daher gemal? 8§ 155 Absatz 5 AO die flr die Steuerfestsetzung
geltenden Vorschriften der AO sinngemanR.

Das Finanzamt setzt die FZul fur das Wirtschaftsjahr, in dem die forderfahigen Aufwendungen
entstanden sind, in einem Forschungszulagenbescheid gegeniiber dem Anspruchsberechtigten
fest (8 10 Absatz 1 Satz 1 FZulG). Bei einer Mitunternehmerschaft erfolgt die Festsetzung
gegenuber der Mitunternehmerschaft (zum weiteren Verfahren siehe Rn. 252 ff.).

2. Priafung des Antrags

Das Finanzamt prift die Angaben im Antrag auf FZul und setzt die FZul, soweit alle
Voraussetzungen vorliegen, in einem Bescheid fest.
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Die Finanzbehdrde bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen nach den Umstédnden des
Einzelfalls sowie nach den Grundsatzen der GleichmaRigkeit, GesetzmaRigkeit und
VerhaltnisméaRigkeit (§ 88 Absatz 2 AO).

Die zustadndigen Behorden von Land, Bund und EU, die jeweiligen Rechnungshéfe und die
vom Land, Bund und EU beauftragten Prufinstitutionen durfen die Voraussetzungen fir die
Gewaéhrung der FZul durch Kontrollmalinahmen (z. B. durch Besichtigungen an Ort und Stelle,
Einsichtnahme in die Biicher, Belege und sonstige Unterlagen) - auch nachtraglich - priifen und
Auskiinfte tber die tatsachlichen und rechtlichen Verhaltnisse einholen. Aufzeichnungen in
elektronischer Form sind, wenn die Behorde dies verlangt, auf Kosten des
Anspruchsberechtigten auszudrucken.

Die Angaben im Antrag auf FZul kodnnen auch im Weg einer Aulenpriifung beim
Anspruchsberechtigten tUberprift werden (§ 193 Absatz 1 AO). Gemé&R § 194 AO kann eine
Aulenprifung eine oder mehrere Steuerarten, einen oder mehrere Besteuerungszeitraume
umfassen oder sich auf bestimmte Sachverhalte beschranken. Damit kann die FZul Bestandteil
einer AuBenprufung sein oder auch eigenstandig gepruft werden. Die Vorschriften der AO zur
Durchfiihrung von AufRenprifungen gelten auch fir die FZul entsprechend (8 12 FZulG).

3. Aufhebung und Anderung des Forschungszulagenbescheids

Fir die Aufhebung und Anderung des Forschungszulagenbescheids gelten die allgemeinen
Regelungen der AO fiir das Steuerfestsetzungsverfahren (88 129, 172 ff. AO) entsprechend
(8 12 FZuIG).

IV.  Feststellungsverfahren

1. Gesonderte Feststellung der forderfahigen Aufwendungen nach
§ 5 Absatz 4 FZulG

In den Fallen, in denen eine gesonderte Feststellung der Einkinfte nach 8 180 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe b AO erfolgt, hat gemall § 5 Absatz 4 FZulG das hierfiir zustandige
Finanzamt (Betriebsfinanzamt) die fur diesen Betrieb forderfahigen Aufwendungen nach § 3
Absatz 1 bis 4 FZulG gesondert festzustellen.

Das gesonderte Feststellungsverfahren erfolgt von Amts wegen. Das fur die Festsetzung der
FZul zustandige Finanzamt (Festsetzungsfinanzamt), bei dem der Antrag auf FZul gestellt wird
(siehe Rn. 204), lost das gesonderte Feststellungsverfahren mit einem Ubersendungsschreiben
an das Betriebsfinanzamt aus, mit dem auch der entsprechende Antrag auf FZul sowie die
Bescheinigung nach § 6 FZulG weitergeleitet werden.

Dem Betriebsfinanzamt obliegt im Rahmen des gesonderten Feststellungsverfahrens die
Prifung und Feststellung der forderfahigen Aufwendungen nach § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG dem
Grunde und der HOhe nach. Diese Prifung umfasst somit auch die Auswertung der
Bescheinigung nach 8 6 FZulG, die Prifung der Einhaltung des Beguinstigungszeitraums sowie
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die Prufung der zutreffenden Art der forderfahigen Aufwendungen unter Berucksichtigung der
Durchfiihrungsart des FUE-Vorhabens.

Das Betriebsfinanzamt erlasst einen Bescheid (ber die gesonderte Feststellung von
forderfahigen Aufwendungen (gesonderter Feststellungsbescheid) an den
Anspruchsberechtigten und  Ubersendet eine entsprechende Mitteilung an das
Festsetzungsfinanzamt. Es gelten die §8§ 179 ff. AO.

Das Festsetzungsfinanzamt erldsst den Forschungszulagenbescheid unter Berlcksichtigung der
Mitteilung aus dem gesonderten Feststellungsverfahren; liegen mehrere Mitteilungen vor, sind
diese dabei zusammenzufihren. Das Festsetzungsfinanzamt ist insoweit an die Mitteilung des
Betriebsfinanzamts gebunden (Grundlagenbescheid nach § 171 Absatz 10 i.V. m. §175
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).

Einwande gegen die gesonderte Feststellung der férderfahigen Aufwendungen sind Gber einen
Einspruch gegen den gesonderten Feststellungsbescheid an das Betriebsfinanzamt zu richten
(8 351 Absatz 2 AO; vgl. Rn. 270).

2. Gesonderte und einheitliche Feststellung der Anteile an der FZul nach
§ 10 Absatz 2 FZulG

2.1  Allgemeines

Bei  Mitunternehmerschaften werden nach 8 10 Absatz 2 Satz 2 FZulG  die den
Mitunternehmern  jeweils  zuzurechnenden Anteile an der festgesetzten FZul
gesondert und einheitlich gegentber den Mitunternehmern festgestellt
(Forschungszulagenfeststellungsbescheid). Bei mehrstdckigen Personengesellschaften hat auf
Ebene der Oberpersonengesellschaft eine weitere Feststellung Uber die Zurechnung der
gegenuber der Unterpersonengesellschaft festgesetzten FZul zu erfolgen.

Zustandig fur die gesonderte und einheitliche Feststellung ist das fir die gesonderte und
einheitliche Feststellung der Einkilnfte zustdndige Finanzamt (Feststellungsfinanzamt;
§ 5 Absatz 1 Satz 3 FZulG).

Aufteilungsmalstab fiir die Verteilung ist der allgemeine Gewinnverteilungsschlissel
(8 10 Absatz 2 Satz 3 FZulG), der sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder den gesetzlichen
Regelungen des HGB ergibt (8 109 HGB; ab 1. Januar 2024: § 108 HGB). Dies gilt nur
insoweit, als die Gewinnverteilung auch steuerrechtlich anzuerkennen ist. Vorabgewinnanteile
und Sondervergutungen sind nicht zu berticksichtigen. MaRgebend sind der
Gesellschafterbestand und die Verhaltnisse zum Ende des Wirtschaftsjahres, fir das die FZul
beansprucht wird.

Die Mitunternehmer kdnnen im Antrag auf FZul der Mitunternehmerschaft einen gemeinsamen
Bevollmachtigten fir den Empfang des Forschungszulagenfeststellungsbescheids bestimmen
(8 122 Absatz 6 AO).
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Die gesonderte und einheitliche Feststellung der den Mitunternehmern jeweils zuzurechnenden
Anteile an der gegentiber der Mitunternehmerschaft festgesetzten FZul erfolgt auf Grundlage
des 8 10 Absatz 2 FZulG. Die 88 179 ff. AO finden insoweit keine Anwendung.

2.2 Aufhebung und Anderung des Forschungszulagenfeststellungsbescheids

Die Aufhebung oder Anderung des einer gesonderten und einheitlichen Feststellung nach
8 10 Absatz 2 Satz 2 FZulG zugrundeliegenden Forschungszulagenbescheids fuhrt nach
8§ 10 Absatz 2 Satz 4 FZulG zu einer entsprechenden Aufhebung oder Anderung des
Forschungszulagenfeststellungsbescheids.

V. Anrechnungsverfahren

1. Allgemeines

Die FzZul wird nicht unmittelbar nach der Festsetzung ausgezahlt, sondern nach
8 10 Absatz 1 Satz 2 FZulG bei der dem Forschungszulagenbescheid zeitlich nachfolgenden
erstmaligen Festsetzung von Einkommen- oder Korperschaftsteuer vollstdndig auf die
festgesetzte Steuer angerechnet. Die Anrechnung auf den festgesetzten Steuerbetrag bewirkt
folglich eine Minderung der zu zahlenden Steuer.

Ergibt sich nach der Anrechnung ein Uberschuss zugunsten des Steuerpflichtigen, wird dieser
dem Steuerpflichtigen als Einkommen- oder Korperschaftsteuererstattung ausgezahlt. Die
Anrechnung der FZul fihrt also zu einer Steuererstattung, wenn die festgesetzte Steuer
abziglich geleisteter VVorauszahlungen und anderer Anrechnungsbetrdge geringer ist als die
anzurechnende FZul. Die FZul kann eine Steuererstattung damit auch erhéhen, wenn die
geleisteten Vorauszahlungen und andere Anrechnungsbetrage die festgesetzte Steuer bereits
Ubersteigen. Die FZul fuhrt in voller Hohe zu einer Steuererstattung, wenn die festgesetzte
Steuer 0 Euro betrdgt (z. B. bei einem im Besteuerungsverfahren festgestellten Verlust oder bei
Organgesellschaften - § 19 KStG ist auf die FZul nicht anzuwenden).

In Fallen, in denen es nach der Forschungszulagenfestsetzung zu keiner erstmaligen
Einkommen- oder Kérperschaftsteuerfestsetzung mehr kommen kann (z. B. im Erbfall), geht
der Anspruch auf Anrechnung einer festgesetzten FZul auf den oder die Rechtsnachfolger tber.

Die Anrechnung auf die Einkommensteuer erfolgt nach § 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG. Gemél
8 31 KStG gilt § 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG fir die Anrechnung auf die Korperschaftsteuer
entsprechend.

Eine Anrechnung der FZul im Rahmen der Festsetzung von Steuervorauszahlungen sieht das
FZulG nicht vor.

Der Veranlagungszeitraum der Einkommen- oder Korperschaftsteuerfestsetzung, bei der die
Anrechnung erfolgt, muss nicht mit dem Zeitraum tibereinstimmen, fiir den die FZul festgesetzt
worden ist.
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Beispiel 18:

Fur das Wirtschaftsjahr 2020 wird im September 2021 FZul in H6he von 100.000 Euro
festgesetzt. Die Einkommensteuer fur den Veranlagungszeitraum 2019 wird mit Bescheid vom
20. Oktober 2021 in Hohe von 250.000 Euro erstmals festgesetzt. In der Anrechnungsverfiigung
des Bescheids wird Folgendes ausgewiesen:

Festgesetzte Einkommensteuer fur 2019: 250.000 Euro
Geleistete VVorauszahlungen fur 2019: abzgl. 200.000 Euro
Anrechnung der FZul fiir 2020: abzgl. 100.000 Euro
Einkommensteuer-Erstattungsbetrag: 50.000 Euro
2. Anrechnung bei gesonderter und einheitlicher Feststellung

Bei Mitunternenmerschaften (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG) erfolgt die Anrechnung
der FZul i.S.d. 8 10 Absatz 1 FZulG in Hohe des gesondert und einheitlich festgestellten
Anteils bei der dem Forschungszulagenfeststellungsbescheid zeitlich nachfolgenden
erstmaligen Einkommen- oder Kdrperschaftsteuerfestsetzung des jeweiligen Mitunternehmers
(8 10 Absatz 2 Satz 1 FZulG). Das kann nach den personlichen Verhéltnissen fur jeden
Mitunternehmer einen anderen Veranlagungszeitraum betreffen.

3. Verfahren bei Aufhebung oder Anderung eines Forschungszulagenbescheids

Die  Aufhebung oder  Anderung eines  Forschungszulagenbescheids  bzw.
Forschungszulagenfeststellungsbescheids kann im Ergebnis nach § 10 Absatz 3 FZulG auch zu
einer entsprechenden Anderung der nach § 10 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 1 FZulG
erfolgten  Anrechnung fiihren. Hierzu ist die Anrechnungsverfiugung derjenigen
Einkommen- oder Kdrperschaftsteuerfestsetzung zu &ndern, bei der die FZul zuvor angerechnet
wurde (8 10 Absatz 3 FZulG). Damit kann eine Korrektur der Anrechnung unabhdngig von
einer ggf. kinftig durchzufiihrenden Anderung der Festsetzung zur Einkommen- oder
Kdorperschaftsteuer erfolgen. Wird ein Forschungszulagenbescheid bzw.
Forschungszulagenfeststellungsbescheid gedndert oder aufgehoben, kann eine Anderung der
Anrechnungsverfiigung aber nur innerhalb der Zahlungsverjahrungsfrist fur die Steuer des
betroffenen Veranlagungszeitraums vorgenommen werden (8§ 228 ff. AO).

Fuhrt die Aufhebung oder Anderung eines Forschungszulagenbescheids bzw.
Forschungszulagenfeststellungsbescheids und die in  dessen Folge geédnderte
Anrechnungsverfiigung des Steuerbescheids zur Nachforderung von Einkommen- oder
Korperschaftsteuer, ist diese Ruickforderung auch verfahrensrechtlich wie eine
Steuernachforderung von Einkommen- oder Korperschaftsteuer zu behandeln. Somit ist bei
Teilnahme am Lastschriftverfahren keine separate Einzugserméchtigung anzufordern bzw.
erforderlich und in einem etwaigen Vollstreckungsauftrag als Abgabeart Einkommen- oder
Kdorperschaftsteuer anzugeben.
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268 Die FZul ist bei Anwendung von 837 Absatz2 AO wie eine mit individueller
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Tilgungsbestimmung geleistete Einkommensteuervorauszahlung zu behandeln. Hinsichtlich
der Aufteilung eines Einkommensteuer-Erstattungsanspruchs bei  Ehegatten oder
Lebenspartnern gelten daher die Ausfihrungen unter Tz.3.2 des BMF-Schreibens zum
Erstattungsanspruch nach § 37 Absatz 2 AO bei der Einkommensteuer (BMF-Schreiben vom
14. Januar 2015, BStBI I S. 83) entsprechend. D. h. hinsichtlich eines Erstattungsanspruchs, der
sich allein aufgrund der Anrechnung der FZul ergibt, ist allein der Ehegatte oder Lebenspartner
erstattungsberechtigt, der Anspruchsberechtigter der FZul ist.

Wird die Anrechnung der FZul zu Ungunsten gedndert (Rn.266), schulden
zusammenveranlagte Ehegatten oder Lebenspartner den daraus resultierenden Anspruch
(Rn. 267) als Gesamtschuldner i.S.d. §44 AO. Eine Aufteilung der Steuerschuld nach
88 268 ff. AO ist auf Antrag moglich.

VI. Weitere Verfahrensvorschriften

1. Rechtsbehelfsverfahren

Hinsichtlich der gegen Verwaltungsakte der Finanzbehdrden (z. B. (Teil-)Ablehnung eines
Antrages auf FZul, gesonderter Feststellungsbescheid, Forschungszulagenbescheid bzw.
Forschungszulagenfeststellungsbescheid) eingelegten Rechtsbehelfe sind die Vorschriften der
AO und der Finanzgerichtsordnung entsprechend anzuwenden (8 12 FZulG).

2. Zulassigkeit von Billigkeitsmalzinahmen

Eine entsprechende Anwendung des § 163 AO auf die FZul ist nicht zuléssig (8 12 Satz 1
FZulG). Das bedeutet, dass eine FZul nicht aus Billigkeitsgrinden gewahrt oder hoher
festgesetzt werden darf, als dies aus Rechtsgriinden moglich ist (BFH vom 2. Dezember 1977,
BStBI 11 1978 S. 272).

3. Stundung falliger Steuern im Hinblick auf spater fallig werdende
Steuererstattungsanspriche aufgrund der FZul

Fur fallige Steuerbetrage kann auf Antrag i. S. d. § 222 AO i. V. m. Nummer 11 des AEAO zu
8 234 grundsatzlich eine zinslose Stundung (sog. Verrechnungsstundung) erfolgen, wenn aus
der Anrechnung einer festgesetzten FZul bei der ndchsten erstmaligen Einkommen- oder
Korperschaftsteuerfestsetzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein
Erstattungsanspruch erwartet und dieser demnéchst fallig wird. Allein die Bescheinigung nach
8 6 FZulG und der Forschungszulagenbescheid nach § 10 FZulG sind fiir das Bestehen eines
Gegenanspruchs des Steuerschuldners jedoch noch nicht ausreichend. Vielmehr muss dem
Finanzamt auch eine Steuererklarung fir eine erstmalige Einkommen- oder
Kaorperschaftsteuerfestsetzung vorliegen, bei der die festgesetzte FZul angerechnet werden und
ein Erstattungsanspruch alsbald entstehen kann.





Seite 61

273

274

275

276

277

278

279

4, Abtretung, Pfandung und Verpfandung von Ansprichen auf FZul

Eine Abtretung, Pfandung oder Verpfandung der FZul nach § 46 AO ist nicht mdglich, da es
sich nicht um einen eigenstandigen Zahlungsanspruch handelt, sondern um einen Anspruch aus
der Einkommen- oder Korperschaftsteuer.

Eine geschaftsmaRige Abtretung eines sich aus der Anrechnung der FZul auf die festgesetzte
Einkommen- oder Korperschaftsteuer ergebenden Erstattungsanspruchs ist zudem nicht mit
8 46 Absatz 4 AO  vereinbar. Hiernach ist der geschaftsmalige Erwerb von
Vergutungsansprichen zum Zwecke der Einziehung oder sonstigen Verwertung auf eigene
Rechnung nicht zuléssig. Eine Ausnahme gilt nur fir die Falle der Sicherungsabtretung und
dabei auch nur fir Bankunternehmen.

5. Zinsen und Saumniszuschlage

Auf die Verzinsung der Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer nach 8§ 233a AO hat die FZul
sowohl bei der Bewilligung als auch bei der Rickforderung keinen Einfluss, da ihre
Anrechnung auBerhalb der Festsetzung der Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer erfolgt. Wird
indes ein Forschungszulagenbescheid zu Ungunsten des Anspruchsberechtigten geandert oder
aufgehoben, ist der Ruckforderungsanspruch gemald § 11 Satz 1 FZulG grundsétzlich nach
Mafgabe der 88 238 und 239 AO (Hbhe, Berechnung und Festsetzung der Zinsen) zu verzinsen.
Die Regelung des § 239 Absatz 3 AO gilt fiir Zinsen nach § 11 FZulG sinngemak.

Die Verzinsung beginnt mit dem Tag, an dem der Einkommen- oder
Korperschaftsteuerbescheid, in dem die FZul erstmalig angerechnet wurde, durch Bekanntgabe
wirksam wird. Der Zinslauf endet nach 8 11 Satz 2 FZulG mit Ablauf des Tages, an dem der
geanderte Forschungszulagenbescheid durch Bekanntgabe (88 122 und 124 AO) wirksam
geworden ist.

MaRgebend fiir die Zinsberechnung ist die Differenz zwischen der - in Folge der Anderung -
neu festgesetzten FZul und der bisher festgesetzten FZul (8 11 Satz 3 FZulG).

Zinsschuldner ist derjenige, bei dem die FZul nach § 10 Absatz 1 und / oder Absatz 2 FZulG
auf die Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer angerechnet wurde (8 11 Satz 4 FZulG).

Fuhrt die Anderung eines Forschungszulagenbescheids und die in dessen Folge nach
8 10 Absatz 3 FZulG geédnderte Anrechnung der FZul (8 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG;
8 31 Absatz 1 KStG) zur Nachforderung von Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer, ist dieser
Anspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten
(8 36 Absatz 4 Satz 1 EStG; 8§ 31 Absatz 1 KStG). Wird der Rickforderungsanspruch nicht bis
zum Ablauf des Falligkeitstages entrichtet, fallen kraft Gesetzes Sdumniszuschlédge an
(8 240 AO). Fir die Entstehung und Erhebung von S&umniszuschldgen ist der nach
Anderung der Anrechnung des Ursprungsbescheids entstandene Einkommen- oder
Kdorperschaftsteuer-Rickforderungsanspruch (vgl. Rn. 267) relevant.
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Werden Einkommen-  oder Korperschaftsteueranspriiche, die auf  einem
Ruckforderungsanspruch von FZul aus einer nach § 10 Absatz 3 FZulG geénderten Anrechnung
beruhen, gestundet, sind - da die VVorschriften Uber die Steuervergltung entsprechend gelten -
Stundungszinsen zu erheben (8 234 1. V. m. § 37 Absatz 1 AO).

Im Falle der Hinterziehung von FZul sind Hinterziehungszinsen nach 8 235 AO auf diejenigen
Einkommen- oder Korperschaftsteueranspriiche festzusetzen, die insoweit auf einem
Ruckforderungsanspruch von FZul aus einer nach § 10 Absatz 3 FZulG geénderten Anrechnung
beruhen. Zinsen nach § 11 FZulG sind hierauf - analog zu § 235 Absatz 4 AO - anzurechnen,
soweit sie fir denselben Zeitraum auf den Ruickzahlungsanspruch der FZul festgesetzt wurden.

6. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Nach § 13 Satz 1 FZulG gelten die straf- und bufRgeldrechtlichen Bestimmungen nach § 370
Absatz 1 bis 4, 88 371 und 375 Absatz 1, 88 376, 378 und 379 Absatz 1 und 4, sowie 88 383
und 384 AO fur die FZul entsprechend. Dies bedeutet, dass sich derjenige entsprechend § 370
Absatz 1 Nummer 1 AO strafbar macht, der die FZul durch vorsatzlich unrichtige oder
unvollstandige Angaben unrechtméRig erlangt. Unter den Voraussetzungen des § 371 AO, der
uber § 13 Satz 1 FZulG entsprechend gilt, kann durch eine Selbstanzeige Straffreiheit eintreten.
Werden leichtfertig unrichtige oder unvollstdndige Angaben gemacht, so ist dies entsprechend
8 378 AO mit Geldbule bedroht. Dasselbe gilt fur denjenigen, der im Zusammenhang mit der
FZul einen Tatbestand des § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AO erfullt. Ebenso ist es in
entsprechender Anwendung des § 383 Absatz 1 AO mit Geldbufe bedroht, wenn entgegen § 46
Absatz 4 Satz 1 AO der Zulageanspruch geschaftsmaliiig erworben wird. Fir das Strafverfahren
wegen einer Tati. S. d. 8§ 13 Satz 1 FZulG i. V. m. § 370 AO sowie Beglinstigung einer Person,
die eine solche Tat begangen hat (§ 257 StGB), gelten die 88 385 bis 408 AO, fir das
Buligeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit die 88 409 bis 412 AO entsprechend.

7. Haftung

Wer hinsichtlich der FZul eine Tat i. S. d. § 13 Satz 1 FZulG i. V. m. 8 370 AO begeht oder an
ihr teilnimmt, haftet im Rahmen des nach § 12 Satz 1 FZulG entsprechend anzuwendenden
8 71 AO fur die - durch die unrichtige Festsetzung der FZul - bei der Anrechnung der FZul auf
die Einkommen- oder Korperschaftsteuer zu Unrecht gewahrten Steuervorteile (Minderung des
Steuerertrags) sowie fur die Zinsen nach § 235 AO.
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Dritter Teil

Ertragsteuerliche Behandlung der FZul

Die FzZul wird auf die festgesetzte Einkommen- oder Korperschaftsteuer angerechnet
(8 10 Absatz 1 FZulG). Die FZul fuhrt bei Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften
nicht zu einer Betriebsvermdgensmehrung bzw. Betriebseinnahme (Umkehrschluss aus
§ 12 Nummer 3 EStG).

Bei Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften hat der Anspruch auf FZul keine
Auswirkung auf deren Gewinnermittlung, denn Forderungen auf die Erstattung von
Einkommensteuer gehdren nicht zum Betriebsvermégen, weil sie den betrieblichen Bereich
nicht betreffen.

Einzelunternehmer und Mitunternehmer kénnen nach Anrechnung den Betrag der FZul in das
Unternehmen einlegen (Erh6hung des Kapitalkontos). Einen Anspruch auf Einlage des
Betrages der FZul hat eine Mitunternehmerschaft nur, wenn sie dies entsprechend zivilrechtlich
vereinbart. In diesem Fall ist die Forderung der Mitunternehmerschaft gegeniber ihren
Mitunternehmern zu aktivieren. Korrespondierend dazu ist im Sonderbetriebsvermdgen der
Mitunternehmer eine entsprechende Verbindlichkeit gegeniiber der Mitunternehmerschaft
auszuweisen.

Bei Korperschaften ist die Korperschaftsteuer grundsétzlich in der Hohe in der Bilanz
auszuweisen, in der sie entstanden ist. Die Anrechnung der FZul auf die entstandene
Kdorperschaftsteuer mindert daher die auszuweisende Korperschaftsteuer-Rickstellung oder
fiihrt zu einem als Forderung zu aktivierenden Kdrperschaftsteuer-Erstattungsanspruch. Die mit
der Aktivierung des Korperschaftsteuer-Erstattungsanspruchs einhergehende bilanzielle
Ertragsauswirkung ist aulRerbilanziell zu korrigieren (8§ 10 Nummer 2 KStG).
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Vierter Teil

Beihilferechtliche Vorgaben im FZulG

l. Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)

1. Allgemeines

Die FZul ist eine Beihilfe i. S. d. Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags tber die Arbeitsweise der
Europdischen Union (AEUV) (Konsolidierte Fassung bekanntgemacht im ABI. EG Nr. C 115
vom 9. Mai 2008, S. 47). Zur Einhaltung der VVorgaben des Européischen Beihilferechts wurde
das Gesetz entsprechend der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)
(Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der
Art. 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europdischen Union; ABI. L 187 vom
26. Juni 2014, S. 1) in der jeweils gultigen Fassung ausgestaltet.

Gemal § 16 Absatz 1 und 2 FZulG ist das FZulG auf der Grundlage und im Rahmen der
Vorgaben der AGVO ununterbrochen bis zum Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen der
AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle der AGVO tritt, anwendbar.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2020 hat die Europdische Kommission die nach der AGVO
erforderliche Genehmigung des Evaluierungsplans zum FZulG erteilt und beschlossen, dass die
Freistellung des FZulG Uber den anfanglichen sechsmonatigen Zeitraum hinaus bis sechs
Monate nach Ablauf der in Artikel 59 AGVO festgelegten Geltungsdauer der AGVO in der
geénderten Fassung fortbesteht.

Nach Artikel 59 AGVO a. F. galt die AGVO zunéchst bis zum 31. Dezember 2020. Mit der
Verordnung (EU) Nr. 972/2020 der Kommission vom 2.Juli 2020 zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlangerung und zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlangerung und relevanter Anpassungen
(ABI. L 215 vom 7. Juli 2020, S. 3-6) wurde Artikel 59 AGVO dahingehend geédndert, dass die
AGVO bis zum 31. Dezember 2023 gilt. Mithin ist das FZulG unter Berlcksichtigung der
derzeit geltenden Fassung der AGVO zundchst bis zum 30. Juni 2024 anwendbar.

2. Unternehmen in Schwierigkeiten

GemaR Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe ¢ AGVO gilt die AGVO nicht fur Beihilfen fir
Unternehmen in Schwierigkeiten. Daher darf eine FZul nach dem FZulG grundsétzlich nicht
fur ein Unternehmen gewéhrt werden, welches nach der beihilferechtlichen Definition ein
Unternehmen in Schwierigkeiten ist.

Mit der Verordnung (EU) Nr. 972/2020 vom 2. Juli 2020 (a.a. O.) hat die Europdische
Kommission Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO erweitert und eine Ausnahme vom
Ausschluss der Beihilfegewadhrung vorgesehen. Danach darf eine Beihilfe dann gewahrt
werden, wenn das anspruchsberechtigte Unternehmen am 31. Dezember 2019 kein
Unternehmen in Schwierigkeiten war, aber in der Zeit vom 1.Januar 2020 bis zum
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30.Juni 2021 zu einem Unternehmen in Schwierigkeiten wurde. Mit der Verordnung
(EU) Nr. 1237/2021 der Kommission vom 23. Juli 2021 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der
Européischen Union (ABI. L 270 vom 29. Juli 2021, S. 39) hat die Europdische Kommission
diese Ausnahme verlédngert. Unternehmen, die im Zeitraum vom 1.Januar 2020 bis
31. Dezember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden, kénnen Beihilfen nach der
AGVO und damit auch nach dem FZulG erhalten. Die Ausnahme in Artikel 1 Absatz 4
Buchstabe ¢ Satz 2 AGVO gilt fir alle Unternehmen in Schwierigkeiten, unabhangig von der
Ursache der Schwierigkeiten.

Was Unternehmen in Schwierigkeiten sind, ist in Artikel 2 Nummer 18 AGVO geregelt.
Danach ist ein Unternehmen ein ,Unternehmen in Schwierigkeiten”, wenn auf dieses
Unternehmen mindestens einer der folgenden Umstande zutrifft:

a) Im Falle von Gesellschaften mit beschréankter Haftung (z. B. die Aktiengesellschaft, die
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung,
ausgenommen KMU (Kleine und mittlere Unternehmen), die noch keine drei Jahre
bestehen): Mehr als die Hélfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener
Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen
Verluste von den Riicklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den
Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag
ergibt, der mehr als der Hélfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.

b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschrénkt
fir die Schulden der Gesellschaft haften (z. B. OHG, KG, ausgenommen KMU, die
noch keine drei Jahre bestehen): Mehr als die Halfte der in den Geschéftsbiichern
ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.

C) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfillt die im
innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen fir die Erdffnung eines
Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Glaubiger.

d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht
zurlickgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das
Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch
einem Umstrukturierungsplan.

e) Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren
1. betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5
und
2. das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhaltnis des Unternehmens

lag unter 1,0.
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In Artikel 2 Nummer 18 Buchstabe a und b AGVO ist aufgefiihrt, dass ein Unternehmen als
Unternehmen in Schwierigkeiten gilt, ,,wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von
den Rucklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des
Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der
Hélfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht“. Nach Auffassung der Europdischen
Kommission werden Gesellschafterdarlehen, die mit einem qualifizierten Rangricktritt
versehen sind, als Fremd- und nicht als Eigenkapital angesehen. Die Einordnung von
Nachrangdarlehen als Fremdkapital ist nach Auffassung der Europdischen Kommission auch
unabhéngig von der gewéhrenden Person, d.h. unabhédngig davon, ob es sich um ein
Nachrangdarlehen eines Gesellschafters oder eines Dritten handelt. Eine Ausnahme davon, dass
derartige Nachrangdarlehen als Fremdkapital anzusehen sind, besteht, wenn die
Rickzahlungsverpflichtung nur im Fall der Liquidierung entsteht. Diese Ausnahme dirfte nach
derzeit vertretener Auffassung der Européischen Kommission fir Wandeldarlehen nicht gelten.

Nach Artikel 2 Nummer 28 AGVO qgilt als Tag der Gewéhrung der Beihilfe der Tag, an dem
der Beihilfeempfanger nach dem geltenden nationalen Recht einen Rechtsanspruch auf die
Beihilfe erwirbt. GemaR Artikel 3 AGVO missen zu diesem Zeitpunkt die
Freistellungsvoraussetzungen der AGVO, mithin auch die Voraussetzungen des
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO erfillt sein. Beihilferechtlich geboten ist der Ausschluss
fir Unternehmen in Schwierigkeiten daher zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Rechtsanspruchs
auf die Beihilfe nach nationalem Recht. Gemall 8 4 Absatz 1 Satz 2 FZulG entsteht der
Anspruch auf FZul mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die férderfahigen Aufwendungen
beim Anspruchsberechtigten entstanden sind. Daher ist ein Anspruch auf FZul zu versagen,
wenn ein Unternehmen zu diesem Zeitpunkt als Unternehmen in Schwierigkeiten einzustufen
ist. Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe ¢ Satz 2 AGVO ist zu beachten.

3. Unternehmen mit offenen Ruckzahlungsverpflichtungen

Hat ein Unternehmen aufgrund einer Entscheidung der Europdischen Kommission eine
Rickforderungsanordnung Uber die Rickzahlung einer Beihilfe erhalten, darf eine FZul erst
festgesetzt werden, wenn das Unternehmen den Rickforderungsbetrag vollstdndig
zuriickgezahlt hat (8 9 Absatz 3 FZulG).

4, Transparenzpflichten gemal? Artikel 9 AGVO

Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, bei der Gewahrung staatlicher Beihilfen
Informationen zu solchen Einzelbeihilfen zu vertffentlichen, die bestimmte Schwellenwerte
uberschreiten (sogenannte grolRvolumige Einzelbeihilfen). Die Veréffentlichung erfolgt auf der
von der Européischen Kommission bereitgestellten Plattform / Webseite
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home.




https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home
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Die Verpflichtung zur Veroffentlichung von Informationen tber die Gewahrung der FZul nach
dem FZulG ergibt sich aus Artikel 9 AGVO. In diesem Zusammenhang werden die folgenden
Informationen Uber jede Einzelbeihilfe von Gber 500.000 Euro verdffentlicht (vgl. Anhang 111
zur AGVO):

a) Name des Empfangers

b) Identifikator des Empfangers (z. B. Handelsregisternummer)

C) Art des Unternehmens (KMU / grof3es Unternehmen) zum Zeitpunkt der Gewéhrung
d) Region, in der der Beihilfeempfanger seinen Standort hat, auf NUTS-11-Ebene

e) Wirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe

f) Beihilfeelement, in voller Hohe, in Landeswéhrung (Betrag der kumulierten FZul in
Spannen von 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30 und 30 und mehr in Mio. Euro)

9) Beihilfeinstrument (hier: SteuererméaRigung)

h) Tag der Gewéhrung (Datum des Bescheids mit dem die FZul festgesetzt wurde, die zu
einer Uberschreitung der o. a. Spannen fiihrt)

) Ziel der Beihilfe (hier: Forderung von Forschung und Entwicklung)
), Bewilligungsbehorde (hier: das zustandige Finanzamt)
k) Nummer der Beihilfemalinahme (SA.56245)

Fur die Eintragung ist auf den jeweiligen Beihilfeempfanger abzustellen. Dabei handelt es sich
um den Steuerpflichtigen, der die FZul beantragt und gegentiber dem die FZul festgesetzt wird
(Anspruchsberechtigter). Sobald die gewéhrten FZul fur einen Anspruchsberechtigten
500.000 Euro Uberschreiten, ist eine Eintragung vorzunehmen. Wird der Betrag von
500.000 Euro aufgrund mehrerer Festsetzungen fur mehrere Wirtschaftsjahre fiir denselben
Anspruchsberechtigten  (berschritten, wird diese Festsetzung zu dem Zeitpunkt
veroffentlichungspflichtig, zu dem die festgesetzte FZul die Grenze Uberschreitet. Das gilt
auch, wenn die FZul fiir verschiedene FUE-Vorhaben festgesetzt wird.

GemaR Artikel 9 Absatz 2 AGVO kann die Hohe von Beihilfen, die als Steuervergunstigungen
gewahrt werden, auch in Form von sog. Spannen veroffentlicht werden (bei einer Einzelbeihilfe
in H6he von 600.000 Euro misste dann statt des Betrages die Spanne mit ,,500001, 1000000
in die Datenbank eingetragen werden). VVon dieser Mdglichkeit ist mit Rlcksicht auf das
Steuergeheimnis Gebrauch zu machen. Die AGVO ist zwar ,,Recht” i. S. d. 8§ 30 Absatz 4
Nummer 2a AO, allerdings ist mehr als die Angabe der Spanne nicht vorgeschrieben. Wird
nach einer Veroffentlichung einer FZul von mehr als 500.000 Euro flr spatere Wirtschaftsjahre
erneut FZul festgesetzt, 16st diese Festsetzung immer nur dann eine weitere Eingabe in die
Datenbank aus, wenn durch die erneute Festsetzung die nachsthohere Spanne erreicht wird.
Dann ist die neue Spanne einzutragen und die bisherige Spanne nach Artikel 17 Absatz 1a der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu ldschen, auch wenn die betroffene Person (der
Beihilfeempfanger) dies nicht verlangt. Unabhé&ngig davon ist die eingetragene Spanne nach
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Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag der Beihilfegewahrung, die die Eintragung der Spanne
ausgelost hat, nach Artikel 17 Absatz 1a DSGVO in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 4 Satz 2
AGVO zu léschen, auch wenn die betroffene Person dies nicht verlangt.

Nach dem o.g. Anhang Il zur AGVO (vgl. Rn. 299) ist auch der sog. Identifikator zu
veroffentlichen. Liegt eine Eintragung ins Handelsregister vor, ist die Handelsregisternummer
einzutragen. Liegt keine Eintragung ins Handelsregister vor, ist die Steuernummer einzutragen.

Die genannten Informationen sind innerhalb eines Jahres nach dem Tag der Festsetzung der
FZul zu veroffentlichen und mussen mindestens zehn Jahre zur Verfligung stehen.

5. Prafungsverfahren

Die zustandigen Behorden der EU haben geméalR Artikel 12 AGVO das Recht, die nach der
AGVO von der Anmeldepflicht freigestellten Beihilfen zu priifen. Dazu ist die Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet, ausfihrliche Aufzeichnungen mit den Informationen und
einschlagigen Unterlagen zu fuhren, die fur die Feststellungen notwendig sind, dass alle
Voraussetzungen erfullt sind. Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, der
Européischen Kommission innerhalb von 20 Arbeitstagen alle Informationen und Unterlagen
zu Ubermitteln, die die Europdische Kommission als notwendig ansieht, um die Anwendung
der AGVO prifen zu kénnen.

1. De-minimis-Verordnung

Die auf Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder eines Mitunternehmers einer
Mitunternehmerschaft gewéhrte FZul unterliegt nicht den VVorgaben der AGVO, sondern wird
geméal § 9 Absatz 5 FZulG als De-minimis-Beihilfe gewéhrt, soweit die VVoraussetzungen der
De-minimis-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung eingehalten sind (vgl. Rn. 194 ff.).

Die FZul fur Eigenleistungen kann nur festgesetzt werden, wenn der nach der
De-minimis-Verordnung maximal zuldssige Beihilfehtchstbetrag von 200.000 Euro unter
Einbeziehung der FZul nicht Uberschritten wird. Soweit ein Anspruchsberechtigter auch
Beihilfen nach der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten hat, sind insoweit Beihilfen bis zu
einem Hochstbetrag von 500.000 Euro - unter Einhaltung der 200.000-Euro-Grenze der
De-minimis-Verordnung - zul&ssig.

Die auf forderfahige Aufwendungen nach 8 3 Absatz 3 FZulG gewdhrte FZul ist der fur die
Prufung der Einhaltung der Hochstbetrage anzusetzende Beihilfewert.

Unter dem Begriff des Unternehmens wird in der De-minimis-Verordnung jede, eine
wirtschaftliche Thétigkeit ausiibende Einheit, unabhéngig von ihrer Rechtsform und
Finanzierung verstanden (siehe Erwégungsgrund 4 der De-minimis-Verordnung). Fir den
Begriff ,ein einziges Unternehmen® ist die Definition im Artikel 2 Absatz 2 der
De-minimis-Verordnung maligebend.

Die Regelungen zur Kumulierung (Artikel 5 der De-minimis-Verordnung) und zur
Uberwachung (Artikel 6 der De-minimis-Verordnung) sind einzuhalten. Die FZul darf, soweit
diese als De-minimis-Beihilfe gewéhrt wird, erst festgesetzt werden, nachdem das betreffende
Unternehmen eine Erkl&rung in schriftlicher oder elektronischer Form abgegeben hat, in der
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alle von dem Unternehmen in den beiden vorangegangenen sowie im laufenden
Veranlagungszeitraum bezogenen De-minimis-Beihilfen angegeben werden, fir die die
vorliegende oder andere De-minimis-Verordnungen gelten (Artikel 6 Absatz 1  der
De-minimis-Verordnung) und nur soweit die zuldssigen Hochstgrenzen nicht tberschritten
werden.

Werden im Rahmen der Beantragung der FZul Eigenleistungen i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG als
forderfahige Aufwendungen geltend gemacht, muss der Anspruchsberechtigte daher Angaben
zu den von ihm im jeweiligen Wirtschaftsjahr der Beantragung der FZul sowie zu den in den
jeweils zwei vorausgegangenen Wirtschaftsjahren erhaltenen anderen Beihilfen auf der Basis
der De-minimis-Verordnung und der DAWI-de-minimis-Verordnung machen. Maligeblich ist
hierbei der Zeitpunkt der Gewéhrung (Datum des Bewilligungsbescheids) und nicht der
Zuflusszeitpunkt der jeweiligen Beihilfe. Wurden keine anderen Beihilfen nach der
De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung in diesem Zeitraum
gewadhrt, ist dies ebenfalls schriftlich zu erklaren. Diese Erklarung ist Voraussetzung fur die
Festsetzung der FZul (vgl. Rn. 197).

Beihilfen, die einem Anspruchsberechtigten auf der Basis der De-minimis-Verordnung oder
der DAWI-de-minimis-Verordnung gewéhrt wurden, sind fir diesen regelméRig ersichtlich, da
von jeder beihilfegewahrenden Stelle eine Mitteilung Uber den erhaltenen Beihilfewert
ausgestellt werden muss.

Beihilfen, die aufgrund einer genehmigten Beihilferegelung oder aufgrund einer auf der Basis
der AGVO gewahrten Beihilferegelung (z. B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand -
ZIM) bewilligt worden sind, mussen vom Anspruchsberechtigten nicht erklart werden.

Betrdgt der Beihilfewert aus weiteren Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung insgesamt
bereits  200.000 Euro oder mehr bzw. aus weiteren Beihilfen nach der
DAWI-de-minimis-Verordnung insgesamt bereits 500.000 Euro oder mehr, kann die FZul,
soweit diese auf Eigenleistungen entfallt, nicht in Anspruch genommen werden.

Die Regelungen zur De-minimis-Verordnung gelten ausschlieflich fir die forderfahigen
Aufwendungen nach § 3 Absatz 3 FZulG. Fur die Anwendung der De-minimis-Verordnung ist
daher die FZul zu ermitteln, die auf die Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder die
Tatigkeitsvergutungen eines Mitunternehmers einer Mitunternehmerschaft entféallt.

Beispiel 19:

Forderfahige Lohnaufwendungen: 250.000 Euro
Forderfahige Eigenleistungen: 80.000 Euro
Forderfahige Bemessungsgrundlage: 330.000 Euro
FZul (25 Prozent der férderfahigen Bemessungsgrundlage): 82.500 Euro
Davon als De-minimis-Beihilfe (25 Prozent von 80.000 Euro): 20.000 Euro

Zur Ermittlung der FZul unter Beriicksichtigung der fir De-minimis-Beihilfen erforderlichen
Prifung vgl. Rn. 198.
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1. Steuerfreiheit gemanl § 3 Nummer 39 EStG
1.1 Allgemeines (8 3 Nummer 39 Satz 1 EStG)
1.1.1 Begunstigter Personenkreis

Die Steuerfreiheit gemaR 8 3 Nummer 39 des Einkommensteuergesetzes (EStG) gilt fiir
unbeschrankt und beschrénkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer (siehe 8 1 EStG), die
in einem gegenwartigen Dienstverhaltnis zum Unternehmen (siehe § 1 Absatz 1 und 2 der
Lohnsteuer-Durchfiihrungsverordnung - LStDV -) stehen. Bei dem Dienstverhéltnis kann es
sich sowohl um ein Hauptarbeitsverhéltnis (erstes Dienstverhaltnis) als auch um ein
Nebenarbeitsverhéltnis (weiteres Dienstverhéltnis) handeln.

In einem gegenwaértigen Dienstverhaltnis stehen auch Arbeitnehmer, deren Dienstverhéltnis
ruht (z. B. wéhrend des Mutterschutzes, der Elternzeit oder aufgrund einer vertraglichen
Vereinbarung Uber eine befristete Tatigkeit im Ausland) oder die sich in der
Freistellungsphase einer Altersteilzeit befinden.

Die Uberlassung von Vermdgensbeteiligungen an frithere Arbeitnehmer des Arbeitgebers ist
nur steuerfrei, soweit die unentgeltliche oder verbilligte Vermdgensbeteiligung bei einer
Abwicklung des friiheren Dienstverhaltnisses als Arbeitslohn fir die tatséchliche
Avrbeitsleistung Uberlassen wird. Personen, die ausschliel3lich Versorgungsbeziige beziehen,
stehen nicht mehr in einem gegenwartigen Dienstverhaltnis.
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1.1.2 Begunstigte Vermogensbeteiligungen

Die Vermagensbeteiligungen, deren Uberlassung nach § 3 Nummer 39 EStG steuerfrei ist,
sind in 8 3 Nummer 39 Satz 1 EStG i. V. m. 8§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b, f bis |
und Absatz 2 bis 5 des Flnften Vermdgensbildungsgesetzes (5. VermBG) abschlieRend
aufgezahlt. Weitere Informationen dazu finden sich im BMF-Schreiben vom 29. November
2017 (BStBI I S. 1626). Sogenannte ,,virtuelle Beteiligungen®, also schlichte schuldrechtliche
Bonusversprechen des Arbeitgebers, fallen nicht unter die Regelung fiir begunstige
Vermogensbeteiligungen. Aktienoptionen sind keine Vermdgensbeteiligungen i. S. d. Funften
Vermogensbildungsgesetzes. Jedoch kann sich z. B. nach Auslibung einer Aktienoption und
dem darauffolgenden verglinstigten Bezug von Aktien ein steuerlich begunstigter Tatbestand
ergeben (,,Vermogensbeteiligungen ... verbilligt Gbertragen®).

Beguinstigt sind nur Vermogensbeteiligungen ,,am Unternehmen des Arbeitgebers*

(8 3 Nummer 39 Satz 1 EStG). Unternehmen, die demselben Konzerni. S. d. § 18 des
Aktiengesetzes (AktG) angehdren, sind dem Unternehmen des Arbeitgebersi. S. d. 8 3
Nummer 39 Satz 1 EStG zuzurechnen (siehe § 3 Nummer 39 Satz 3 EStG). Der Begriff
»,unternehmen des Arbeitgebers” umfasst das gesamte Betétigungsfeld des Arbeitgebers im
lohnsteuerlichen Sinn; zum Arbeitgeberbegriff in diesem Sinne siehe § 1 Absatz 2 Satz 2
LStDV, R 19.1 der Lohnsteuer-Richtlinien (LStR) sowie H 19.1 (Arbeitgeber) Lohnsteuer-
Handbuch.

Die Steuerfreiheit umfasst nicht inlandische und auslandische Investmentanteile nach § 2
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ des 5. VermBG. Dies gilt auch dann, wenn das
Sondervermdgen oder der auslandische Investmentfonds Vermégenswerte des Arbeitgebers
(insbesondere Aktien) beinhaltet.

Der Erwerb von Vermdgensbeteiligungen durch eine Bruchteilsgemeinschaft (z. B. ein
gemeinsames Depot der Arbeitnehmerschaft) sowie der mittelbare Erwerb durch eine
vermoégensverwaltende Personengesellschaft (z. B. eine GbR oder eine GmbH & Co. KG)
schliel3t die Steuerfreiheit nicht aus. An der Personengesellschaft missen nicht ausschliellich
Arbeitnehmer beteiligt sein.

1.1.3 Uberlassung der Vermégensbeteiligung durch einen Dritten

Der Arbeitgeber muss nicht Rechtsinhaber der zu Giberlassenden Vermdgensbeteiligung sein,
damit die Steuerfreiheit gewahrt wird. Die Steuerfreiheit gilt deshalb auch flr den geldwerten
Vorteil, der bei Uberlassung der Vermagensbeteiligung durch einen Dritten entsteht, sofern
die Uberlassung durch das gegenwartige Dienstverhaltnis veranlasst ist. Eine steuerfreie
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Uberlassung von Vermogensbeteiligungen durch Dritte liegt z. B. vor, wenn der
Arbeitnehmer die Vermogensbeteiligung unmittelbar erhalt

1. von einem Beauftragten des Arbeitgebers (z. B. einem Kreditinstitut oder anderen
Unternehmen) oder

2. von einem Unternehmen, das mit dem Unternehmen des Arbeitgebers in einem
Konzern (8 18 AktG) verbunden ist (z. B. Ausgabe von Aktien oder anderen
Vermogensbeteiligungen durch eine Konzernobergesellschaft an Arbeitnehmer einer
Konzernuntergesellschaft oder durch eine Konzerngesellschaft an Arbeitnehmer einer
Schwestergesellschaft).

Bei der Uberlassung der Vermdgensbeteiligung durch einen Dritten kommt es nicht darauf an,
ob der Arbeitgeber in die Uberlassung eingeschaltet ist oder ob der Arbeitgeber dem Dritten
den Preis der Vermdgensbeteiligung oder die durch die Uberlassung entstehenden Kosten
ganz oder teilweise ersetzt.

1.1.4 Mehrfache Inanspruchnahme der Steuerfreiheit

8 3 Nummer 39 EStG ist auf das einzelne Dienstverhéltnis bezogen. Steht der Arbeitnehmer
im Kalenderjahr in mehreren aufeinanderfolgenden Dienstverhéaltnissen oder gleichzeitig in
mehreren Dienstverhéltnissen, so kann die Steuerfreiheit flr jedes dieser Dienstverhaltnisse in
Anspruch genommen werden.

1.1.5 Keine Steuerfreiheit von Geldleistungen

Die Steuerfreiheit gilt nur fir den geldwerten Vorteil, den der Arbeitnehmer durch die

unentgeltliche oder verbilligte Uberlassung der Vermdgensbeteiligung erhalt. Deshalb sind

nicht steuerfrei

- Geldleistungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer zur Begriindung oder zum
Erwerb der Vermdgensbeteiligung und

- mit dem Arbeitnehmer vereinbarte vermodgenswirksame Leistungen i. S. d. Funften
Vermdgenshildungsgesetzes, die zur Begriindung oder zum Erwerb der
Vermdgensbeteiligung angelegt werden.

1.1.6 Nebenkosten und Depotgebiihren
Kein Arbeitslohn sind die vom Arbeitgeber tibernommenen Nebenkosten, die mit der

Uberlassung von Vermagensbeteiligungen verbundenen sind (z. B. Notariatsgebiihren,
Eintrittsgelder im Zusammenhang mit Geschaftsguthaben bei einer Genossenschaft oder
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Kosten fur Registereintragungen). Ebenfalls kein Arbeitslohn sind vom Arbeitgeber
ubernommene Depotgebihren, die durch die Festlegung der Wertpapiere fiir die Dauer einer
vertraglich vereinbarten Sperrfrist oder zur Minderung des administrativen Aufwands (z. B.
fiir ein zentral verwaltetes Sammeldepot) entstehen. Auch die kostenlose Depotfiihrung durch
den Arbeitgeber fihrt nicht zu Arbeitslohn.

1.2 Einzubeziehende Arbeitnehmer (8 3 Nummer 39 Satz 2 EStG)

Nach § 3 Nummer 39 Satz 2 EStG ist - unabhangig von der arbeitsrechtlichen Verpflichtung
zur Gleichbehandlung - VVoraussetzung fiir die Steuerfreiheit, dass die Vermdgensbeteiligung
mindestens all jenen Arbeitnehmern (8 1 LStDV) offensteht, die bei Bekanntgabe des
Angebots ein Jahr oder langer ununterbrochen in einem gegenwaértigen Dienstverhéltnis zum
Unternehmen des Arbeitgebers stehen. Einzubeziehen in das Beteiligungsangebot sind auch
geringfugig Beschéftigte, Teilzeitkrafte, Auszubildende und weiterbeschéftigte Rentner.
Arbeitnehmer, die weniger als ein Jahr in einem Dienstverhéltnis zum Unternehmen des
Arbeitgebers stehen, konnen einbezogen werden. Bei einem Konzernunternehmen mussen die
Beschéftigten der Gibrigen Konzernunternehmen nicht einbezogen werden. Bei einem
Entleiher sind Leiharbeitnehmer nicht einzubeziehen.

Aus Vereinfachungsgrinden muss der Arbeitgeber das Beteiligungsangebot nicht an folgende

Arbeitnehmer richten:

- in ein anderes Unternehmen entsandte Arbeitnehmer, deren Dienstverhaltnis deshalb
ruht und mit denen das aufnehmende Unternehmen einen eigenstandigen
Arbeitsvertrag abgeschlossen hat,

- Organe von Korperschaften,

- Mandatstréger,

- Arbeitnehmer mit einem gekiindigten Dienstverhaltnis und

- Arbeitnehmer, die zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und dem Zeitpunkt der
Uberlassung der Vermdgensbeteiligung aus sonstigen Griinden aus dem Unternehmen
ausscheiden (z. B. Auslaufen des Arbeitsvertrages).

War ein Arbeitgeber begriindet davon ausgegangen, dass ein bestimmter Arbeitnehmer oder
eine bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern nicht einbezogen werden muss, und stellt sich im
Nachhinein etwas Anderes heraus, so bleibt die Steuerfreiheit des geldwerten Vorteils aus der
unentgeltlichen oder verbilligten Uberlassung der Vermagensbeteiligung bei den tibrigen
Arbeitnehmern aus Vereinfachungsgriinden unberihrt.
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Beispiel:

Der Arbeitgeber ging davon aus, allen Arbeitnehmern ein Angebot zum verbilligten Erwerb
einer Vermogensbeteiligung unterbreitet zu haben. Bei einer nicht einbezogenen Gruppe von
Personen stellte sich jedoch bei einer Lohnsteuer-AuBenprifung heraus, dass es sich nicht um
selbstandig tatige Mitarbeiter, sondern um Arbeitnehmer handelt. Die Steuerfreiheit des
geldwerten Vorteils aus der unentgeltlichen oder verbilligten Uberlassung der
Vermogensbeteiligung der Gbrigen Arbeitnehmer bleibt davon unbertihrt.

Die Konditionen, zu denen der Arbeitgeber den einzelnen Arbeitnehmern die
Vermdgensbeteiligungen Uberlasst, kdnnen differenzieren (z. B. bezliglich der Hohe einer
Zuzahlung oder der Beteiligungswerte). Diese Differenzierung bedarf aus arbeitsrechtlicher
Sicht eines sachlichen Grundes.

1.3 Bewertung der Vermogensbeteiligung (8 3 Nummer 39 Satz 4 EStG)

Nach § 3 Nummer 39 Satz 4 EStG ist die Vermogensbeteiligung mit dem gemeinen Wert bei
der Uberlassung anzusetzen. Die Vermdgensbeteiligung kann aber auch mit dem gemeinen
Wert bei Abschluss des fir beide Seiten verbindlichen VerduRerungsgeschéfts angesetzt
werden (BFH-Urteil vom 7. Mai 2014 - VI R 73/12 -, BStBI 11 S. 904). Der Wert der
Vermdgensbeteiligung bestimmt sich nach dem Bewertungsgesetz (BewG) und nicht nach
dem um Ubliche Preisnachldsse geminderten tblichen Endpreis am Abgabeort, wie er nach

8 8 Absatz 2 Satz 1 EStG sonst fir die nicht in Geld bestehenden Einnahmen im Regelfall
mal3geblich ist. § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG und R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR sind daher nicht
anzuwenden.

Fur die Bewertung der Vermogensbeteiligungen, die in 8 3 Nummer 39 EStG genannt sind,

gilt 8 3 Nummer 39 Satz 4 EStG als spezielle Bewertungsvorschrift, und zwar auch dann,

wenn die Steuerfreiheit nach 8 3 Nummer 39 EStG nicht greift. Der gemeine Wert wird nach

8 9 Absatz 2 Satz 1 BewG im Allgemeinen durch den Preis bestimmt, der im gewohnlichen

Geschaftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veraul3erung zu

erzielen wére. Fur Wertpapiere und (Unternehmens-)Anteile kommt als lex specialis 8§ 11

BewG zur Anwendung. Dieser regelt die Ermittlung des gemeinen Wertes in der folgenden

Reihenfolge:

- Ansatz des Borsenkurses zum Stichtag (§ 11 Absatz 1 BewG),

- Ableitung des gemeinen Wertes aus Verkdufen unter fremden Dritten, die weniger als
ein Jahr zurlckliegen (8 11 Absatz 2 Satz 2 1. Alternative BewG),

- Wertermittlung unter Berlicksichtigung der Ertragsaussichten (8 11 Absatz 2 Satz 2
2. Alternative BewG) oder Wertermittlung nach einer anderen anerkannten, auch im
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gewdhnlichen Geschaftsverkehr fur nichtsteuerliche Zwecke iblichen Methode (8 11
Absatz 2 Satz 2 3. Alternative BewG; hierunter fallen Gutachten und
Wertermittlungen, z. B. nach IDW S1, oder branchenubliche Bewertungsverfahren)
oder Wertermittlung anhand des vereinfachten Ertragswertverfahrens (8 11 Absatz 2
Satz 4 BewG i. V. m. 88 199 ff. BewG).

Der Substanzwert als Mindestwert darf (auBBer bei Ansatz des Borsenkurses oder Ableitung
aus Verkaufen unter fremden Dritten) nicht unterschritten werden (8 11 Absatz 2 Satz 3
BewG).

Dieser Wertansatz ist grundséatzlich fur die folgenden Vermogensbeteiligungen relevant:
- Aktien (8 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des 5. VermBG),
- Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen,
Namensschuldverschreibungen (8 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des
5. VermBG),
- Genussscheine (8 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f des 5. VermBG),
- GmbH-Beteiligungen (8 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h des 5. VermBG).

Bei Genossenschaftsanteilen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g des 5. VermBG), (typisch)
stillen Beteiligungen (8§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i des 5. VermBG),
Darlehensforderungen (8 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe k des 5. VermBG) und
Genussrechten (8 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe | des 5. VermBG) entspricht der gemeine
Wert hingegen regelmafig dem Nennwert.

VerauRerungssperren mindern den Wert der Vermdogensbeteiligung nicht (siehe BFH-Urteile
vom 7. April 1989 - VI R 47/88 -, BStBI 11 S. 608, und vom 30. September

2008 - VI R 67/05 -, BStBI 2009 11 S. 282). Entsprechendes gilt fur sonstige
Verfligungsbeschréankungen.

Aus Vereinfachungsgrinden kann die Ermittlung des Wertes der Vermogensbeteiligung des
einzelnen Arbeitnehmers am Tag der Ausbuchung beim Uberlassenden oder bei dessen
Erfullungsgehilfen erfolgen; es kann auch auf den Vortag der Ausbuchung abgestellt werden.
Bei allen begunstigten Arbeitnehmern kann aber auch der durchschnittliche Wert der
Vermogensbeteiligungen angesetzt werden, wenn das Zeitfenster der Uberlassung nicht mehr
als einen Monat betréagt. Dies gilt jeweils im Lohnsteuerabzugs- und Veranlagungsverfahren.

1.4 Ermittlung des steuerfreien geldwerten Vorteils

Der geldwerte Vorteil ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Wert der
Vermdgensbeteiligung und dem Preis, zu dem die Vermdégensbeteiligung dem Arbeitnehmer
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iiberlassen wird. Der Zeitpunkt der Beschlussfassung tiber die Uberlassung und der Zeitpunkt
des Angebots an die Arbeitnehmer sind nicht ma3geblich. Bei einer Verbilligung ist es
unerheblich, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen prozentualen Abschlag auf den
Wert der Vermdgensbeteiligung oder einen Preisvorteil in Form eines Festbetrags gewéhrt.

Der bevorzugte Erwerb von Aktien zum Einstandskurs durch den Arbeitnehmer im
Zusammenhang mit einem Borsengang des Unternehmens des Arbeitgebers fuhrt zu keinem
geldwerten Vorteil, wenn auch fremde dritte natiirliche Personen die Moglichkeit haben,
Aktien zum Einstandspreis zu erwerben.

1.5  Keine Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG

Von der Anwendung der Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG sind sémtliche
Vermogensbeteiligungen ausgeschlossen (8 37b Absatz 2 Satz 2 EStG). Steuerpflichtige
geldwerte Vorteile aus der verbilligten oder unentgeltlichen Uberlassung von
Vermogensbeteiligungen (z. B. geldwerte Vorteile, die den steuerfreien Hochstbetrag nach

8 3 Nummer 39 Satz 1 EStG Ubersteigen, sowie solche, bei denen die Steuerfreiheit des § 3
Nummer 39 EStG bereits dem Grunde nach nicht greift) sind danach grundsatzlich individuell
Zu besteuern.

1.6 Zufluss, kein negativer Arbeitslohn

Der Zuflusszeitpunkt richtet sich nach den allgemeinen lohnsteuerlichen Regelungen.
Zeitpunkt des Zuflusses ist der Tag der Erfiillung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf
Verschaffung der wirtschaftlichen Verfligungsmacht Gber die Vermdgensbeteiligung (BFH-
Urteil vom 23. Juni 2005 - VI R 10/03 -, BStBI 11 S. 770). Bei Aktien ist dies der Zeitpunkt
der Einbuchung der Aktien in das Depot des Arbeitnehmers (BFH-Urteil vom 20. November
2008 - VI R 25/05 -, BStBI 2009 11 S. 382). Zu Vereinfachungsregelungen siehe aber Rn. 18
bis 21.

Ein Zufluss von Arbeitslohn liegt nicht vor, solange es dem Arbeitnehmer rechtlich
unmaoglich ist, tber die Vermdgensbeteiligung zu verfugen (BFH-Urteil vom 30. Juni

2011 - VIR 37/09 -, BStBI 11 S. 923 zu vinkulierten Namensaktien). Vertragliche Sperr- und
Haltefristen hemmen den Zufluss hingegen nicht (BFH-Urteil vom 30. September

2008 - VI R 67/05 -, BStBI 2009 11 S. 282).

Muss der Arbeitnehmer aufgrund seiner mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung einen
hoheren Kaufpreis als z. B. den Kurswert der Vermoégensbeteiligung zahlen, so flhrt dies
nicht zu negativem Arbeitslohn. Entsprechendes gilt fir Kursriickgange nach dem
Zuflusszeitpunkt.
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1.7  Erstmalige Anwendung des § 3 Nummer 39 EStG in der Fassung des
Fondsstandortgesetzes

Die Anhebung des steuerfreien Hochstbetrags fiir Vorteile aus der Uberlassung von
Vermogensbeteiligungen (8 3 Nummer 39 EStG) von 360 Euro auf 1 440 Euro ist am 1. Juli
2021 in Kraft getreten.

Der steuerfreie Hochstbetrag nach § 3 Nummer 39 EStG ist ein Jahresfreibetrag, der fur den
gesamten Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden ist. Hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 30. Juni 2021
Vermogensbeteiligungen i. S. d. 8 3 Nummer 39 EStG verbilligt oder unentgeltlich
Uberlassen, bei denen der geldwerte Vorteil den bisherigen Hochstbetrag von 360 Euro
Ubersteigt, so greift § 41c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG. Der Arbeitgeber kann den
Lohnsteuerabzug bis zur Ubermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung
andern (8 41c Absatz 3 EStG); er ist dazu verpflichtet, wenn ihm dies - was die Regel

ist - wirtschaftlich zumutbar ist (§ 41c Absatz 1 Satz 2 EStG). Andert der Arbeitgeber den
Lohnsteuerabzug nicht, kann der Arbeitnehmer beim Betriebsstattenfinanzamt bis zur
Ubermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung eine Anderung der
Lohnsteuer-Anmeldung und somit eine Erstattung der Lohnsteuer beantragen (8 41c Absatz 3
EStG, R 41c.1 Absatz 5 Satz 3 LStR) oder den héheren steuerfreien Hochstbetrag bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer geltend machen.

2. Aufgeschobene Besteuerung geldwerter Vorteile aus Vermogensbeteiligungen
(8 19a EStG)

2.1  Allgemeines

Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus Vermdgensbeteiligungen bei
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen - KMU - (siehe Rn. 42)
erfolgt nach § 19a Abs. 4 Satz 1 EStG erst zu einem spateren Zeitpunkt, i. d. R. bei
VerauRerung oder unentgeltlichen Ubertragung, spatestens jedoch nach zwolf Jahren oder bei
der Beendigung des Dienstverhéltnisses. Durch die Regelung wird vermieden, dass bereits
zum Zeitpunkt der Ubertragung einer Vermogensbeteiligung auf den Arbeitnehmer ein
Vorteil (Sachbezug) zu versteuern ist, ohne dass dem Arbeitnehmer liquide Mittel zugeflossen
sind.

Mit der Neuregelung in 8 19a EStG wird kein Systemwechsel in Bezug auf die Einkunftsart
vorgenommen. Es gelten insoweit die allgemeinen Grundsatze. Mit der Ubertragung einer
Vermdgensbeteiligung auf den Arbeitnehmer geht diese - wie bisher - in dessen
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Privatvermdgen Uber. Die Besteuerung von Ausschiittungen, Zinsen etc. sowie von
Veraullerungsgewinnen bzw. -verlusten richtet sich nach § 20 EStG bzw. nach § 17 EStG.

2.1.1 Begunstigter Personenkreis (8 19a Absatz 1 Satz 1 EStG)

Die Rn. 1, 2 und 3 Satz 2 gelten entsprechend.

2.1.2 Begunstigte Vermogensbeteiligungen (8 19a Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG)
Die Rn. 4 bis 7 gelten grundsatzlich entsprechend.

Eine sog. Konzernregelung enthélt § 19a EStG - anders als § 3 Nummer 39 EStG (dort

Satz 3) - nicht (siehe Rn. 5 Satz 2). Vermdgenbeteiligungen an anderen Unternehmen
desselben Konzerns i. S. d. § 18 AktG gelten damit nicht als Vermdgensbeteiligungen an dem
Unternehmen des Arbeitgebers (8 19a Absatz 1 Satz 1 EStG). § 19a EStG ist daher auf
entsprechende VVermdogensbeteiligungen nicht anwendbar.

Vermogensbeteiligungen mussen zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewéhrt
werden. Die Ubertragung im Zusammenhang mit Gehaltsumwandlungen und anderen in § 8
Absatz 4 EStG genannten Sachverhalten ist deshalb nicht beginstigt.

2.1.3 Berucksichtigung des Freibetrags nach § 3 Nummer 39 EStG (8§ 19a Absatz 1
Satz 3 EStG)

Bei der Ermittlung des Vorteils i. S. d. § 19a Absatz 1 Satz 1 EStG ist der Freibetrag nach § 3
Nummer 39 EStG abzuziehen, wenn die VVoraussetzungen vorliegen. Die Rn. 1 bis 27 sind zu
beachten.

2.1.4 Vorsorgepauschale (8 19a Absatz 1 Satz 4 und Absatz 4 Satz 3 EStG)

Steuerfreie bzw. nicht zu besteuernde Vorteile werden bei der Berechnung der
Vorsorgepauschale (8 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG) grundsétzlich nicht
berucksichtigt. Siehe u. a. Tz. 2 des BMF-Schreibens vom 26. November 2013 (BStBI |
S. 1532).

Nicht besteuerte Arbeitsentgelte aus der Ubertragung einer Vermagensbeteiligung i. S. d.
§ 19a Absatz 1 Satz 1 EStG unterliegen der Sozialversicherungspflicht (siehe 8§ 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz der Sozialversicherungsentgeltverordnung i. d. F. des
Fondsstandortgesetzes). Nach 8 19a Absatz 1 Satz 4 EStG sind diese nicht besteuerten
Arbeitsentgelte daher bei der Berechnung der VVorsorgepauschale einzubeziehen.
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Bei der Besteuerung in einem spéteren Zeitpunkt (Rn. 30) fallen dann keine
Sozialversicherungsbeitrage mehr an. Der dann zu besteuernde Vorteil ist daher nicht bei der
Berechnung der VVorsorgepauschale einzubeziehen (siehe § 19a Absatz 4 Satz 3 EStG).

2.1.5 Bewertung der Vermdogensbeteiligung (8 19a Absatz 1 Satz 5 EStG)
Die Rn. 18 bis 21 gelten entsprechend.
2.1.6 Zustimmungserfordernis des Arbeitnehmers (8 19a Absatz 2 EStG)

Die vorlaufige Nichtbesteuerung nach § 19a Absatz 1 EStG mit Zustimmung des
Arbeitnehmers (8 19a Absatz 2 EStG) ist bis zum Abschluss des Lohnsteuerabzugsverfahrens
und damit bis zur Ubermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zulassig
(siehe § 41c Absatz 3 Satz 1 EStG). Eine Nachholung der vorlaufigen Nichtbesteuerung im
Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer ist ausgeschlossen (8§ 19a Absatz 2 Satz 2
EStG).

2.2 Fordervoraussetzungen (8 19a Absatz 3 EStG)

Die vorlaufige Nichtbesteuerung nach § 19a Absatz 1 EStG ist nur dann anzuwenden, wenn
das Unternehmen des Arbeitgebers bei der Ubertragung der Vermogensbeteiligung auf den
Arbeitnehmer (maligeblich ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verfligungsmacht des
Arbeitnehmers uber die Vermdgensbeteiligung, siehe Rn. 25) die Schwellenwerte, die in
Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen - KMU - (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) genannt werden, nicht
uberschreitet oder im vorangegangenen Kalenderjahr nicht tiberschritten hat, und die
Griindung des Unternehmens nicht mehr als zwolf Jahre vor dem Zeitpunkt der Ubertragung
liegt. Zur Bestimmung der KMU-Schwellenwerte im Rahmen der Anwendung von § 19a
EStG sind erganzend die Artikel 3 ff. des Anhangs der Empfehlung der Kommission vom

6. Mai 2003 zu bericksichtigen. Mithin berechnet sich die Mitarbeiterzahl nach der Zahl der
Jahresarbeitseinheiten; bei den Schwellenwerten sind Partnerunternehmen und verbundene
Unternehmen zu berticksichtigen. Gemal § 19a Absatz 3 EStG haben die VVoraussetzungen
fiir ein KMU im Ubertragungszeitpunkt vorzuliegen. Hinsichtlich der Mitarbeiterzahl und der
Schwellenwerte ist dabei geméal Artikel 4 Absatz 1 des Anhangs der Empfehlung der
Kommission vom 6. Mai 2003 auf den Stichtag des letzten Rechnungsabschlusses
abzustellen; der Status eines KMU geht (auch fir Zwecke des § 19a EStG) erst verloren bzw.
wird erworben, wenn es in zwei aufeinander folgenden Geschéftsjahren zu einer Uber- oder
Unterschreitung kommt. Hinsichtlich der KMU-Definition gelten entsprechend Artikel 2
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Absatz 1 des Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 derzeit folgende
Schwellenwerte:
- weniger als 250 Mitarbeiter und
- Jahresumsatz hdchstens 50 Mio. Euro oder Jahresbilanzsumme hdchstens
43 Mio. Euro.

2.3 Nachgeholte Besteuerung (8§ 19a Absatz 4 EStG)
2.3.1 Allgemeines (8 19a Absatz 4 Satz 1 EStG)

Vorteile, die im Kalenderjahr der Ubertragung der Vermogensbeteiligung nicht besteuert
wurden, werden erst in einem spateren Zeitpunkt aufgeschoben besteuert. § 19a Absatz 4

Satz 1 EStG regelt abschlieRend den Besteuerungszeitpunkt (siehe Rn. 30). Tritt einer der dort
genannten Félle ein, so unterliegen bisher nicht besteuerte Vorteile zu diesem Zeitpunkt der
Besteuerung und dem Lohnsteuerabzug. Sind seit der Ubertragung der Vermdgensbeteiligung
mindestens drei Jahre vergangen, sind die zu besteuernden Vorteile nach der sog.
Funftelungsregelung ermaligt zu besteuern (8 19a Absatz 4 Satz 2 i. V. m. 8 34 Absatz 1 und
8 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 EStG). Die weiteren VVoraussetzungen fur die TariferméRigung
(z. B. das Vorliegen einer Zusammenballung) sind nicht zu prufen und als erfullt anzusehen.

Aus der Beendigung der unbeschrankten Steuerpflicht oder einer Verlagerung der
Ansassigkeit im Sinne eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ins
Ausland folgt keine Besteuerung, soweit nicht zeitgleich einer der in § 19a Absatz 4 Satz 1
EStG genannten Tatbestande eintritt. Ebenso flhrt eine fiktive VerduBerung im Rahmen der
Wegzugsbesteuerung nach 8 6 des AuRensteuergesetzes oder nach § 17 Absatz 5 EStG fir
sich allein nicht zu einer Besteuerung nach 8 19a Absatz 4 EStG.

Werden Teile der Vermdgensbeteiligungen verduert oder unentgeltlich tibertragen, so
unterliegt der Besteuerung nur der Vorteil, der damit im Zusammenhang steht und bisher
nicht besteuert worden ist. Vorbehaltlich eines anderen Nachweises wird davon ausgegangen,
dass die zuerst tibertragenen Vermdogensbeteiligungen zuerst veraul3ert werden.

Beispiel:

Im Marz 2022 und Mérz 2023 Uberlasst der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich
jeweils 100 Aktien. Fur das Jahr 2022 betragt der nicht besteuerte Vorteil 2 000 Euro, fur das
Jahr 2023 2 500 Euro. Der Arbeitnehmer stimmt der Besteuerung in einem spéteren Zeitpunkt
nach § 19a EStG zu. Im August 2026 verdufRert der Arbeitnehmer 150 Aktien.
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Losung:

Durch die VerduBerung der 150 Aktien ist der Besteuerungstatbestand des § 19a Absatz 4
Satz 1 Nummer 1 EStG erfullt. Im August 2026 unterliegen folgende Vorteile unter
Anwendung der sog. Funftelungsregelung als sonstiger Bezug dem Lohnsteuerabzug:

fur 2022: 100/ 100 Aktien x 2 000 Euro =2 000 Euro
fur 2023: 50/ 100 Aktien x 2 500 Euro =1 250 Euro
Zusammen =3 250 Euro.

Im Marz 2035 (zwolf Jahre nach Ubertragung im Jahr 2023) unterliegen die Vorteile i. H. d.
Restbetrags von 1 250 Euro (2 000 Euro nicht besteuert im Marz 2022 zuzuglich 2 500 Euro
nicht besteuert im Mérz 2023 abziglich der im August 2026 besteuerten Vorteile von

3 250 Euro) unter Anwendung der sog. Fiinftelungsregelung als sonstiger Bezug dem
Lohnsteuerabzug. Daneben tritt die Besteuerung nach § 20 bzw. § 17 EStG. Zum Fall der
Wertminderung siehe Rn. 49 ff.

2.3.2 Beendigung des Dienstverhaltnisses (8 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 EStG)

Ein durch den Betriebstibergang nach § 613a des Biirgerlichen Gesetzbuches bedingter
Arbeitgeberwechsel fiihrt zu keiner Beendigung, sondern zur Fortsetzung des bisherigen
Dienstverhéltnisses (BFH-Urteil vom 16. Juli 1997 - XI R 85/96 -, BStBI 11 S. 666).

Ubernimmt der bisherige Arbeitgeber bei Beendigung des Dienstverhaltnisses die Lohnsteuer,
so ist der lbernommene Abzugsbetrag nicht Teil des zu besteuernden Arbeitslohns (8 19a
Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG). Damit wird der Vorteil des Arbeitnehmers aus der
Steuerlibernahme steuerfrei gestellt. Die Lohnsteuer ist bei der Ubernahme durch den
Arbeitgeber nicht héher, als in dem Fall, in dem der Arbeitnehmer die Lohnsteuer tragt. Die
Regelung gilt fir die Annexsteuern (ggf. Solidaritatszuschlag und Kirchensteuer)
entsprechend.

2.3.3  Wertminderungen der Vermogensbeteiligung (8 19a Absatz 4 Satz 4 bis 6 EStG)

Istin den in § 19a Absatz 4 Satz 1 EStG genannten Féllen der gemeine Wert der
Vermdgensbeteiligung abzuglich geleisteter Zuzahlungen des Arbeitnehmers niedriger als der
nach § 19a Absatz 1 EStG nicht besteuerte Vorteil, so unterliegt nur der zu diesem Zeitpunkt
anzusetzende gemeine Wert der Vermogensbeteiligung abzlglich geleisteter Zuzahlungen der
Besteuerung (8 19a Absatz 4 Satz 4 EStG). In diesen Féllen gilt neben den geleisteten
Zuzahlungen nur der tatsachlich besteuerte Vorteil als Anschaffungskosten i. S. d. 88 17

und 20 EStG (8 19a Absatz 4 Satz 5 EStG).
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Rn. 49 gilt nicht, soweit die Wertminderung der Vermdgensbeteiligung nicht betrieblich
veranlasst ist oder auf einer gesellschaftsrechtlichen Malinahme, insbesondere einer
Ausschittung oder Einlagenriickgewéhr, beruht (8 19a Absatz 4 Satz 5 EStG). In diesen
Fallen ist insoweit der nicht besteuerte Vorteil weiterhin Bemessungsgrundlage fur die

Besteuerung.
Beispiele:
A B C D E F
gemeiner Wert bei 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Uberlassung
Zuzahlung des 0 0 0 1500 1500 1500
Arbeitnehmers
steuerfrei nach § 3 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Nummer 39 EStG
nicht besteuerter 8 560 8 560 8 560 7 060 7 060 7 060
Vorteil
Anschaffungskosten 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
88 17, 20 EStG
Verkauf fur ... bzw. 12 000 9 000 7 000 9 000 7 000 Total-
gem. Wert nach verlust
Ablauf von zwolf
Jahren/bei
Beendigung des
Dienstverhéltnisses
von ...
nachgeholt zu 8 560 8 560 7000 7 060 5500 0
besteuern “ise0 | e | ese0) | -asoo)s | -isaoj< | 1500<0)
7 060) 7 060)
geénderte nein nein 7000 nein 7 000 1500
Anschaffungskosten % g%%; (1 500 + 0)
zu besteuern nach 2000 - 1000 0 - 1000 0 - 1500
S 17,20ESG | wm | e | gme | owml | g | e

2.4 Bestatigung der Hohe des nicht besteuerten Vorteils durch das

Betriebsstattenfinanzamt (8 19a Absatz 5 EStG)

Das Betriebsstattenfinanzamt hat nach der Ubertragung einer Vermogensbeteiligung an einen

Arbeitnehmer im Rahmen einer gebiihrenfreien Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) den vom

Arbeitgeber nicht besteuerten Vorteil zu bestéatigen. Eine Bestatigung wird nur erteilt, wenn
der vom Arbeitgeber gewahlte Wertansatz den geltenden Bestimmungen entspricht. Zu
madglichen Wertansatzen einer geplanten Uberlassung wird keine Auskunft erteilt. Die
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Bestatigung der Hohe des nicht besteuerten Vorteils setzt voraus, dass - in der Regel durch
den Arbeitgeber - sowohl der ermittelte Wert als auch Unterlagen zur Wertermittlung dem
Betriebsstattenfinanzamt vorgelegt werden. Aufgabe des Betriebsstattenfinanzamts ist die
Uberpriifung, nicht jedoch die Ermittlung des zu bestatigenden Wertes.

Anspruch auf eine Anrufungsauskunft haben der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer als
Beteiligte, ggf. auch ein die Pflichten des Arbeitgebers erflllender Dritter.

Dem Arbeitnehmer steht es im Jahr der nachzuholenden Besteuerung frei, im
Veranlagungsverfahren oder im Einspruchsverfahren gegen den Einkommensteuerbescheid
einen niedrigeren Wert des Vorteils nachzuweisen. Denn die Anrufungsauskunft entfaltet eine
Bindungswirkung nur im Lohnsteuerabzugsverfahren, nicht jedoch im
Veranlagungsverfahren. Zudem kann ein ggf. niedrigerer Wert auch bereits im
Lohnsteuerabzugsverfahren im Besteuerungszeitpunkt anstelle des in der Anrufungsauskunft
bestatigten Wertes angesetzt werden. Mangels fehlender Bindungswirkung im
Veranlagungsverfahren kann es hier auch zu einem hoheren Wertansatz kommen, sofern der
Wert fur den Nichtbesteuerungszeitpunkt materiell-rechtlich unzutreffend ermittelt wurde. Ein
hoherer Wertansatz im Veranlagungsverfahren aufgrund eines zwischen Nichtbesteuerungs-
und Besteuerungszeitpunkts gestiegenen gemeinen Werts hingegen ist - anders als der Ansatz
eines niedrigeren Werts gem. § 19a Absatz 4 Satz 4 EStG - nicht zul&ssig.

Unabhéangig von der Anrufungsauskunft nach 8 19a Absatz 5 EStG kann eine
Anrufungsauskunft zu steuerrechtlichen Einschatzungen im Zusammenhang mit der
Uberlassung von Vermagensbeteiligungen gestellt werden (z. B. zu den einzubeziehenden
Arbeitnehmern nach § 3 Nummer 39 EStG, zur nachzuholenden Besteuerung nach § 19a
Absatz 4 EStG).

2.5  Aufzeichnungen im Lohnkonto (§ 19a Absatz 6 EStG)

Der nicht besteuerte Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Ubertragung der
Vermogensbeteiligung und die Gbrigen Angaben der aufgeschobenen Besteuerung sind vom
Arbeitgeber im Lohnkonto aufzuzeichnen. Die im Lohnsteuerabzugsverfahren maRgebliche
sechsjéhrige Aufbewahrungsfrist verlangert sich; sie endet hier nicht vor Ablauf von sechs
Jahren nach der nachgeholten Besteuerung.

2.6 Erstmalige Anwendung der Neuregelungen

Die Neuregelungen des § 19a EStG sind erstmals anzuwenden auf Vermdgenbeteiligungen,
die nach dem 30. Juni 2021 tbertragen werden (8 52 Absatz 27 EStG).
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3. Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nach franzésischem Recht (FCPE)

Nach standiger Rechtsprechung des BFH (siehe u. a. BFH-Urteil vom 23. Juni

2005 - VI R 124/99 -, BStBI 11 S. 766, zu den Wandelschuldverschreibungen) fiihrt das
Innehaben von Anspriichen oder Rechten des Arbeitnehmers gegentiber dem Arbeitgeber im
Regelfall noch nicht zum Lohnzufluss. Der Zufluss ist grundsatzlich erst mit der Erfiillung
des Anspruchs (der Gewinnchance) gegeben. Ein Vorteil ist dem Arbeitnehmer erst dann
zugeflossen, wenn die geschuldete Leistung tatsachlich erbracht worden ist, er also
wirtschaftlich verfuigt oder zumindest verfligen kann.

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze erfolgt bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
mittels Einschaltung eines Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) nach
franzésischem Recht und in gleich gelagerten Féllen eine Besteuerung des geldwerten
Vorteils erst bei der Auflésung des Programms und der Uberweisung eines Geldbetrags an
den Arbeitnehmer bzw. der Zuwendung anderer Vorteile (z. B. Tausch in Aktien). Dies gilt
unabhéngig von der Ausgestaltung im Einzelfall. Bis zur Aufldsung des Programms flieRen
dem Arbeitnehmer auch keine Kapitaleinkiinfte (Dividenden, Zinsen etc.) zu.

4, Anwendungsregelung
Dieses BMF-Schreiben ist vorbehaltlich Rn. 57 ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden. Es

ersetzt das BMF-Schreiben vom 8. Dezember 2009 (BStBI | S. 1513), das bis zum
31. Dezember 2020 weiterhin anzuwenden ist.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.
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22. Anderung der Festsetzung, Riickforderung von Arbeitnehmer-Sparzulagen
(§ 13 Absatz 5 des 5. VermBG, § 6 Absatz 2 und 3, § 8 Absatz 4, § 9
VermBDYV)

22a.  Anrufungsauskunft
(§ 15 Absatz 4 des 5. VermBG)

23. AuBenpriifung
(§ 15 Absatz 5 des 5. VermBG)

24. Anwendungsregelungen

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erorterungen mit den obersten Finanzbehorden der

Lander und mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie wird zur Anwendung des

Fiinften Vermogensbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mirz 1994

(BGBI. I Seite 406, BStBI1 I Seite 237) - 5. VermBG - unter Beriicksichtigung der jiingeren

gesetzlichen Anderungen durch

- das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Anderung steuerlicher
Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz - AmtshilfeRLUmsG) vom 26. Juni
2013 (BGBI. I Seite 1809, BStBI I Seite 802),

- das Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das
AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz - AIFM-StAnpG) vom
18. Dezember 2013 (BGBI. I Seite 4318, BStB1 2014 I Seite 2) und

- das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016
(BGBL. I Seite 1679, BStBI1 I Seite 694)

in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfiihrung des Fiinften Vermogensbildungs-

gesetzes (Fiinftes Vermogensbildungsgesetz-Durchfiithrungsverordnung — VermBDYV)

vom 20. Dezember 1994 (BGBI. I Seite 3904, BStBI1 1995 I Seite 67) unter Beriicksichti-

gung der jiingeren Anderungen durch

- das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Anderung steuerlicher
Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz - AmtshilfeRLUmsG) vom
26. Juni 2013 (BGBIL. I Seite 1809, BStBI1 I Seite 802),

- das Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das
AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz - AIFM-StAnpG) vom
18. Dezember 2013 (BGBI. I Seite 4318, BStBI 2014 I Seite 2),

- das Gesetz zur Anpassung steuerlicher Regelungen an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2014 (BGBI. I Seite 1042, BStBI I Seite 1062),

- die Verordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBI. I Seite 2392, BStBI 2015 I Seite 72)
und

- die Vierte Verordnung zur Anderung steuerlicher Vorschriften vom 12. Juli 2017
(BGBL. I Seite 2360, BStBI1 I Seite 892)





sies  wie folgt Stellung genommen:'

1. Personlicher Geltungsbereich
(§ 1 des 5. VermBG)

(1) Das 5. VermBG gilt fiir unbeschriankt und beschriankt einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer im arbeitsrechtlichen Sinne (Angestellte, Arbeiter) und Auszubildende, deren Arbeits-
verhéltnis oder Ausbildungsverhiltnis deutschem Arbeitsrecht unterliegt (§ 1 Absatz 1,
Absatz 2 Satz 1 des 5. VermBG). Das 5. VermBG gilt auch fiir in Heimarbeit Beschéftigte

(§ 1 Absatz 2 Satz 2 des 5. VermBG) und fiir Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit (§ 1 Absatz 4 des 5. VermBG). Soldaten auf Zeit, fiir die das 5. VermBG gilt, sind
auch Bezieher von Ausbildungsgeld, das nach § 30 Absatz 2 des Soldatengesetzes wihrend
des Studiums gezahlt wird.

(2) Das 5. VermBG gilt fiir die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Arbeitnehmer, z. B. auch

dann, wenn sie

1. ihren Wohnsitz im Ausland haben und als entsandte Krifte oder deutsche Ortskrifte an
Auslandsvertretungen der Bundesrepublik beschiftigt sind,

2. auslidndische Arbeitnehmer sind und als Grenzgénger in der Bundesrepublik arbeiten,

3. Kommanditisten oder stille Gesellschafter eines Unternehmens sind und mit der Komman-
ditgesellschaft oder dem Unternehmen einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, der sie in
eine abhiingige Stellung zu der Gesellschaft oder dem Unternehmen bringt und sie deren
Weisungsrecht unterstellt,

4. freiwillig Wehrdienstleistende sind und in einem ruhenden Arbeitsverhiltnis stehen (§ 1
Absatz 1 des Arbeitsplatzschutzgesetzes), aus dem sie noch Bestandteile des Arbeitslohns
(zum Beispiel vermogenswirksame Leistungen) erhalten,

5. behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstitten fiir behinderte Menschen
sind und zu den Werkstitten in einem arbeitnehmeriahnlichen Rechtsverhaltnis stehen
(§ 221 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - SGB IX),

6. kurzfristig Beschiftigte, Aushilfskrifte in der Land- und Forstwirtschaft und geringfiigig
entlohnte Beschiftigte sind, deren Arbeitslohn nach § 40a des Einkommensteuergesetzes
(EStG) pauschal versteuert wird.

(3) Im Zweifel gilt eine Person als Arbeitnehmer, wenn sie Arbeitslohn im steuerlichen
Sinne aus einem gegenwirtigen Dienstverhiltnis bezieht. Gleiches gilt fiir einen Gesellschaf-
ter, wenn fiir ihn Sozialversicherungspflicht besteht.

' Die Anderungen des BMF-Schreibens vom 23. Juli 2014 (BStBI1 I Seite 1175) sind durch Fettdruck
hervorgehoben.
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(4) Das 5. VermBG wird dariiber hinaus angewendet auf

1. Arbeitnehmer, die als Grenzgéinger im benachbarten Ausland nach ausldndischem Arbeits-
recht beschéftigt sind, aber ihren stindigen Wohnsitz und den Mittelpunkt ihrer Lebens-
interessen im Inland haben (vgl. auch Abschnitt 2 Absatz 3),

2. Personen, die aus dem Arbeitsverhiltnis ausgeschieden sind, aber im Rahmen seiner
Abwicklung noch Entgelt fiir geleistete Arbeit erhalten.

(5) Das 5. VermBG gilt vorbehaltlich der Sétze 3 und 4 nicht fiir Mitglieder des zur gesetz-
lichen Vertretung berufenen Organs einer juristischen Person und durch Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung einer Personengesamtheit berufene Personen (§ 1

Absatz 3 des 5. VermBG), weil sie in dieser Eigenschaft nicht Arbeitnehmer im arbeitsrecht-
lichen Sinne sind. Zu diesen Organmitgliedern oder Vertretern einer Personengesamtheit
gehoren insbesondere Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften, rechtsfihigen oder
nichtrechtsfihigen Vereinen, Stiftungen, Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und
Genossenschaften sowie Geschiftsfithrer von Gesellschaften mit beschriankter Haftung und
von Orts- und Innungskrankenkassen (vgl. BFH-Urteil vom 15. Oktober 1976, BStB1 1977 11
Seite 53). Fiir die bezeichneten Organmitglieder einer juristischen Person und Vertreter einer
Personengesamtheit gilt das 5. VermBG jedoch dann, wenn sie mit einem Dritten einen
Arbeitsvertrag abgeschlossen haben und deshalb Arbeitnehmer im Sinne des Absatzes 1

Satz 1 sind, oder wenn sie zu den in § 1 Absatz 4 des 5. VermBG bezeichneten Personen
gehoren (Absatz 1 Satz 2, Absatz 8). Fiir Vorstandsmitglieder einer Genossenschaft gilt das
5. VermBG dariiber hinaus dann, wenn sie mit der Genossenschaft selbst einen Arbeitsvertrag
abgeschlossen haben und wenn die Stellung und Tétigkeit auf Grund des Arbeitsverhiltnisses
von der Stellung und Tétigkeit als Vorstandsmitglied klar abgrenzbar ist und das Arbeitsver-
hiltnis unabhingig von der Vorstandstitigkeit begriindet wurde. Eine solche unterscheidbare
und trennbare Doppelstellung als Vorstandsmitglied und Arbeitnehmer der Genossenschaft
liegt z. B. dann vor, wenn eine vor der Berufung in den Vorstand ausgeiibte Téatigkeit als
Arbeitnehmer der Genossenschaft danach unveréindert fortgesetzt wird, wenn diese Tatigkeit
wie bisher bezahlt, die hinzugekommene Vorstandstitigkeit dagegen unentgeltlich geleistet
wird, und wenn beide Tatigkeiten sich deutlich voneinander unterscheiden.

(6) Das 5. VermBG gilt dariiber hinaus z. B. auch nicht fiir folgende Personen:

1. freiwillig Wehrdienstleistende, wenn sie in keinem ruhenden Arbeitsverhiltnis stehen
(vgl. auch Absatz 2 Nummer 4),

2. Bezieher von Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen und Empfinger von
arbeitsrechtlichen Versorgungsbeziigen einschlieBlich Vorruhestandsbeziigen, wenn sie
nicht weiter in einem Arbeitsverhiltnis stehen,
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3. Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 6kologisches Jahr im
Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst im Sinne der
Verordnung (EU) Nummer 1288/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 zur Einrichtung von ,,Erasmus+*, dem Programm der Union fiir
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport (ABl. EU Nummer L 347 Seite 50)
oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligendienste-
gesetzes oder einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ,,weltwérts* im Sinne der
Richtlinie des Bundesministeriums fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 Seite 1297) oder einen Freiwilligendienst aller Genera-
tionen im Sinne des § 2 Absatz 1a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder einen
Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums
fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 20. Dezember 2010 (GMBI Seite 1778)
oder den Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes leisten,

4. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes.

Das 5. VermBG gilt auch nicht fiir Bedienstete internationaler Organisationen, deren Arbeits-
verhiltnis nicht deutschem Arbeitsrecht unterliegt.

(7) In Heimarbeit Beschéftigte, fiir die das 5. VermBG gilt (Absatz 1 Satz 2), sind Heim-
arbeiter und Hausgewerbetreibende (§ 1 Absatz 1 Heimarbeitsgesetz - HAG). Heimarbeiter
sind Personen, die in selbst gewéhlter Arbeitsstitte (eigener Wohnung oder selbst gewihlter
Betriebsstitte) allein oder mit Familienangehdrigen im Auftrag von Gewerbetreibenden oder
Zwischenmeistern erwerbsmifig arbeiten, jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse den
unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden iiberlassen (§ 2 Absatz 1
HAG). Hausgewerbetreibende sind Personen, die in eigener Arbeitsstitte (eigener Wohnung
oder Betriebsstitte) mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskriaften oder Heimarbeitern im
Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern Waren herstellen, bearbeiten oder
verpacken, wobei sie selbst wesentlich am Stiick mitarbeiten, jedoch die Verwertung der
Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden
iberlassen; unschédlich ist es, wenn Hausgewerbetreibende voriibergehend, d .h. in nur
unbedeutendem Umfang, unmittelbar fiir den Absatzmarkt arbeiten (§ 2 Absatz 2 HAG).
Das 5. VermBG gilt nicht fiir die den in Heimarbeit Beschiftigten gemil § 1 Absatz 2 HAG
Gleichgestellten.

(8) Das 5. VermBG gilt nicht fiir

1. sog. Ehrenbeamte (z. B. ehrenamtliche Biirgermeister), weil sie keine
beamtenrechtliche Besoldung beziehen,

2. Empfinger beamtenrechtlicher Versorgungsbeziige,

3. entpflichtete Hochschullehrer, wenn sie nach Landesrecht nicht weiter Beamte
1m beamtenrechtlichen Sinne sind.
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2. Begriff der vermogenswirksamen Leistungen, Uberweisung
(§ 2, § 3 Absatz 2 und 3 des 5. VermBG)

(1) Vermogenswirksame Leistungen sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber fiir den Arbeit-
nehmer in einer der in § 2 Absatz 1 des 5. VermBG genannten Anlageformen anlegt; der
Arbeitgeber hat fiir den Arbeitnehmer grundsétzlich unmittelbar an das Unternehmen, das
Institut oder den Glaubiger zu leisten, bei dem nach Wahl des Arbeitnehmers (Abschnitt 12
Absatz 6) die vermogenswirksame Anlage erfolgen soll. Ausnahmen bestehen nach Absatz 3
dieses Abschnitts und in folgenden Fillen:

1. Bei einer Anlage nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des 5. VermBG in Beteiligungen auf
Grund von Vertrdgen mit dem Arbeitgeber werden die vermogenswirksamen Leistungen
verrechnet (Abschnitt 6 Absatz 1 und 2, Abschnitt 7 Absatz 2).

2. Bei einer Anlage nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des 5. VermBG fiir den Wohnungsbau
(Abschnitt 10) konnen die vermogenswirksamen Leistungen auch unmittelbar an den
Arbeitnehmer zur Weiterleitung an den Gldubiger gezahlt werden.

Im Ubrigen kann nur Arbeitslohn vermogenswirksam angelegt werden, der dem Arbeitneh-
mer noch nicht zugeflossen ist; die nachtragliche Umwandlung von zugeflossenem Arbeits-
lohn in vermogenswirksame Leistungen nach § 11 des 5. VermBG (Abschnitt 12 Absatz 2
und 3) ist nur im Fall des Absatzes 3 moglich. Geldwerte Vorteile aus der verbilligten Uber-

lassung von Vermogensbeteiligungen sind keine vermogenswirksamen Leistungen.

(2) Vermogenswirksame Leistungen liegen auch insoweit vor, als Anspruch auf
Arbeitnehmer-Sparzulage nicht besteht, weil z. B.

1. auf Grund eines Sparvertrags oder Kapitalversicherungsvertrags (§ 2 Absatz 1 Nummer 6
und 7, § 13 Absatz 2 des 5. VermBG) angelegt wird,

2. die zulagebegiinstigten Hochstbetrige von 400 Euro bzw. 470 Euro iiberschritten sind
(§ 13 Absatz 2 des 5. VermBG)

oder

3. die Einkommensgrenze iiberschritten ist (§ 13 Absatz 1 des 5. VermBG).

(3) Fiir den Grenzginger (Abschnitt 1 Absatz 4 Nummer 1) kann der ausldndische Arbeit-
geber vermogenswirksame Leistungen auch dadurch anlegen, dass er eine andere Person mit
der Uberweisung oder Einzahlung in seinem Namen und fiir seine Rechnung beauftragt. Geht
dies aus dem Uberweisungsauftrag oder dem Einzahlungsbeleg eindeutig hervor, bestehen
keine Bedenken, wenn es sich bei der beauftragten Person um den Begiinstigten selbst
handelt. Lehnt es der ausldndische Arbeitgeber ab, mit dem bei ihm beschiftigten
Grenzginger einen Vertrag nach § 11 Absatz 1 des 5. VermBG abzuschlieBen, so kann statt
des Arbeitgebers ein inldndisches Kreditinstitut oder eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit
dem Arbeitnehmer die vermogenswirksame Anlage von Lohnteilen vereinbaren.
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Voraussetzung ist, dass der ausldndische Arbeitgeber den Arbeitslohn auf ein Konto des
Arbeitnehmers bei dem Kreditinstitut iiberweist und dieses sodann die vermogenswirksam
anzulegenden Betrdge zu Lasten dieses Kontos unmittelbar an das Unternehmen, das Institut
oder den Gldubiger leistet; wird der Vertrag mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft abge-
schlossen, gilt dies sinngemél. Diese Regelungen gelten auch fiir Arbeitnehmer, die bei
diplomatischen und konsularischen Vertretungen auslidndischer Staaten im Inland beschiftigt
sind, wenn das Arbeitsverhiltnis deutschem Arbeitsrecht unterliegt.

(4) Der Anspruch des Arbeitnehmers auf vermogenswirksame Leistungen ist bis zum Betrag
von 870 Euro im Kalenderjahr unabhingig von der Anlageart nicht iibertragbar und damit auch
nicht pfandbar und nicht verpfindbar (§ 2 Absatz 7 Satz 2 des 5. VermBG, § 851 Absatz 1 der
Zivilprozessordnung - ZPO, § 1274 Absatz 2 des Biirgerlichen Gesetzbuches - BGB).

Dies gilt auch, soweit der Arbeitgeber die vermogenswirksamen Leistungen aus dem Arbeits-
lohn anzulegen hat (§ 11 des 5. VermBG) und unabhingig davon, ob und wieweit die vermo-
genswirksamen Leistungen zulagebegiinstigt sind.

(5) Aufwendungen, die vermogenswirksame Leistungen darstellen, zéhlen nicht zu den
Altersvorsorgebeitrigen (§ 82 Absatz 4 Nummer 1 EStG). Auf eine Forderung mittels einer
Arbeitnehmer-Sparzulage kommt es nicht an.

3. Zeitliche Zuordnung der vermogenswirksamen Leistungen
(§ 2 Absatz 6 des 5. VermBG)

(1) Vermogenswirksame Leistungen sind Arbeitslohn (§ 2 Absatz 6 des 5. VermBG).

Die zeitliche Zuordnung vermogenswirksamer Leistungen richtet sich nach den fiir die
Zuordnung des Arbeitslohns geltenden Vorschriften (vgl. § 38a Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG,
R 39b.5 und 39b.6 der Lohnsteuer-Richtlinien - LStR). Fiir die Zurechnung vermogens-
wirksamer Leistungen zum abgelaufenen Kalenderjahr kommt es auf den Zeitpunkt des
Eingangs beim Anlageinstitut nicht an (vgl. Abschnitt 13 Absatz 1).

(2) Die zeitliche Zuordnung vermogenswirksamer Leistungen ist auf den Beginn der Sperr-
frist ohne Einfluss. Die Sperrfrist fiir auf Sparvertrige iiber Wertpapiere oder andere Ver-
mogensbeteiligungen (§ 4 des 5. VermBG) angelegte vermogenswirksame Leistungen beginnt
stets am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem die einmalige oder die erste laufende vermogens-
wirksame Leistung beim Kreditinstitut oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft eingeht.
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4. Vermogensbeteiligungen
(§ 2 Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG)

(1) Die Vermogensbeteiligungen, deren Begriindung oder Erwerb nach dem 5. VermBG mit
der Arbeitnehmer-Sparzulage begiinstigt ist, sind in § 2 Absatz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 2
bis 4 des 5. VermBG abschliefend aufgezihlt. Danach konnen sowohl Vermogensbeteili-
gungen am Unternehmen des Arbeitgebers (betriebliche Beteiligungen) als auch Vermogens-
beteiligungen an anderen Unternehmen (auBerbetriebliche Beteiligungen) begriindet oder
erworben werden. Eine Vermogensbeteiligung kann jedoch nur begriindet oder erworben
werden, wenn ihre Laufzeit nicht vor der fiir die gewéhlte Anlage geltenden Sperrfrist endet.

(2) Aktien und Wandelschuldverschreibungen sind Vermogensbeteiligungen, wenn sie

1. vom inldndischen oder auslidndischen Arbeitgeber oder von einem Unternehmen, das als
herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18
Absatz 1 des Aktiengesetzes - AktG) ausgegeben werden oder

2. an einer deutschen Borse zum regulierten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr

einbezogen sind.

(3) Eine Gewinnschuldverschreibung ist ein Wertpapier, das auf Inhaber, Namen oder an
Order lautet und in dem die Leistung einer bestimmten Geldsumme - im Regelfall die Einlo-
sung zum Nennwert - versprochen wird. Ob die Einlosung nach Fristablauf, Kiindigung oder
Riickgabe vorgesehen ist, ist dabei ohne Bedeutung. Unerheblich ist ebenfalls, ob neben Geld-
summenanspriichen Geldwertanspriiche verbrieft sind; so liegt z. B. eine Gewinnschuldver-
schreibung auch vor, wenn die Einlosung zum Kurs einer entsprechenden Aktie, mindestens
jedoch zu einer bestimmten Geldsumme vereinbart ist. Voraussetzung ist in allen Fillen, dass
neben einer bestimmten Geldsumme eine Verzinsung zugesagt ist, die mit dem Gewinn
zusammenhingt. Auf die Bezeichnung als Zins kommt es dabei nicht an. Neben dem gewinn-
abhingigen Zins kann ein fester Zins zugesagt bzw. ein gewinnunabhingiger Mindestzins
vereinbart sein. Gewinnschuldverschreibungen sind Vermogensbeteiligungen, wenn sie vom
inldndischen oder ausldndischen Arbeitgeber oder von einem Unternehmen ausgegeben wer-
den, das als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist
(§ 18 Absatz 1 AktG). Sofern in solchen Gewinnschuldverschreibungen eine gewinnunabhén-
gige Mindestverzinsung zugesagt ist, muss eine der in § 2 Absatz 3 des 5. VermBG geforder-
ten Voraussetzungen erfiillt sein; die Mindestverzinsung im Sinne des § 2 Absatz 3

Nummer 2 des 5. VermBG bestimmt sich nach dem Ausgabepreis, nicht nach dem Nennwert
oder Tageskurs der Gewinnschuldverschreibung.

(4) Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen, die Namensschuldverschreibungen des
Arbeitgebers sind, sind Vermogensbeteiligungen, wenn die Anspriiche des Arbeitnehmers aus
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der Schuldverschreibung auf Kosten des Arbeitgebers durch ein inldndisches Kreditinstitut
verbiirgt oder durch ein inldndisches Versicherungsunternehmen privatrechtlich gesichert
sind; ein Wechsel des Biirgen oder des Versicherungsunternehmens wihrend der fiir die
gewdhlte Anlage geltenden Sperrfrist ist zuldssig, wenn der neue Biirge oder das neue Ver-
sicherungsunternehmen die bisher entstandenen Verpflichtungen iibernimmt. Durch den Ein-
tritt des Sicherungsfalls wird die fiir die gewihlte Anlage geltende Sperrfrist nicht beriihrt.
Die Sicherung ist nicht erforderlich, wenn der Arbeitgeber ein inlidndisches Kreditinstitut ist.

(5) Anteile an OGAW-Sondervermégen sowie an als Sondervermogen aufgelegten offenen
Publikums-AIF nach den §§ 218 und 219 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie Anteile an
offenen EU-Investmentvermogen und offenen ausldndischen AIF, die nach dem Kapital-
anlagegesetzbuch vertrieben werden diirfen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c des

5. VermBG), bleiben Vermogensbeteiligungen bei Anderung der im maBgebenden Jahres-
bericht oder im ersten Jahres- oder Halbjahresbericht nach Auflegung des Investmentver-
mogens festgestellten Zusammensetzung des Investmentvermogens, die wihrend der Laufzeit
eines Vertrags nach § 4 des 5. VermBG iiber den Erwerb von entsprechenden Anteilen mit
laufenden vermogenswirksamen Leistungen eintreten kann.

(6) Ein Genussschein ist ein Wertpapier, wenn er ein Genussrecht verbrieft und auf Inhaber,
Namen oder an Order lautet. Ein Genussschein kann grundsétzlich von Unternehmen jeder
Rechtsform ausgegeben werden. Genussrechte konnen alle Vermogensrechte sein, wie sie
typischerweise Aktioniren zustehen. Sie unterscheiden sich von Mitgliedschaftsrechten durch
das Fehlen der Kontroll- und Verwaltungsrechte. Genussscheine sind Vermogensbeteiligun-

gen, wenn sie

1. vom inldndischen oder auslidndischen Arbeitgeber oder von einem Unternehmen, das als
herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18
Absatz 1 AktG), ausgegeben werden oder

2. von einem inlédndischen Unternehmen, das kein Kreditinstitut ist, ausgegeben werden und
an einer deutschen Borse zum regulierten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr ein-
bezogen sind.

Voraussetzung ist stets, dass mit dem Genussrecht das Recht am Gewinn des Unternehmens
verbunden ist. Die Zusage eines gewinnunabhingigen Mindest- bzw. Festzinses steht damit
grundsitzlich nicht im Einklang. Ein gewinnunabhéngiger Mindest- oder Festzins ist z. B.
dann nicht zugesagt, wenn die Zinszahlung ausdriicklich von einem ausreichenden Gewinn
abhédngig gemacht ist oder das Genussrechtskapital am Verlust teilnimmt (vgl. § 10 Absatz 5
Gesetz iiber das Kreditwesen). Sofern eine gewinnunabhiingige Mindestverzinsung zugesagt
ist, muss eine der in § 2 Absatz 4 1. V..m. Absatz 3 des 5. VermBG geforderten Voraussetzun-
gen erfiillt sein. Die Mindestverzinsung im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 2 des 5. VermBG
bestimmt sich nach dem Ausgabepreis, nicht nach dem Nennwert oder Tageskurs des Genuss-
scheins. Sind neben dem Recht am Gewinn eines Unternehmens andere Rechte vereinbart, die
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ebenfalls typische Vermogensrechte eines Aktionérs sein konnen (z. B. Bezugsrechte), steht
das der Annahme eines Genussrechts nicht entgegen. Voraussetzung ist aulerdem, dass Riick-
zahlung zum Nennwert nicht zugesagt ist. Diese Voraussetzung ist z. B. in folgenden Fillen
erfiillt:

1. Ausschluss der Riickzahlbarkeit (Unkiindbarkeit, keine Riicknahme des Genussscheins);

2. Riickzahlbarkeit bei Kiindigung, bei Riickgabe oder nach Fristablauf, wenn sich der
Riickzahlungsanspruch nach der Wertentwicklung eines Unternehmens richtet (z. B.
unmittelbar auf einen Anteil am Liquidationserl6s gerichtet ist oder sich nach dem
Borsenkurs einer entsprechenden Aktie des Unternehmens richtet);

3. Riickzahlbarkeit bei Kiindigung, bei Riickgabe oder nach Fristablauf, wenn eine Beteili-
gung am Verlust vereinbart ist (das ist auch dann der Fall, wenn im Verlustfalle weniger als
der Nennwert zuriickgezahlt wird);

4. Riickzahlbarkeit bei Kiindigung, bei Riickgabe oder nach Fristablauf, wenn eine Riickzah-
lung nur aus dem Gewinn erfolgen darf.

Ist Riickzahlung zum Nennwert zugesagt, kann es sich um eine Gewinnschuldverschreibung
handeln (Absatz 3).

(7) Beteiligungen an einer Genossenschaft durch Begriindung oder Erwerb eines Geschifts-
guthabens sind Vermogensbeteiligungen, wenn die Genossenschaft

1. der inldndische Arbeitgeber oder ein inldndisches Unternehmen ist, das als herrschendes
Unternehmen mit dem inldndischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18
Absatz 1 AktG), oder

2. ein inldndisches Kreditinstitut oder ein Post-, Spar- oder Darlehensverein ist oder

3. eine Bau- oder Wohnungsgenossenschaft im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Wohnungsbau-Pramiengesetzes (WoPG) ist, welche die in § 2 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe g des 5. VermBG geforderten Voraussetzungen erfiillt.

Die Begriindung oder der Erwerb eines Geschiftsguthabens bei einer Genossenschaft setzt
voraus, dass der Arbeitnehmer bereits Mitglied der Genossenschaft ist oder vereinbart ist,
dass er von der Genossenschaft als Mitglied aufgenommen wird. Zur Begriindung von
Geschiftsguthaben bei einer Genossenschaft werden auch die vermdgenswirksamen Leistun-
gen angelegt, die als Anzahlungen oder als Einzahlungen auf den Geschéftsanteil des Arbeit-
nehmers geleistet werden, nachdem das Geschiftsguthaben durch Verlust gemindert oder der
Geschiftsanteil durch Beschluss der Generalversammlung erhoht worden ist. Ist die Sperrfrist
nicht eingehalten, gehdren Aufwendungen fiir den ersten Erwerb von Anteilen an Bau- und
Wohnungsgenossenschaften (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 WoPG) zu den Anlagen nach

§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG (Abschnitt 9 Absatz 3).

(8) Beteiligungen an einer Gesellschaft mit beschrinkter Haftung (GmbH) durch Ubernahme
einer Stammeinlage oder Erwerb eines Geschiftsanteils sind Vermogensbeteiligungen, wenn
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die GmbH der inldndische Arbeitgeber oder ein inldndisches Unternehmen ist, das als herr-
schendes Unternehmen mit dem inlédndischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist

(§ 18 Absatz 1 AktG). Zur Ubernahme einer Stammeinlage bei einer GmbH durch den Arbeit-
nehmer konnen vermogenswirksame Leistungen

1. bei Errichtung der GmbH auf Grund des mit dem Arbeitnehmer abgeschlossenen Gesell-
schaftsvertrags oder

2. bei Erhohung des Stammkapitals der GmbH auf Grund einer Ubernahmeerklirung des
Arbeitnehmers (§ 55 Absatz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschrinkter Haftung - GmbHG)

nach den Vorschriften des § 6 des 5. VermBG iiber den Beteiligungsvertrag angelegt werden.
Zum Erwerb eines Geschiftsanteils an einer GmbH durch den Arbeitnehmer kdnnen vermo-
genswirksame Leistungen auf Grund eines Abtretungsvertrags des Arbeitnehmers mit der
arbeitgebenden GmbH oder dem genannten verbundenen Unternehmen, nach den Vorschrif-
ten des § 7 des 5. VermBG iiber den Beteiligungs-Kaufvertrag (Abschnitt 7) angelegt werden.
Nach den Vorschriften des § 4 des 5. VermBG angelegte vermogenswirksame Leistungen
konnen zur Ubernahme einer Stammeinlage auf Grund eines Gesellschaftsvertrags oder einer
Ubernahmeerklidrung des Arbeitnehmers und zum Erwerb eines Geschiiftsanteils auf Grund
eines Abtretungsvertrags verwendet werden (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des 5. VermBG).
Zur Ubernahme einer Stammeinlage kénnen vermogenswirksame Leistungen bereits dann
angelegt oder verwendet werden, wenn der Gesellschaftsvertrag abgeschlossen oder die Uber-
nahme der Stammeinlage erklirt, aber die Gesellschaft oder die Erhohung des Stammkapitals
noch nicht in das Handelsregister eingetragen worden ist. Unterbleibt die Eintragung, so sind
Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 3 und § 8 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung zur Durch-
fithrung des Fiinften Vermogensbildungsgesetzes (Fiinftes Vermogensbildungsgesetz-
Durchfiihrungsverordnung - VermBDYV) zu beachten.

(9) Stille Beteiligungen an einem Unternehmen sind Vermdgensbeteiligungen, wenn dieses

1. der inldndische Arbeitgeber oder ein inldndisches Unternehmen ist, das als herrschendes
Unternehmen mit dem inldndischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18
Absatz 1 AktG), oder

2. ein inldndisches Unternehmen ist, das auf Grund eines Vertrags mit dem Arbeitgeber an
dessen inlindischem Unternehmen gesellschaftsrechtlich beteiligt ist (indirekte betriebliche
stille Beteiligung iiber eine so genannte Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft).

Als Vermogensbeteiligungen sind auch stille Beteiligungen an einem inldndischen Unterneh-
men anzusehen, das auf Grund eines Vertrags mit einem anderen inldndischen Unternehmen
an diesem gesellschaftsrechtlich beteiligt ist, wenn dieses als herrschendes Unternehmen mit
dem inldndischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 Absatz 1 AktG). Die
stille Beteiligung muss die im Handelsgesetzbuch fiir sie vorgeschriebenen Voraussetzungen
erfiilllen. Die stille Beteiligung an einem Unternehmen ist danach unabhiingig von dessen
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Rechtsform moglich, wenn das Unternehmen ein Handelsgewerbe betreibt, oder wenn das
Unternehmen z. B. wegen seiner Rechtsform oder wegen seiner Eintragung im Handels-
register als Unternehmen gilt, das ein Handelsgewerbe betreibt. An einer Gesellschaft, die
kein Handelsgewerbe betreibt, aber - zu Unrecht - als Kommanditgesellschaft im Handels-
register eingetragen ist, kann eine stille Beteiligung begriindet werden, wenn die eingetragene
Gesellschaft ein Gewerbe betreibt. Ob diese Voraussetzung erfiillt ist, ist jeweils unter
Berticksichtigung der Umsténde des Einzelfalls ausschlieBlich nach handelsrechtlichen
Grundsitzen festzustellen. Fiir die Abgrenzung einer stillen Beteiligung von einem partiari-
schen Darlehen kommt es darauf an, ob die Vertragspartner einen gemeinsamen Zweck ver-
folgen (vgl. BFH-Urteil vom 21. Juni 1983, BStBI II Seite 563). Indiz fiir die Verfolgung
eines gemeinsamen Zwecks kann die ausdriickliche Vereinbarung von Kontrollrechten des
Arbeitnehmers sein. Fehlt es an einem gemeinsamen Zweck der Vertragspartner, liegt ein
partiarisches Darlehen vor (Absatz 10).

(10) Darlehensforderungen sind Vermogensbeteiligungen, wenn

1. sie Forderungen gegen den Arbeitgeber oder gegen ein inldndisches Unternehmen sind, das
als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18
Absatz 1 AktG) und

2. die Anspriiche des Arbeitnehmers aus dem Darlehensvertrag gesichert sind.

Absatz 4 gilt entsprechend.

(11) Genussrechte an einem Unternehmen, iiber die keine Genussscheine mit Wertpapier-
charakter ausgegeben werden, sind Vermogensbeteiligungen, wenn

1. das Unternehmen der inldndische Arbeitgeber oder ein inldndisches Unternehmen ist, das
als herrschendes Unternehmen mit dem inldndischen Unternehmen des Arbeitgebers ver-
bunden ist (§ 18 Absatz 1 AktG), und

2. die Voraussetzungen des Absatzes 6 erfiillt sind.

Ist Riickzahlung zum Nennwert vereinbart, kann es sich um ein partiarisches Darlehen han-
deln (Absatz 10).

(12) Mit vermogenswirksamen Leistungen konnen auch Nebenkosten der Begriindung oder
des Erwerbs einer Vermogensbeteiligung beglichen werden. Nebenkosten sind z. B. Provi-
sionen, Notariatsgebiihren, Eintrittsgelder im Zusammenhang mit Geschiftsguthaben bei
einer Genossenschaft, Aufgelder im Zusammenhang mit Stammeinlagen bei einer GmbH und
Kosten fiir Registereintragungen. Keine Nebenkosten in diesem Sinne sind z .B. Stiickzinsen
und Verwaltungskosten wie z. B. Depot- oder Kontofiihrungsgebiihren.
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5. Anlagen auf Grund von Sparvertrigen iiber Wertpapiere oder andere Vermogens-
beteiligungen
(§ 2 Absatz 1 Nummer 1, § 4 des 5. VermBG)

(1) Sparvertrige tiber Wertpapiere oder andere Vermogensbeteiligungen (Abschnitt 4) konnen
mit inldndischen Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Kreditinstituten oder
Verwaltungsgesellschaften im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG in anderen EU-Mitglied-
staaten abgeschlossen werden. Die Vertrdge brauchen die Voraussetzungen des § 21 Absatz 4
der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung nicht zu erfiillen, d. h., es konnen auch ohne
Ausfertigung eines Sparbuchs mit jeder Einzahlung unmittelbar wertpapierméfig verbriefte
Vermogensbeteiligungen erworben werden. Die Vertrige konnen auf den Erwerb oder die
Begriindung bestimmter Vermdogensbeteiligungen beschriinkt sein (z. B. auf den Erwerb von
Aktien eines bezeichneten Unternehmens). Die Beschrinkung kann geéndert oder aufgehoben
werden.

(2) Ein Vertrag iiber eine einmalige Einzahlung ist ein Vertrag iiber eine einzige, der Hohe
nach bestimmte Einzahlung. Ein Vertrag iiber laufende Einzahlungen liegt vor, wenn auf
diesen Vertrag fiir die Dauer von sechs Jahren seit Vertragsabschluss mindestens einmal in
jedem Kalenderjahr Betrige eingezahlt werden sollen; die einzuzahlenden Betrige brauchen
der Hohe nach nicht bestimmt zu sein. Als Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt der Tag, an
dem die vermogenswirksame Leistung, bei Vertragen iiber laufende Einzahlungen die erste
vermogenswirksame Leistung, beim Kreditinstitut oder bei der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft eingeht. Aus Vereinfachungsgriinden bestehen keine Bedenken dagegen, Einzahlungen
auf einen Sparvertrag iiber laufende Einzahlungen noch bis zum letzten Tag des Kalender-

monats zuzulassen, in dem die Frist von sechs Jahren endet.

(3) Die siebenjihrige Sperrfrist gilt einheitlich fiir Vertrige iiber die einmalige oder laufende
Anlage vermogenswirksamer Leistungen. Sie beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem
die vermogenswirksame Leistung, bei Vertrigen iiber laufende Einzahlungen die erste vermo-
genswirksame Leistung beim Kreditinstitut oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein-
geht. Die Einzahlung anderer Betrige hat auf den Beginn der Sperrfrist keinen Einfluss.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer unterschreibt den Sparvertrag tiber laufende Einzahlungen am
30. Juli 2018. Die erste vermogenswirksame Leistung geht am 20. August 2018 bei
der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Der Sparvertrag gilt am 20. August 2018 als
abgeschlossen, so dass die sechsjidhrige Einzahlungsfrist am 19. August 2024 endet.
Auf Grund der Vereinfachungsregelung ist die letzte Einzahlung aber auch noch am
31. August 2024 moglich. Die siebenjidhrige Sperrfrist endet am 31. Dezember 2024.
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(4) Der Vertrag iiber die laufende Anlage vermogenswirksamer Leistungen ist unterbrochen,
wenn in einem Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr des Vertragsabschlusses folgt, weder ver-
mogenswirksame Leistungen noch andere Betrige eingezahlt werden; dabei liegt z. B. eine
Einzahlung anderer Betrige auch dann vor, wenn Zinsen fiir eingezahlte Betrige gutgeschrie-
ben bleiben.

Beispiele:
A. Der Arbeitnehmer unterschreibt den Sparvertrag iiber laufende Einzahlungen am

28. September 2018. Die erste vermogenswirksame Leistung geht am 2. November
2018, weitere vermogenswirksame Leistungen gehen bis einschlieBlich Mirz 2019 bei
der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Ab 1. April 2019 werden keine Betrige mehr
eingezahlt, weil der Arbeitnehmer arbeitslos geworden ist. Die gutgeschriebenen Zinsen
und die gutgeschriebenen Ertriage aus Vermogensbeteiligungen hat sich der Arbeit-
nehmer auszahlen lassen. Am 2. November 2020 werden erneut vermdgenswirksame
Leistungen eingezahlt. Der Vertrag ist nicht unterbrochen, weil in den Kalenderjahren
2019 und 2020 vermogenswirksame Leistungen angelegt worden sind.

B. Der Arbeitnehmer unterschreibt den Sparvertrag iiber laufende Einzahlungen am
28. September 2018. Die erste vermogenswirksame Leistung geht am 2. November
2018 bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Ab 1. Januar 2019 werden keine
Betridge mehr eingezahlt, weil der Arbeitnehmer arbeitslos geworden ist. Die gutge-
schriebenen Zinsen und die gutgeschriebenen Ertrige aus Vermogensbeteiligungen hat
sich der Arbeitnehmer auszahlen lassen. Ab 1. Februar 2020 werden erneut vermogens-
wirksame Leistungen eingezahlt. Der Vertrag ist unterbrochen, weil im Kalenderjahr
2019 keine Einzahlungen vorliegen.

(5) Nach einer Unterbrechung kénnen auf den Sparvertrag keine vermoégenswirksamen
Leistungen mehr angelegt werden.

(6) Endet fiir vermogenswirksame Leistungen die Verwendungsfrist (§ 4 Absatz 2 Nummer 1
des 5. VermBG) mit oder nach Ablauf der Sperrfrist, so werden sie auch dann gefoérdert, wenn
keine Vermogensbeteiligungen erworben werden.

(7) Die Festlegung erworbener Wertpapiere und die Aufzeichnungspflichten bei ihrer Ver-
wahrung durch den Arbeitgeber sind in § 4 Absatz 1 und 2 VermBDYV geregelt. Die Mittei-
lungspflichten des Kreditinstituts oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft und des Arbeitge-
bers bei Verwahrung der erworbenen Wertpapiere durch den Arbeitgeber sind in § 2 Absatz 3
VermBDYV geregelt.
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(8) Die erworbenen Wertpapiere konnen vor Ablauf der Sperrfrist zulagenunschidlich gegen
andere verbriefte Vermogensbeteiligungen ausgetauscht werden (§ 4 Absatz 4 Nummer 6 des
5. VermBG). Dieser Austausch ist nur moglich, wenn die Wertpapiere bei einem Kredit-
institut oder bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwahrt werden. Der Erlos aus der
VeriduBerung einschlieBlich etwaiger Kursgewinne ist bis zum Ablauf des folgenden Kalen-
dermonats zum Erwerb der fiir den Rest der Sperrfrist festzulegenden anderen Wertpapiere zu
verwenden. Dabei iibrig bleibende vermogenswirksame Leistungen bleiben gefordert, wenn
sie 150 Euro nicht iibersteigen; aus mehreren Verdullerungsvorgéangen iibrig bleibende ver-
mogenswirksame Leistungen sind zusammenzurechnen. Wird die 150-Euro-Grenze iiber-
schritten, wird die Forderung der nicht wieder verwendeten vermogenswirksamen Leistungen
riickgingig gemacht, weil in dieser Hohe eine schidliche Verfiigung vorliegt. Sind zum
Erwerb von Wertpapieren neben vermogenswirksamen Leistungen auch andere Betrige
verwendet worden, so gelten beim Austausch von Wertpapieren zuerst die anderen Betrige
als iibrig bleibend; diese Betrige bleiben bei der Ermittlung der 150-Euro-Grenze aufler
Ansatz.

6. Anlagen auf Grund von Wertpapier-Kaufvertrigen
(§ 2 Absatz 1 Nummer 2, § 5 des 5. VermBG)

(1) Auf Grund eines Wertpapier-Kaufvertrags mit dem inldndischen Arbeitgeber werden
vermogenswirksame Leistungen durch Verrechnung mit dem Kaufpreis zum Erwerb von
Wertpapieren (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a bis ¢ und f des 5. VermBG) angelegt.
Der Kaufpreis kann mit vermogenswirksamen Leistungen entrichtet werden durch

- einmalige Verrechnung als Vorauszahlung oder nachtrigliche Zahlung,

- laufende Verrechnung als Anzahlungen oder Abzahlungen.

(2) Ist der Kaufpreis durch einmalige Verrechnung vorausgezahlt oder durch laufende Ver-
rechnung angezahlt worden, so hat der Arbeitgeber ein Anzahlungskonto zu fiihren.

(3) Die Festlegung erworbener Wertpapiere und die Aufzeichnungspflichten bei ihrer Ver-
wahrung sind in § 4 Absatz 3 VermBDYV geregelt. Die Mitteilungspflichten des Arbeitgebers
und des Kreditinstituts oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Verwahrung der erwor-
benen Wertpapiere durch ein vom Arbeitnehmer benanntes Kreditinstitut oder eine vom
Arbeitnehmer benannte Kapitalverwaltungsgesellschaft sind in § 2 Absatz 4 VermBDV
geregelt. Der sparzulagenunschidliche Austausch von Wertpapieren (Abschnitt 5 Absatz 8)
ist nicht moglich, wenn diese auf Grund eines Wertpapier-Kaufvertrags erworben worden

sind.
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7. Anlagen auf Grund von Beteiligungs-Vertrigen und Beteiligungs-Kaufvertrigen
(§ 2 Absatz 1 Nummer 3, §§ 6 und 7 des 5. VermBG)

(1) Beteiligungs-Vertrige (§ 6 des 5. VermBG) unterscheiden sich von Beteiligungs-Kauf-
vertriagen (§ 7 des 5. VermBGQG) hauptséchlich dadurch, dass Beteiligungs-Vertrige nicht
verbriefte Vermogensbeteiligungen erstmals begriinden, wihrend auf Grund von Beteili-
gungs-Kaufvertrigen bereits bestehende nicht verbriefte Vermogensbeteiligungen erworben
werden.

(2) Auf Grund eines Beteiligungs-Vertrags nach § 6 Absatz 1 des 5. VermBG und auf Grund
eines Beteiligungs-Kaufvertrags nach § 7 Absatz 1 des 5. VermBG zwischen dem Arbeitneh-
mer und dem inldndischen Arbeitgeber konnen vermodgenswirksame Leistungen in nicht ver-
brieften betrieblichen Vermogensbeteiligungen angelegt werden. Auf Grund eines Beteili-
gungs-Kaufvertrags nach § 7 Absatz 1 des 5. VermBG konnen auBlerdem insbesondere auler-
betriebliche Vermogensbeteiligungen in Form von Geschéftsguthaben bei inldndischen
Kredit-, Bau- oder Wohnungsbaugenossenschaften sowie stille Beteiligungen an sog. Mit-
arbeiterbeteiligungsgesellschaften (Abschnitt 4 Absatz 9) erworben werden. Die vermogens-
wirksamen Leistungen sind zu verrechnen (Abschnitt 6 Absatz 1 und 2).

(3) Ein Beteiligungs-Vertrag nach § 6 Absatz 2 des 5. VermBG kann vom Arbeitnehmer mit
einem Unternehmen, das mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist, mit einer
sog. Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft oder mit einer Kredit-, Bau- oder Wohnungsge-
nossenschaft zur Begriindung nicht verbriefter Vermogensbeteiligungen an dem vertrag-
schlieBenden Unternehmen abgeschlossen werden. Ein Beteiligungs-Kaufvertrag nach § 7
Absatz 2 des 5. VermBG kann vom Arbeitnehmer mit der GmbH, die mit dem Unternehmen
des Arbeitgebers verbunden ist, zum Erwerb von Geschiftsanteilen an der vertragschlieBen-
den GmbH abgeschlossen werden. Die vermodgenswirksamen Leistungen sind vom Arbeit-
geber zu iiberweisen; die einmalige Uberweisung als Voraus- oder nachtrigliche Zahlung
sowie laufende Uberweisungen als An- oder Abzahlungen sind zulissig. So kann in einem
Beteiligungs-Vertrag nach § 6 Absatz 2 des 5. VermBG vereinbart sein, dass der Arbeitneh-
mer an eine Genossenschaft vermogenswirksame Leistungen laufend als Anzahlungen zum
Zwecke der Begriindung von Geschiftsguthaben vom Arbeitgeber iiberweisen ldsst, damit die
Genossenschaft fiir den Arbeitnehmer die Einzahlungen erbringt, die zu leisten sind, sobald er
der Genossenschaft beigetreten ist und die Geschiftsanteile iibernommen hat.

(4) Ist die fiir die Begriindung der Vermogensbeteiligung geschuldete Geldsumme (§ 6
Absatz 1 und 2 des 5. VermBG) oder der Kaufpreis (§ 7 Absatz 1 und 2 des 5. VermBG)
durch einmalige vermogenswirksame Leistung vorausgezahlt oder durch laufende vermogens-
wirksame Leistungen angezahlt worden, so hat der Arbeitgeber oder das Unternehmen ein
Anzahlungskonto zu fiihren.
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(5) Die Aufzeichnungspflichten wihrend der Dauer der Sperrfrist (§ 6 Absatz 3 Nummer 2,
§ 7 Absatz 3 des 5. VermBG) sind in § 3 VermBDYV geregelt.

8. Insolvenzschutz
(§ 2 Absatz 5a des 5. VermBG)

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Anlage vermogenswirksamer Leistungen im eigenen Unter-
nehmen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer Vorkehrungen zu treffen, die der Absiche-
rung der angelegten vermogenswirksamen Leistungen bei einer wihrend der Dauer der Sperr-
frist eintretenden Zahlungsunfihigkeit des Arbeitgebers dienen (§ 2 Absatz 5a Satz 1 des

5. VermBG). Diese Vorkehrungen des Arbeitgebers gegen Insolvenz sind nicht Voraus-
setzung fiir den Anspruch des Arbeitnehmers auf die Arbeitnehmer-Sparzulage. Die Regelung
betrifft alle im Fiinften Vermogensbildungsgesetz zugelassenen Formen von Kapitalbeteili-
gungen der Arbeitnehmer am arbeitgebenden Unternehmen mit Ausnahme von Darlehen (§ 2
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe k des 5. VermBG) und Namensschuldverschreibungen (§ 2
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des 5. VermBG), fiir die bereits die Absicherung durch eine
Versicherung oder Bankbiirgschaft als Voraussetzung fiir die Anlage vermogenswirksamer
Leistungen und damit fiir einen moglichen Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage vorge-
schrieben ist.

(2) Zum Bericht des Bundesministeriums fiir Arbeit und Sozialordnung iiber die Vorkehrun-
gen zur Insolvenzsicherung vermoégenswirksamer Leistungen beim Erwerb von Mitarbeiter-
Kapitalbeteiligungen (§ 2 Absatz 5a Satz 2 des 5. VermBG) siehe Bundestags-Drucksache
14/9731 vom 28. Juni 2002.

9. Anlagen nach dem Wohnungsbau-Primiengesetz
(§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG)

(1) Als Aufwendungen des Arbeitnehmers nach dem WoPG konnen vermoégenswirksame
Leistungen auf Grund von Vertriagen angelegt werden, die nach den Vorschriften des WoPG
abgeschlossen worden sind. Bei der Anlage vermogenswirksamer Leistungen nach § 2
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 WoPG als Aufwendungen fiir den ersten Erwerb von Anteilen an
Bau- und Wohnungsgenossenschaften miissen jedoch die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe g zweiter Halbsatz des 5. VermBG erfiillt sein. Eine Anlage nach dem
WoPG liegt auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer unbeschriankt einkommensteuerpflichtig
nach § 1 Absatz 3 EStG ist und die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2
EStG nicht erfiillt oder beschrinkt einkommensteuerpflichtig ist (§ 1 Absatz 4 EStG) oder
wenn das Einkommen des Arbeitnehmers die Einkommensgrenze (§ 2a WoPG) iiberschritten
hat.
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(2) Beitrdage an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen setzen den Abschluss eines
Bausparvertrags mit einer Bausparkasse voraus (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WoPG).
Bausparkassen sind Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1 des Gesetzes iiber Bauspar-
kassen.

(3) Vermogenswirksame Leistungen konnen als Aufwendungen fiir den ersten Erwerb von
Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften erbracht werden (§ 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 WoPG). Wegen der Zuordnung zu einer Anlage nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe g des 5. VermBG und den Wegfall dieser Zulagenbegiinstigung vgl. Abschnitt 4
Absatz 7 und Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 3.

(4) Wohnbau-Sparvertridge im Sinne des WoPG sind Sparvertrige mit einem Kreditinstitut
oder einem am 31. Dezember 1989 als gemeinniitzig anerkannten Wohnungsunternehmen
oder einem am 31. Dezember 1989 als Organ der staatlichen Wohnungspolitik anerkannten
Unternehmen, wenn diese Unternehmen eigene Spareinrichtungen unterhalten, auf die die
Vorschriften des Gesetzes iiber das Kreditwesen anzuwenden sind. Die eingezahlten Sparbei-
trige und die Primien miissen zum Bau oder Erwerb selbst genutzten Wohneigentums oder
zum Erwerb eines eigentumséhnlichen Dauerwohnrechts verwendet werden; die Wohnbau-
Sparvertridge miissen auf die Dauer von drei bis sechs Jahren als allgemeine Sparvertriage oder
als Sparvertrige mit festgelegten Sparraten abgeschlossen werden (§ 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 WoPQG).

(5) Baufinanzierungsvertrige im Sinne des WoPG sind Vertrige mit einem Wohnungs- und
Siedlungsunternehmen oder einem am 31. Dezember 1989 anerkannten Organ der staatlichen
Wohnungspolitik, die nach der Art von Sparvertrigen mit festgelegten Sparraten auf die
Dauer von drei bis acht Jahren mit dem Zweck einer Kapitalansammlung abgeschlossen
werden; Voraussetzung ist, dass die eingezahlten Beitrdge und die Pramien zum Bau oder
Erwerb selbst genutzten Wohneigentums oder zum Erwerb eines eigentumsihnlichen Dauer-
wohnrechts verwendet werden (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 WoPG). Die zum Wohnungs-
bau verwendeten Betrige diirfen nicht im Ausland eingesetzt werden (§ 2 Absatz 2

Satz 10 WoPG). Baufinanzierungsvertrige unterscheiden sich von den Wohnbau-Sparver-
trigen mit festgelegten Sparraten (Absatz 4) dadurch, dass auBler den Verpflichtungen des
Arbeitnehmers auch die Verpflichtungen des Unternehmens zur Erbringung der vertraglichen
Leistungen von vornherein festgelegt sein miissen (vgl. BFH-Urteil vom 17. Mirz 1972,
BStBI II Seite 601).
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10. Anlagen fiir den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die
Entschuldung eines Wohngebiudes usw.
(§ 2 Absatz 1 Nummer 5 des 5. VermBG)

Bei einer Anlage unmittelbar fiir den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die
Entschuldung eines im Inland belegenen Wohngebiudes usw. gilt Folgendes:

1.  Wohngebiude sind Gebdude, soweit sie Wohnzwecken dienen.

2. Fir die Anlage ist Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer entweder Alleineigentiimer
oder Miteigentiimer des Wohngebiudes usw. ist; mindestens muss jedoch eine Auf-
lassungsvormerkung zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen sein. Keine Anlage in
diesem Sinne liegt vor, sofern der Anlage ein von einem Dritten vorgefertigtes Konzept
zu Grunde liegt, bei dem der Arbeitnehmer vermogenswirksame Leistungen zusammen
mit mehr als 15 anderen Arbeitnehmern anlegen kann (§ 2 Absatz 1 Nummer 5 des
5. VermBGQG).

3. Eine Anlage liegt u. a. vor, wenn es sich bei den Aufwendungen um Anschaffungs-
kosten, Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen bei Instandsetzung und
Modernisierung handelt (vgl. BMF-Schreiben vom 18. Juli 2003, BStBI I Seite 386).

4. Als Aufwendungen fiir den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die
Entschuldung eines Wohngebiudes usw. konnen die vermogenswirksamen Leistungen
nur erbracht werden, soweit im Zeitpunkt ihres Zuflusses die Schuld des Arbeitnehmers,
fiir den die Leistungen erbracht werden, nicht bereits getilgt ist.

5. Sparleistungen an Treuhand- und Immobilienspargesellschaften sind keine Aufwendun-
gen fiir den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die Entschuldung eines
Wohngebzudes usw.

11. Anlagen auf Grund von Vertrigen des Ehegatten oder Lebenspartners, der Kinder
oder der Eltern
(§ 3 Absatz 1 des 5. VermBG)

(1) Der Arbeitnehmer kann vermogenswirksame Leistungen auch auf Grund von Sparver-
trigen liber Wertpapiere oder andere Vermogensbeteiligungen (Abschnitt 5), auf Grund von
Vertriagen nach den Vorschriften des WoPG (Abschnitt 9), auf Grund von Sparvertrigen (§ 8
des 5. VermBG) und auf Grund von Kapitalversicherungsvertriagen (§ 9 des 5. VermBG)
anlegen lassen, die von seinem Ehegatten oder Lebenspartner (s. auch Gesetz zur Einfiih-
rung des Rechts auf EheschlieBung fiir Personen gleichen Geschlechts vom 20. Juli 2017,
BGBIL. I Seite 2787) abgeschlossen worden sind, mit dem der Arbeitnehmer die Zusammen-
veranlagung zur Einkommensteuer wéhlen kann (§ 26 Absatz 1 Satz 1 EStG). Das gilt auch,
wenn die genannten Vertrdge von Kindern des Arbeitnehmers (§ 32 Absatz 1 EStG) abge-
schlossen worden sind, solange die Kinder zu Beginn des Kalenderjahrs der vermoégenswirk-
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samen Leistung das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hat der Arbeitnehmer zu
Beginn des Kalenderjahrs der vermogenswirksamen Leistungen das 17. Lebensjahr noch nicht
vollendet, so konnen vermogenswirksame Leistungen auch auf die genannten Vertrige
angelegt werden, die von seinen Eltern oder einem Elternteil abgeschlossen worden sind.
Die vom Arbeitnehmer zugunsten des Ehegatten oder Lebenspartners, der Kinder oder der
Eltern auf deren Sparvertrige iiber Wertpapiere oder andere Vermogensbeteiligungen ange-
legten vermogenswirksamen Leistungen sind vom Vertragsinhaber vertragsgemil zu ver-
wenden; der Vertragsinhaber kann mit diesen Leistungen auch betriebliche Vermogensbetei-
ligungen erwerben (z. B. Gewinnschuldverschreibungen oder Genussscheine seines Arbeit-
gebers). Eine Abtretung der Anspriiche aus den genannten Vertrigen an den Arbeitnehmer
steht der Anlage seiner vermogenswirksamen Leistungen auf diese Vertriage nicht entgegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Anlagen fiir den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erwei-
terung oder die Entschuldung eines Wohngebiudes usw. (Abschnitt 10), wenn die in Absatz 1
genannten Personen Alleineigentiimer oder Miteigentiimer des Wohngebidudes usw. sind oder
zu ihren Gunsten eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist (Abschnitt 10
Nummer 2).

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten auch bei steuerlich anerkannten Dienstverhiltnissen zwischen
Ehegatten oder Lebenspartnern (vgl. R 4.8 Absatz 1 EStR, H 4.8 - Arbeitsverhiltnisse zwi-
schen Ehegatten - EStH).

(4) Vermogenswirksame Leistungen konnen auch auf Gemeinschaftskonten/-depots angelegt
werden. Abschnitt 14 Absatz 3 und Abschnitt 19 Absatz 1 Satz 3 sind zu beachten.

12. Vereinbarung der vermogenswirksamen Leistungen, freie Wahl der Anlage
(§8 10, 11, 12 des 5. VermBG)

(1) Vermogenswirksame Leistungen, die zusitzlich zum sonstigen Arbeitslohn zu erbringen
sind, konnen in Vertrigen mit Arbeitnehmern, in Betriebsvereinbarungen, in Tarifvertragen
sowie in bindenden Festsetzungen nach dem Heimarbeitsgesetz vereinbart werden (§ 10 des
5. VermBGQ); fiir Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit werden zusétzliche
vermogenswirksame Leistungen auf Grund eines Gesetzes erbracht.

(2) Die vermogenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitslohns (Absatz 3) wird in einem
Vertrag vereinbart, den der Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag des Arbeitnehmers mit
diesem abschlieBen muss (§ 11 Absatz 1 des 5. VermBG; beziiglich der Grenzgénger vgl.
Abschnitt 2 Absatz 3). Macht ein Tarifvertrag den Anspruch auf zusitzliche vermogens-
wirksame Leistungen davon abhingig, dass der Arbeitnehmer als Eigenleistung auch Teile
des Arbeitslohns vermogenswirksam anlegt, so ist fiir die vermogenswirksame Anlage ein
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schriftlicher Antrag des Arbeitnehmers nicht erforderlich. Der Arbeitgeber muss auf Ver-
langen des Arbeitnehmers die vermogenswirksame Anlage von Lohnteilen auch dann ver-
einbaren, wenn der Arbeitnehmer fiir diese Anlage eine der nicht zulagebegiinstigten Anlage-
formen (Abschnitt 2 Absatz 2 Nummer 1) wihlt. Der Arbeitgeber muss dem Verlangen des
Arbeitnehmers aber insoweit nicht folgen, als die anzulegenden Lohnteile fiir sich oder
zusammen mit anderen vermogenswirksamen Leistungen den Betrag von 870 Euro im
Kalenderjahr iibersteigen. Soweit der Arbeitgeber zur Anlage von Lohnteilen nicht verpflich-
tet ist, kann er sich freiwillig bereit erkldren, die vom Arbeitnehmer verlangte Anlage von
Lohnteilen zu vereinbaren.

(3) Vermogenswirksam angelegt werden konnen nur Teile des Arbeitslohns, der zu den Ein-
kiinften aus nichtselbstindiger Arbeit nach § 19 EStG gehort (Arbeitslohn im steuerlichen
Sinne) und der dem Arbeitnehmer noch nicht zugeflossen ist; die nachtriagliche Umwandlung
von zugeflossenem Arbeitslohn in vermogenswirksame Leistungen ist nur im Fall der Grenz-
gianger (Abschnitt 2 Absatz 3) moglich. Auch pauschal besteuerter oder steuerfreier Arbeits-
lohn kann vermogenswirksam angelegt werden, also z. B. Teile

1. des pauschal besteuerten Arbeitslohns von kurzfristig Beschiftigten, Aushilfskréften in
der Land- und Forstwirtschaft und geringfiigig entlohnten Beschiftigten (§ 40a EStG),

2. der pauschal besteuerten sonstigen Beziige (§ 40 Absatz 1 EStG),
3. des steuerfreien Zuschusses zum Mutterschaftsgeld (§ 3 Nummer 1 Buchstabe d EStG).

Kein Arbeitslohn in diesem Sinne sind z. B. die steuerfreien Lohnersatzleistungen (wie
Wintergeld - Mehraufwands-Wintergeld, Zuschuss-Wintergeld -, Insolvenzgeld, Mutter-
schaftsgeld), der Ersatz von Aufwendungen des Arbeitnehmers, die Arbeitnehmer-Sparzulage
und die Vergiitungen, die ein Kommanditist fiir seine Tatigkeit im Dienst der Kommandit-
gesellschaft erhilt; diese Beziige konnen deshalb nicht vermogenswirksam angelegt werden.

(4) Bei einem minderjdhrigen Arbeitnehmer, den sein gesetzlicher Vertreter zum Abschluss
des Arbeitsvertrags erméchtigt hat, ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass er ohne aus-
driickliche Zustimmung des Vertreters Vertrige mit dem Arbeitgeber iiber vermogenswirk-
same Leistungen abschliefen kann; denn ein solcher Arbeitnehmer ist fiir alle das Arbeitsver-
hiltnis der gestatteten Art betreffenden Rechtsgeschéfte unbeschrinkt geschiftsfiahig, wenn
die Erméchtigung keine Einschrinkungen enthilt.

(5) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber mitzuteilen, in welcher Anlageform und bei
welchem Unternehmen, Institut oder Glaubiger vermogenswirksame Leistungen nach seiner
Wahl (Absatz 6) angelegt werden sollen; er hat dabei anzugeben, wann und in welcher Hohe
er die Anlage verlangt, und den Anlagevertrag - z. B. durch dessen Konto- oder Vertrags-

nummer - ndher zu bezeichnen.
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voraus, dass der Arbeitnehmer frei wihlen kann, in welcher der Anlageformen und bei
welchem Unternehmen, Institut oder Glaubiger (§ 3 Absatz 3 Satz 1 des 5. VermBG) der
Arbeitgeber die vermogenswirksamen Leistungen anlegen soll (§ 12 Satz 1 des 5. VermBGQG);
einer Forderung steht jedoch nicht entgegen, dass durch Tarifvertrag die Anlage auf die
Formen des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 2 bis 4 beschrinkt wird (§ 12 Satz 2 des
5. VermBG). Der Arbeitnehmer kann aber eine Vermogensbeteiligung am Unternehmen des
Arbeitgebers in einer der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g bis 1 und Absatz 4 des
5. VermBG bezeichneten Formen (Abschnitt 4) nur dann begriinden oder erwerben, wenn der
Arbeitgeber zustimmt (§ 12 Satz 3 des 5. VermBG). Deshalb verstofit es nicht gegen § 12 des
5. VermBG, wenn ein Arbeitgeber nur bestimmten Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergruppen
die Moglichkeit einrdumt, mit ihren vermogenswirksamen Leistungen Vermogensbeteiligun-
gen am Unternehmen des Arbeitgebers im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g bis
1 und Absatz 4 des 5. VermBG - z. B. Darlehensforderungen oder stille Beteiligungen - zu
begriinden.

(7) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass die fiir ihn zu erbringenden vermogenswirksamen
Leistungen auf verschiedene Anlageformen verteilt werden, oder dass die Anlageform
gewechselt wird, wenn er daran ein berechtigtes Interesse hat, das gegeniiber dem Interesse
des Arbeitgebers an moglichst geringem Verwaltungsaufwand iiberwiegt. An der Verteilung
auf verschiedene Anlageformen oder am Wechsel der Anlageform kann der Arbeitnehmer

z. B. dann ein berechtigtes Interesse haben, wenn er dadurch die Forderung voll ausschopfen
mochte. Fiir den Wechsel der Anlageform bei vermogenswirksamer Anlage von Lohnteilen
(Absatz 2) ist § 11 Absatz 5 des 5. VermBG zu beachten.

13. Kennzeichnungs- und Mitteilungspflichten
(§ 3 Absatz 2 des 5. VermBG, § 2 Absatz 1 VermBDYV)

(1) Bei Uberweisung der vermogenswirksam anzulegenden Betriige an das Unternehmen,
Institut oder den Glaubiger (Abschnitt 2 Absatz 1) hat der Arbeitgeber die Betrige als
vermogenswirksame Leistung besonders kenntlich zu machen und den Namen des Arbeit-
nehmers sowie dessen Konto- oder Vertragsnummer anzugeben. Zusitzlich ist bei Uber-
weisungen im Dezember und Januar anzugeben, welchem Kalenderjahr die iberwiesenen
Betrige zuzuordnen sind (vgl. Abschnitt 3 Absatz 1).

(2) Geht bei dem Unternehmen, dem Institut oder dem Gldubiger ein vom Arbeitgeber als
vermogenswirksame Leistung gekennzeichneter Betrag ein und kann dieser nicht nach den
Vorschriften des 5. VermBG angelegt werden (z. B. weil ein Anlagevertrag im Sinne des

5. VermBG nicht besteht oder bereits erfiillt ist oder weil bei einem Bausparvertrag die Bau-
sparsumme ausgezahlt worden ist), so ist das Unternehmen, das Institut oder der Gldubiger
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verpflichtet, dies dem Arbeitgeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen; nach Eingang einer
solchen Mitteilung darf der Arbeitgeber fiir den Arbeitnehmer keine vermogenswirksame
Leistungen mehr iiberweisen.

14. Elektronische Vermogensbildungsbescheinigung
(§ 15 Absatz 1 und 1a des 5. VermBG, § 5 VermBDYV)

(1) Das Verfahren der elektronischen Vermogensbildungsbescheinigung ist anzuwenden
fiir nach dem 31. Dezember 2016 angelegte vermogenswirksame Leistungen (s. BMF-
Schreiben vom 16. Dezember 2016, BStBI I Seite 1435). Die Anzeigen zur vorzeitigen
Verfiigung (vgl. Abschnitt 21) sind weiterhin nach dem bisherigen Verfahren vorzu-
nehmen. Im Einzelnen ist neben § 15 Absatz 1 und 1a des 5. VermBG und § 5§ VermBDV
Folgendes zu beachten:

(2) Das Kreditinstitut, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Bausparkasse, das Unter-
nehmen, der Arbeitgeber oder der Glaubiger, mit dem der Arbeitnehmer den Anlagevertrag
abgeschlossen hat (mitteilungspflichtige Stelle), hat die im Kalenderjahr angelegten ver-
mogenswirksamen Leistungen bis zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden
Jahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenferniibertragung iiber die
amtlich bestimmte Schnittstelle zu iibermitteln. Fiir vermogenswirksame Leistungen, die
auf nicht zulagebegiinstigte Anlagearten angelegt worden sind, ist eine Ubermittlung nicht
zuldssig. AuBerdem darf keine Ubermittlung durchgefiihrt werden, wenn iiber simtliche
vermogenswirksame Leistungen schidlich verfiigt worden ist, die nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 oder 4 des 5. VermBG (Abschnitte 5 und 9) angelegt worden sind (§ 5 Absatz 4
VermBDYV).

(3) Der Datensatz muss fiir den Arbeitnehmer iibermittelt werden, fiir den der Arbeit-
geber die vermogenswirksamen Leistungen erbracht hat, und dessen Namen und Identifika-
tionsnummer enthalten. Das gilt auch dann, wenn die vermogenswirksamen Leistungen
zugunsten des Ehegatten oder Lebenspartners, der Kinder, der Eltern oder eines Elternteils
angelegt worden sind (§ 3 Absatz 1 des 5. VermBG), wenn mehrere Personen Vertragsinhaber
sind (Gemeinschaftsvertrag) oder die vermogenswirksamen Leistungen auf Gemeinschafts-
konten/-depots angelegt wurden (vgl. Abschnitt 11 Absatz 4).

(4) Der Datensatz muss bestimmte Angaben enthalten. Im Einzelnen gilt Folgendes:

1. Der ,,Institutsschliissel fiir die Arbeitnehmer-Sparzulage* wird von der Zentralstelle fiir
Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprimie beim Technischen Finanzamt
Berlin - ZPS ZANS -, Klosterstra3e 59, 10179 Berlin vergeben (§ 5 Absatz 2 Satz 2 und 3
VermBDY). Er ist bei samtlichen Anlagearten zwingend anzugeben.
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2. Die Vertragsnummer darf hochstens 14-stellig sein und keine Sonderzeichen enthalten.

Es ist nicht zuléssig, fiir mehrere Arbeitnehmer dieselbe Vertragsnummer zu verwenden.
Werden vermogenswirksame Leistungen auf von Dritten abgeschlossene Vertriage oder auf
Gemeinschaftsvertrage angelegt (Absatz 2), so sind die vermogenswirksamen Leistungen
jedes Arbeitnehmers unter einer eigenen Vertragsnummer zu iibermitteln; eine gemein-
same Vertragsnummer ist nur bei Ehegatten oder Lebenspartnern zulissig.

. Der ,,Institutsschliissel fiir die Arbeitnehmer-Sparzulage, die Vertragsnummer und die

Sperrfrist (vgl. Nummer 4) bilden den Ordnungsbegriff fiir das automatisierte Festsetzungs-
und Auszahlungsverfahren der Arbeitnehmer-Sparzulage. Das automatisierte Verfahren
setzt voraus, dass Inhalt und Darstellung der Vertragsnummer bei der Bescheinigung ver-
mogenswirksamer Leistungen sowie bei der Anzeige iiber eine vorzeitige Verfiigung
(durch Datensatz oder Vordruck, vgl. Abschnitt 21 Absatz 1) iibereinstimmen. Der Ord-
nungsbegriff ist fiir die gesamte Laufzeit des begiinstigten Vertrages unabinderbar.

Dies gilt auch, wenn der Vertrag einem anderen Anlageinstitut iibertragen wird.

. Das Ende der fiir die vermogenswirksamen Leistungen geltenden Sperrfrist (vgl.

Nummer 1) ist stets anzugeben. Bei der Bescheinigung vermoégenswirksamer Leistungen,
die auf Vertrige nach §§ 5 bis 7 des 5. VermBG angelegt und noch nicht fiir Vermogens-
beteiligungen verwendet worden sind, ist als Ende der Sperrfrist der 31. Dezember des
sechsten Kalenderjahrs nach dem Kalenderjahr der vermogenswirksamen Anlage anzu-
geben (§ 5 Absatz 3 VermBDYV). Auf die Angabe der Sperrfrist kann im Datensatz
verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der Ubermittlung die fiir die Anlageart gelten-
de Sperrfrist bereits abgelaufen ist.

(5) Sind vermogenswirksame Leistungen fiir die Anlage zum Wohnungsbau an den Arbeit-

nehmer ausgezahlt worden (Abschnitt 2 Absatz 1 Nummer 2), hat der Gldubiger die Daten-

iibermittlung durchzufiihren, wenn der Arbeitnehmer schriftlich erklart, in welcher Hohe

vermogenswirksame Leistungen zum Wohnungsbau verwendet worden sind.

(6) Die Dateniibermittlung ist grundsétzlich erst nach Ablauf des Kalenderjahrs vorzuneh-

men, in dem die vermogenswirksamen Leistungen angelegt worden sind. Davon abweichend

konnen die vermogenswirksamen Leistungen bereits im laufenden Kalenderjahr iibermittelt

werden, wenn

1.

bei Anlagevertrigen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG die Einzahlungsfrist
abgelaufen ist (Abschnitt 5 Absatz 2),

. auf Anlagevertriage nach §§ 5, 6 und 7 des 5. VermBG keine vermogenswirksamen

Leistungen mehr angelegt werden konnen,

. Anlagevertrdge nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 4 des 5. VermBG mit Kreditinstituten,

Kapitalverwaltungsgesellschaften, Bausparkassen oder Versicherungsunternehmen im Falle
einer unschidlichen vorzeitigen Verfiigung aufgehoben werden.
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(7) Die angelegten vermogenwirksamen Leistungen sind fiir die Dateniibermittlung auf
den néchsten vollen Euro aufzurunden.

(7a) Der Arbeitnehmer ist von der mitteilungspflichtigen Stelle iiber den Inhalt der
Dateniibermittlung zu unterrichten (§ 93¢ Absatz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung -
AO). Die Unterrichtung kann z. B. in einem ohnehin erstellten Jahreskontoauszug, einer
entsprechenden Jahresbescheinigung etc. geschehen.

(7b) Die mitteilungspflichtige Stelle kann beim zustindigen Betriebsstittenfinanzamt
einen Antrag stellen, sie bis zu einem Zeitraum von drei Jahren von der Ubermittlung
der elektronischen Vermogensbildungsbescheinigung zu befreien. Dem Antrag ist statt-
zugeben bei kleinen Arbeitgebern, bei denen die vermogenswirksamen Leistungen im
Unternehmen angelegt werden. Im Ubrigen ist bei der Entscheidung iiber den Antrag
ein strenger MaBstab anzulegen; dies gilt insbesondere fiir Antrige, die mit technischen
Schwierigkeiten begriindet werden. Nach einer positiven Entscheidung des zustindigen
Finanzamts hat die mitteilungspflichtige Stelle der Zentralstelle fiir Arbeitnehmer-Spar-
zulage und Wohnungsbauprimie beim Technischen Finanzamt Berlin - ZPS ZANS -,
Klosterstrafie 59, 10179 Berlin, fiir alle betroffenen Arbeitnehmer alle Daten, die in den
elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen enthalten sein miissten, schriftlich

mitzuteilen.

(7c) Weitere Einzelheiten zur elektronischen Vermogensbildungsbescheinigung (insbe-
sondere die amtlich vorgeschriebene Datensatzbeschreibung etc.) finden sich auf der
Internetseite http://www.esteuer.de.

(7d) Haben Arbeitnehmer Nachfragen hinsichtlich der Dateniibermittlung der Ver-
mogensbildungsbescheinigung, sind diese an die zustiindige Stelle in den Lindern und
nicht an die ZPS ZANS zu richten. Die Arbeitnehmer konnen die zustindige Stelle bei

ihrem Wohnsitzfinanzamt erfragen.

15. Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage
(§§ 13,14 des 5. VermBG, § 6 Absatz 1 VermBDYV)

(1) Der Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist regelméfig mit der Ein-
kommensteuererklidrung zu stellen. Fiir den Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-
Sparzulage ist auch dann der Vordruck fiir die Einkommensteuererkldrung zu verwenden,
wenn der Arbeitnehmer keinen Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer stellt und auch
nicht zur Einkommensteuer zu veranlagen ist, z. B. weil er nur pauschal besteuerten Arbeits-
lohn bezogen hat.



http:http://www.esteuer.de
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die vermogenswirksamen Leistungen angelegt worden sind (§ 13 Absatz 4 des 5. VermBG),
festgesetzt werden, wenn der Antrag schon vorher gestellt ist.

(3) Zustindig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Antrag-
stellung seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hat. Bei Wegfall der unbeschrinkten
Einkommensteuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahrs ist das Finanzamt zustindig, in dessen
Bezirk der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hatte. Hat der
Arbeitnehmer im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen gewohnlichen Aufenthalt, so tritt
an die Stelle des Wohnsitzfinanzamts das Betriebsstittenfinanzamt des Arbeitgebers.

(3a) Eine Arbeitnehmer-Sparzulage wird nur festgesetzt, wenn der Arbeitnehmer ein-
willigt, dass die erforderlichen Daten vom Unternehmen, dem Institut oder dem in § 3
Absatz 3 des 5. VermBG genannten Gliaubiger mittels elektronischer Vermogensbil-
dungsbescheinigung (Abschnitt 14) iibermittelt werden und hierfiir seine Identifika-
tionsnummer (§ 139b AO) mitteilt.

(3b) Werden die erforderlichen Daten trotz der vorliegenden Einwilligung nicht mittels
elektronischer Vermogensbildungsbescheinigung iibermittelt, kann der Arbeitnehmer
den Nachweis der vermogenswirksam angelegten Leistungen in anderer Weise erbrin-
gen. Dies ist z. B. der Fall, wenn die elektronische Dateniibermittlung aus technischen
Griinden ausgeblieben ist. Aus dem Nachweis miissen alle Daten hervorgehen, die Inhalt
des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes sind. Auerdem muss aus dem Nachweis her-
vorgehen, dass der Arbeitnehmer in die Dateniibermittlung eingewilligt und dem zur
Dateniibermittlung Verpflichteten seine Identifikationsnummer mitgeteilt hat. Erfolgt
trotz einer grundsitzlichen Einwilligung keine Dateniibermittlung, weil der Arbeitneh-
mer seine Identifikationsnummer nicht mitgeteilt hat, ist ein Nachweis der vermogens-
wirksam angelegten Leistungen in anderer Weise nicht moglich. Zum Verzicht auf die
Dateniibermittlung bei unbilliger Hiirte und die zentrale Erfassung bei der ZPS ZANS
siehe Abschnitt 14 Absatz 7b.

(4) Bei der Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage werden alle iibermittelten ver-
mogenswirksamen Leistungen beriicksichtigt. Ubersteigen die fiir den Arbeitnehmer
erbrachten vermogenswirksamen Leistungen die geforderten Hochstbetrdage und sind die
Leistungen auf mehrere Anlagearten aufgeteilt worden, kann der Arbeitnehmer durch die
Einwilligung bzw. den Widerruf der Einwilligung in die Dateniibermittlung gegeniiber
der mitteilungspflichtigen Stelle bestimmen, fiir welche vermogenswirksamen Leistun-
gen eine Dateniibermittlung und somit eine Begiinstigung mittels Arbeitnehmer-Spar-
zulage erfolgen soll. Trifft der Arbeitnehmer keine Bestimmung, begiinstigt das Finanz-
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amt die vermogenswirksamen Leistungen in einer Reihenfolge, die im Regelfall fiir den
Arbeitnehmer giinstig ist.

(5) Fiir die Anwendung der Einkommensgrenze von 35 800/40 000 Euro fiir Ehegatten oder
Lebenspartner ist allein maB3geblich, ob tatsidchlich eine Zusammenveranlagung durchgefiihrt
wird. Aus diesem Grunde ist die 35 800/40 000-Euro-Grenze auch bei der Zusammenveran-
lagung des iiberlebenden Ehegatten oder Lebenspartners mit dem verstorbenen Ehegatten
oder Lebenspartner im Todesjahr des Ehegatten oder Lebenspartners anzuwenden. Von dem
auf das Todesjahr folgenden Kalenderjahr an gilt die 17 900/20 000-Euro-Grenze (BFH-Urteil
vom 14. Mai 1976, BStBI II Seite 546). Haben Ehegatten oder Lebenspartner die Einzelveran-
lagung gewdhlt, ist fiir jeden Ehegatten oder Lebenspartner gesondert zu priifen, ob das von
ithm zu versteuernde Einkommen die Einkommensgrenze von 17 900/20 000 Euro iiber-
schreitet. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens sind auch in den Fillen, in
denen es auf Grund der Vorschriften zum Familienleistungsausgleich (§ 31 EStG) beim
auszuzahlenden Kindergeld verbleibt, stets die in Betracht kommenden Freibetrige fiir Kinder
(§ 32 EStG) abzuziehen (§ 2 Absatz 5 Satz 2 EStG); dabei sind stets die Freibetridge fiir das
gesamte Sparjahr zugrunde zu legen.

(6) Die Einkommensgrenzen des § 13 Absatz 1 des 5. VermBG gelten nicht fiir beschrinkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden,
da bei diesem Personenkreis ein zu versteuerndes Einkommen im Sinne des § 2 Absatz 5
EStG nicht festgestellt wird; diesen Arbeitnehmern steht deshalb die Arbeitnehmer-Sparzu-
lage ohne Riicksicht auf die Hohe ihres Einkommens zu.

(7) Antrdge auf Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage konnen bis zum Ablauf

der - grundsitzlich vierjdhrigen - Festsetzungsfrist nach § 169 AO wirksam gestellt werden.
Fillt das Ende der Festsetzungsfrist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder
einen Sonnabend, endet sie erst mit dem Ablauf des nachstfolgenden

Werktags - 2. Januar des Folgejahres - (vgl. BFH-Urteil vom 20. Januar 2016, BStBI 11
Seite 380). Die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage kann jedoch nur erfolgen,
wenn die Einwilligung in die Dateniibermittlung spitestens bis zum Ablauf des zweiten
Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr der Anlage der vermogenswirksamen
Leistungen folgt, erteilt wurde (vgl. § 15 Absatz 1 Satz 2 des 5. VermBG).

(8) Ein Bescheid iiber die Ablehnung der Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage wegen
Uberschreitens der Einkommensgrenze ist aufzuheben, wenn der Einkommensteuerbescheid
nach Ergehen des Ablehnungsbescheids zur Arbeitnehmer-Sparzulage gedndert und dadurch
erstmals festgestellt wird, dass die Einkommensgrenze unterschritten ist (§ 14 Absatz 5 Satz 1
des 5. VermBG). Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird dann vom Finanzamt nachtréglich fest-
gesetzt. Die Frist fiir die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage endet in diesem Fall nicht
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vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe des gednderten Steuerbescheids (§ 14 Absatz 5
Satz 2 des 5. VermBG). Die Nachholung der Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage wird
von Amts wegen (grundsitzlich verbunden mit der Anderung der Einkommensteuerfest-
setzung) vorgenommen. Ein erneuter Antrag des Arbeitnehmers auf Festsetzung der Arbeit-
nehmer-Sparzulage ist daher nicht erforderlich.

Beispiel:
Der Arbeitgeber iiberweist fiir den ledigen Arbeitnehmer in 2018 vermogenswirksame
Leistungen in Hohe von 400 Euro auf einen VL-Investmentsparplan. Der Arbeitneh-
mer stellt in 2019 mit seiner Einkommensteuererkldarung einen Antrag auf Festsetzung
der Arbeitnehmer-Sparzulage und fiigt die entsprechende Anlage VL bei. Das vom
Finanzamt in 2019 fiir den Veranlagungszeitraum 2018 berechnete zu versteuernde
Einkommen betrigt 20 500 Euro. Das Finanzamt lehnt die Festsetzung der beantragten
Arbeitnehmer-Sparzulage ab, da das zu versteuernde Einkommen die maf3gebliche
Einkommensgrenze von 20 000 Euro iiberschreitet.

Nach einem Einspruch gegen die Festsetzung der Einkommensteuer und einem
anschlieBenden Verfahren vor dem Finanzgericht beriicksichtigt das Finanzamt Ende
Februar 2023 fiir den Veranlagungszeitraum 2018 in einem Abhilfebescheid weitere
Werbungskosten. Das zu versteuernde Einkommen des Veranlagungszeitraums 2018
mindert sich auf 19 700 Euro.

Nunmehr erfolgt ohne weiteres Zutun des Arbeitnehmers durch das Finanzamt in 2023
eine erstmalige Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage fiir 2018 in Hohe von

80 Euro (400 Euro x 20 %), denn die malgebliche Einkommensgrenze von

20 000 Euro wird nicht mehr iiberschritten. Diese Festsetzung ist bis Ende Februar
2024 moglich, da der Ablauf der Festsetzungsfrist fiir die Arbeitnehmer-Sparzulage
2018 bis dahin gehemmt ist.

Ist der gednderten Einkommensteuerfestsetzung kein Bescheid iiber die Ablehnung der
Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage vorangegangen, weil der Arbeitnehmer wegen
der Uberschreitung der Einkommensgrenze keine Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt hat,
kann bis zum Ablauf der entsprechend verldngerten Festsetzungsfrist nachtriaglich die Arbeit-
nehmer-Sparzulage beantragt und festgesetzt werden; eine Nachholung der Festsetzung der
Arbeitnehmer-Sparzulage von Amts wegen ist in diesen Fillen nicht moglich. Stand jedoch
schon vor Ergehen des geédnderten Einkommensteuerbescheids fest, dass die Einkommens-
grenzen nicht liberschritten wurden, verldngert sich die Festsetzungsfrist nicht; in diesen
Féllen kann nur innerhalb der regulédren Festsetzungsfrist von vier Jahren ein Antrag auf
Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage gestellt werden.
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(9) In Fillen, in denen fiir vermogenswirksame Leistungen ein Anspruch auf Arbeitnehmer-
Sparzulage besteht, aber der Arbeitnehmer dennoch eine Wohnungsbauprimie beantragt hat,
endet die Frist fiir die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage nicht vor Ablauf eines Jahres
nach Bekanntgabe der Mitteilung iiber die Anderung des Primienanspruchs (§ 14 Absatz 6
des 5. VermBG).

(10) Die Arbeitnehmer-Sparzulage ist fiir jeden Anlagevertrag auf volle Euro aufzurunden.
Das Finanzamt soll die Entscheidung iiber die Arbeitnehmer-Sparzulage mit dem Einkom-
mensteuerbescheid verbinden.

16. Hohe der Arbeitnehmer-Sparzulage
(§ 13 Absatz 2 des 5. VermBG)

(1) Die Arbeitnehmer-Sparzulage betrigt 20 % fiir vermogenswirksame Leistungen von
hochstens 400 Euro, die in Vermogensbeteiligungen (Abschnitt 4) angelegt werden, d. h. auf

1. Sparvertriage iiber Wertpapiere oder andere Vermogensbeteiligungen (§ 4 des 5. VermBG;
Abschnitt 5),

2. Wertpapier-Kaufvertrige (§ 5 des 5. VermBG; Abschnitt 6),
3. Beteiligungs-Vertrige (§ 6 des 5. VermBG; Abschnitt 7) und
4. Beteiligungs-Kaufvertriage (§ 7 des 5. VermBG; Abschnitt 7).

(2) Die Arbeitnehmer-Sparzulage betrigt 9 % fiir vermogenswirksame Leistungen von
hochstens 470 Euro, die angelegt werden

1. nach dem Wohnungsbau-Priamiengesetz (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG;
Abschnitt 9) und

2. fiir den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die Entschuldung eines
Wohngebidudes usw. (§ 2 Absatz 1 Nummer 5 des 5. VermBG; Abschnitt 10).

(3) Die beiden Zulagen (Absatz 1 und 2) konnen nebeneinander in Anspruch genommen wer-
den. Insgesamt werden also vermogenswirksame Leistungen bis 870 Euro jahrlich mit der
Arbeitnehmer-Sparzulage begiinstigt. Die Forderung gilt im Ubrigen auch fiir Vertriige, die
vor 1999 abgeschlossen worden sind.

(4) Die hochstmogliche Arbeitnehmer-Sparzulage kann nur erhalten, wer sowohl in Ver-
mogensbeteiligungen als auch in Bausparen bzw. in Anlagen fiir den Wohnungsbau anlegt.
Dies bedingt zwei Anlagevertrdage. Da nur Zahlungen durch den Arbeitgeber mit Zulage
begiinstigt sind (Abschnitt 2), muss dieser zwei Vertrige bedienen.
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(5) Werden beide Anlageformen bedient (Absatz 1 und 2), betrigt die Arbeitnehmer-
Sparzulage bei zwei Anlagevertrigen hochstens

400 Euro x 20 % 80 Euro
470 Euro x 9 % (aufgerundet) + 43 Euro
123 Euro

17. Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage
(§ 14 Absatz 4 und 7 des 5. VermBG, § 7 VermBDYV)

(1) Die festgesetzten Arbeitnehmer-Sparzulagen werden regelméfig erst mit Ablauf der fiir
die vermogenswirksamen Leistungen geltenden Sperrfrist an das Kreditinstitut, die Kapital-
verwaltungsgesellschaft, die Bausparkasse, das Unternehmen oder den Arbeitgeber iiber-
wiesen, mit denen der Anlagevertrag abgeschlossen worden ist (§ 7 Absatz 2 VermBDYV).
Die ZPS ZANS erstellt iiber jeden auszuzahlenden (= je Kalenderjahr festgesetzten) Betrag
einen Datensatz, der der zustindigen Landesfinanzbehorde zugeleitet wird, die die Auszah-
lung veranlasst. Der Verwendungszweck der Uberweisung an das Anlageinstitut enthélt fiir
die Zuordnung zum begiinstigten Vertrag den Institutsschliissel des Anlageinstituts und die
Vertragsnummer des begiinstigten Vertrages.

(2) Die Anlageinstitute haben die iiberwiesenen Arbeitnehmer-Sparzulagen an die Arbeit-
nehmer auszuzahlen. Im Innenverhéltnis zwischen Anlageinstitut und Arbeitnehmer kann
vereinbart werden, dass die an das Anlageinstitut iiberwiesenen Arbeitnehmer-Sparzulagen in
einer der in § 2 Absatz 1 des 5. VermBG genannten Anlageformen angelegt werden. Ist dem
Anlageinstitut in Einzelfillen die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage an den Arbeit-
nehmer nicht moéglich, z. B. weil der Wohnort nicht ermittelt werden konnte, hat das Anlage-
institut diese Arbeitnehmer-Sparzulage der Finanzbehorde zu tiberweisen, von der sie die
Arbeitnehmer-Sparzulage erhalten hat; dabei sind die im Verwendungszweck des Auszah-
lungsdatensatzes fiir den Begiinstigten enthaltenen Angaben vollstindig mitzuteilen.

(3) Die festgesetzten Arbeitnehmer-Sparzulagen werden in folgenden Fillen vom Finanzamt

unmittelbar an den Arbeitnehmer ausgezahlt (§ 7 Absatz 1 VermBDV):

1. bei Anlagen zum Wohnungsbau (Abschnitt 10) und bei Anlagen fiir den ersten Erwerb von
Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften gemal} § 2 Absatz 1 Nummer 4 des
5. VermBG (Abschnitt 9 Absatz 3),

2. wenn die fiir die vermogenswirksamen Leistungen geltende Sperrfrist im Zeitpunkt der
Bekanntgabe des Bescheids iiber die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage abgelaufen
ist,

3. wenn iiber die angelegten vermogenswirksamen Leistungen unschidlich vorzeitig verfiigt
oder der Bausparvertrag zugeteilt worden ist (Abschnitt 14 Absatz 4 Nummer 4).
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lich vorzeitig verfiigt worden sind, bei der ZPS ZANS aufgezeichnet sind, wird die Arbeit-
nehmer-Sparzulage an die Anlageinstitute ausgezahlt (Absatz 1). Abweichend davon ist die
Arbeitnehmer-Sparzulage fiir vermogenswirksame Leistungen, die auf Anlagevertridge nach
§§ 5 bis 7 des 5. VermBG angelegt worden sind, vom Finanzamt unmittelbar an den Arbeit-

nehmer auszuzahlen.

(5) Ist tiber angelegte vermogenswirksame Leistungen unschidlich vorzeitig verfiigt worden,
so endet fiir diesen Anlagevertrag die Sperrfrist im Zeitpunkt dieser Verfiigung (Abschnitt 14
Absatz 3 Nummer 4). Deshalb sind Arbeitnehmer-Sparzulagen fiir vermogenswirksame
Leistungen, die weiter auf diesen Anlagevertrag angelegt werden, vom Finanzamt unmittelbar
an den Arbeitnehmer auszuzahlen.

(6) Ergeben sich Nachfragen hinsichtlich der Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage, sind
diese nicht an die ZPS ZANS, sondern an die zustidndigen Stellen in den Lindern zu richten.
Arbeitnehmer konnen die zustindige Stelle bei ihrem Wohnsitzfinanzamt erfragen.

18. Wegfall der Zulagebegiinstigung
(§ 13 Absatz 5 Satz 1 des 5. VermBG)

(1) Die Zulagebegiinstigung fiir vermoégenswirksame Leistungen entféllt vorbehaltlich des
Absatzes 2 und des Abschnitts 19 riickwirkend,

1. soweit bei Anlagen auf Grund von Sparvertrigen tiber Wertpapiere oder andere Ver-
mogensbeteiligungen (Abschnitt 5) vor Ablauf der siebenjdhrigen Sperrfrist zulagebe-
giinstigte vermogenswirksame Leistungen zuriickgezahlt werden, die Festlegung unter-
blieben ist oder aufgehoben wird oder iiber die Vermogensbeteiligungen verfiigt wird.
Die Zulagebegiinstigung entfillt auch fiir Spitzenbetrige, wenn diese 150 Euro
ibersteigen (§ 4 Absatz 3 des 5. VermBG). Die Forderung entfillt ebenfalls fiir Betriige,
die beim zulageunschidlichen Austausch von Wertpapieren iibrig bleiben, wenn die 150-
Euro-Grenze iiberschritten wird (Abschnitt 5 Absatz 8),

2. wenn bei Anlagen auf Grund von Wertpapier-Kaufvertragen (Abschnitt 6) die Wert-
papiere, mit deren Kaufpreis die vermogenswirksamen Leistungen eines Kalenderjahrs
verrechnet worden sind, nicht spétestens bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahrs
erworben werden oder wenn die Festlegung unterblieben ist oder soweit vor Ablauf der
sechsjdhrigen Sperrfrist die Festlegung aufgehoben wird oder iiber die Wertpapiere

verfligt wird,
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3. wenn bei Anlagen auf Grund von Beteiligungs-Vertragen oder Beteiligungs-Kaufver-
trigen (Abschnitt 7) der Arbeitnehmer die nicht verbrieften Vermogensbeteiligungen, fiir
deren Begriindung oder Erwerb die vermogenswirksamen Leistungen eines Kalenderjahrs
verrechnet oder iiberwiesen worden sind, nicht spitestens bis zum Ablauf des folgenden
Kalenderjahrs erhilt oder soweit vor Ablauf der sechsjdhrigen Sperrfrist iiber die Rechte
verfiigt wird. Handelt es sich um Aufwendungen fiir den ersten Erwerb von Anteilen an
Bau- und Wohnungsgenossenschaften, so verringert sich bei Verletzung der Sperrfrist die
Zulagebegiinstigung von 20 % auf 9 % entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 4i. V. m. § 13
Absatz 2 des 5. VermBG und Abschnitt 16 Absatz 2 Nummer 1 (vgl. Abschnitt 22
Absatz 1 Nummer 1),

4. soweit bei Anlagen nach dem WoPG (Abschnitt 9)

a) Bausparkassenbeitriage vor Ablauf von sieben Jahren seit Vertragsabschluss zuriick-
gezahlt, die Bausparsumme ausgezahlt oder Anspriiche aus dem Bausparvertrag abge-
treten oder beliehen werden; dies gilt unabhingig von den Regelungen im WoPG fiir
vor dem 1. Januar 2009 und nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossene Bauspar-
vertrage,

b) Beitrige auf Grund von Wohnbau-Sparvertrigen vor Ablauf der jeweiligen Festle-
gungsfrist zuriickgezahlt (§ 9 WoPDV) oder nach Ablauf der jeweiligen Festlegungs-
frist nicht zweckentsprechend verwendet werden (§ 10 WoPDV),

c¢) Beitrdge auf Grund von Baufinanzierungsvertrigen zuriickgezahlt (§ 15 Absatz 4
WoPDV) oder nicht fristgerecht zweckentsprechend verwendet werden (§ 16
WoPDV).

Im Ubrigen liegt in der Kiindigung eines Vertrags noch keine sparzulageschidliche Ver-
fiigung, sondern erst in der Riickzahlung von Betrigen; deshalb bleibt eine Riicknahme der
Kiindigung vor Riickzahlung von Betrigen ohne Auswirkung auf festgesetzte Arbeitnehmer-
Sparzulage (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezember 1989, BStB1 1990 II Seite 220). Im Gegen-
satz dazu stellt eine Abtretung auch dann eine sparzulageschidliche Verfiigung dar, wenn sie
spiter zuriickgenommen wird.

(2) Abweichend von Absatz 1 bleibt die Zulagebegiinstigung fiir vermogenswirksame
Leistungen bei Verletzung der Sperrfrist in den Fillen des § 13 Absatz 5 Satz 3 des

5. VermBG erhalten. Nach § 13 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 des 5. VermBG ist nicht
Voraussetzung, dass ggf. die neuen Wertpapiere oder die erhaltenen Betrége fiir den Rest der
Sperrfrist festgelegt werden. Wertlosigkeit im Sinne des § 13 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 des
5. VermBG ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer hochstens 33 % der angelegten ver-
mogenswirksamen Leistungen zuriickerhilt. Ubersteigen die zuriickgezahlten Betrige die

33 %-Grenze, so bleibt die Zulagebegiinstigung der vermogenswirksamen Leistungen nur
dann erhalten, wenn der Arbeitnehmer die erhaltenen Betrdge oder damit erworbene andere
Vermogensbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG bei einem
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Kreditinstitut oder bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft fiir den Rest der Sperrfrist fest-
legt.

(3) Sind mit vermogenswirksamen Leistungen, die auf Grund von Sparvertridgen iiber Wert-
papiere oder andere Vermogensbeteiligungen angelegt worden sind, Anteile an neu aufge-
legten OGAW-Sondervermdgen sowie an als Sondervermogen aufgelegten offenen Publi-
kums-AIF nach den §§ 218 und 219 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie Anteile an offenen
EU-Investmentvermogen und offenen ausldndischen AIF, die nach dem Kapitalanlage-
gesetzbuch vertrieben werden diirfen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ des 5. VermBG),
erworben worden (Abschnitt 4 Absatz 5) und ergibt sich aus dem ersten Jahres- oder Halb-
jahresbericht, dass die angenommenen Verhiltnisse nicht vorgelegen haben, so entfillt fiir die
vermogenswirksamen Leistungen die Zulagebegiinstigung.

19. Zulageunschiidliche Verfiigungen
(§ 4 Absatz 4 des 5. VermBG)

(1) Bei Anlagen zulagebegiinstigter vermogenswirksamer Leistungen auf Grund von
- Sparvertriagen iiber Wertpapiere oder andere Vermogensbeteiligungen (Abschnitt 5),
- Wertpapier-Kaufvertragen (Abschnitt 6),

- Beteiligungs-Vertrigen oder Beteiligungs-Kaufvertragen (Abschnitt 7)

ist Arbeitnehmer-Sparzulage trotz Verletzung der Sperrfristen oder der in Abschnitt 5
Absatz 6, Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 2 und 3 bezeichneten Fristen in den Féllen des § 4
Absatz 4 des 5. VermBG nicht zuriickzufordern. Dabei gilt Folgendes:

1. Vollige Erwerbsunfihigkeit im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 1 des 5. VermBG liegt vor
bei einem Grad der Behinderung von mindestens 95.

2. Arbeitslos im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 3 des 5. VermBG sind Personen, die
Arbeitslosengeld (§ 136 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - SGB III),
Arbeitslosengeld II (§ 19 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - SGB II) oder
Arbeitslosenbeihilfe fiir ehemalige Soldaten auf Zeit (§ 86a Soldatenversorgungsgesetz)
beziehen oder ohne Bezug dieser Leistungen arbeitslos gemeldet sind. Als arbeitslos
anzusehen sind auch

a) Personen, die als Arbeitslose im Sinne des Satzes 1 erkranken oder eine Kur antreten,
fiir die Dauer der Erkrankung oder der Kur,

b) Frauen, die zu Beginn der Schutzfristen nach § 3 Absatz 2, § 6 Absatz 1 des Mutter-
schutzgesetzes arbeitslos im Sinne des Satzes 1 waren oder als arbeitslos im Sinne des
Buchstaben a anzusehen waren, fiir die Dauer dieser Schutzfristen und der folgenden
Monate, fiir die bei Bestehen eines Arbeitsverhéltnisses Elternzeit nach dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz hitte beansprucht werden kdnnen,
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c) Personen, die an einer nach §§ 81 bis 87 SGB III geforderten beruflichen Weiter-
bildung oder die an einer z. B. nach §§ 112 bis 129 SGB III geforderten beruflichen
Weiterbildung im Rahmen der Forderung der Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben teilnehmen, wenn sie ohne die Teilnahme an der MaBnahme arbeitslos
wiren.

d) Personen, die nach Auslaufen der Zahlung von Krankengeld durch die Krankenkasse
wegen Zeitablaufs (sog. Aussteuerung) Arbeitslosengeld beziehen. Die Jahresfrist in
§ 4 Absatz 4 Nummer 3 des 5. VermBG fiir die andauernde Arbeitslosigkeit beginnt
jedoch erst, wenn die Zahlung von Krankengeld vor Bezug von Arbeitslosengeld aus-
gelaufen ist, d. h. die Zeit des Krankengeldbezugs zéhlt nicht mit.

Sind die vermogenswirksamen Leistungen auf Grund eines Vertrags, dessen Inhaber oder
Mitinhaber ein Kind, die Eltern oder ein Elternteil des Arbeitnehmers ist (§ 3 Absatz 1
Nummer 2 und 3 des 5. VermBG), oder auf Gemeinschaftskonten/-depots (Abschnitt 11
Absatz 4) angelegt worden, so muss die zulageunschidliche Verfiigungsmoglichkeit in der
Person des Arbeitnehmers gegeben sein; die zulageunschidliche Verfiigungsmoglichkeit ist
ohne zeitliche Befristung auf die Leistung des Arbeitnehmers beschrinkt. Ist der Ehegatte
oder Lebenspartner des Arbeitnehmers Inhaber oder Mitinhaber des Anlagevertrags (§ 3
Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG), wirkt die zulageunschédliche Verfiigung fiir beide
Ehegatten oder Lebenspartner.

(2) Werden bei Anlagen nach dem WoPG (Abschnitt 9) Sperrfristen verletzt, so ist in den
Fillen des § 4 Absatz 4 Nummer 1 und 3 des 5. VermBG (vgl. Absatz 1 Nummer 1 und 2)
Arbeitnehmer-Sparzulage nicht zuriickzufordern; dies gilt in den Fillen des § 4 Absatz 4
Nummer 4 des 5. VermBG entsprechend, wenn der Arbeitnehmer iiber nach dem WoPG
angelegte vermogenswirksame Leistungen in Hohe von mindestens 30 Euro verfiigt.
AuBerdem ist bei der Anlage vermogenswirksamer Leistungen auf Grund von Bauspar-
vertrigen Arbeitnehmer-Sparzulage nicht zuriickzufordern,

1. wenn bei vorzeitiger Auszahlung der Bausparsumme oder bei vorzeitiger Beleihung von
Anspriichen aus dem Bausparvertrag der Arbeitnehmer die empfangenen Betrige unver-
ziiglich und unmittelbar zu wohnwirtschaftlichen Zwecken (vgl. Abschnitt 10) verwendet
oder

2. wenn bei vorzeitiger Abtretung der Erwerber die Bausparsumme oder die auf Grund einer
Beleihung empfangenen Betrdge unverziiglich und unmittelbar zu wohnwirtschaftlichen
Zwecken fiir den Arbeitnehmer oder dessen Angehorige (§ 15 AO) verwendet,

3. wenn ein Bausparvertrag vor Ablauf der Festlegungsfrist gekiindigt oder aufgelost wird,
der nach Verrechnung geleisteter Bausparbeitrdge mit der Abschlussgebiihr kein Guthaben
ausweist; bei Bausparvertrigen, die ein Guthaben ausweisen, entfillt die Zulagebegiinsti-
gung nur fiir die tatsichlich zuriickgezahlten Bausparbeitrige.
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AuBerdem ist zulageunschédlich, wenn bei Anlagen auf Grund von Wohnbau-Sparvertragen
und Baufinanzierungsvertriagen die Vertragsinhalte und die Vertragspartner des Arbeitneh-
mers gegeneinander ausgetauscht werden (§§ 12, 18 WoPDV). Im Ubrigen muss die zulage-
unschidliche Verfiigungsmoglichkeit stets in der Person des Vertragsinhabers gegeben sein;
sind Angehorige des Arbeitnehmers Inhaber oder Mitinhaber des Vertrags, gilt Absatz 1
Satz 3 und 4 entsprechend.

20. Nachweis einer zulageunschédlichen Verfiigung
(§ 4 Absatz 4 des 5. VermBG, § 8 VermBDYV)

Die zulageunschidliche Verfiigung (Abschnitt 19) ist dem Kreditinstitut, der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft oder dem Versicherungsunternehmen (§ 8 Absatz 2 VermBDYV) oder dem
Finanzamt (nur bei einer Anlage im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 VermBDV) vom
Arbeitnehmer (im Todesfall von seinen Erben) wie folgt nachzuweisen:
1. Im Fall der EheschlieBung durch Vorlage der Eheurkunde,

(unbesetzt)

2
3. im Fall des Todes durch Vorlage der Sterbeurkunde oder des Erbscheins,
4

im Fall der volligen Erwerbsunfdhigkeit (d.h. eines Grades der Behinderung von
mindestens 95) durch Vorlage eines Ausweises nach § 69 Absatz 5 SGB IX oder eines
Feststellungsbescheids nach § 69 Absatz 1 SGB IX oder eines vergleichbaren
Bescheids nach § 69 Absatz 2 SGB IX; die Vorlage des Rentenbescheids eines Tréigers
der gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter geniigt nicht (vgl.
BFH-Urteil vom 25. April 1968, BStBI II Seite 606),

5. im Fall der Arbeitslosigkeit des Arbeitnehmers durch Vorlage von Unterlagen iiber
folgende Zahlungen:

a) Arbeitslosengeld (§ 136 SGB III) oder

b) Arbeitslosengeld IT (§ 19 SGB II) oder

c) Arbeitslosenbeihilfe fiir ehemalige Soldaten auf Zeit im Sinne des
Soldatenversorgungsgesetzes oder

d) Krankengeld, Verletztengeld oder Ubergangsgeld nach § 47b des Fiinften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V), § 47 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VII), Versorgungskrankengeld und Ubergangsgeld nach §§ 16, 26
Bundesversorgungsgesetz oder nach dem Sozialgesetzbuch oder

e) Elterngeld oder
f) Ubergangsgeld nach § 119 SGB III im Falle der Weiterbildung im Rahmen der

beruflichen Rehabilitation.

Werden solche Zahlungen nicht geleistet, so sind
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- Zeiten der Arbeitslosigkeit durch eine entsprechende Bescheinigung der zustéindigen
Agentur fiir Arbeit oder des zustindigen Jobcenters nachzuweisen,

- Zeiten der Erkrankung oder der Kur, die als Zeiten der Arbeitslosigkeit anzusehen
sind, durch eine Bescheinigung des Kostentridgers oder der Anstalt, in der die
Unterbringung erfolgt, oder durch eine drztliche Bescheinigung nachzuweisen,

- die Zeit der Schutzfristen, die als Zeit der Arbeitslosigkeit anzusehen ist, durch das
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme nachzuweisen und die als Zeit der
Arbeitslosigkeit anzusehende Zeit, fiir die bei Bestehen eines Arbeitsverhiltnisses
Elternzeit hitte beansprucht werden konnen, glaubhaft zu machen,

6.  im Fall der Aufnahme einer selbstindigen Erwerbstitigkeit durch Vorlage von Unter-
lagen iiber die Auflosung des Arbeitsverhiéltnisses und die Mitteilung an die Gemeinde
nach § 138 Absatz 1 AO,

7. im Fall der Weiterbildung durch Vorlage einer von einer Beratungsstelle im Sinne der
Richtlinie zur Forderung von Pramiengutscheinen und Beratungsleistungen im Rahmen
des Bundesprogramms ,,Bildungsprimie* (BAnz AT 22.05.2014 B2) ausgestellten und
von einem Weiterbildungsanbieter erginzten Bescheinigung (Informationen unter
www.bildungspraemie.info).

21. Anzeigepflichten
(§ 8 VermBDYV)

(1) Wird tiber vermogenswirksame Leistungen vorzeitig verfiigt, ist dies der ZPS ZANS
anzuzeigen. Fiir die Anzeige ist der amtlich vorgeschriebene Datensatz zu verwenden. Fiir
eine geringe Anzahl von Mitteilungen ist die Dateniibermittlung iiber das Online-Portal
»Mein ELSTER‘ mit einem Organisationszertifikat zulissig. Die Bekanntgabe der
Datensatzbeschreibung erfolgte letztmals am 16. August 2011 im Bundessteuerblatt Teil I
Seite 801. Die Anzeigen von Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Bauspar-
kassen und Versicherungsunternehmen sind als unschédliche, vollstindig schidliche oder
teilweise schidliche Verfiigungen zu kennzeichnen (§ 8 Absatz 1 bis 3 VermBDYV).

(2) Sind auf den Anlagevertrag auch andere Betrige gutgeschrieben, die keine vermogens-
wirksamen Leistungen sind (z. B. Zinsen, eigene Einzahlungen des Arbeitnehmers), so ist in
der Anzeige iiber eine teilweise schidliche vorzeitige Verfiigung als vermogenswirksame
Leistung nur der Betrag anzugeben, der die anderen Betrige iibersteigt (§ 6 Absatz 3
Nummer 1 und Absatz 4 Nummer 1 VermBDYV).



www.bildungspraemie.info
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22. Anderung der Festsetzung, Riickforderung von Arbeitnehmer-Sparzulagen
(§ 13 Absatz 5 des 5. VermBG, § 6 Absatz 2 und 3, § 8 Absatz4,§ 9 VermBDYV)

(1) Der Bescheid iiber die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist zu dndern, wenn

1. bei Anlage vermogenswirksamer Leistungen auf Vertriage nach §§ 5 bis 7 des 5. VermBG
angezeigt worden ist, dass Sperr-, Verwendungs- oder Vorlagefristen verletzt worden sind
(§ 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 VermBDYV) oder sich die Férderung in den Fillen des
Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 verringert,

2. bei Anlage vermogenswirksamer Leistungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 4 des
5. VermBG eine teilweise schiddliche Verfiigung angezeigt worden ist (§ 8 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 VermBDV) und das Finanzamt die Verfiigung iiber
vermogenswirksame Leistungen festgestellt hat, fiir die Arbeitnehmer-Sparzulagen
festgesetzt worden sind (§ 6 Absatz 3 und 4 VermBDYV),

3. die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 des 5. VermBG durch nachtrigliche Anderung

des zu versteuernden Einkommens iiber- oder unterschritten wird,

4. das Finanzamt davon Kenntnis erhilt, z. B. durch eine Auflenpriifung, dass eine ver-
mogenswirksame Anlage nicht vorlag.

(2) Das Finanzamt hat zu Unrecht bereits ausgezahlte Arbeitnehmer-Sparzulagen vom
Arbeitnehmer zuriickzufordern. Das gilt auch fiir Arbeitnehmer-Sparzulagen, die das
Finanzamt wegen Ablaufs der Sperrfrist an den Arbeitnehmer ausgezahlt hat und dem
Finanzamt erst nachtréglich eine schidliche Verfiigung iiber die vermdgenswirksamen
Leistungen bekannt wird.

22a. Anrufungsauskunft
(§ 15 Absatz 4 des 5. VermBG)

Die Auskunft nach § 15 Absatz 4 des 5. VermBG ist ein Verwaltungsakt im Sinne von
§ 118 Satz 1 AO (vgl. BFH-Urteil vom 5. Juni 2014, BStBI 2015 II Seite 48). Diese Aus-
kunft trifft eine Regelung dahin, wie die Finanzbehorde den vom Antragsteller dar-
gestellten Sachverhalt gegenwiirtig beurteilt. Die Anrufungsauskunft trifft hingegen
keine Entscheidung iiber den materiellen Anspruch auf die Arbeitnehmer-Sparzulage
nach § 13 Absatz 1 und 2 des 5. VermBG.

23. AuBenpriifung
(§ 15 Absatz 5 des 5. VermBG)

Nach § 15 Absatz 5 des 5. VermBG ist eine AuBlenpriifung bei dem Unternehmen oder
Institut zuldssig, bei dem die vermogenswirksamen Leistungen angelegt sind. Die Auf3en-
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priifung kann sich auf die Einhaltung sdmtlicher Pflichten erstrecken, die sich aus dem
5. VermBG, der AO und der VermBDYV ergeben, z. B. die Erfiillung von Anzeigepflichten.

24. Anwendungsregelungen

Dieses BMF-Schreiben ersetzt ab dem 1. Januar 2018 das BMF-Schreiben vom 23. Juli
2014 (BStBI I Seite 1175), das hiermit zum 31. Dezember 2017 aufgehoben wird.

Dieses BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.






BFH Bundesfinanzhof ®
Urteil vom 07. Mai 2014, VIR 73/12

Verbilligter Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber als Arbeitslohn
BFH VI. Senat
EStG819Abs1S1Nr1,EStG&8 Abs1,EStG & 8 Abs 2, BewG & 11, AktG & 84 Abs 1

vorgehend FG Kéln, 29. Februar 2012, Az: 14 K 3408/08

Leitsatze

1. Der verbilligte Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber (oder einem Dritten) kann zu Einnahmen aus nichtselbstandiger Arbeit
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG fuhren, wenn der Vorteil dem Arbeitnehmer "flr" seine Arbeitsleistung
gewahrt wird.

2. Ein lohnsteuerbarer Vorteil liegt jedoch nur insoweit vor, als der Arbeitgeber die Aktien tatsachlich verbilligt an den
Arbeitnehmer verdufiert, mithin der Wert der Aktien den vereinbarten Kaufpreis ubersteigt.

3. Ob der Arbeitnehmer das Wirtschaftsgut verbilligt erwirbt oder sich Leistung und Gegenleistung entsprechen, ist
grundsatzlich anhand der Wertverhdltnisse bei Abschluss des fuir beide Seiten verbindlichen VerauRerungsgeschafts zu
bestimmen.

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten, ob und in welcher Héhe ein geldwerter Vorteil aus dem Erwerb von Aktien durch die Ehefrau des
Klagers und Revisionsklagers (Klager) bei diesem als Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit zu erfassen ist.

2 Der Klidger war im Streitjahr (1997) im Vorstand der A-AG tétig und erzielte hieraus Einkiinfte aus nichtselbstdndiger Arbeit
i.S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der flir das Streitjahr giiltigen Fassung (EStG).

3 Im Rahmen einer Lohnsteuer-AuBenpriifung bei der Arbeitgeberin des Kldgers wurde festgestellt, dass der Hauptaktionar
und Vorstandsvorsitzende der A-AG im Jahr 1997 und im darauf folgenden Jahr Aktien der A-AG aus seinem
Privatvermdgen an Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, deren Angehdrige, Gesellschafter der AG sowie an Geschaftsfreunde
verdufiert hat.

4 Auch die Ehefrau des Kligers hat vom Hauptaktionir und Vorstandsvorsitzenden Aktien der A-AG erworben. Der
Kaufvertrag tber ... Aktien zum Nennwert weist das Datum ... September 1997 aus. In dem Vertrag ist u.a. bestimmt:

5 82
Mit dem Eingang des Kaufpreises Ubertragt der Verkaufer die verkauften Aktien im Wege der Depotgutschrift einem als
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Notaranderkonto gefiihrten Treuhanddepot des Notars ... mit dem Amtssitz in ... zur treuhanderischen Inhaberschaft bis
zum Ablauf der Sperrfrist. Der Notar wird den Eingang der Aktien auf dem Treuhanddepot dem Kaufer unmittelbar
bestatigen ...
Die Aktien sind bis zum ... gesperrt.
Die 1. Borsennotierung ist fiir den ... August 1997 geplant.
Nach Ablauf der genannten Sperrfrist schuldet der Treuhander dem Treugeber die Auskehrung von Aktien in dem
Nennbetrag, in dem der Verkdufer sie fur den Kaufer bei dem Treuhander in dessen Depot eingelegt hat.
Wahrend der Verwahrzeit wird der Treuhander ausschlieflich im wirtschaftlichen Interesse des Kaufers (Treugebers)
handeln und dessen Weisungen beachten, insbesondere beziiglich der Ausiibung von Stimmrechten und der Auskehrung
von Ertragen.
Alle Kosten und Spesen der treuhanderischen Verwahrung gehen zu Lasten des Treugebers.
§4
Jede Partei erhalt ein Exemplar dieses Vertrages. Ein drittes Exemplar erhalt die depotfihrende Bank; auf diesem
Exemplar wird der Notar mitunterzeichnen. Mit seiner Unterschrift kommt der Treuhandvertrag zwischen ihm und dem
Treugeber ohne weiteres zustande.

.., den ... Sept. 1997
Ort, Datum”.

Der Vertrag ist von den Vertragsparteien und dem Notar unterzeichnet.

Die Aktie wurde seit dem ... August 1997 an der Borse gehandelt. Der Kurswert betrug am ... September 1997 an den
verschiedenen Borsen jeweils ... DM. An einer weiteren Borse wurde die Aktie mit ... DM gehandelt.

Lohnsteuerliche Folgen aus dieser Aktienverdauferung hat die Arbeitgeberin des Kldgers nicht gezogen.

Daraufhin anderte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) die Einkommensteuerfestsetzung des
Klagers fur das Jahr 1997 gemafs § 173 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung und setzte die Einkommensteuer fir das
Jahr 1997 --zu-letzt mit Einspruchsentscheidung vom 8. September 2008-- mit 99.447,29 € fest. Der Vorteil, den die
Klagerin durch den verbilligten Erwerb der Aktien am ... September 1997 erlangt habe, sei vom Kldger als Arbeitslohn zu

versteuern.

Im Rechtsbehelfsverfahren brachte der Klager insbesondere vor, der ... September 1997 sei nicht der Tag des Verkaufs der
Aktien. Dieser sei auf den ... August 1997 zu datieren. Zu diesem Zeitpunkt sei die Aktie noch nicht im Neuen Markt
gehandelt worden. Ein Kurswert habe folglich nicht bestanden, da die erste Borsennotierung erst fir den ... August 1997
geplant worden sei. Vielmehr habe der tatsachliche Wert der erworbenen Aktien am ... August 1997 nicht liber dem
Nennwert gelegen. Ein verbilligter Erwerb der Aktien durch seine Ehefrau sei folglich nicht zu verzeichnen. Gleichwohl
blieben Einspruch und Klage erfolglos. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2013, 683 veroffentlicht.

Mit der Revision rugt der Klager die Verletzung formellen und materiellen Rechts.

Er beantragt sinngemats,
das angefochtene Urteil des Finanzgerichts (FG) Koln vom 29. Februar 2012 14 K 3408/08 und die
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Einspruchsentscheidung des FA vom 8. September 2008 dahingehend abzuandern, dass die Einklnfte des Klagers aus
nichtselbstandiger Arbeit um ... DM vermindert werden, hilfsweise die Sache zur erneuten Verhandlung an das FG Koln
zurlckzuverweisen.

13 Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

14 Die Revision des Kligers ist begriindet. Sie fiihrt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zuriickverweisung der
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (8 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--).

15 1. Zu den Einkiinften aus nichtselbstdndiger Arbeit gehdren gemaR & 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG --neben Gehiltern und
Lohnen-- auch andere Bezlige und Vorteile, die "fir" eine Beschaftigung im 6ffentlichen oder privaten Dienst gewahrt
werden, unabhangig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um laufende oder um einmalige Bezlige
handelt (&8 19 Abs. 1 Satz 2 EStG). Diese Bezuige oder Vorteile gelten dann als fiir eine Beschaftigung gewahrt, wenn sie
durch das individuelle Dienstverhaltnis veranlasst sind, ohne dass ihnen eine Gegenleistung flr eine konkrete (einzelne)
Dienstleistung des Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine Veranlassung durch das individuelle Dienstverhaltnis ist
vielmehr zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfanger mit Ricksicht auf das Dienstverhaltnis zuflief3en und sich als
Ertrag der nichtselbstandigen Arbeit darstellen, wenn sich die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als
Gegenleistung fur das Zurverfiigungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (standige
Senatsrechtsprechung, vgl. zuletzt Urteil vom 28. Februar 2013 VI R 58/11, BFHE 240, 345, BStBL Il 2013, 642, m.w.N.).

16  a) Arbeitslohn kann nach der mittlerweile stindigen Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. Urteile in BFHE 240,
345, BStBL 11 2013, 642; vom 18. Oktober 2012 VI R 64/11, BFHE 239, 270, BFH/NV 2013, 131; vom 20. Mai 2010
VIR 41/09, BFHE 229, 346, BStBL I1 2010, 1022; jeweils m.w.N.) ausnahmsweise auch bei der Zuwendung eines Dritten
anzunehmen sein, wenn sie ein Entgelt "fir" eine Leistung bildet, die der Arbeitnehmer im Rahmen des
Dienstverhaltnisses flr seinen Arbeitgeber erbringt, erbracht hat oder erbringen soll. Voraussetzung ist, dass sie sich fir
den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit fir den Arbeitgeber darstellt und im Zusammenhang mit dem Dienstverhaltnis
steht. Dagegen liegt dann kein Arbeitslohn vor, wenn die Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder wegen
sonstiger, nicht auf dem Dienstverhaltnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewahrt
wird; Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung auf anderen Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmer und Drittem
grundet.

17  b) Auch Zahlungen an einen Dritten kénnen, etwa bei einer Lohnverwendungsabrede, Abtretung des Lohnanspruchs oder
einem sonstigen Forderungsiibergang, nach allgemeiner Meinung als steuerbare Einnahme des Arbeitnehmers zu
beurteilen sein (Schmidt/Kriiger, EStG, 32. Aufl.,, § 19 Rz 73; Breinersdorfer, in: Kirchhof/Séhn/Mellinghoff, EStG, § 19
Rz B 300 ff.). Eine Drittzuwendung ist dem Arbeitnehmer immer dann als Arbeitslohn zuzurechnen, wenn ihm Gber den
Dritten, beispielsweise einen Familienangehdrigen, ein Vorteil fir geleistete Dienste zugewendet wird (Senatsurteil vom
16. Mai 2013 VI R 7/11, BFHE 241, 525; vgl. Senatsbeschluss vom 29. Januar 2008 VI B 108/06, juris).
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¢) Ob eine Zuwendung durch das Dienstverhaltnis veranlasst und damit als Arbeitslohn zu beurteilen ist, obliegt in erster
Linie der tatrichterlichen Wiirdigung durch das FG; dies gilt auch fiir die Zuwendung durch einen oder an einen Dritten.
Denn ob der entsprechende Leistungsaustausch den Einkilinften aus nichtselbstandiger Arbeit oder aufgrund einer
Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nicht einkommensteuerbaren Bereich zuzurechnen ist, kann
nur aufgrund einer grundsatzlich der Tatsacheninstanz vorbehaltenen Wirdigung aller wesentlichen Umstande des
Einzelfalles entschieden werden. Die personlichen Auffassungen und Einschatzungen der an der Zuwendung Beteiligten
sind insoweit unerheblich. Entscheidend sind die vorgefundenen objektiven Tatumstande, die vom FG als
Tatsacheninstanz eigenstandig zu wirdigen sind (Senatsurteil in BFHE 240, 345, BStBL Il 2013, 642, m.w.N.).

d) Allerdings sind in diese tatrichterliche Wirdigung alle wesentlichen Umstdnde des Einzelfalles einzubeziehen.
Einzelne Gesichtspunkte, die fur die Frage, ob der Vorteil fir das Dienstverhaltnis oder aufgrund einer
Sonderrechtsbeziehung gewahrt wurde, wesentlich sind, hat der Senat in seinen Urteilen vom 23. Juni 2005 VI R 10/03
(BFHE 209, 559, BStBL Il 2005, 770), VI R 124/99 (BFHE 209, 549, BStBL Il 2005, 766) und vom 17. Juni 2009 VI R 69/06
(BFHE 226, 47, BStBL 11 2010, 69) herausgearbeitet. Jeder dieser Aspekte hat fiur sich betrachtet nur indizielle Wirkung.
Gleichwohl mussen alle --entsprechend ihrer Bedeutung-- in die Gesamtwurdigung einfliefsen.

2. Nach MaRgabe dieser Grundsatze tragen die tatsachlichen Feststellungen des FG nicht dessen Wirdigung, dass die
Ehefrau des Klagers durch den Erwerb der Aktien einen Vorteil erlangt habe, der durch das individuelle Dienstverhaltnis
des Klagers zur A-AG veranlasst gewesen sei und sich als Frucht seiner Tatigkeit flr diese darstelle.

a) Das FG ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass auch der verbilligte Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber (oder
einem Dritten), wenn der Vorteil dem Arbeitnehmer "fir" seine Arbeitsleistung gewahrt wird, zu Einnahmen aus
nichtselbstandiger Arbeit nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG fiihrt (vgl. Senatsurteil vom 30. Juni 2011
VIR 37/09, BFHE 234, 187, BStBL 1l 2011, 923).

Dies setzt allerdings voraus, dass der Arbeitgeber die Aktien tatsachlich verbilligt an den Arbeitnehmer veraufiert, mithin
der Wert der Aktien den vereinbarten Kaufpreis libersteigt. Der Erwerb eines Wirtschaftsgutes zu marktublichen
Konditionen kann beim Arbeitnehmer hingegen keinen steuerbaren Vorteil bewirken. Ob der Arbeitnehmer das
Wirtschaftsgut verbilligt erwirbt oder sich Leistung und Gegenleistung entsprechen, ist deshalb grundsatzlich anhand der
Wertverhaltnisse bei Abschluss des fur beide Seiten verbindlichen Verauerungsgeschafts zu bestimmen. Der Zeitpunkt
des Zuflusses der erworbenen Aktien (regelmaRig die Erlangung der wirtschaftlichen Verfligungsmacht liber die Aktien)
ist fur die Frage, ob und in welcher Hohe ein verbilligter Erwerb von Wirtschaftsglitern vorliegt, unbeachtlich. Denn
positive wie negative Wertveranderungen zwischen schuldrechtlichem Veraufierungs- und dinglichem Erflillungsgeschaft
werden nicht mehr durch den Arbeitgeber vermittelt. Wertveranderungen in dieser Zeitspanne sind vielmehr der privaten
und im Streitjahr insoweit nicht steuerbaren Vermdgenssphare zuzuordnen.

b) Das FG hat den Entlohnungscharakter des Aktienerwerbs durch die Ehefrau des Kldgers aber bislang allein daran
festgemacht, dass andere Griinde als der bestehende Anstellungsvertrag i.S. des § 84 Abs. 1 des Aktiengesetzes zwischen
der A-AG und dem Klager als Vorstand fir diese besondere Zuwendung nicht ersichtlich seien. Allein die Feststellung,
dass ein Arbeitnehmer (liber einen Dritten) Einnahmen bezogen hat, rechtfertigt den Ansatz von Arbeitslohn jedoch noch
nicht. Erforderlich ist vielmehr die Zuordnung der Einkilinfte zum Dienstverhaltnis. Entsprechende Feststellungen hierzu
fehlen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, woraus das FG die Erkenntnis schopft, dass der vorteilhafte Erwerb von Aktien
durch die Ehefrau des Kldgers einer Pramie oder Belohnung seinerseits gleichkommt.
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24 Das FG hat im zweiten Rechtsgang zu priifen, ob der verbilligte Erwerb der Aktien durch die Ehefrau des Kligers vom
Hauptaktionar seines Arbeitgebers durch das Dienstverhaltnis des Klagers veranlasst ist oder auf einer anderen
privatrechtlichen oder besonderen personlichen Beziehung (vgl. hierzu Pfliger in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--,

§ 19 EStG Rz 190 ff.) beruht. Allein der vorliegende Aktienkaufvertrag erlaubt allerdings --entgegen der Auffassung des
Klagers-- ebenso wenig wie der Umstand, dass die Aktien aus dem Privatvermdgen des Mehrheitsgesellschafters
verdaufiert worden sind, den Vorteil dem nicht steuerbaren Bereich zuzuordnen. Denn sowohl Kaufvertrag als auch
Zuwendung aus dem Privatvermdgen konnen Ausfluss des Arbeitsverhdltnisses sein, aber auch auf einer
Sonderrechtsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie den beteiligten Dritten beruhen (vgl. Senatsurteil
vom 19. Juni 2008 VI R 4/05, BFHE 222, 353, BStBL 11 2008, 826).

25  Das FG hat daher Feststellungen zu Anlass und den Begleitumstinden des Aktienerwerbs zu treffen. Auch wenn es auf die
subjektive Einschatzung der Beteiligten nicht ankommt, konnen deren Vorstellungen, insbesondere die des Arbeitgebers,
zur Erhellung des Geschehens herangezogen werden (Schmidt/Krlger, a.a.0., § 19 Rz 45; Breinersdorfer, in:
Kirchhof/Séhn/ Mellinghoff, a.a.0., 8 19 Rz B 324; HHR/Pfluger, & 19 EStG Rz 150 ff.). Deshalb liegt es im Streitfall nahe,
die Parteien des Aktienkaufvertrags uber ihre Beweggriinde fur das Rechts-geschaft zu horen. Gleiches gilt im Hinblick
auf die weiteren Erwerber von Aktien der A-AG. Entgegen der Ansicht des FG kann der Umstand, dass der Hauptaktionar
im Streitjahr und dem Folgejahr verbilligte Aktien auch an Nichtarbeitnehmer, etwa Gesellschafter und Geschaftsfreunde,
verduflerte, gegen eine Veranlassung des streitigen Aktienerwerbs durch das Arbeitsverhaltnis des Klagers sprechen.
Deshalb sind auch hierzu weitere Feststellungen, etwa zum jeweiligen Veraufierungszeitpunkt und -preis, erforderlich.

26 () Fiir den Fall, dass das FG danach zu der belastbaren Erkenntnis gelangt, dass der Kldger durch den streitigen
Aktienerwerb entlohnt werden sollte, weist der Senat auf Folgendes hin: Gelingt dem Klager der Nachweis, dass der
Kaufvertrag Uber die Aktien nicht --wie der Treuhandvertrag-- erst am ... September 1997, sondern tatsachlich bereits
zuvor --etwa am ... August 1997-- zwischen dem Hauptaktionar der A-AG (Verauferer) und der Ehefrau des Klagers
geschlossen worden ist, hat das FG den lohnsteuerbaren Vorteil auf diesen Tag zu bemessen. Nur soweit der Wert der
Aktien am Tag des Vertragsschlusses den Kaufpreis Ubersteigt, liegt ein solcher vor. Dieser ist, da die hier streitigen
Einnahmen nicht in Geld bestehen, nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG und damit mit den um ubliche Preisnachlasse
geminderten Ublichen Endpreisen am Abgabeort zu bestimmen. Zum Auffinden dieses Wertes kann sich das FGan § 11
des Bewertungsgesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (BewG) orientieren. Waren die Aktien zu diesem Zeitpunkt
noch nicht an einer deutschen Borse zum amtlichen Handel zugelassen, ist ihr Wert gemaf? § 11 Abs. 2 BewG zu
ermitteln. Danach ist der gemeine Wert von Aktien unter Beruicksichtigung des Vermdgens und der Ertragsaussichten der
Kapitalgesellschaft zu schatzen (vgl. dazu Senatsurteil vom 29. Juli 2010 VI R 30/07, BFHE 230, 413, BStBL Il 2011, 68,
m.w.N.). Anderenfalls sind sie nach § 11 Abs. 1 Satz 1 BewG mit dem niedrigsten am Stichtag fiir sie im amtlichen Handel
notierten Kurs anzusetzen. Abweichungen vom Kurswert sind im Streitfall nicht geboten. Sie sind nur dann zuzulassen,
wenn der amtlich festgestellte Kurs nicht der wirklichen Geschaftslage des Verkehrs an der Borse entspricht, d.h. eine
Streichung des festgestellten Kurses hatte erreicht werden kdnnen. Andere Einwendungen, die nicht die Geschaftslage
betreffen, sind ausgeschlossen. Insbesondere kann grundsatzlich nicht eingewandt werden, dass der Borsenpreis nicht
dem gemeinen Wert der Aktien entspreche (Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 1. Oktober 2001 11 B 109/00, BFH/NV
2002, 319, m.w.N.; Glrsching/Stenger, Bewertungsrecht, § 11 BewG Rz 68 ff.; Eisele in Rdssler/Troll, BewG, & 11 Rz 11).

27 3. Der Senat muss nicht entscheiden, ob dem FG die von dem Kliger geriigten Verfahrensfehler unterlaufen sind, da die
Revision schon aus anderen Griinden zur Aufhebung der Vorentscheidung fihrt.
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1.2
13
14

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

5.1
5.2
5.21

5.2.2

5.2.3

Inhaltstbersicht

Entfernungspauschale flr die Wege zwischen Wohnung und erster
Téatigkeitsstatte (8§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG)
oder flr Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG
Allgemeines

Hohe der Entfernungspauschale

Hochstbetrag von 4.500 €

Maligebende Entfernung zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte

Fahrgemeinschaften

Benutzung verschiedener Verkehrsmittel

Mehrere Wege an einem Arbeitstag

Mehrere Dienstverhaltnisse

Anrechnung von Arbeitgeberleistungen auf die Entfernungspauschale
Entfernungspauschale fir Familienheimfahrten bei doppelter
Haushaltsfiihrung (8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 EStG)

Menschen mit Behinderungen

Abgeltungswirkung der Entfernungspauschalen
Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 EStG in der ab

1. Januar 2021 geltenden Fassung

Allgemeines

Hohe der pauschal besteuerbaren Sachbeziige und Zuschiisse
Pauschale Besteuerung von Sachbeziigen in Form einer
unentgeltlichen oder verbilligten Beforderung zwischen Wohnung
und erster Téatigkeitsstatte (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe
a EStG)

Pauschale Besteuerung von Zuschussen zu Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
Buchstabe b EStG)

Pauschale Besteuerung von Sachbeziigen und Zuschussen im Sinne
des 8 3 Nummer 15 EStG (8§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG)
Anwendungsregelung

1-5
6-9
10-11
12-15

16 -19
20 - 22
23
24
25-27
28

29

30
31-44
31-35

36 -41
42

43

44

45 - 46

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erdrterungen mit den obersten Finanzbehdrden der
Lander gilt zur Ermittlung der Entfernungspauschalen sowie zur Pauschalbesteuerung nach
8 40 Absatz 2 EStG Folgendes:
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1. Entfernungspauschale fur die Wege zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG)
oder fur Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG

Durch das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom
21. Dezember 2019 (BGBI. | Seite 2886) wurde die Entfernungspauschale ab dem Jahr
2021 um 5 Cent auf 0,35 € und ab dem Jahr 2024 um weitere 3 Cent auf 0,38 €
angehoben. Die Anhebung gilt erst ab dem 21. Entfernungskilometer und ist bis zum
Jahr 2026 befristet.

1.1  Allgemeines

Die Entfernungspauschale ist grundsétzlich unabhangig vom Verkehrsmittel zu gewéhren.
Ihrem Wesen als Pauschale entsprechend kommt es grundsatzlich nicht auf die Héhe der
tatsdchlichen Aufwendungen an. Unfallkosten kdnnen als auRergewdhnliche Aufwendungen
(8 9 Absatz 1 Satz 1 EStG) jedoch neben der Entfernungspauschale beriicksichtigt werden
(vgl. Rz. 30).

Auch bei Benutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel wird die Entfernungspauschale angesetzt.
Ubersteigen die Aufwendungen fiir die Benutzung offentlicher Verkehrsmittel den im
Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale anzusetzenden Betrag, kénnen diese
ubersteigenden Aufwendungen zusatzlich angesetzt werden (8 9 Absatz 2 Satz 2 EStG; vgl.
auch unter Rz. 20 ff.).

Beispiel 1:

Ein Arbeitnehmer benutzt im Jahr 2021 an 220 Arbeitstagen flr die Fahrten von der
Wohnung zur ersten Tatigkeitsstatte den Bus und die Bahn. Die kirzeste benutzbare
Strallenverbindung betrdgt 20 km. Die Monatskarte fir den Bus kostet 50 € und fur die
Bahn 65 € (= 115 €).

Fur das gesamte Kalenderjahr ergibt sich eine Entfernungspauschale von 220 Tagen x
20 km x 0,30 € = 1.320 €. Die fur die Nutzung von Bus und Bahn im Kalenderjahr
angefallenen Aufwendungen betragen 1.380 € (12 x 115 €). Da die tatsachlich ange-
fallenen Kosten fir die Benutzung der 6ffentlichen Verkehrsmittel die insgesamt im
Kalenderjahr anzusetzende Entfernungspauschale tbersteigen, kann der ibersteigende
Betrag zusatzlich angesetzt werden; insgesamt somit 1.380 €.

Ausgenommen von der Entfernungspauschale sind Flugstrecken und Strecken mit steuerfreier
Sammelbeforderung.
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Fur Flugstrecken sind die tatsachlichen Aufwendungen anzusetzen (BFH vom 26. Méarz 2009,
VI R 42/07, BStBI Il Seite 724). Die Entfernungspauschale gilt bei der Nutzung von
Flugzeugen nur fir die An- und Abfahrten zu und von Flughéafen. Bei verbilligter
Sammelbefoérderung durch den Arbeitgeber nach 8 3 Nummer 32 EStG sind die vom
Arbeitnehmer getragenen Aufwendungen ebenso als Werbungskosten anzusetzen.

Fur Fahrten zwischen Wohnung und einem sog. ,,Sammelpunkt* oder Wohnung und dem
nachstgelegenen Zugang eines ,,weitrdumigen Tatigkeitsgebiets* gelten die Regelungen der
Entfernungspauschale entsprechend. Zu den Voraussetzungen und der Anwendung des 8 9
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG im Einzelnen sind die Rz. 38 bis 46 des BMF-
Schreibens zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts vom 25. November 2020,
BStBI | Seite 1228 zu beachten.

1.2 Hohe der Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale betragt 0,30 € fir jeden vollen Entfernungskilometer zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte.

Far die Jahre 2021 bis 2026 gilt ab dem 21. Entfernungskilometer eine erhéhte
Entfernungspauschale von 0,35 € und ab 2024 von 0,38 €. Fur die Entfernungen bis zu
20 km ist unverandert ein Entfernungspauschale von 0,30 € zu bericksichtigen.

Far die Jahre 2021 bis 2023 ist die anzusetzende Entfernungspauschale in Fallen, in
denen die Entfernung mindestens 21 Kilometer betragt, somit wie folgt zu berechnen:
Zahl der Arbeitstage x 20 Entfernungskilometer x 0,30 € zuztglich

Zahl der Arbeitstage x restliche Entfernungskilometer x 0,35 €.

Far die Jahre 2024 bis 2026 ist in diesen Féllen die anzusetzende Entfernungspauschale
somit wie folgt zu berechnen:

Zahl der Arbeitstage x 20 Entfernungskilometer x 0,30 € zuztglich

Zahl der Arbeitstage x restliche Entfernungskilometer x 0,38 €.
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Beispiel 2:

Ein Arbeitnehmer benutzt von Januar bis September 2021 (an 165 Arbeitstagen) fur die
Wege von seiner Wohnung zur 80 km entfernten ersten Téatigkeitsstéatte und zurlick den
eigenen Kraftwagen. Dann verlegt er seinen Wohnsitz. Von der neuen Wohnung aus
gelangt er ab Oktober (an 55 Arbeitstagen) zur nunmehr nur noch 5 km entfernten ersten
Tatigkeitsstatte mit dem Bus. Hierfur entstehen ihm tatséchliche Kosten in Hohe von (3 x
70€ =) 210 €.

Fur die Strecken mit dem eigenen Kraftwagen ergibt sich eine Entfernungspauschale von
165 Arbeitstagen x 20 km x 0,30 € = 990 € zuzlglich 165 Arbeitstage x 60 km x 0,35 €
= 3.465 €; in der Summe 4.455 €. Fir die Strecke mit dem Bus errechnet sich eine
Entfernungspauschale von 55 Arbeitstagen x 5 km x 0,30 € = 83 €. Die insgesamt im
Kalenderjahr anzusetzende Entfernungspauschale betragt 4.538 € (4.455 € + 83 €), da die
tatsachlich angefallenen Aufwendungen fiir die Nutzung der 6ffentlichen Verkehrsmittel
(210 €) diese nicht tUbersteigen.

1.3 Hdochstbetrag von 4.500 €

Die anzusetzende Entfernungspauschale ist grundsétzlich auf einen Hochstbetrag von 4.500 €
im Kalenderjahr begrenzt.
Die Beschrankung auf 4.500 € gilt insbesondere,

o wenn der Weg zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte mit einem Motorrad,
Motorroller, Moped, Fahrrad oder zu Fuf? zurtickgelegt wird,

o bei Benutzung eines Kraftwagens fr die Teilnehmer an einer Fahrgemeinschaft und
zwar fur die Tage, an denen der Arbeitnehmer seinen eigenen oder zur Nutzung
Uberlassenen Kraftwagen nicht einsetzt (vgl. auch Rz. 18, Beispiel 5),

o wenn der Weg zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstatte mit 6ffentlichen
Verkehrsmitteln zuriickgelegt wird, soweit im Kalenderjahr insgesamt keine héheren
Aufwendungen glaubhaft gemacht oder nachgewiesen werden (8§ 9 Absatz 2 Satz 2
EStG).

Bei Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung tberlassenen Kraftwagens greift die
Begrenzung auf 4.500 € nicht. Der Arbeitnehmer muss lediglich nachweisen oder glaubhaft
machen, dass er die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte mit dem eigenen
oder ihm zur Nutzung tberlassenen Kraftwagen zurlickgelegt hat. Ein Nachweis der
tatsachlichen Aufwendungen fur den Kraftwagen ist fur den Ansatz eines hoheren Betrages
als 4.500 € nicht erforderlich.
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1.4 MaBgebende Entfernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte

Fur die Bestimmung der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte ist die
kirzeste Strallenverbindung zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstatte maf3gebend. Dabei
sind nur volle Kilometer der Entfernung anzusetzen, ein angefangener Kilometer bleibt unbe-
riicksichtigt. Die Entfernungsbestimmung richtet sich nach der Strallenverbindung; sie ist
unabhéngig von dem Verkehrsmittel, das tatsachlich fir den Weg zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte benutzt wird. Eine andere als die kiirzeste StraBenverbindung kann dann
zugrunde gelegt werden, wenn diese offensichtlich verkehrsginstiger ist und vom Arbeit-
nehmer regelméRig fur die Wege zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstétte benutzt wird.
Eine magliche, aber vom Steuerpflichtigen nicht tatsdchlich benutzte StraBenverbindung kann
der Berechnung der Entfernungspauschale nicht zugrunde gelegt werden. Diese Grundséatze
gelten auch, wenn der Arbeitnehmer ein 6ffentliches VVerkehrsmittel benutzt, dessen Linien-
fuhrung direkt tber die verkehrsgunstigere StralRenverbindung erfolgt (z. B. Bus). Eine von
der kilrzesten StraBenverbindung abweichende Strecke ist verkehrsguinstiger, wenn der
Arbeitnehmer die erste Tatigkeitsstatte - trotz gelegentlicher Verkehrsstérungen - in der Regel
schneller und punktlicher erreicht (BFH vom 10. Oktober 1975, VI R 33/74, BStBI 11 Seite
852 sowie BFH vom 16. November 2011, VI R 46/10, BStBI 2012 Il Seite 470 und

VIR 19/11, BStBI 2012 11 Seite 520). Teilstrecken mit steuerfreier Sammelbeftrderung sind
nicht in die Entfernungsermittlung einzubeziehen.

Eine F&hrverbindung ist sowohl bei der Ermittlung der kiirzesten Stralienverbindung als auch
bei der Ermittlung der verkehrsglnstigsten StraBenverbindung einzubeziehen, soweit ihre
Nutzung zumutbar erscheint und wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Fahrtstrecke der Féhre selbst
ist dann jedoch nicht Teil der maRgebenden Entfernung. An ihrer Stelle kénnen die
tatsachlichen Fahrkosten berticksichtigt werden.

Die ktirzeste StraBenverbindung ist auch dann mafRgeblich, wenn diese mautpflichtig ist
oder mit dem vom Arbeitnehmer tatsachlich verwendeten Verkehrsmittel stralenver-
kehrsrechtlich nicht benutzt werden darf (vgl. BFH vom 24. September 2013,

VI R 20/13, BStBI 2014 11 Seite 259). Gebuhren fur die Benutzung eines Stral3entunnels
oder einer mautpflichtigen Strale dirfen dagegen nicht neben der Entfernungspau-
schale berucksichtigt werden, weil sie nicht fur die Benutzung eines Verkehrsmittels
entstehen.

Fallen die Hin- und Ruckfahrt zur ersten Tatigkeitsstétte auf verschiedene Arbeitstage, ist nur
die Halfte der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und Arbeitstag als
Werbungskosten zu bertcksichtigen (vgl. H 9.10 ,,Fahrtkosten - bei einfacher Fahrt*

LStH 2021).
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Beispiel 3:

Ein Arbeitnehmer fahrt mit der U-Bahn zur ersten Téatigkeitsstatte. Einschliellich der
FuBwege betrégt die zurtickgelegte Entfernung 15 km. Die kirzeste Stralenverbindung
betragt 10,6 km.

Fur die Ermittlung der Entfernungspauschale ist eine Entfernung von 10 km anzusetzen.

Beispiel 4:

Ein Arbeitnehmer wohnt an einem Fluss und hat seine erste Téatigkeitsstétte auf der
anderen Flussseite. Die Entfernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte betragt
uber die néchstgelegene Bricke 60 km und bei Benutzung einer Autofahre 19 km
zuzuglich einer Fahrstrecke von 1,6 km. Die Fahrkosten betragen 650 € jahrlich.

Fur die Entfernungspauschale ist eine Entfernung von 19 km anzusetzen. Daneben kénnen
die Fahrkosten berlcksichtigt werden (vgl. auch Rz. 22 Beispiel 9).

1.5  Fahrgemeinschaften

Unabhéngig von der Art der Fahrgemeinschaft ist bei jedem Teilnehmer der Fahrgemein-
schaft die Entfernungspauschale entsprechend der fur ihn maligebenden Entfernungsstrecke
anzusetzen. Umwegstrecken, insbesondere zum Abholen von Mitfahrern, sind jedoch nicht in
die Entfernungsermittlung einzubeziehen.

Der Hochstbetrag fiir die Entfernungspauschale von 4.500 € greift auch bei einer
wechselseitigen Fahrgemeinschaft, und zwar fiur die Mitfahrer der Fahrgemeinschaft an den
Arbeitstagen, an denen sie ihren eigenen oder zur Nutzung Utberlassenen Kraftwagen nicht
einsetzen.

Bei wechselseitigen Fahrgemeinschaften kann der Hochstbetrag von 4.500 € zundchst durch
die Wege an den Arbeitstagen ausgeschopft werden, an denen der Arbeitnehmer
mitgenommen wurde. Deshalb ist zunéchst die (auf 4.500 € begrenzte) anzusetzende
Entfernungspauschale flr diese Tage zu berechnen. AnschlieRend ist die anzusetzende
(unbegrenzte) Entfernungspauschale fur die Tage zu ermitteln, an denen der Arbeitnehmer
seinen eigenen Kraftwagen benutzt hat. Beide Betrdge zusammen ergeben die insgesamt
anzusetzende Entfernungspauschale.

Beispiel 5:
Bei einer aus drei Arbeitnehmern bestehenden wechselseitigen Fahrgemeinschaft betragt
die Entfernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte flr jeden Arbeitnehmer im
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Kalenderjahr 2021 90 km. Bei tatsachlichen 210 Arbeitstagen benutzt jeder Arbeitnehmer
seinen eigenen Kraftwagen an 70 Tagen fur die Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte.

Die Entfernungspauschale ist fur jeden Teilnehmer der Fahrgemeinschaft wie folgt zu
ermitteln:

Zun&chst ist die Entfernungspauschale fur die Fahrten und Tage zu ermitteln, an denen der
Arbeitnehmer mitgenommen wurde:

140 Arbeitstage x 20 km x 0,30 € = 840¢€
140 Arbeitstage x 70 km x 0,35 € =3.430€
(Hochstbetrag von 4.500 € ist nicht tberschritten) 4.270 €
AnschlieRend ist die Entfernungspauschale fir die Fahrten

und Tage zu ermitteln, an denen der Arbeitnehmer seinen

eigenen Kraftwagen benutzt hat:

70 Arbeitstage x 20 km x 0,30 € = 420€

70 Arbeitstage x 70 km x 0,35 € =1715€

abziehbar (unbegrenzt) 2.135€
anzusetzende Entfernungspauschale =6.405€

Setzt bei einer Fahrgemeinschaft nur ein Teilnehmer seinen Kraftwagen ein, kann er die
Entfernungspauschale ohne Begrenzung auf den Hochstbetrag von 4.500 € fir seine Ent-
fernung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte geltend machen; eine Umwegstrecke
zum Abholen der Mitfahrer ist nicht in die Entfernungsermittlung einzubeziehen. Bei den
Mitfahrern wird gleichfalls die Entfernungspauschale angesetzt, allerdings bei ihnen begrenzt
auf den Hochstbetrag von 4.500 €.

1.6 Benutzung verschiedener Verkehrsmittel

Arbeitnehmer legen die Wege zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oftmals auf
unterschiedliche Weise zurlck, d. h. fur eine Teilstrecke werden der Kraftwagen und fiir die
weitere Teilstrecke 6ffentliche Verkehrsmittel benutzt (Park & Ride) oder es werden fiir einen
Teil des Jahres der eigene Kraftwagen und flr den anderen Teil 6ffentliche Verkehrsmittel
benutzt. In derartigen Mischféllen ist zunéchst die maRgebende Entfernung anhand der
klrzesten Stralenverbindung der Gesamtstrecke von der Wohnung zur ersten
Tatigkeitsstatte zu ermitteln (Rz. 12 bis 15). Diese ist im nachsten Schritt in die
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Teilstrecken der jeweiligen Verkehrsmittel aufzuteilen.

Die Teilstrecke, die mit dem eigenen Kraftwagen zurtickgelegt wird, ist in voller Hohe
anzusetzen; fr diese Teilstrecke kann Rz. 12 zur verkehrsgiinstigeren Strecke angewandt
werden. Der verbleibende Teil der malRgebenden Entfernung ist die Teilstrecke, die auf
offentliche Verkehrsmittel entféllt. Die anzusetzende Entfernungspauschale ist sodann fir die
Teilstrecke und Arbeitstage zu ermitteln, an denen der Arbeitnehmer seinen eigenen oder ihm
zur Nutzung Uberlassenen Kraftwagen eingesetzt hat. Anschliel3end ist die anzusetzende
Entfernungspauschale fir die Teilstrecke und Arbeitstage zu ermitteln, an denen der Arbeit-
nehmer 6ffentliche Verkehrsmittel benutzt. Beide Betrége ergeben die insgesamt anzu-
setzende Entfernungspauschale, so dass auch in Mischféllen ein hoherer Betrag als 4.500 €
angesetzt werden kann.

In den Kalenderjahren 2021 bis 2026 ist zu bertcksichtigen

o die erh6hte Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer vorrangig bei
der Teilstrecke, die mit einem eigenen oder zur Nutzung Uberlassenen Kraftwagen
zuriickgelegt wird, da fur diese der Hochstbetrag von 4.500 € nicht gilt und

o die Entfernungspauschale von 0,30 € flr die ersten 20 km vorrangig bei der
Teilstrecke der offentlichen Verkehrsmittel.

Beispiel 6:

Ein Arbeitnehmer fahrt an 220 Arbeitstagen im Jahr 2021 mit dem eigenen Kraftwagen
30 km zur n&chsten Bahnstation und von dort 100 km mit der Bahn zur ersten Téatigkeits-
statte. Die kirzeste maligebende Entfernung (StraBenverbindung) betrdgt 100 km. Die
Aufwendungen fiir die Bahnfahrten betragen 2.160 € (monatlich 180 € x 12) im Jahr.

Von der magebenden Entfernung von 100 km entféllt eine Teilstrecke von 30 km auf
Fahrten mit dem eigenen Kraftwagen und eine Teilstrecke von 70 km auf Fahrten mit der
Bahn.

Far die Teilstrecke mit der Bahn (100 km — 30 km) errechnet sich eine
Entfernungspauschale von 220 Arbeitstagen x 20 km x 0,30 € = 1.320 € zuzlglich
220 Arbeitstage x 50 km x 0,35 € = 3.850 €; in der Summe 5.170 €.

Hierflr ist der Hochstbetrag von 4.500 € anzusetzen.

Far die Teilstrecke mit dem Kraftwagen errechnet sich eine Entfernungspauschale
von 220 Arbeitstagen x 30 km x 0,35 € = 2.310 €, so dass sich eine insgesamt
anzusetzende Entfernungspauschale von 6 810 € (4.500 € + 2.310 €) ergibt.
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unbericksichtigt, weil sie unterhalb der fur das Kalenderjahr insgesamt anzusetzenden
Entfernungspauschale liegen.

Beispiel 7:

Ein Arbeitnehmer fahrt an 220 Arbeitstagen im Jahr 2021 mit dem eigenen Kraftwagen
3 km zu einer verkehrsgiinstig gelegenen Bahnstation und von dort noch 30 km mit der
Bahn zur ersten Tatigkeitsstatte. Die kurzeste maligebende Stralenverbindung betragt
25 km. Die Jahreskarte fir die Bahn kostet 1.746 €.

Von der magebenden Entfernung von 25 km entfallt eine Teilstrecke von 3 km auf
Fahrten mit dem eigenen Kraftwagen und eine Teilstrecke von 22 km auf Fahrten
mit der Bahn.

Far die Teilstrecke mit der Bahn (25 km — 3 km) errechnet sich eine
Entfernungspauschale von 220 Arbeitstagen x 20 km x 0,30 € = 1.320 € zuzlglich
220 Arbeitstage x 2 km x 0,35 € = 154 €; in der Summe 1.474 €.

Far die Teilstrecke mit dem Kraftwagen errechnet sich eine Entfernungspauschale
von 220 Arbeitstagen x 3 km x 0,35 € = 231 €, so dass sich eine insgesamt
anzusetzende Entfernungspauschale von 1.705 € (1.474 € + 231 €) ergibt.

Da die tatsachlichen Aufwendungen flr die Bahnfahrten in Héhe von 1.746 € hoher sind
als die fur das Kalenderjahr insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale, kann zusatz-
lich der die Entfernungspauschale tbersteigende Betrag angesetzt werden; insgesamt also
1.746 €.

Beispiel 8:

Ein Arbeitnehmer fahrt im Kalenderjahr 2021 die ersten drei Monate mit dem eigenen
Kraftwagen und die letzten neun Monate mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln zur 120 km
entfernten ersten Téatigkeitsstatte. Die entsprechende Monatskarte kostet 190 €.

Die Entfernungspauschale ist fur die beiden Zeitraume jeweils gesondert zu
ermitteln, da bei Benutzung des eigenen Kraftwagens die Begrenzung auf den
Hdochstbetrag von 4.500 € nicht greift. Die anzusetzende Entfernungspauschale ist bei
Zugrundelegung von insgesamt 220 Arbeitstagen wie folgt zu ermitteln:

165 Arbeitstage x 20 km x 0,30 €
165 Arbeitstage x 100 km x 0,35 €

990 €
S5.775€
6.765 €
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Begrenzt auf den HOchstbetrag von 4500 €
zuzuglich

55 Arbeitstage x 20 km x 0,30 € = 330€
55 Arbeitstage x 100 km x 0,35 € =1.925€

2.255 €
anzusetzende Entfernungspauschale insgesamt 6.755 €

Die tatsachlichen Kosten fiir die Benutzung der offentlichen Verkehrsmittel (9 x 190 € =
1.710 €) sind niedriger; anzusetzen ist also die Entfernungspauschale in Héhe von 6.755 €.

Beispiel 9:

Ein Arbeitnehmer wohnt in Konstanz und hat seine erste Tatigkeitsstatte auf der anderen
Seite des Bodensees. Fiir die Fahrt zur ersten Téatigkeitsstatte benutzt er im Jahr 2021
seinen Kraftwagen und die Fahre von Konstanz nach Meersburg. Die Fahrtstrecke ein-
schliellich der Fahrstrecke von 4,2 km betrégt insgesamt 15 km. Die Monatskarte fir die
Fahre kostet 122,50 €. Bei 220 Arbeitstagen im Jahr ergibt sich eine

Entfernungspauschale von:

220 Arbeitstage x 10 km x 0,30 € = 660 €
zuziglich

Fahrkosten (12 x 122,50 €) = 1470 €
Insgesamt zu berlcksichtigen 2.130 €

1.7  Mehrere Wege an einem Arbeitstag

Die Entfernungspauschale kann fir die Wege zu derselben ersten Téatigkeitsstatte fiir jeden
Arbeitstag nur einmal angesetzt werden.

1.8 Mehrere Dienstverhaltnisse

Bei Arbeitnehmern, die in mehreren Dienstverhaltnissen stehen und denen Aufwendungen fiir
die Wege zu mehreren auseinanderliegenden ersten Téatigkeitsstatten entstehen, ist die Ent-
fernungspauschale fir jeden Weg zur ersten Tatigkeitsstatte anzusetzen, wenn der Arbeit-
nehmer am Tag zwischenzeitlich in die Wohnung zuriickkehrt. Die erhéhte Entfernungs-
pauschale (0,35 € bzw. 0,38 €) ist fur jeden Weg zur ersten Tatigkeitsstatte erst ab dem
21. Entfernungskilometer zu bertcksichtigen. Die Einschrankung, dass taglich nur eine
Fahrt zu berlcksichtigen ist, gilt nur fir den Fall einer, nicht aber fiir den Fall mehrerer erster
Tatigkeitsstatten. Werden taglich mehrere erste Tatigkeitsstatten ohne Rickkehr zur
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Wohnung nacheinander angefahren, so ist fur die Entfernungsermittlung der Weg zur zuerst
aufgesuchten ersten Tatigkeitsstatte als Umwegstrecke zur ndchsten ersten Tatigkeitsstatte zu
beruicksichtigen; die fir die Ermittlung der Entfernungspauschale anzusetzende Entfernung
darf héchstens die Halfte der Gesamtstrecke betragen.

Beispiel 10:

Ein Arbeitnehmer fahrt im Jahr 2021 mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln an 220 Arbeitstagen
vormittags von seiner Wohnung A zur ersten Tatigkeitsstatte B, mittags zur Wohnung A,
nachmittags zu einer anderen ersten Tatigkeitsstatte C und abends zur Wohnung A
zuriick. Die Entfernungen betragen zwischen A und B 30 km und zwischen A und C

40 km. Die Monatskarte fur die 6ffentlichen Verkehrsmittel kostet 300 € monatlich.

Da die erhéhte Entfernungspauschale (0,35 € bzw. 0,38 €) fir jeden Weg zur ersten
Tatigkeitsstatte erst ab dem 21. Entfernungskilometer zu bertcksichtigen ist,

betragen die Entfernungspauschalen

a) far die Fahrten zur ersten Tatigkeitsstatte in B

220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320€
220 Tage x 10 km x 0,35 € = 770 €
insgesamt = 2.090 €

b)  fur die Fahrten zur ersten Tatigkeitsstatte in C

220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320€
220 Tage x 20 km x 0,35 € = 1540 €
insgesamt = 2.860 €.

Die Summe der Entfernungspauschalen betragt 4.950 € (2 090 € + 2 860 €), begrenzt
auf den Hochstbetrag von 4.500 €.

Beispiel 11:

Ein Arbeitnehmer fahrt im Jahr 2021 an 220 Tagen vormittags von seiner Wohnung
A zur ersten Tatigkeitsstatte B, nachmittags weiter zur ersten Tatigkeitsstatte C und
abends zur Wohnung in A zurlck. Die Entfernungen betragen zwischen A und B

30 km, zwischen B und C 40 km und zwischen C und A 50 km.

Die Gesamtstrecke betragt 30 km + 40 km + 50 km = 120 km, die Entfernung zwi-
schen der Wohnung und den beiden ersten Tatigkeitsstatten 30 km + 50 km = 80 km.
Da dies mehr als die Halfte der Gesamtstrecke ist, sind (120 km : 2) = 60 km fur die
Ermittlung der Entfernungspauschale anzusetzen.
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Da die erhéhte Entfernungspauschale (0,35 € bzw. 0,38 €) fir jeden Weg zur ersten
Tatigkeitsstatte erst ab dem 21. Entfernungskilometer zu bericksichtigen ist, betragt
die Entfernungspauschale fur die Fahrten zur ersten Tatigkeitsstatte in B und C

220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320€
220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320€
220 Tage x 20 km x 0,35 € = 1.540 €
insgesamt = 4180 €

1.9  Anrechnung von Arbeitgeberleistungen auf die Entfernungspauschale

Jeder Arbeitnehmer erhélt die Entfernungspauschale unabhéngig von der Hohe seiner
Aufwendungen fiir die Wege zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte. Nach 8 9

Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG gilt dies auch dann, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer einen Kraftwagen oder ein anderes Fahrzeug fir die Wege zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte tberlasst und diese Arbeitgeberleistung nach § 8 Absatz 3 EStG
(Rabattfreibetrag) steuerfrei ist, z. B. wenn ein Mietwagenunternehmen dem Arbeitnehmer
einen Mietwagen fir die Fahrten zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstatte Giberlasst.
Steuerfreie Sachbezlige nach 8 3 Nummer 37 EStG mindern die Entfernungspauschale
nicht (8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 7 EStG). Entsprechendes gilt fir pauschal
besteuerte Arbeitgeberleistungen nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG.

Die folgenden steuerfreien bzw. pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen sind jedoch auf
die anzusetzende und ggf. auf 4.500 € begrenzte Entfernungspauschale anzurechnen:

o nach § 3 Nummer 15 EStG steuerfreie Arbeitgeberleistungen (vgl. Rz. 27 ff. des
BMF-Schreibens vom 15. August 2019, BStBI | Seite 875)

o nach 8 8 Absatz 2 Satz 11 EStG (50 €-Freigrenze; bis 31. Dezember 2021 = 44 €-
Freigrenze) steuerfreie Sachbezuge fur die Wege zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte,

o nach 8 8 Absatz 3 EStG steuerfreie Sachbeziige fir Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstétte bis hochstens 1.080 € (Rabattfreibetrag),

o die nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG pauschal besteuerten
Arbeitgeberleistungen bis zur Hohe der abziehbaren Entfernungspauschale (vgl.

Rz. 31 ff.).

Die vorgenannten steuerfreien oder pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen sind vom
Arbeitgeber zu bescheinigen (8 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 EStG).
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2. Entfernungspauschale fir Familienheimfahrten bei doppelter
Haushaltsfihrung (8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 EStG)

Auf die Entfernungspauschale fir Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsfiihrung

(8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 5 bis 9 EStG) sind die Rz. 1 bis 5 und Rz. 12 ff.
entsprechend anzuwenden. Die Begrenzung auf den Hochstbetrag von 4.500 € gilt bei
Familienheimfahrten nicht. Flr Flugstrecken und bei verbilligter Sammelbeférderung durch
den Arbeitgeber nach 8 3 Nummer 32 EStG sind die tatsachlichen Aufwendungen des
Arbeitnehmers anzusetzen. Arbeitgeberleistungen fur Familienheimfahrten, die nach § 3
Nummer 13 oder 16 EStG steuerfrei sind, sind nach § 3c Absatz 1 EStG auf die fir die
Familienheimfahrten anzusetzende Entfernungspauschale anzurechnen.

3. Menschen mit Behinderungen

Nach § 9 Absatz 2 Satz 3 EStG kdnnen Menschen mit Behinderungen fur die Wege zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte an Stelle der Entfernungspauschale die tatsachlichen
Aufwendungen ansetzen. Bei Benutzung eines privaten Fahrzeugs konnen die Fahrtkosten aus
Vereinfachungsgriinden auch mit den pauschalen Kilometersatzen gemaR § 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 4a EStG angesetzt werden, die flr das jeweils benutzte Beforderungsmittel als
hochste Wegstreckenentschadigung nach dem Bundesreisekostengesetz festgesetzt sind
(vgl. auch Rz. 37 des BMF-Schreibens zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts
vom 25. November 2020, BStBI | Seite 1228). Bei Benutzung eines eigenen oder zur
Nutzung Uberlassenen Kraftwagens kann danach ohne Einzelnachweis der Kilometersatz von
0,30 € je gefahrenen Kilometer angesetzt werden. Unfallkosten, die auf einer Fahrt zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte entstanden sind, konnen neben dem pauschalen
Kilometersatz nach 8 9 Absatz 1 Satz 1 EStG beriicksichtigt werden (vgl. Rz. 30). Werden
die Wege zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte mit verschiedenen Verkehrsmitteln
zurlickgelegt, kann das Wahlrecht - Entfernungspauschale oder tatsachliche Kosten - fir beide
zurlickgelegten Teilstrecken - nur einheitlich ausgelibt werden (BFH vom 5. Mai 20009,

VIR 77/06, BStBI 11 Seite 729).

Beispiel 12:

Ein Arbeitnehmer A (Grad der Behinderung von 90) fahrt an 220 Arbeitstagen im

Jahr 2021 mit dem eigenen Kraftwagen 17 km zu einem behindertengerechten Bahnhof
und von dort 82 km mit der Bahn zur ersten Téatigkeitsstatte. Die tatsdchlichen Bahnkosten
betragen 240 € im Monat.
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A wahlt das gunstigste Ergebnis, das sich aufgrund der Hochstgrenze von 4.500 € der
Entfernungspauschale fur die Teilstrecke mit der Bahn ergibt. Dies erreicht er mit
dem Ansatz der Entfernungspauschale fiir 162 Tage (4.500 € Hochstbetrag : tagliche
Entfernungspauschale fir 82 km von 27,70 € [20 km x 0,30 € = 6 € zuziglich 62 km x
0,35€=21,70 €] = 162 Tage) und dem Ansatz der tatsdchlichen Kosten fiir 58 Tage.

a) Ermittlung der Entfernungspauschale 162 Tage (erh6hte Entfernungspauschale
vorrangig auf die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen, vgl. Rz. 22)
Fur die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen errechnet sich eine
Entfernungspauschale von 162 Arbeitstagen x 17 km x 0,35 € = 963,90 €.
Fur die Teilstrecke mit der Bahn betragt die Entfernungspauschale
162 Arbeitstagen x 20 km x 0,30 € = 972 € zuzlglich 162 Arbeitstagen x 62 km x
0,35 € = 3.515,40 €, insgesamt 4.487,40 €.
so dass sich eine insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale von 5.451,30 €
(963,90 € + 4.487,40 €) ergibt.

b)  Ermittlung der tatsachlichen Kosten fiir 58 Tage
Fur die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen sind nunmehr 58 Arbeitstage x
17 km x 2 x 0,30 € = 591,60 € anzusetzen (= tatsachliche Aufwendungen mit
pauschalem Kilometersatz je Fahrtkilometer).
Fur die verbleibende Teilstrecke mit der Bahn sind die anteiligen tatsachlichen
Kosten von 759,27 € (240 € x 12 Monate = 2.880 € : 220 Tage x 58 Tage)
anzusetzen,
so dass sich insgesamt ein Betrag von 1.350,87 € (591,60 € + 759,27 €) ergibt.
Insgesamt kann somit ein Betrag von 6.803 € (5.451,30 € + 1.350,87 €) abgezogen
werden.

Beispiel 13:

Ein Arbeitnehmer A fahrt an 220 Arbeitstagen im Jahr mit dem eigenen Kraftwagen 17 km
zum Bahnhof und von dort 82 km mit der Bahn zur ersten Téatigkeitsstétte. Die
tatsdchlichen Bahnkosten betragen 240 € im Monat. Mitte des Jahres 2021

(110 Arbeitstage) tritt eine Behinderung ein (Grad der Behinderung von 90).

A wahlt wieder das gunstigste Ergebnis (fir 162 Tage die Entfernungspauschale und
fur 58 Tage wahrend des Zeitraums der Behinderung den Ansatz der tatsachlichen
Kosten).

a) Ermittlung der Entfernungspauschale
Fur die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen errechnet sich eine
Entfernungspauschale von 162 Arbeitstagen x 17 km x 0,35 € = 963,90 €.
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Fur die Teilstrecke mit der Bahn errechnet sich eine Entfernungspauschale von
162 Arbeitstagen x 20 km x 0,30 € = 972 € zuzlglich 162 Arbeitstagen x 62 km x
0,35 € = 3.515,40 €, insgesamt 4.487,40 €.

so dass sich eine insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale von 5.451,30 €
(963,90 € + 4.487,40 €) ergibt.

b) Ermittlung der tatséachlichen Kosten
Fur die Teilstrecke mit dem eigenen Kraftwagen sind nunmehr 58 Arbeitstage x
17 km x 2 x 0,30 € = 591,60 € anzusetzen (= tatsachliche Aufwendungen mit
pauschalem Kilometersatz).
Fur die verbleibende Teilstrecke mit der Bahn sind die anteiligen tatsachlichen
Kosten von 759,27 € (240 € x 12 Monate = 2.880 € : 220 Tage x 58 Tage)
anzusetzen,
so dass sich insgesamt ein Betrag von 1.350,87 € (591,60 € + 759,27 €) ergibt.

Insgesamt kann auch in diesem Fall ein Betrag von 6.803 € (162 Tage
Entfernungspauschale und 58 Tage tatsachliche Kosten) abgezogen werden.

4.  Abgeltungswirkung der Entfernungspauschalen

Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 EStG sind durch die Entfernungspauschale samtliche Auf-
wendungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
und Familienheimfahrten entstehen. Dies gilt z. B. auch fur Parkgebuhren fr das Abstellen
des Kraftwagens wahrend der Arbeitszeit, fiir Finanzierungskosten (vgl. auch BFH vom

15. April 2010, VI R 20/08, BStBI |1 Seite 805), Beitrage fir Kraftfahrerverbande,
Versicherungsbeitrége fur einen Insassenunfallschutz, Aufwendungen infolge Diebstahls
sowie flr die Kosten eines Austauschmotors anlésslich eines Motorschadens auf einer Fahrt
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder einer Familienheimfahrt. Unfallkosten,
die auf einer Fahrt zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder auf einer zu beriick-
sichtigenden Familienheimfahrt entstehen, sind als aulergewohnliche Aufwendungen im
Rahmen der allgemeinen Werbungskosten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 EStG weiterhin neben der
Entfernungspauschale zu bertcksichtigen (vgl. Bundestags-Drucksache 16/12099, Seite 6).
Zu den neben der Entfernungspauschale bericksichtigungsfahigen Unfallkosten
gehoren sowohl fahrzeug- und wegstreckenbezogene Aufwendungen (entgegen BFH
vom 19. Dezember 2019, VI R 8/18, BStBI 2020 11 Seite 291) als auch Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Beseitigung oder Linderung von Koérperschaden, die durch
einen Unfall auf einer beruflich veranlassten Fahrt zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte eingetreten sind.
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5. Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 EStG in der ab
1. Januar 2021 geltenden Fassung

5.1  Allgemeines

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Forderung der Elektromobilitéat und zur
Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBI. 1 2019 Seite 2451) wurde § 40
Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG an die Steuerbefreiung des 8 3 Nummer 15 EStG angepasst.
Zur Anwendung des 8 3 Nummer 15 EStG wird auf das BMF-Schreiben vom

15. August 2019 (BStBI | Seite 875) verwiesen. Dariber hinaus gilt Folgendes:

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer fur Sachbeziige in Form der unentgeltlichen oder
verbilligten Beforderung eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstatte
oder Fahrten nach 8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG sowie fur zusétzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte Zuschiisse zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers fiir Fahrten zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstatte sowie Fahrten nach 8 9
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG pauschal mit 15 % erheben, soweit diese den Betrag
nicht Gbersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2
EStG als Werbungskosten geltend machen kann. Ausschlaggebend fir die Hohe des pauschal
besteuerbaren Betrags ist demnach der Betrag, den der Arbeitnehmer fir die Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder Fahrten nach 8 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 4a Satz 3 EStG als Werbungskosten geltend machen kann.

Die Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber entfaltet keine Bindungswirkung fir
das Veranlagungsverfahren, soweit die pauschal besteuerten Betrage den Betrag
Ubersteigen, den der Arbeitnehmer nach 8§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2
EStG als Werbungskosten geltend machen kann; dies gilt fur alle noch nicht
bestandskréaftigen Falle.

Far die Ermittlung der Hohe der pauschal besteuerbaren Sachbezlige oder Zuschiisse
nach 8 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG sind fur die Jahre 2021 bis 2026 die jeweils
gultigen Entfernungspauschalen nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 EStG
anzuwenden. Das bedeutet, dass bei Entfernungen ab 21 Kilometern zwischen Wohnung
und erster Tatigkeitsstatte die Kilometer aufzuteilen und ab dem 21. Kilometer die
erhdhte Entfernungspauschale zu bertcksichtigen ist.

Durch die Entfernungspauschale fur die Wege zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte werden arbeitstaglich zwei Wege (einen Hin- und einen Rickweg)
abgegolten. Legt der Arbeitnehmer an dem jeweiligen Arbeitstag nur einen Weg
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte zurick, darf auch fur die Hohe der nach
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8 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG pauschal besteuerbaren Sachbezlige oder
Zuschusse nur die Halfte der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und
Arbeitstag bericksichtigt werden.

5.2 Hobhe der pauschal besteuerbaren Sachbeziige und Zuschiisse

Nutzung eines Kraftwagens

Bei ausschliel3licher Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung Uberlassenen Kraftwagens ist
die Hohe der pauschal besteuerbaren Sachbeziige und Zuschisse des Arbeitgebers auf die
Hohe der nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG als Werbungskosten abziehbaren Ent-
fernungspauschale beschrankt, ohne Begrenzung auf den Hochstbetrag von 4.500 €. Aus
Vereinfachungsgrinden kann im Lohnsteuerabzugsverfahren davon ausgegangen werden,
dass monatlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG erfolgen.

Nutzung anderer motorisierter Fahrzeuge

Bei ausschliel3licher Benutzung anderer motorisierter Fahrzeuge (wie z. B. eines
Motorrads, Motorrollers, Mopeds, Mofas, Pedelecs, E-Bikes) sind die pauschal besteuerbaren
Sachbeziige und Zuschisse des Arbeitgebers auf die Hohe der nach 8 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 4 EStG als Werbungskosten abziehbaren Entfernungspauschale, begrenzt auf den
Hochstbetrag von 4.500 €, beschrankt. Aus Vereinfachungsgrinden kann im Lohnsteuer-
abzugsverfahren hier ebenfalls davon ausgegangen werden, dass monatlich an

15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung und erster Téatigkeitsstatte oder Fahrten nach

8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG erfolgen.

Nutzung oOffentlicher Verkehrsmittel und Sammelbeférderung

Bei ausschliel3licher Benutzung Offentlicher VVerkehrsmittel, bei verbilligter
Sammelbeforderung nach 8 3 Nummer 32 EStG, fir Flugstrecken sowie bei Menschen mit
Behinderungen ist eine Pauschalbesteuerung der Sachbezlige und Zuschiisse in Hohe der
tatséchlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers (8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und
Absatz 2 EStG) flr die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder Fahrten
nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG zuléssig.

Nutzung verschiedener Verkehrsmittel (sog. Park & Ride)

Bei der Benutzung verschiedener Verkehrsmittel (insbesondere sog. Park & Ride-Félle) ist
die Hohe der pauschal besteuerbaren Sachbeziige und Zuschusse des Arbeitgebers auf die
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Hohe der nach 8§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG als Werbungskosten
abziehbaren Entfernungspauschale beschrankt. Eine Pauschalbesteuerung in Hohe der
tatsdchlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers fir die Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel
kommt erst dann in Betracht, wenn diese die insgesamt im Kalenderjahr anzusetzende
Entfernungspauschale, ggf. begrenzt auf den Hoéchstbetrag von 4.500 €, tbersteigen. Aus
Vereinfachungsgriinden kann im Lohnsteuerabzugsverfahren auch in diesen Fallen davon
ausgegangen werden, dass monatlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte oder Fahrten nach 8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG
erfolgen.

Ausnahmen von der Vereinfachungsregelung in Rz. 36, 37 und 39

Die Vereinfachungsregelung (15-Tage-Regel) in Rz. 36 ist nicht anzuwenden, wenn der
Arbeitgeber bei der Uberlassung eines Kraftwagens bei der Ermittlung des Sachbezugs
die tatsachliche Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
zugrunde gelegt hat.

Bei Anwendung der Vereinfachungsregelung (15-Tage-Regelung) in Rz. 36, 37 und 39
wird davon ausgegangen, dass bei einer 5-Tage-Woche monatlich an 15 Arbeitstagen
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG erfolgen. Die Anzahl dieser Fahrten mindert sich daher
verhaltnismanig, wenn der Arbeitnehmer bei einer in die Zukunft gerichteten Prognose
an der ersten Tatigkeitsstatte typischerweise an weniger als 5 Arbeitstagen in der
Kalenderwoche nach den dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen beruflich tatig
werden soll (z. B. bei Teilzeitmodellen, Homeoffice, Telearbeit, mobilem Arbeiten). So
kann z. B. bei einer 3-Tage-Woche aus Vereinfachungsgrinden davon ausgegangen
werden, dass monatlich an 9 Arbeitstagen (3/5 von 15 Tagen) Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a
Satz 3 EStG erfolgen.

5.2.1 Pauschale Besteuerung von Sachbeztigen in Form einer unentgeltlichen oder
verbilligten Beférderung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte (8 40
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a EStG)

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer fur Sachbeztige in Form einer unentgeltlichen
oder verbilligten Beférderung zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder fur
die Fahrten nach 8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG pauschal mit 15 %
erheben, soweit die Bezlige den Betrag nicht Gbersteigen, den der Arbeitnehmer als
Werbungskosten geltend machen kénnte. Die nach 8 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1





sste20  Buchstabe a EStG pauschal besteuerten Beztige mindern die nach § 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 4 Satz 2 und 8 und Absatz 2 EStG abziehbaren Werbungskosten.

Beispiel 14:

A nutzt fur die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte einen vom
Arbeitgeber unentgeltlich Gberlassenen Firmenwagen (kein E-Auto, Bruttolistenpreis
im Zeitpunkt der Erstzulassung 40.000 €). Die einfache Entfernung betragt 25 km.

Der monatlich zu versteuernde geldwerte Vorteil fur die Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tatigkeitsstatte betragt 300 € (25 km x 0,03 % x 40.000 €). Die
Entfernungspauschale betragt 116,25 € (0,30 € x 20 km x 15 Tage zuztiglich 0,35 € x
5 km x 15 Tage).

Der Arbeitgeber kann den geldwerten Vorteil aus der unentgeltlichen Beférderung
fur die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte in Hohe von 116,25 €
mit 15 % pauschal besteuern. Insoweit werden die abziehbaren Werbungskosten
gekurzt. Der Differenzbetrag in Hohe von 183,75 € (300 € abzuglich 116,25 €) ist dem
(mit dem individuellen Steuersatz zu versteuernden) Bruttoarbeitslohn
hinzuzurechnen.

Die pauschal besteuerten Beztige sind nach MalRRgabe des § 4 Absatz 1 Nummer 8
LStDV im Lohnkonto aufzuzeichnen und nach 8§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 7
EStG in der Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.

Beispiel 15:

A pendelt werktags regelmafRig mit dem ICE von Stuttgart zur ersten Tatigkeitsstatte
nach Karlsruhe. Der Arbeitgeber stellt A zusatzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn eine Bahncard 100 zur Verfugung, die A auch privat uneingeschrankt
nutzen darf. Die Bahncard 100 kostet 4.400 €. Der regulére Preis einer
Jahresfahrkarte auf dieser Strecke betragt 3.000 €. Dienstreisen unternimmt A nicht;
eine Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG erfolgt nicht.

Nach 8 3 Nummer 15 EStG sind 3.000 € steuerfrei (Preis einer Jahresfahrkarte fir
die Strecke zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte, vgl. Rz. 13 des BMF-
Schreibens vom 15. August 2019, BStBI | Seite 875). Der tbersteigende Betrag in
Hohe von 1.400 € ist steuerpflichtig; er kann nicht nach § 40 Absatz 2 Satz 2

Nummer 1 Buchstabe a EStG pauschal besteuert werden, da es sich insoweit nicht um
einen Sachbezug fir die Wege zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte
handelt. Bleiben im Lohnsteuerabzugsverfahren die 3.000 € nach § 3 Nummer 15
EStG steuerfrei, vermindert sich insoweit die Entfernungspauschale des
Arbeitnehmers im Veranlagungsverfahren. Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren auf
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die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 15 EStG verzichtet und der Arbeitgeber
besteuert freiwillig pauschal den Betrag von 3.000 € nach § 40 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2 EStG mit 25 %, ist eine Klirzung der abziehbaren Entfernungspauschale
im Veranlagungsverfahren sowie ein individueller Ausweis auf der Lohnsteuerbe-
scheinigung des Arbeitnehmers nicht vorzunehmen, vgl. hierzu Rz. 44.

5.2.2 Pauschale Besteuerung von Zuschissen zu Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tatigkeitsstatte (8 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG)

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer fir zusatzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn gezahlte Zuschisse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers fur Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte sowie Fahrten nach 8 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 4a Satz 3 EStG, die nicht nach § 3 Nummer 15 EStG steuerbefreit sind,
pauschal mit 15 % erheben, soweit die Zuschiisse den Betrag nicht tGibersteigen, den der
Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend machen kénnte. Die pauschal besteuerten
Zuschisse mindern die nach 8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2 und Absatz 2 EStG
abziehbaren Werbungskosten.

Beispiel 16:

A fahrt arbeitstaglich mit seinem privaten Kraftwagen die einfache Entfernung von
30 km zur ersten Tatigkeitstatte. Der Arbeitgeber leistet fur diese Fahrten zuséatzlich
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn einen Zuschuss von 150 € pro Monat.

Zuschusse zu Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw fallen nicht unter § 3 Nummer 15
EStG. Der Arbeitgeber kann im Lohnsteuerabzugsverfahren aus
Vereinfachungsgrinden (vgl. Rz. 36) davon ausgehen, dass die abziehbare
Entfernungspauschale pro Monat 142,50 € betragt (20 km x 0,30 € x 15 Tage
zuzlglich 10 km x 0,35 € x 15 Tage). Der Arbeitgeber kann den Zuschuss folglich in
Hohe von 142,50 € nach 8 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG pauschal
besteuern. Der Ubersteigende Betrag des Zuschusses von 7,50 € pro Monat erhéht den
(mit dem individuellen Steuersatz zu versteuernden) Bruttoarbeitslohn.

Die pauschal besteuerten Beztige sind nach MalRgabe des § 4 Absatz 1 Nummer 8
LStDV im Lohnkonto aufzuzeichnen und nach 8§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 7
EStG in der Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.

Beispiel 17:

A soll laut seinem Arbeitsvertrag an 3 Tagen pro Woche im Homeoffice und

einen Tag pro Woche an der ersten Tatigkeitsstatte beruflich tatig werden. Die
einfache Entfernung von 30 km zur ersten Tatigkeitstatte legt A mit seinem privaten
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Kraftwagen zurlck. Der Arbeitgeber leistet fur diese Fahrten zusatzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn einen Zuschuss von 150 € pro Monat.

Der Arbeitgeber kann bei einem Tag pro Woche beruflicher Tatigkeit an der ersten
Tatigkeitsstatte im Lohnsteuerabzugsverfahren aus Vereinfachungsgrinden (vgl.
Rz. 36 und 41) davon ausgehen, dass an 1/5 von 15 Tagen (= 3 Tage /Monat) Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 4a Satz 3 EStG erfolgen und die abziehbare Entfernungspauschale pro
Monat somit 28,50 € betragt (20 km x 0,30 € x 3 Tage zuzuglich 10 km x 0,35 € x

3 Tage). Der Arbeitgeber kann den Zuschuss folglich in Hohe von 28,50 € nach § 40
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG mit 15 % pauschal besteuern. Der
Ubersteigende Betrag des Zuschusses von 121,50 € pro Monat erh6ht den (mit dem
individuellen Steuersatz zu versteuernden) Bruttoarbeitslohn.

Die pauschal besteuerten Beztige sind nach MafRRgabe des § 4 Absatz 1 Nummer 8
LStDV im Lohnkonto aufzuzeichnen und nach 8§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 7
EStG in der Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.

5.2.3 Pauschale Besteuerung von Sachbeztigen und Zuschissen im Sinne des § 3
Nummer 15 EStG (8 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG)

Anstelle der Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 15 EStG kann der Arbeitgeber die
Lohnsteuer fur alle dort genannten Beziige eines Kalenderjahres mit einem
Pauschsteuersatz von 25 % erheben. Der Arbeitgeber kann auch dann die
Pauschalbesteuerung wéahlen, wenn die Bezlige dem Arbeitnehmer nicht zusatzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt werden. Mit Ausnahme der
Zusatzlichkeitsvoraussetzung mussen die tbrigen Voraussetzungen des 8 3 Nummer 15
EStG erfillt sein. Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen des Arbeitgebers
einschliel3lich Umsatzsteuer (8 40 Absatz 2 Satz 4 EStG).

Bezlige, die nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG besteuert wurden, mindern die
abziehbaren Werbungskosten nicht.

Beispiel 18:

Arbeitgeber A schliel3st mit einem regionalen Verkehrstrager einen Vertrag, wonach
alle 100 Arbeitnehmer eine Fahrberechtigung fur den gesamten Verkehrsverbund
erhalten kénnen. Hierftir zahlt A 80.000 € (einschlieBlich Umsatzsteuer) an den
Verkehrstrager (pro Arbeitnehmer pauschal 800 €).
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Die Uberlassung der Fahrberechtigung ist nach § 3 Nummer 15 EStG steuerfrei, da
es sich um eine Fahrberechtigung fur den 6ffentlichen Personennahverkehr handelt
(vgl. Rz. 8 des BMF-Schreibens vom 15. August 2019, BStBI | Seite 875).

A kann bei jedem Arbeitnehmer, der die Fahrberechtigung annimmt (zum mdoglichen
»Nutzungsverzicht* vgl. Rz. 38 des BMF-Schreibens vom 15. August 2019, BStBI |
Seite 875), anstelle der Steuerbefreiung nach 8 3 Nummer 15 EStG den geldwerten
Vorteil aus der Uberlassung der unentgeltlichen Fahrberechtigung nach § 40

Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG auch mit 25 % pauschal besteuern. Eine Kiirzung
der abziehbaren Entfernungspauschale sowie ein individueller Ausweis auf der
Lohnsteuerbescheinigung ist bei diesen Arbeitnehmern dann nicht vorzunehmen. Die
pauschal besteuerten Bezlge sind nach Mal3gabe des § 4 Absatz 1 Nummer 8 LStDV
im Lohnkonto aufzuzeichnen.

6.  Anwendungsregelung

Vorbehaltlich der besonderen Regelungen in Rz. 33 ist dieses Schreiben mit Wirkung ab
1. Januar 2021 anzuwenden; es ist jedoch nicht zu beanstanden, wenn die Ausnahme
von der Vereinfachungsregelung (15-Tage-Regelung) in Rz. 41 erst ab 1. Januar 2022
angewendet wird.

Das BMF-Schreiben zu den Entfernungspauschalen vom 31. Oktober 2013 (BStBI |
Seite 1376) ist letztmals fur den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwenden. Beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt dies mit der Mal3gabe, dass die Fassung des BMF-
Schreibens vom 31. Oktober 2013 letztmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden
ist, der fUr einen bis zum 31. Dezember 2020 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahit
wird, und auf sonstige Bezlige, die bis zum 31. Dezember 2020 zuflie3en.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil | verdffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.





		1. Entfernungspauschale für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG) oder für Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG

		1.1 Allgemeines

		1.2 Höhe der Entfernungspauschale

		1.3 Höchstbetrag von 4.500 €

		1.4 Maßgebende Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

		1.5 Fahrgemeinschaften

		1.6 Benutzung verschiedener Verkehrsmittel

		1.7 Mehrere Wege an einem Arbeitstag

		1.8 Mehrere Dienstverhältnisse

		1.9 Anrechnung von Arbeitgeberleistungen auf die Entfernungspauschale



		2. Entfernungspauschale für Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 EStG)

		3. Menschen mit Behinderungen

		4. Abgeltungswirkung der Entfernungspauschalen

		5. Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 EStG in der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung

		5.1 Allgemeines

		5.2 Höhe der pauschal besteuerbaren Sachbezüge und Zuschüsse

		5.2.1 Pauschale Besteuerung von Sachbezügen in Form einer unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a EStG)

		5.2.2 Pauschale Besteuerung von Zuschüssen zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG)



		5.2.3 Pauschale Besteuerung von Sachbezügen und Zuschüssen im Sinne des § 3 Nummer 15 EStG (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG)

		6. Anwendungsregelung








R

POSTANSCHRIFT

BETREFF

GZ
DOK

Bundesministerium
der Finanzen

Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT ~ WilhelmstraRRe 97
10117 Berlin
TEL  +49 (0) 30 18 682-0

Oberste Finanzbehdorden

der Lander EMAL  poststelle@bmf.bund.de
DATUM  16. November 2021

- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -
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computergestitzten Kassensystemen oder Registrierkassen

111 C 2-S7295/19/10001 :001
2021/1180899

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

I.  Anderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erdrterungen mit den obersten Finanzbehdrden der
Lander wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBI |
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2021 - 111 C 2 -

S 7287-a/21/10001: 001 (2021/1126691), BStBI I S. xxx, geédndert worden ist, in

Abschnitt 14b.1 Abs. 1 wie folgt geandert:

1. Satz 2 wird wie folgt gefasst:

~2Soweit der Unternehmer Rechnungen mithilfe elektronischer oder computergestiitzter
Kassensysteme oder Registrierkassen erteilt, ist es hinsichtlich der erteilten Rechnungen
im Sinne des § 33 UStDV ausreichend, wenn ein Doppel der Ausgangsrechnung
(Kassenbeleg) aus den unverénderbaren digitalen Aufzeichnungen reproduziert
werden kann, die auch die Gbrigen Anforderungen der GoBD (vgl. BMF-Schreiben
vom 28.11.2019, BStBII S.1269) erfiullen, insbesondere die Vollstandigkeit,
Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der Erfassung (siehe auch § 146 Abs. 1 und 4 AO).“

2. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefuigt:

>Aufbewahrungspflichten nach anderen Vorschriften bleiben davon unberiihrt.”
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3. Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 4.

Il. Anwendung

Die Grundsatze dieses Schreibens sind auf alle offenen Félle anzuwenden. Fiir Zeitraume bis
zum 31. Dezember 2021 wird es nicht beanstandet, wenn die Aufbewahrungspflicht nach der
bisherigen Regelung in Abschnitt 14b.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE erfullt wird.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil | veréffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig.











